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Beginn der Sitzung: 9 Uhr 2 Minuten 

Stellvertretender Vorsitzender Köstler: l@p 
er ö f f n e die 499. Sitzung des Bundesrates. 

Das Amtliche Protokoll der 498. Sitzung 
vom 17. März 1988 ist aufgelegen, unbeanstan
det geblieben und gilt daher als genehmigt. 

E n t s c h u I d i g t haben sich die Bundes
räte Ing. Maderthaner, Ing. Nigl, Edith Pai
scher, Sattlberger und Pramendorfer. 

Ich begrüße den im Hause erschienenen 
Herrn Landeshauptmann des Burgenlandes 
Hans Sipötz. (Allgemeiner Beifall.) 

Weiters begrüße ich den für Föderalismus
fragen zuständigen Bundesminister Dr. Hein
rich Neisser. (Allgemeiner Beifall.) 

Einlauf und Zuweisungen 

Stellvertretender Vorsitzender Köstler: Ein
gelangt sind zwei Schreiben des Bundeskanz
leramtes betreffend Ministervertretungen. 

Ich ersuche die Schriftführung um Verle
sung dieser Schreiben. 

Schriftführerin Maria Derflinger: 

,,An den Vorsitzenden des Bundesrates 

Der Herr Bundespräsident hat am 27. März 
1988, ZI. 1005-14/17/88, folgende Entschlie
ßung gefaßt: 

Auf Vorschlag des Bundeskanzlers betraue 
ich für die Dauer der Verhinderung des Bun
desministers für wirtschaftliche Angelegen
heiten Robert Graf innerhalb des Zeitraumes 
vom 6. bis 8. April 1988 den Bundesminister 
für Land- und Forstwirtschaft Dipl.-Ing. Josef 
Riegler mit der Vertretung. 

Hievon beehre ich mich mit dem Ersuchen 
um gefällige Kenntnisnahme Mitteilung zu 
machen. 

Für den Bundeskanzler 

Ministerialrat Dr. Wiesmüller" 

1988, Z1. 1005-15/9/88, folgende Entschließung 
gefaßt: 

Auf Vorschlag des Bundeskanzlers betraue 
ich für die Dauer der Verhinderung des Bun
desministers für Umwelt, Jugend und Familie 
Dr. Marilies Flemming innerhalb des Zeitrau
mes vom 6. bis 8. April 1988 den Bundesmini
ster für Föderalismus und Verwaltungsreform 
Dr. Heinrich Neisser und innerhalb des Zeit
raumes vom 10. bis 13. April 1988 den Bundes
minister für Land- und Forstwirtschaft Dipl.
Ing. Josef Riegler mit der Vertretung. 

Hievon beehre ich mich mit dem Ersuchen 
um gefällige Kenntnisnahme Mitteilung zu 
machen. 

Für den Bundeskanzler 

Ministerialrat Dr. Wiesmüller" 

Stellvertretender Vorsitzender 
Dies dient zur Kenntnis. 

Köstler: 

Eingelangt ist weiters eine Anfragebeant
wortung, die dem Anfragesteller übermittelt 
wurde. 

Die Anfragebeantwortung wurde vervielfäl
tigt und auch an alle übrigen Bundesräte ver
teilt. 

Eingelangt sind ferner jene Beschlüsse des 
Nationalrates, die Gegenstand der heutigen 
Tagesordnung sind. 

Ich habe diese Beschlüsse den in Betracht 
kommenden Ausschüssen zur Vorberatung 
zugewiesen. 

Die Ausschüsse haben die Vorberatungen 
über diese Beschlüsse des Nationalrates 
sowie über den am 28. März 1988 eingebrach
ten und zugewiesenen 

Selbständigen Antrag der Bundesräte Dr. 
Schambeck, Strutzenberger und Genossen 
betreffend ein Bundesverfassungsgesetz, mit 
dem das Bundes-Verfassungsgesetz in der 
Fassung von 1929 geändert wird, 

abgeschlossen und schriftliche Ausschußbe-
Das zweite Schreiben: richte erstattet. 

"An den Vorsitzenden des Bundesrates Demgemäß habe ich alle diese Vorlagen auf 
die Tagesordnung der heutigen Sitzung 

Der Herr Bundespräsident hat am 27. März gestellt. 
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Stellvertretender Vorsitzender Köstler 

Wird zur Tagesordnung das Wort 
gewünscht? - Dies ist nicht der Fall. 

Behandlung der Tagesordnung 

Stellvertretender Vorsitzender Köstler: 
Aufgrund eines mir zugekommenen Vorschla
ges beabsichtige ich, die Debatte über die 
Punkte 6 und 7 der Tagesordnung zusammen
zufassen. 

Es sind dies: 

Beschlüsse des Nationalrates vom 23. März 
1988 betreffend 

Zusatzabkommen zu den Abkommen zwi
schen der Republik Österreich und der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft bezie
hungsweise dem Fürstentum Liechtenstein 
über Soziale Sicherheit. 

Erhebt sich dagegen ein Einwand? - Es ist 
dies nicht der Fall. 

Ich werde daher in diesem Sinne vorgehen. 

1. Punkt: Selbständiger Antrag der Bundes
räte Dr. Schambeck, Strutzenberger und 
Genossen betreffend ein Bundesverfassungs
gesetz, mit dem das Bundes-Verfassungsge
setz in der Fassung von 1929 geändert wird 

(3453 der Beilagen) 

Stellvertretender Vorsitzender Köstler: Wir 
gehen nunmehr in die Tagesordnung ein und 
gelangen zum 1. Punkt: Selbständiger Antrag 
der Bundesräte Dr. Schambeck, Strutzenber
ger und Genossen betreffend ein Bundesver
fassungsgesetz, mit dem das Bundes-Verfas
sungsgesetz in der Fassung von 1929 geändert 
wird. 

Berichterstatter ist Herr Bundesrat Jürgen 
Weiss. Ich bitte um den Bericht. 

Berichterstatter Jürgen Weiss: Ich erstatte 
diesen Bericht für den verhinderten Bericht
erstatter in meiner Eigenschaft als Obmann 
des Ausschusses für Verfassung und Födera
lismus. 

Der vorliegende Entwurf einer Bundes-Ver
fassungs gesetz-Novelle wird durch die vorge
sehene Geschäftsordnungsreform 1988 des 
Bundesrates notwendig und dient deren ver
fassungsrechtlicher Absicherung. Mit der 
Geschäftsordnungsreform 1988 des Bundesra
tes und der vorliegenden Bundes-Verfas-

sungsgesetz-Novelle soll ein weiterer Schritt 
zur Aufwertung und zur Stärkung der Kompe
tenzen des Bundesrates nach 'der Geschäfts
ordnungsreform 1984 sowie der Bundes-Ver
fassungsgesetz-Novelle 1984 gesetzt werden. 

In Hinkunft sollen nicht nur eine Landesre
gierung sowie ein Drittel der Mitglieder des 
Nationalrates das Recht haben, einen Antrag 
auf Überprüfung der Verfassungswidrigkeit 
von Bundesgesetzen beim Verfassungsge
richtshof zu stellen, sondern auch ein Drittel 
der Mitglieder des Bundesrates. 

Weiters sollen der Vorsitzende des Bundes
rates den Titel "Präsident des Bundesrates" 
und seine Stellvertreter den Titel "Vizepräsi
dent des Bundesrates" führen. Dies bedeutet 
eine Angleichung an die diesbezüglichen 
Bezeichnungen in den anderen allgemeinen 
Vertretungs körpern des Bundes und der Län
der. Bei weiblichen Funktionsträgern ist die 
geschlechtsspezifische Bezeichnung des 
Titels zu verwenden. 

Ferner sollen in Zukunft die Gesetzesan
träge des Bundesrates direkt dem Nationalrat 
ohne Einschaltung der Bundesregierung 
übermittelt werden können. 

Der Ausschuß für Verfassung und Födera
lismus hat den gegenständlichen Gesetzesan
trag in seiner Sitzung vom 6. April 1988 in 
Verhandlung genommen. Bei der Abstim
mung wurde einstimmig beschlossen, dem 
Hohen Hause die Annahme des gegenständli
chen Gesetzesantrages zu empfehlen. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Aus
schuß für Verfassung und Föderalismus somit 
den An t rag, der Bundesrat wolle gemäß 
Artikel 41 Abs. 1 B-VG dem Nationalrat den 
nachstehenden Gesetzesvorschlag zur 
geschäftsordnungsgemäßen Behandlung 
unterbreiten: 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

Bundesverfassungsgesetz, mit dem das 
Bundes-Verfassungs gesetz in der Fassung 
von 1929 geändert wird. 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Bundes-Verfassungsgesetz in der Fas
sung von 1929, zuletzt geändert durch das 
Bundesverfassungsgesetz, BGBL Nr. 640/ 
1987, wird wie folgt geändert: 
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Jürgen Weiss 

1. Artikel 36 Abs. 2 wird folgender zweiter 
Satz angefügt: 

"Der (Die) Vorsitzende führt den Titel ,Prä
sident(in) des Bundesrates', seine (ihre) Stell
vertreter(in) den Titel ,Vizepräsident(in) des 
Bundesrates' ." 

2. Artikel 41 Abs. 1 hat zu lauten: 

,,( 1) Gesetzesvorschläge gelangen an den 
Nationalrat als Anträge seiner Mitglieder 
oder des Bundesrates sowie als Vorlagen der 
Bundesregierung ," 

3. Artikel 140 Abs. 1 zweiter Satz hat zu lau
ten: 

"Er erkennt über Verfassungswidrigkeit 
von Landesgesetzen auch auf Antrag der Bun
desregierung und über Verfassungswidrigkeit 
von Bundesgesetzen auch auf Antrag einer 
Landesregierung, eines Drittels der Mitglie
der des Nationalrates oder eines Drittels der 
Mitglieder des Bundesrates." 

Artikel 11 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Juni 
1988 in Kraft. 

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesver
fassungsgesetzes ist die Bundesregierung 
betraut. 

Stellvertretender Vorsitzender Köstler: Ich 
danke für den Bericht. 

Wir gehen in die Debatte ein. 

Zum Wort gemeldet hat sich Herr Landes
hauptmann Sipötz. Ich erteile es ihm. 

9.10 

Landes hauptmann des Burgenlandes 
Sipötz: Herr Präsident! Meine sehr geschätz
ten Damen und Herren Bundesräte! Herr 
Bundesminister! Vorerst recht herzlichen 
Dank für die Einladung hier in die Länder
kammer . Ich bin zum erstenmal in diesem 
Hohen Hause und freue mich, daß ich nicht 
nur eingeladen wurde, sondern daß ich hier 
auch einige Worte sagen darf. 

Vielleicht zu Beginn ein kleiner Hinweis: 
Selbstverständlich ist ein Landeshauptmann 
ein 100prozentiger Föderalist. Selbstverständ
lich ist er daran interessiert, daß die Agenden 
der Länder immer entsprechend berücksich
tigt und ausgeweitet werden. Ich möchte aber 
folgendes sagen: Für uns Burgenländer ist die 

Frage des Föderalismus eigentlich eine Frage 
der Sinnhaftigkeit und Zweckmäßigkeit in 
einzelnen Bereichen und keineswegs eine 
Glaubensfrage. Das hängt ganz sicher auch 
damit zusammen, daß wir eine etwas andere 
Stellung zu Wien, zu den Zentralstellen 
haben. Sie wissen wahrscheinlich alle, daß 
etwa ein Drittel der burgenländischen Arbeit
nehmer in Wien, im Umkreis von Wien 
beschäftigt ist - sehr, sehr viele Gott sei 
Dank auch in den Zentral stellen -, und es ist 
uns vollkommen bewußt, daß die Entwicklung 
dieses Landes, die wir im Laufe der letzten 20, 
30 Jahre doch erreicht haben, nur im Rahmen 
des Gesamtstaates Österreich möglich war. 
Daher haben wir - wie gesagt - vielleicht 
doch eine etwas andere Einstellung als unsere 
Freunde etwa aus Vorarlberg oder Tirol, die 
die Frage des Föderalismus ganz sicher etwas 
stärker betonen als wir. 

Das heißt, wir vertreten die Auffassung, 
daß der Bundesstaat all jene Aufgaben über
nehmen und durchführen soll, für die er bes
ser geeignet ist, die er besser erledigen kann, 
und daß man den Ländern jene Bereiche 
überlassen soll, für die· offensichtlich sie 
wesentlich besser geeignet sind. 

Daß in einem Bundesstaat die Diskussion 
über den Föderalismus und die Übertragung 
von Kompetenzen an die Länder ein Prozeß 
ist, der eigentlich nie abgeschlossen ist, hängt 
sicherlich damit zusammen, daß sich der 
Staat ganz einfach dynamisch weiterentwik
kelt und daher nie erreicht werden kann, daß 
die Bundesländer von sich aus sagen werden: 
Wir sind zufrieden, es ist alles erledigt! 

Es kommen neue Aufgaben auf uns zu, es 
gibt immer wieder neue Diskussionen. 
Gerade in den letzten Jahren ist unheimlich 
mehr Bewegung in diesen Prozeß hineinge
kommen. Den Ländern sind zusätzliche Auf
gaben von der Bundesverwaltung in ihre 
eigene Kompetenz übertragen worden, und 
das, finde ich, mit Recht. 

Wir diskutieren ja gerade jetzt auch wieder 
darüber, Forderungen der Länder entspre
chend umzusetzen. Heute wird hier laut 
Tagesordnung auch ein Bereich angeschnit
ten, der vielleicht für die praktische Auswir
kung für den Bundesrat gar nicht so entschei
dend ist, aber ganz einfach zur Imageverbes- . 
serung des Bundesrates beitragen wird. Das 
halte ich auch für sehr, sehr wichtig, weil ich 
der Auffassung bin, daß der Bundesrat mei
ner Meinung nach etwas zu stark im Schatten 
des großen "Bruders" Nationalrat steht. Sie 
müßten wirklich alle Anstrengungen unter-
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Landeshauptmann Sipötz 

nehmen, eine entsprechende Aufwertung 
auch vom Image her durchzuführen. 

Wie gesagt: Es gibt ein umfangreiches For
derungsprogramm der Länder. Ein Teil ist 
realisiert. Wir befinden uns mitten in der Dis
kussion, und ich hoffe denn doch, daß steter 
Tropfen auch hier den Stein höhlt und daß wir 
hier immer wieder weiterkommen. Wir 
bekennen uns selbstverständlich zum bundes
staatlichen Aufbau Österreichs. Wir wissen, 
daß die Rolle, die die Länder zu spielen 
haben, hier sehr, sehr wichtig ist und daß der 
Stellenwert der Länder auch in Zukunft ent
sprechend berücksichtigt werden muß, ganz 
einfach deshalb - dieser Meinung sind wir 
-, weil im überschaubaren Bereich der klei
nen Einheit Fragen besser gelöst werden kön
nen, für die Menschen besser gelöst werden 
können als im relativ unüberschaubaren 
Bereich der Bundesverwaltung. 

Das heißt, für mich ist die Föderalismusdis
kussion ein Versuch der Neuverteilung der 
staatlichen Aufgaben, und ich bin überzeugt 
davon, daß wir hier auch in Zukunft einen 
Schritt weiterkommen werden. Die Dynamik 
unserer wirtschaftlichen, sozialen und gesell
schaftlichen Entwicklung erfordert immer 
wieder diese Neuverteilung, und aus der Sicht 
der Länder muß ich sagen, daß wir uns ganz 
entschieden wehren, wenn wir den Eindruck 
haben, unter der Aufsicht oder vielleicht 
sogar unter der Bevormundung des Bundes 
zu stehen. Wir wollen das abbauen und wollen 
- umgekehrt - unser Mitwirkungsrecht und 
unser Mitgestaltungsrecht im Bund entspre
chend ausgebaut wissen. 

In einer Zeit, meine Damen und Herren, in 
der sehr viel von Partnerschaft gesprochen 
wird, könnte dieses Modell einer Partner
schaft zwischen Bundesländern und Bund -
wie ich glaube - auch in Zukunft hier sehr, 
sehr fruchtbringend realisiert werden. 

Das heißt - wie ich schon am Anfang 
gesagt habe -, es ist für mich keine Glau
bensfrage, kein Dogma, sondern eine Frage 
der Effizienz, eine Frage der Sinnhaftigkeit, 
welche Bereiche der Bund, welche Bereiche 
die Bundesländer haben sollen. Ich denke da 
zum Beispiel an die Frage der Wohnbauförde
rung, wo wir immer wieder Probleme gehabt 
haben, weil eben ganz einfach eine Bundesbe
hörde nicht genug Verständnis aufbringt für 
die Probleme, das eine ganz bestimmte Situa
tion eines Bundeslandes eben erfordert. Daß 
der Bund natürlich auch den Wunsch der 
Bundesländer - sagen wir so - ein bisserl 
ausgenützt hat und sich dabei 10 Prozent 

erspart hat, ist ein Wermutstropfen. Wir soll
ten heute, da wir diese Wohnbauförderung 
sozusagen verländert haben, nicht darüber 
lamentieren und uns davor fürchten, daß viel
leicht in Zukunft der Bund, der ja die Mittel 
zur Verfügung stellt, diese Mittel nicht im 
erforderlichen Ausmaß zur Verfügung stellen 
wird. 

Ich sage ganz offen: Mir ist es lieber, es 
bleibt ein Bereich in der Verwaltung des Bun
des und der Bund stellt die Mittel zur Verfü
gung, als daß wir Kompetenzen übertragen 
bekommen und dann die dafür notwendigen 
Mittel nicht haben. Das gilt vor allem für ein 
Bundesland wie das Burgenland, das wesent
lich finanzschwächer ist als andere Bundes
länder. Wir sind darauf angewiesen, daß der 
Bund eben gewisse Aufgaben für uns, auch im 
finanziellen Bereich, übernimmt. 

Wir sind das Land mit den geringsten finan
ziellen Mitteln, und daher glaube ich, daß ein 
qualitativer Unterschied bei der Betrachtung 
dieser Dinge immer wieder da ist. Es ist das 
also keine bloße Machtfrage; wir wollen aber 
bei all diesen Dingen den bundesstaatlichen 
Aufbau nicht aus dem Auge verlieren. Wir 
haben natürlich als Bundesland - das gilt vor 
allem für das Burgenland - wesentliche 
Unterschiede, Startnachteile gehabt, und wir 
sind ständig - das sage ich hier ganz bewußt 
- auf die Unterstützung und auf die Mithilfe 
des Bundes bei der Lösung von Fragen ange
wiesen. 

Das heißt, für mich ist die Frage des Föde
ralismus auch eine Frage der Solidarität, Soli
darität in dem Sinn, daß es zu einer gleichmä
ßigen Verteilung nicht nur der Staatsaufga
ben, sondern auch der Mittel für die Bewälti
gung dieser Aufgaben kommt und daß die 
Finanzstärkeren letztendlich auch zugunsten 
der Finanzschwächeren etwas dazu beitragen 
müssen, sonst wird die Kluft zwischen den 
einzelnen Bundesländern im finanziellen 
Bereich nicht kleiner, sondern in Zukunft 
immer größer werden. 

Wir erleben das ja. Wir haben vor einigen 
Tagen im Burgenland eine Diskussion gehabt: 
Vorarlberg - Burgenland, die beiden unglei
chen Brüder. Es ist uns vollkommen bewußt, 
daß die wirtschaftliche Entwicklung in Vorarl
berg in den letzten drei bis vier Jahrzehnten 
eine gänzlich andere war als die im Burgen
land, ganz einfach deshalb, weil die Situation 
ganz anders war. Wir haben eben leider Got
tes nicht im Norden Bayern, im Süden Italien 
und im Westen die Schweiz. Wir haben im 
Norden die Tschechoslowakei, und wir haben 
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im Osten Ungarn und im Süden Jugoslawien. 
Das heißt, wir haben ganz andere Rahmenbe
dingungen, mit denen wir fertigwerden müs
sen. Deshalb brauchen wir auch die Unter
stützung des Bundes, damit wir unsere Aufga
ben auch in Zukunft entsprechend erledigen 
können. 

Einige andere Beispiele für Streitpunkte 
zwischen dem Bund und den Ländern: die 
Frage des Finanzausgleiches; auch dazu ein 
ganz deutliches Wort. Wir kämpfen derzeit 
darum, weil wir der Meinung sind, daß gerade 
die Gemeinden des Burgenlandes, der Steier
mark, teilweise auch Niederösterreichs - da 
gibt es . sozusagen eine Zusammenarbeit -
echt benachteiligt sind. Wir wissen, daß 
unsere Gemeinden kaum noch in der Lage 
sind, die Aufgaben, die der Bürger seiner 
Gemeinde stellt, auch tatsächlich durchzufüh
ren, während andere Gemeinden eben auf
grund - wie ich glaube - falscher Berech
nungsmodelle zu dem vielen Geld, das sie 
ohnehin haben, auch noch unverhältnismäßig 
viele Bundesmittel dazubekommen. Das 
heißt, man kann in Zukunft nicht aufgrund 
von Kopfquoten aufteilen, sondern man muß 
versuchen, auch tatsächlich den Schwächeren 
entsprechend unter die Arme zu greifen, 
sonst - wie gesagt - werden wir in Zukunft 
eine große Kluft haben zwischen den Reichen 
auf der einen Seite und den etwas Ärmeren 
auf der anderen Seite. 

Wir diskutieren derzeit - auch wieder 
bezogen auf das aktuelle Erkenntnis des Ver
fassungsgerichtshofes über Ruhensbestim
mungen - auch über Lösungen bezüglich 
Einschränkungen im Bereich der Pensionen. 
Ich bekenne mich nicht nur als ehemaliger 
Gewerkschafter dazu, daß ich der Auffassung 
bin, daß gerade das Pensions- und Besol
dungsrecht bundeseinheitlich gestaltet wer
den soll. Ich trete vehement dafür ein, daß 
nicht ein Gesetz ·beschlossen wird, das für 
Bundesbeamte gilt und dann mit Artikel 15 
a-Verträgen die Bundesländer wohl oder übel 
mitgehen müssen beziehungsweise nicht. Ich 
bin dafür, daß verfassungsmäßig festgelegt 
wird, daß wirklich in allen Bereichen dieses 
Staates - vom Neusiedler See bis zum 
Bodensee eine einheitliche Regelung 
getroffen wird, weil es sich sonst· wiederum 
einige Länder leisten werden können, daß sie 
es besser machen, und andere diesbezüglich 
eben nicht nachziehen können. (Beifall bei 
derSPÖ.) 

Daher hält sich in diesem Bereich mein 
Wunsch nach Föderalismus - ganz offen 
gesagt - sehr stark in Grenzen. Ich möchte 

hier doch eine einheitliche Lösung haben. -
Das nur zu diesem Bereich. 

Ich denke weiters an die Diskussion um 
den Denkmalschutz. Wir sind gerne bereit, 
den ganzen Bereich Denkmalschutz als Län
derkompetenz zu übernehmen, aber bitte mit 
den entsprechenden Mitteln, die auch bisher 
zur Verfügung gestellt wurden. Denn daß wir 
nur Kompetenzen bekommen und keine Mit
tel, wird auf Dauer gesehen nicht gutgehen. 
Es geht also immer wieder um die Frage der 
Sinnhaftigkeit und der Zweckmäßigkeit. 

Derzeit wird im Nationalrat die Frage der 
Bundeskellereiinspektion diskutiert. Ich habe 
gehört, daß interessanterweise Bundesländer, 
die davon überhaupt nicht betroffen sind, aus 
Prinzip heraus sagen, es muß die Kellereiin
spektion im Bereich der Länder angesiedelt 
sein. Wir wissen, der Anlaßfall ist ein 
Erkenntnis des Verfassungs gerichtshofes , 
daß die Bundeskellereiinspektion nicht eine 
Bundesinstitution, sondern eine Institution 
der Länder sein soll. 

Es wird für Sie jetzt vielleicht eigenartig 
erscheinen, daß der Landeshauptmann eines 
Bundeslandes, in dem der Weinbau eine so 
große Rolle spielt, eigentlich gar nicht so 
stark darauf drängt, daß diese Kellereiinspek
tion unbedingt in die Länderkompetenz fällt. 
Ich bin nämlich der Meinung, es ist wesent
lich wichtiger, daß es uns gelingt, das beste
hende Gesetz entsprechend durchzuführen, 
weil ich Interesse daran habe, daß sicherge
stellt ist, daß wir guten Wein produzieren -
im Interesse der Konsumenten, der Weinbau
ern und auch des Weinhandels. Das ist nicht 
sosehr eine Frage der Kompetenz. 

Wenn man weiß, wie "anfällig" Regionalpo
litiker für Einflußnahmen bestimmter Lob
bies und Personengruppen in diesem Bereich 
sind, ist es verständlich, daß man doch sehr 
stark dafür eintritt, diese Dinge zentral zu 
regeln. 

Ich hoffe also, daß wir auch dabei einen 
Weg finden, bei dem auf der einen Seite doch 
die Möglichkeit besteht, daß die Kellereiin
spektoren weitgehend unter der Aufsicht des 
Bundesministers stehen - ich sage das hier, 
obwohl der betreffende Bundesminister nicht 
meiner Partei angehört -, daß aber anderer
seits auch die Möglichkeit gegeben wird, daß 
die Landeshauptleute eine entsprechende 
Einflußmöglichkeit in diesem Bereich haben. 
Es geht mir, wie gesagt, nicht um Kompetenz
streitigkeiten, sondern darum, daß eine effi
ziente Handhabung im ganzen Bereich der 
Weinwirtschaft gewährleistet wird. 
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Es gibt die Diskussion um die Mietzinsbil
dung; die Länder warten darauf, diesbezüg
lich aktiv werden zu können. 

Außerdem geht es um den ganzen Bereich 
des Umweltschutzes. Auch dazu wieder ein 
offenes Wort: 

Wir wollen natürlich relativ viel in den Län
dern machen, aber ich stehe dazu - auch zur 
Vereinbarung, die die Landeshauptleute 
getroffen haben -, daß der ganze Bereich der 
Luftreinhaltung und der Entsorgung des Son
derabfalls ohneweiters in der Bundeskompe
tenz bleiben kann. Dies ganz einfach deshalb, 
weil wir als kleines Bundesland mit diesen 
Dingen zum Teil überfordert sind, weil wir 
nicht die entsprechenden Einrichtungen 
haben, weil wir an sich auch darauf angewie
sen sind, daß wir irgendwo eine Entsorgungs
einrichtung bekommen, die nicht im Land sel
ber ist und weil es an sich für den Burgenlän
der völlig egal ist, da er ja - nachgewiesener
maßen - die Luftverschmutzung sozusagen 
nicht in Eigenregie produziert, sondern sie 
entweder aus den umliegenden Bundeslän
dern oder von den Nachbarn im Osten "gelie
fert" bekommt. Es ist für uns uninteressant, 
ein Luftreinhaltegesetz zu beschließen, das 
vielleicht strengere Bestimmungen hat, wenn 
wir nicht verhindern können, daß das bei 
anderen, die weniger strenge Bestimmungen 
haben, nicht der Fall ist und wir aber die Leid
tragenden sind. 

Das heißt, in diesem Bereich, so bin ich der 
Meinung, kann das ohneweiters durch Bun
deskompetenz geregelt werden. Daß dann der 
Bund in der Diskussion darüber eine Fülle 
zusätzlicher Wünsche hat und sich die Länder 
quer legen, das - dies muß ich auch sagen -
muß man dann auch entsprechend berück
sichtigen. 

Meine Damen und Herren! Vielleicht noch 
kurz zu unserer besonderen Situation als 
Land, das von Norden bis Süden an ausländi
sche Nachbarn grenzt. Wir haben immer wie
der festgestellt, daß gerade mit unseren östli
chen Nachbarn die Kontaktaufnahme im 
regionalen Bereich wesentlich ~eichter ist als 
im zentralen Bereich, daß offensichtlich nicht 
nur bei uns die ZentralstelIen etwas unbeweg
licher sind, die RegionalsteIlen hingegen 
etwas flexibler. 

Wir haben sehr gute Beziehungen zu den 
Nachbarkomitaten in Ungarn, wir haben ver
ständlicherweise auch gute Beziehungen mit 
Kroatien, da wir ja im Burgenland eine starke 
kroatisch sprechende Minderheit haben. 

Wir sind dabei, auch Beziehungen mit der 
Westslowakei aufzubauen. Es zeigt sich dabei 
immer wieder, daß die Bundesländer, eben 
weil sie flexibler sind, weil auch im Ausland 
die regionalen Behörden wesentlich flexibler 
sind, die Möglichkeit haben, eine Entwicklung 
anzubahnen und einzlJleiten, die letztendlich 
dann auch auf Bundesebene Früchte trägt. 

Wenn Österreich heute wirklich ausgezeich
nete Beziehungen zu seinem Nachbarland 
Ungarn hat, so ist das, glaube ich, zum Teil 
zumindest auch ein Verdienst des kleinen 
Burgenlandes, das bereits seit zweieinhalb 
Jahrzehnten intensive Kontakte mit den 
Nachbarkomitaten pflegt. 

Wenn es die Möglichkeit geben wird, daß 
vielleicht in Zukunft auch zwischenstaatliche 
Verträge der Bundesländer mit den Nachbar
staaten abgeschlossen werden können, so 
wäre das für uns sicherlich von Vorteil. Wir 
machen das zum Teil ja auch, nur darf das 
Ganze nicht "Vertrag" heißen, denn das wäre 
nicht verfassungskonform. Damit könnte sich 
aber die Zusammenarbeit in Zukunft wesent
lich stärker gestalten. 

Ich sage hier als ein Vertreter des ostöster
reichischen Bereiches ganz offen: Für mich 
ist die Frage der Entwicklung der Beziehun
gen zu unseren östlichen Nachbarstaaten eine 
Existenzfrage. Ich weiß schon, daß wir uns in 
Österreich bemühen, in die EWG hineinzu
kommen. Das würde aber die Randlage des 
Burgenlandes und des gesamten ostöster
reichischen Raumes nicht ändern. Wenn wir 
entsprechende Impulse bekommen sollen, 
dann geht das meiner Meinung nach nur in 
der Form, daß es uns gelingt, daß wir auch zu 
unseren östlichen Nachbarn die Grenzen ent
sprechend durchlässig machen. Das wäre ein 
Weg, um, wie gesagt, auch im östlichen 
Bereich des Bundes entsprechende Initiativen 
setzen zu können. 

Es gibt ja auch gewisse Bereiche, in denen 
die Bundesländer ein verstärktes Mitsprache
recht bei gemeinsamen Organen verlangen. 
Ich denke dabei zum Beispiel an eine Initia
tive im Bereich des Rechnungshofes, die auch 
sehr stark vom Burgenland ausgegangen ist. 
Grundsätzlich habe ich keinerlei Mißtrauen 
gegen den Rechnungshof, aber angeblich ist 
der Rechnungshof ein Organ des Nationalra
tes und ein Organ der Landtage. Nur: Wir 
haben halt manchmal den Eindruck, daß er 
nicht ein Organ des Landtages ist, sondern 
daß von oben herunter jemand in die Länder 
hinaus kommt und dort sozusagen Kontroll
funktion ausübt, von der oberen Warte aus, 
und unten sind die "kleinen" Bundesländer. 
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Wir könnten uns vorstellen, daß eine 
gewisse Kooperation zwischen dem Rech
nungshof auf der einen Seite und den Landes
kontrollämtern auf der anderen Seite herge
stellt wird, daß es zu einer Absprache kommt, 
daß etwa die Möglichkeit für den Präsidenten 
des Landtages besteht, eine Absprache über 
die Kontrolle durchzuführen, damit nicht 
Parallelkontrollen durchgeführt werden, und 
vieles andere mehr. Natürlich sollen die Bun
desländer auch bei der Bestellung der Funk
tionen im Rechnungshof in Zukunft ein größe
res Mitspracherecht haben, ebenso beim Ver
fassungsgerichtshof und Verwaltungsge
richtshof. 

Meine Damen und Herren! Ich habe hier 
ganz kurz einige Dinge angeschnitten. Ich. 
bitte Sie um Entschuldigung dafür, daß ich 
nicht länger hierbleiben kann. Es gibt heute 
eine Sitzung der ÖROK-Konferenz, und ich 
möchte als Landeshauptmann bei der Vorbe
sprechung der Bundesländer dabei sein; 
daher muß ich dann um 10 Uhr oder 10.15 Uhr 
weggehen. Ich bitte also um Entschuldigung 
dafür; es ist keineswegs eine Mißachtung des 
Bundesrates, wenn ich etwas früher weggehe. 

Abschließend dazu: Der Trend geht heute 
eindeutig zur Schaffung kleinerer Einheiten, 
zur Regionalisierung. Die Massenmedien för
dern diesen Trend meiner Meinung nach sehr 
stark, wobei das nicht unbedingt eine Quali
tätsanhebung in der Berichterstattung sein 
muß. Das sage ich hier auch ganz offen. 

Zusammenfassend möchte ich sagen, daß 
die Arbeit in einer kleineren Einheit rascher, 
unbürokratischer, personenbezogener und 
durchschaubarer als in der großen Einheit 
Bund erfolgen kann. Vor allem ist dort 
gewährleistet, daß die Entscheidungen nicht 
nur von Beamten getroffen werden -, ich 
gehe nicht auf Beamte los -, sondern daß in 
der kleineren Einheit diese Entscheidungen 
auch in viel stärkerem Ausmaß von Politikern 
getroffen und beeinflußt werden können. Da 
wir ja nicht nur verwalten, sondern regieren 
wollen, ist das, glaube ich, ein sehr, sehr 
wesentlicher Punkt, den wir immer wieder 
berücksichtigen müssen. 

Für mich besteht die Lösung der Frage 
Föderalismus eigentlich in einem Mittelweg: 
Er soll nicht in kleinkarierten Länderchauvi
nismus ausarten, sondern er soll dazu führen, 
daß es zu einer sinnvollen Aufgabenteilung 
kommt. Es soll der Bund jene Bereiche über
nehmen, die er besser erledigen kann, es sol
len die Länder jene Bereiche übernehmen, 
die wiederum sie besser erledigen können. 

Das wird ein permanenter Prozeß sein. Dar
über werden wir nicht nur jetzt, sondern 
wahrscheinlich auch in 10 und 20 Jahren wei
ter diskutieren. 

Ich bin überzeugt davon: Dieser Prozeß 
wird in immer stärkerem Maße zugunsten der 
Länder verlaufen, was nicht heißen muß, d~ß 
der Bund weniger haben wird, da ja zusätzli
che Aufgaben auf uns zukommen. Damit wird 
natürlich auch der Bundesrat als Länderkam
mer - davon bin ich überzeugt - eine Auf
wertung erfahren. Sie sitzen ja hier als die 
Vertreter der Bundesländer, um deren Inter
essen zu wahren. Ich darf Sie bitten, das auch 
in Zukunft zu tun. - Danke schön. (Allgemei
ner Beifal1.) 9.31 

Stellvertretender Vorsitzender Köstler: Zu 
Wort gemeldet hat sich Herr Bundesrat Strut
zenberger. Ich erteile es ihm. 

9.31 

Bundesrat Strutzenberger (SPÖ, Wien): 
Herr Vorsitzender! Herr Bundesminister! 
Herr Landeshauptmann! Meine Damen und 
Herren! Gestatten Sie mir, daß ich meine Aus
führungen mit einem Zitat von Bundeskanz
ler Dr. Vranitzky aus der Regierungserklä
rung vor dem Nationalrat vom 18. Jänner 1987 
beginne. 

Das Zitat lautet: "Einen weiteren Grund
pfeiler unserer staatlichen Ordnung bildet das 
bundes staatliche Prinzip. Die Bundesregie
rung ist sich der geschichtlichen Rolle und 
Bedeutung der Länder in unserer Republik 
bewußt. Sie wird daher die Verhandlungen 
zur Erfüllung des Länderforderungskatalo
ges, der 1985 überreicht wurde, fortsetzen. 
Dabei werden auch die Anliegen der Städte 
und Gemeinden eingebunden werden." -
Zitatende. 

Gestatten Sie mir hier die Feststellung, daß 
dieses Zitat allein schon zeigt, wie sich das 
Klima in den letzten Jahren in unserem Land 
gegenüber dem Föderalismus geändert hat, 
und dies, wie ich glaube, auch deshalb, weil 
der Bundesrat, also die Länderkammer, die 
Ländervertreter in der Bundesgesetzgebung, 
der Föderalismusdiskussion doch einige 
Impulse gegeben hat. 

Meine Damen und Herren! Eine bundes
staatliche Ordnung besteht aber nicht aus
schließlich in der Verteilung der Aufgaben 
und in der Verteilung finanzieller Mittel zwi
schen dem Bund und den Ländern, sondern 
dazu gehört auch eine echte Vertretung im 
Parlament selbst, und zwar in Form des Bun-

1684 
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desrates, der als Länderkammer diese echte 
Vertretung wahrnehmen sollte, der im 
Gesetzgebungsverfahren die Interessen der 
Bundesländer geltend machen kann und gel
tend machen soll. 

Ich bin - wie Herr Landeshauptmann 
Sipötz - der Meinung, daß die Föderalismus
.diskussion nicht etwas ist, das man vor weni
gen Jahren begonnen hat und in wenigen Jah
ren wird abschließen können, sondern daß 
diese permanent sein wird. Gerade in dieser 
Richtung gedacht, glaube ich, daß der Bundes
rat diesbezüglich etwas vernachlässigt wird; 
ich meine hiemit die Institution Bundesrat. 
Ich glaube, wir werden in Zukunft dafür sor
gen müssen, daß bei allen föderalistischen 
Überlegungen auch der Bundesrat doch etwas 
mehr bedacht werden sollte. 

Ich bin der Meinung, daß es unsere Auf
gabe hier als Vertreter der Länder ist, ständig 
Überlegungen anzustellen, wie diese Länder
kammer ihre Stellung im parlamentarischen 
Gesetzgebungsverfahren stärken kann, wie 
sie besser in die Lage versetzt werden kann, 
ihre Aufgabe, Vertretungsorgan der Länder 
zu sein, effizienter wahrzunehmen. 

Aber - und das möchte ich hier feststellen 
- das kann sich nicht nur auf unsere eigenen 
Überlegungen beziehen, sondern wir werden 
hier als die Vertreter der Bundesländer auch 
an die Länder selbst einige Forderungen stel
len müssen. Um das Mitwirkungsrecht der 
Bundesräte, also der Vertreter der Länder, in 
den Ländern selbst ist es ja auch nicht zum 
besten bestellt. Gestatten Sie mir die Bemer
kung: Es ist zwar jedes Mitglied des Bundes
rates in seinem Landtag sehr gerne als Gast 
gesehen, aber mir fehlt ganz einfach dort die 
Möglichkeit, in bestimmten Fragen auch im 
Landtag das Wort ergreifen zu können. 

Mir fehlt aber auch hier die Möglichkeit für 
den Bundesrat, für den Vertreter eines Lan
des, an den Landeshauptmann, der das Rede
recht im Bundesrat durch eine Novellierung 
unserer Geschäftsordnung bekommen hat, 
Fragen stellen zu können. Ich glaube, das 
sollte man, wenn man von Föderalismus 
spricht, jetzt in Richtung unseres Organes 
bezogen, doch auch sehen. In diese Richtung 
sollte man auch Überlegungen anstellen. Wir 
werden sicherlich versuchen, derartige Pro
bleme in die Diskussion zu bringen und viel
leicht auch einer Lösung zuführen zu können. 

Meine Damen und Herren! Ich möchte hier 
jetzt keineswegs eine allgemeine Föderalis
musdiskussion beginnen. Ich glaube, hiefür 

wird es sicherlich noch andere Gelegenheiten 
geben. Ich darf nur dar an erinnern, daß zum 
Beispiel am 4. Mai eine Enquete des Bundes
rates zu Fragen Föderalismus/Parlamentaris
mus abgehalten wird und daß hier sicherlich 
noch eInIge interessante Feststellungen 
getroffen werden können. 

Ich glaube auch nicht, daß es hier meine 
Aufgabe ist, in dieser Situation dazu Stellung 
zu nehmen, wieweit denn das Forderungspro
gramm der Bundesländer erfüllt beziehungs
weise nicht erfüllt wurde. Auch darüber, 
glaube ich, sollte man bei anderer Gelegen
heit diskutieren. Ich glaube aber doch feststel
len zu können - und ich schließe mich dies
bezüglich vollinhaltlich den Worten des Herrn 
Landeshauptmannes Sipötz an -, daß man 
eben bei diesem Forderungsprogramm und 
bei der Föderalismusdiskussion überhaupt 
auch die Zweckmäßigkeit bedenken sollte, ob 
es nämlich zielführend ist, das eine oder 
andere Problem den Ländern selbst zu über
lassen, oder ob es zielführender ist, das eine 
oder andere doch zentral zu regeln. 

Weiters glaube ich, daß der Föderalismus, 
zu dem ich mich voll bekenne, keine Einbahn
straße sein kann - es wurde ja dazu schon 
einiges vom Herrn Landeshauptmann aufge
zeigt -, sondern daß man sich nicht scheuen 
sollte, anstehende Länderprobleme, die viel
leicht doch besser zentral geregelt werden 
können, im Zuge der Föderalismuslösung 
dem Bund zur Lösung zu übertragen. 

Ich möchte also feststellen, daß wir als Ver
treter der Bundesländer selbstverständlich 
mit Interesse die Landeshauptleutekonferenz 
verfolgen werden - am 15. April ist ja die 
nächste Sitzung -, von der, glaube ich, wie
der neue Impulse zum Forderungsprogramm 
der Länder ausgehen werden. 

Ich möchte aber im Zusammenhang mit 
dem Antrag, den wir' heute einbringen und 
auf den ich mir doch noch ein bißchen einzu
gehen gestatten werde, der dann vom Natio
nalrat behandelt werden soll und wo es ja 
dann zu einer Regierungsvorlage für eine Ver
fassungsänderung kommen soll, festhalten, 
daß dort doch einige Punkte verfassungs
rechtlich gelöst werden sollen in Richtung 
Föderalismus. Ich möchte aber darüber keine 
Diskussion hier führen, denn das wird man 
dann zum gegebenen Zeitpunkt, bis Überein
stimmung über diese Punkte hergestellt ist, 
tun. 

Nun möchte ich im Lichte all dessen, was 
ich hier gesagt habe, doch auf den Antrag 
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selbst eingehen, der bereits zur Diskussion 
steht. Er wurde von den Bundesräten Dr. 
Schambeck, meiner Wenigkeit und Genoss~n 
eingebracht und stellt einen Schritt in Ri~b
tung Stärkung des Bundesrates und damit -
meiner Überzeugung nach - auch in Rich
tung Verwirklichung von mehr Föderalismus 
dar. Ich möchte aber gleichzeitig darauf ver
weisen - ich wiederhole mich hier -, daß ich 
hier nicht über den Entwurf, den es zur Ver
fassungsgesetz-Novelle bereits gibt, sprechen 
möchte, sondern wirklich nur ganz kurz über 
jene drei Punkte reden will, die wir für unbe
dingt notwendig erachten, um eine weitere 
Änderung der Geschäftsordnung des Bundes
rates durchführen zu können: Ich betone aus
drücklich "ganz kurz" , denn ich darf doch dar
auf verweisen, daß es notwendig ist, diese drei 
Punkte quasi als Initiativantrag hier vorzule
gen, um überhaupt eine Änderung der 
Geschäftsordnung des Bundesrates beschlie
ßen zu können. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Ich glaube, daß es notwendig ist, daß wir die
sen Antrag selbst als Bundesrat beschließen 
und an den Nationalrat weiterleiten, und zwar 
ganz einfach deshalb, weil dadurch deutlich 
gezeigt werden kann und auch soll, daß der 
Bundesrat ein eigenes Organ in der Bundes
gesetzgebung ist. (Allgemeiner Beifal1.) Wir 
sollten uns daher nicht darauf verlassen oder 
vielleicht irgendwo bittstellig werden, ob 
andere beziehungsweise wie andere darüber 
entscheiden, wie der Bundesrat seine Arbeit 
fortsetzen soll. 

Meine Damen und Herren! Ich möchte nun 
zum Inhalt des Antrages, der ja sehr kurz ist, 
einige Worte sagen. Ich bin der festen Über
zeugung, daß es der Bundesstaatlichkeit ent
spricht, wenn in Zukunft auch der Bundesrat 
als Länderkammer - als Vertretung der Län
der und vollwertiger Teil der Bundesgesetzge
bung - nicht nur das relativ unwirksame 
Instrument des Einspruches gegen ein vom 
Nationalrat beschlossenes Gesetz hat, son
dern daß ein Drittel der Mitglieder des Bun
desrates die Überprüfung eines Bundesgeset
zes durch den Verfassungsgerichtshof auf 
Verfassungswidrigkeit beantragen kann. 

Ich glaube, daß es sicher auch eine wesent
liche Garantie für die Rechtsstaatlichkeit in 
unserem Land ist, wenn ein Organ mit einem 
Ein-Drittel-Quorum einen derartigen 
Beschluß fassen kann und das Gesetz dann 
vom Verfassungsgerichtshof zu überprüfen 
ist. 

Weiters erachte ich es als wesentliche Stär-

kung der Stellung des Bundesrates, daß die
ser nunmehr Gesetzesanträge direkt dem 
Nationalrat, ohne wie bisher über die Bundes
regierung, übermitteln kann. Ich glaube, es ist 
ein sehr, sehr wichtiger und wesentlicher 
Punkt, daß der Bundesrat Gesetzesanträge 
beschließen und sie direkt an den Nationalrat 
weiterleiten kann - ohne Zwischenschaltung 
der Exekutive, also der Bundesregierung. 

Und nun zum dritten Punkt des vorliegen
den Antrages, zur Funktionsbezeichnung. Ich 
möchte ausdrücklich betonen, daß sich die 
sozialistische Fraktion des Bundesrates voll 
dazu bekennt, daß auch der Vorsitzende des 
Bundesrates und dessen beide Stellvertreter 
die Bezeichnung "Präsident" beziehungs
weise "Vizepräsident" - bitte auch gleich die 
Weiblichkeit miteingebunden: "Präsidentin" 
beziehungsweise "Vizepräsidentin" - bekom
men. Ich möchte aufgrund vieler Bemerkun
gen zu dieser Frage, die sicherlich nicht über
bewertet werden darf, sagen, daß es sich hie
bei nicht um die Befriedigung der Eitelkeit 
einzelner Persönlichkeiten oder was man dem 
sonst alles unterstellen könnte, handelt, son
dern schlicht und einfach um eine Anglei
chung an die Bezeichnungen gleichartiger 
Funktionen in anderen Vertretungskörpern 
des Bundes und der Länder, darüber hinaus 
aber auch um eine Angleichung an andere 
halboffizielle oder offizielle Vertretungskör
per wie zum Beispiel Ärztekammer, Apothe
kerkammer, Arbeiterkammer, Notariatskam
mer und ähnliches - man könnte diese Auf
zählung fortsetzen -, wo die Frage der Funk
tionsbezeichnung eindeutig gelöst ist. Auch 
dort gibt es eben die Bezeichnung "Präsi
dent". 

Es ist daher nicht einzusehen, warum es 
gerade in einer gesetzgebenden Körperschaft 
andere Bezeichnungen geben sollte, warum 
es uns verwehrt sein sollte, eine auch interna
tional übliche Bezeichnung für Vorsitzende zu 
führen. 

. Eine Anmerkung dazu am Rande: In mei
nem Reisepaß steht in der französischen und 
in der englischen Übersetzung "Vizepräsi
dent" . Ich nehme hier absichtlich mich selbst 
als Beispiel, um nicht sagen zu müssen, daß 
es bei anderen drinnensteht. Also es steht bei 
mir im Paß so - egal, ob ich das will oder 
nicht. Ich glaube daher, daß eben den interna
tionalen Gepflogenheiten entsprochen wird, 
wenn wir zumindest versuchen, diese 
Bezeichnung mit unserem Antrag an den 
Nationalrat zu ändern. Ich weiß nicht, ob das 
jeder so aqffassen wird, wie es gemeint war, 
aber abgesehen davon glaube ich, daß diese 
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Änderung der Funktionsbezeichnung, wenn 
auch nur optisch oder akustisch, mit zu einer 
Aufwertung dieser Institution, dieser gesetz
gebenden Körperschaft, beitragen wird. Das 
allein ist es schon wert, auch diesen. Punkt in 
der genannten Form zu beschließen. 

Meine Damen und Herren! Ich möchte zum 
Schluß kommen und feststellen, daß mit dem 
vorliegenden Antrag meiner Meinung nach 
ein weiterer Schritt in Richtung mehr Födera
lismus gesetzt wird und daß im Zusammen
hang mit der noch zu einem späteren Zeit
punkt zu beratenden Geschäftsordnungsge
setz-Novelle, über die auch im Komitee des 
Bundesrates bereits Übereinstimmung erzielt 
werden konnte, eine größere Effizienz der 
Länderkammer gegeben sein wird. 

Ich möchte nochmals betonen, daß ich der 
Meinung bin,. daß das sicher nicht die letzte 
Novelle sein kann und daß man über eine 
nächste Novelle nicht erst in zehn Jahren wie
der einmal reden sollte. Ich glaube vielmehr, 
daß wir uns bemühen müssen und sollten, 
zwei Dinge zu erreichen: Mehr Effizienz für 
den Bundesrat, damit er seiner eigentlichen 
und in der Verfassung festgelegten Aufgabe, 
Vertretungskörper der Länder zu sein, 
gerecht werden kann. Weiters sollten wir 
Überlegungen in der Richtung fortführen, daß 
der Bundesrat auch nach außen hin als das 
betrachtet wird, was er tatsächlich ist, näm
lich eine gesetzgebende Körperschaft, die 
Ländervertretung in diesem Parlament. 

Wenn uns auch die Länder in dieser Rich
tung unterstützen, wenn auch die Überlegun
gen der Länder hinsichtlich einer Aufwertung 
ihrer Vertretung in diesem Hause entspre
chend durchgesetzt werden könnten, so 
würde das sicherlich sehr zu dem von uns 
beabsichtigten Ziel beitragen. 

Die sozialistische Fraktion wird jedenfalls 
diesem Antrag ihre Zustimmung geben. 
Ich danke. (Allgemeiner Beifal!.) 9.51 

Stellvertretender Vorsitzender Köstler: 
Zum Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Dr. 
Strimitzer. Ich erteile es ihm. 

9.51 

Bundesrat Dr. Strimitzer (ÖVP, Tirol): Herr 
Vorsitzender! Herr Bundesminister! Herr 
Landeshauptmann! Meine sehr geehrten 
Damen und Herren! Ich möchte mit einer 
nüchternen, trockenen Feststellung beginnen: 
Mit dem heutigen Initiativantrag werden wir 
sicherlich in bezug auf die Stärkung des bun
desstaatlichen Prinzips - ja nicht einmal in 

bezug auf die Stärkung des Bundesrates sel
ber - keinen spektakulären Fortschritt zu 
registrieren haben. Wir sollten uns diesbezüg
lich durchaus keinen Sand in die Augen 
streuen. Aber - und das möchte ich mich 
gerne beeilen, in Ergänzung der Ausführun
gen meines Vorredners hinzuzufügen -
jeder, auch der kleinste Fortschritt in dieser 
Richtung ist es wert, begrüßt zu werden, denn 
jeder kleinste Fortschritt ist eben ein Schritt 
in die richtige und von uns gewünschte Rich
tung. 

Die Autoren haben, wie Sie wissen, mit der 
gegenständlichen Vorlage den dankenswerten 
Versuch unternommen, die Belange der 
Geschäftsordnung des Bundesrates, über die 
wir uns ja schon seit langem und immer wie
der unterhalten, aus dem im Begutachtungs
verfahren stehenden Entwurf zu einer Bun
des-Verfassungsgesetz-Novelle herauszulösen 
und einer gesonderten und damit, wie wir hof
fen, möglicherweise rascheren Lösung zuzu
führen. Es wäre gewiß auch falsch, die Bedeu
tung insbesondere der Ziffern 2 und 3 des vor
liegenden Initiativantrages zu unterschätzen. 

Mit der Realisierung des neuen Artikels 41 
Abs. 4 - dazu habe ich vielleicht eine etwas 
andere Deutung, als mein Vorredner sie zum 
Ausdruck gebracht hat - wirft der Bundesrat 
im Gesetzgebungsverfahren eine ihm bisher 
zugewiesene und zwangsweise angepaßte 
Krücke fort, die ihn in Wirklichkeit immer 
schon eher behindert als gefördert hat. Der 
Bundesrat wird, wenn auch noch mittels 
Mehrheitsbeschlusses seiner Mitglieder, in 
Hinkunft Gesetzesvorschläge selbständig 
direkt an den Nationalrat erstatten können, 
ohne daß dabei, wie richtig gesagt worden ist, 
die Bundesregierung als Exekutive, als Ver
mittler gewissermaßen ein- und aufzutreten 
hätte. 

Damit soll - ich möchte das klar zum Aus
druck bringen - eine Diskriminierung der 
zweiten Kammer des österreichischen Parla
mentes beseitigt werden, die von Anfang an 
ungerechtfertigt gewesen ist, die freilich aber 
wohlüberlegter Bestandteil der Intentionen 
jener Politiker - ich möchte keine Polemik 
entfachen, aber füge hinzu: jener sozialisti
schen Politiker - gewesen ist, die bei der 
Schaffung des Bundes-Verfassungsgesetzes 
1920 den Bundesrat in die Rolle eines Mauer
blümchendaseins drängen wollten, zu einer 
Mauerblümcheninstitution degradieren woll
ten - so ist es auch zum Ausdruck gekom
men bei den Erläuterungen seitens der Auto
ren -, der damals erklärtermaßen die Arbeit 
des Nationalrates nicht hätte behindern sol
len. 
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Ich bedauere es persönlich sehr, daß es 
nicht gelungen ist, das Gesetzesinitiativrecht 
auch einer Minderheit der Mitglieder des 
Bundesrates, etwa einem Drittel zuzugeste
hen. Das Bundesland Tirol und, wie ich weiß, 
auch eine Reihe anderer Bundesländer haben 
im Begutachtungsverfahren zur B-VG-Novelle 
1988 einen diesbezüglichen Vorschlag einge
bracht. Ich gebe die Hoffnung nicht auf, daß 
es gelingen könnte, im Zuge der Beratungen 
des Verfassungsausschusses des Nationalra
tes diesen Wunsch doch noch mitzuberück
sichtigen beziehungsweise zu erfüllen. 

Neu ist und in Richtung völliger Gleichstel
lung mit dem Nationalrat zielt die Regelung 
der Ziffer 3 des vorliegenden Initiativantra
ges. In dieser ist auch bereits ein Minderheits
recht des Bundesrates in bezug auf die Geset
zesanfechtung vor dem Verfassungsgerichts
hof vorgesehen. 

Warum hat man also nicht gewartet, bis die 
Beratungen über den vollständigen Entwurf 
der B-VG-Novelle 1988 abgeschlossen sind? -
Da kein Zweifel darüber bestehen kann, daß 
hinsichtlich der übrigen Vorhaben zum Teil 
noch umfangreiche Diskussionen notwendig 
sein werden. Sagen wir es auch offen: Weil 
sich in einigen Punkten dieses Entwurfes zu 
einer B-VG-Novelle die Dinge spießen, im 
Raume stoßen. Sie spießen sich vor allem in 
den Bereichen des Umweltschutzes, der 
Sicherheitsdirektionen, der Neuregelung der 
Auftragsverwaltung, des Denkmalschutzes 
und der Heranziehung von Bundesorganen 
bei der Vollziehung von Landesgesetzen. 

Ich habe - wie mein Vorredner - nicht die 
Absicht, mich mit allen Aspekten all dieser 
Probleme zu beschäftigen, aber erlauben Sie 
mir einige grundsätzliche Bemerkungen zu 
einigen grundsätzlichen Problemen. 

Zur Umweltproblematik. Meine Damen und 
Herren! Wenn das Lösungsmodell des Bundes 
von der Notwendigkeit der Vereinheitlichung 
des Umweltschutzrechtes und gewissermaßen 
als Voraussetzung dafür von der Notwendig
keit einer allumfassenden Zentralisierung 
ausgeht, dann sollte man sich - die Verbin
dungsstelle der Bundesländer hat das, wie ich 
meine, sehr überzeugend ausgeführt - vor 
Augen führen, daß in einem Bundesstaat, des
sen verfassungsrechtliche Grundentschei
dung zugunsten autonomer Regelungsberei
che der Gliedstaaten getroffen worden ist, die 
Vereinheitlichung für sich genommen keinen 
Wert darstellen kann. 

Erlauben Sie mir, Herr Landeshauptmann 

Sipötz, zu Ihrer Interpretation des Föderalis
musbegriffes folgendes zu sagen: Sie haben 
gemeint, daß beim Föderalismus zwei 
Aspekte zu betrachten seien: Der eine Aspekt 
ist der, man sollte dem Bundesstaat, dem 
"Oberstaat" , grundsätzlich jene Aufgaben 
zuweisen, die er besser zu lösen imstande sei. 
Mit dieser Ihrer Interpretation stimmen auch 
wir Tiroler, wenn ich das so sagen darf, durch
aus überein, nur haben wir vielleicht eine 
andere Gewichtung, eine andere Gewichtung 
nämlich in dem Sinne, daß wir sagen, Födera
lismus zeichnet sich dadurch aus, daß 
zunächst geprüft wird, was die kleinere Ein
heit zu lösen besser imstande wäre. Und erst 
das, was die kleinere Einheit nicht besser zu 
lösen imstande ist, sollte also der größeren 
Einheit, dem "Oberstaat" , übertragen werden. 
(Bundesrat K ö p f: Das hat er sowieso gesagt! 
Da haben Sie nicht aufgepaßt!) 

Herr Kollege! Ich habe das ausdrücklich 
gesagt, jawohl. Nur habe ich die Gewichtung 
ein wenig anders gelagert und habe zunächst 
von der Notwendigkeit der Prüfung der besse
ren Lösung der Aufgaben durch die Gliedstaa
ten gesprochen. Mir scheint das der gewichti
gere Teil zu sein, der dann erst im Gefolge die 
Lösung der Problematik durch den "Ober
staat" vorsieht. Und im übrigen habe ich mit 
Vergnügen zur Ke'nntnis genommen, daß Sie 
ja selber auch den flexiblen Charakter der 
Regionen gerade im Verhältnis auch zu ihren 
Nachbarstaaten sehr deutlich unterstrichen 
und zum Ausdruck gebracht haben. 

Es ist nun einmal so, daß sich in aller Welt 
der Gedanke des Subsidiaritätsprinzips 
immer mehr Bahn bricht. Der Gedanke des 
Subsidiaritätsprinzips geht eben davon aus, 
daß zunächst und in erster Linie die Frage 
geprüft wird, was die kleineren Einheiten bes
ser tun können. Und nur das, was diese nicht 
besser tun können, soll dem 1 "Oberstaat" 
übertragen werden. 

Herr Kollege Strutzenberger hat im Zusam
menhang mit der Frage des Föderalismus 
gemeint, es wäre seiner Meinung nach rich
tig, wenn auch seitens der Bundesländer Vor
sorge dafür getroffen würde, daß die Mitglie
der dieser Länderkammer in den Landtagen 
eine entsprechende Artikulationsmöglichkeit 
bekommen. Ich stimme in dieser prinzipiellen 
Aussage vollkommen mit Ihnen überein. 

Ich möchte es nur in diesem Zusammen
hang nicht verabsäumen, darauf hinzuweisen, 
daß etwa im Bundesland Tirol derzeit eine 
Landesverfassungsgesetz-Novelle in Bera
tung steht, in dere~ Rahmen das Rederecht 
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der Bundesräte im Landtag verankert werden 
soll. (Beifall bei ÖVP und SPÖ. - Bundesrat 
Sc h ach n er: Gratuliere, Tirol!) Ich darf das 
hier ausdrücklich und gerne festhalten, um zu 
dokumentieren, daß der Föderalismus in den 
Bundesländern entsprechend ernst genom
men wird. 

Kurz zurück zum Umweltschutz, von dem 
ich ausgegangen bin. Meine Damen und Her
ren! Man könnte dazu noch sehr viel sagen, 
ich möchte das aber absichtlich unterlassen. 
Nur soviel: Mir ist klar, daß sich die Länder in 
der Frage des Umweltschutzrechtes in einem 
Dilemma befinden, denn es ist natürlich sehr 
schwierig, sich gegen ins Ohr gehende und 
auf den ersten Blick einleuchtende Argu
mente eines einheitlichen und in allen öster
reichischen Bundesländern gleich geregelten 
Tatbestandes zur Wehr zu setzen. Ich kann 
nur hoffen, daß es gelingen wird, in den weite
ren Gesprächen einen gemeinsamen Nenner 
zu finden, der einerseits dem berechtigten 
Anliegen des Bundes Rechnung trägt und 
andererseits auch verhindert, daß das 
gesamte Kompetenzgefüge gefährdet wird. 

Meine Damen und Herren! Einer großen 
Gefahr für die selbständige Handhabung der 
eigenen Wirkungsbereiche der Bundesländer 
sollte meiner Auffassung nach rechtzeitig ent
gegengesteuert werden. Wenn es, was wir, 
glaube ich, alle wollen, zu einem Beitritt zur 
EG oder zumindest zu einer Übernahme des 
EG-Rechts kommt, dann müssen wir uns dar
über im klaren sein, daß das EG-Recht 
zwangsläufig Angelegenheiten betreffen wird, 
welche in die ausschließliche Gesetzgebungs
kompetenz der Bundesländer fallen bezie
hungsweise ihre elementaren Interessen 
berühren kann. Und es wird daher dafür vor
gesorgt werden müssen, daß der Bund, der ja 
bekanntlich für das Außenverhältnis Öster
reich - EG allein zuständig ist, den Ländern 
in allen Fragen, die innerstaatlich ausschließ
lich Länderkompetenzen betreffen, die Mög
lichkeit gibt, zeitgerecht ihren Standpunkt 
eingehend und umfassend darzustellen. 

In der Bundesrepublik Deutschland, in der 
diese Problematik in den letzten Jahren voll 
auf- und ausgebrochen ist, hat man bereits 
verschiedenste Modelle ausgearbeitet, wie die 
Mitwirkung von Ländervertretern in EG-Fra
gen gewährleistet werden kann. Da gibt es die 
Beiziehung von Ländervertretern in den EG
Gremien selbst, da gibt es eine gemeinsame 
Länderstelle für Beratungen von EG-Vorha
ben, da unterrichtet die deutsche Bundesre
gierung den Bundesrat umfassend und zum 
frühestmöglichen Zeitpunkt über alle Vorha-

ben im Rahmen der Europäischen Gemein
schaft, die für die Länder von Interesse sein 
könnten. 

Die Bundesregierung gibt vor ihrer Zustim
mung zu Beschlüssen der Europäischen 
Gemeinschaften, die ganz oder in einzelnen 
Bestimmungen ausschließliche Gesetzge
bungsmaterien der Länder betreffen oder 
deren wesentliche Interessen berühren, dem 
Bundesrat binnen angemessener Frist Gele
genheit für eine Stellungnahme. Und die deut
sche Bundesregierung berücksichtigt dann 
diese Stellungnahme bei den Verhandlungen. 
Im Fall einer Abweichung von der Stellung
nahme des Bundesrates - gemeint ist immer 
der deutsche Bundesrat, das versteht sich von 
selbst, damit hier kein Mißverständnis auf
kommt - von einer ausschließlichen Gesetz
gebungsmaterie der Länder und im übrigen 
auf Verlangen teilt die Bundesregierung dem 
Bundesrat die dafür maßgeblichen Gründe 
mit. Ist dem Bundesrat Gelegenheit zur Stel
lungnahme zu geben, so sind, unbeschadet 
der bereits bestehenden Regelungen, auf Ver
langen Vertreter der Länder zu den Verhand
lungen in den Beratungsgremien der Kom
mission und des Rates hinzuzuziehen, soweit 
dies der Bundesregierung möglich ist. 

Meine Damen und Herren! Die deutschen 
Bundesländer haben also jedenfalls gegen
über der deutschen Bundesregierung einen 
festen Standpunkt in dieser Frage bezogen, 
und es geht und ging ihnen dabei ganz ohne 
Zweifel nicht um ein Streben nach Kompe
tenzzuwächsen, sondern um die Aufrechter
haltung ihrer Staatlichkeit und damit um das 
föderative Prinzip. 

Das Wirken der Organe der EG berührt 
zwangsläufig auch in Österreich die Kompe
tenz der Bundesländer. Wir müssen uns das 
rechtzeitig - ich wiederhole mich - vor 
Augen führen. Das könnte, wie ich bereits 
gesagt habe, eine Gefährdung des bundes
staatlichen Charakters unserer Republik 
bedeuten. 

Aber kein einziges unserer Bundesländer 
- und ich möchte das mit einem gewissen 
Respekt ausdrücklich hier vermerken - ist 
dieser eventuellen Gefährdung etwa mit einer 
Abwendung vom Gedanken der europäischen 
Integration begegnet. Umso mehr muß daher 
ihr Bestreben nach einer die Kompetenzver
luste kompensierenden innerstaatlichen Mit
wirkungsmöglichkeit an europäischen Ent
scheidungsprozessen gesehen und berück
sichtigt werden. 
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Ich freue mich, Herr Bundesminister, daß 
Sie sich der von mir eben aufgezeigten Pro
blematik voll bewußt sind. Wie Sie in einem 
Diskussionsbeitrag zu dem Antrag der Bun
desräte Dr. Pisec und Dr. Bösch am 28. Jän
ner gesagt haben, würden Sie Ihr Augenmerk 
dieser Problematik zuwenden. Diese Ihre 
Aussage, die ich an sich gerne zitiert hätte, 
das aber aus Zeitgründen unterlassen möchte, 
ermutigt mich jedenfalls zur Hoffnung, daß 
auch Österreich rechtzeitig Maßnahmen 
ergreifen wird, um zu gewährleisten, daß eine 
Teilnahme am föderativen Europa - lassen 
Sie mich es so einmal ausdrücken - nicht zu 
einer Beeinträchtigung des föderativen Auf
baues unserer Republik führt. 

Meine Damen und Herren! Der Tiroler 
Landtag, der bekanntlich im Juni 1983, wie 
ich hier schon mehrfach aufzuzeigen die Ehre 
gehabt habe, einstimmig - also mit den Stim
men aller im Tiroler Landtag vertretenen Par
teien eine Föderalismusentschließung 
gefaßt hat, deren Inhalt in den seither verab
schiedeten Verfassungsgesetz-Novellen und 
im jüngsten Länderforderungskatalog der 
Bundesländer seinen· Niederschlag gefunden 
hat, hat in seiner Sitzung vom 23. März 1988 
- wiederum einstimmig - die Landesregie
rung aufgefordert, über die Erfüllung der Ent
schließung zu berichten und aufzuzeigen, in 
welchen Bereichen und aus welchen Gründen 
seine Forderungen noch nicht erfüllt worden 
sind. 

Meine Damen und Herren! Eine Ironie des 
Zufalls hat es mit sich gebracht, daß in der 
gleichen Sitzung eine wenig länderfreundli
che Haltung des Herrn Bundesministers für 
öffentliche Wirtschaft und Verkehr erörtert 
worden ist. Es geht um das von Bundesmini
ster Graf vorgelegte Straßenbau-Sonderpro
gramm der Bundesregierung, in dem übri
gens in Übereinstimmung mit dem sogenann
ten Tiroler Memorandum 1987 fünf vom Bun
desland Tirol vorgeschlagene Straßenbauvor
haben in unserem Lande als besonders dring
lich aufscheinen. 

Diese fünf dringlichen Straßenbauvorhaben 
hat Bundesminister Streicher, ohne vorher 
mit den maßgeblichen Repräsentanten des 
Gliedstaates Tirol Kontakt aufzunehmen, als 
"unnotwendig" bezeichnet, ja sie sogar als 
dafür geeignet befunden, neuen Transitver
kehr, der verhindert werden müsse, anzuzie
hen. Eine solche Haltung des Verkehrs mini
sters des Bundes, meine Damen und Herren, 
ist vom Tiroler Landtag, und zwar auch dies
mal wieder einstimmig - ich darf Ihnen hier 
die Titelzeile einer Lokalzeitung zeigen: 

"Landtag einhellig empört über Streicher" -, 
"mit großem Befremden" registriert worden, 
denn eine solche Haltung, meine Damen und 
Herren - lassen Sie mich das brutal ausspre
chen -, ist in höchstem Maße föderalismus
unfreundlich, ja sogar länderfeindlich, und 
zwar schon deswegen, weil vorher eben sei
tens dieses Ressortministers keinerlei Kon
takt mit dem Bundesland Tirol in dieser 
Frage aufgenommen wurde. 

Hätte Bundesminister Streicher das näm
lich getan, meine Damen und Herren, dann 
hätte ihm nicht nur die Tiroler Landesregie
rung, sondern vor allem auch die betroffene 
Bevölkerung klar vor Augen geführt, daß alle 
vom Bundesland Tirol seit Jahren urgierten 
Bauvorhaben des Straßenbau-Sonderpro
gramms - ich möchte Ihnen hier ersparen, 
sie jetzt im Detail aufgezählt zu bekommen -
keinesfalls verkehrsanziehend wirken, son
dern lediglich längst notwendig sind und 
zwingend der Entlastung der Bevölkerung 
von einem an diesen Orten kaum mehr steige
rungsfähigen Verkehr dienen. 

Meine Damen und Herren! Sich zum Föde
ralismus zu bekennen, heißt nicht, beim Wort 
steckenzubleiben, sondern heißt auch, diesen 
in der Tat zu praktizieren. Ich freue mich, 
auch durchaus Positives anmerken zu kön
nen: In der Tat praktiziert wird das Föderalis
musbekenntnis des Bundes in letzter Zeit bei 
Initiativanträgen im Nationalrat. Solche Län
derinteressen berührende Initiativanträge 
werden nunmehr, wie wir haben feststellen 
können, dem Wunsch der Bundesländer ent- . 
sprechend vom Parlamentspräsidium den 
Bundesländern zur Begutachtung übermittelt. 
Der Bund kann in diesem Falle also durchaus 
vor den "Vorhang" gerufen werden. 

Demgegenüber wieder weniger länder
freundlich zeigt sich der Bund im Zusammen
hang mit der Heranziehung von Bundesorga
nen zur Vollziehung von Landesaufgaben. 
Wenn e-r meint, eine Erfüllung dieser Forde
rung komme nur in Frage, wenn die Länder 
einem Ersatz der Kosten für die Bereitstel
lung dieser Bundesorgane zustimmen, so muß 
man sagen, daß diese Haltung umso verwun
derlicher und unverständlicher ist, als der 
Bund wissen muß, daß er ja selber laufend 
den Ländern neue Aufgaben im Rahmen der 
mittelbaren Bundesverwaltung aufhalst, ohne 
daß die Länder jemals außerhalb des Finanz
ausgleichs, um den dann hart in jedem vier
ten Jahr gerungen werden muß, einen 
Kostenersatz zugesprochen bekommen. 

Diese meine Feststellung bedeutet, meine 
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Damen und Herren, kein Infragestellen der 
mittelbaren Bundesverwaltung selbst. Ich bin 
- im Gegenteil! - zutiefst davon überzeugt 
- und diese meine Überzeugung ist erst in 
jüngster Zeit vom Verfassungsgerichtshof 
ausdrücklich bestätigt worden und wird auch 
von der überwiegenden Mehrheit der Rechts
lehrer vertreten -, daß das System der mit
telbaren Bundesverwaltung wesentlicher, ja 
elementarer Bestandteil der Realisierung des 
bundesstaatlichen Baugesetzes der öster
reichischen Bundesverfassung ist. Ich habe 
diese Meinung schon früher, etwa bei der 
Behandlung des Weingesetzes, hier in diesem 
Hohen Hause geäußert. Und, wie gesagt, der 
Verfassungsgerichtshof hat die Einrichtung 
der mittelbaren Bundesverwaltung in einem 
jüngeren Erkenntnis als - ich darf jetzt wört
lich zitieren - "dem gesamtstaatlichen Inter
esse an einer einfachen, übersichtlichen und 
sparsamen Organisation der Verwaltung 
dienlich" bezeichnet. 

Bei der mittelbaren Bundesverwaltung wer
den bekanntlich ausnahmslos Interessen des 
Bundes wahrgenommen. Es erscheint mir 
daher im Gegensatz zu den Aussagen auch 
des Herrn Landeshauptmannes Sipötz zu die
ser Frage heute hier im Zusammenhang mit 
der Behandlung des Weingesetzes bezie
hungsweise der Einrichtung einer Bundeskel
lereiinspektion keinesfalls erforderlich, 
eigene Bundesbehörden zu errichten, nur um 
eine bundeseinheitliche Kontrolle sicherzu
stellen. Ich verstehe den Versuch ... (Zwi
schenruf des Bundesrates Gar gi t te r.) 
Bitte, Herr Kollege? (Bundesrat Gar gi t
ter: Beim Export braucht man auch bundes
einheitliche Richtlinien!) Herr Kollege, wenn 
Sie mich ausreden ließen, dann könnte es 
sein, daß ich unter Umständen auf Ihren Ein
wand noch eingehe. (Bundesrat S t ru tz e n -
be r g-e r: "Unter Umständen"! - Ironische 
Heiterkeit bei der SPÖ.) 

Ich verstehe den Versuch mancher Ressorts 
nicht, anstelle der bei den Landeshauptleuten 
bewährten mittelbaren Bundesverwaltung 
unmittelbare Bundesbehördenorganisationen 
zu schaffen. Ich verstehe jene Politiker und 
auch jene jüngeren Rechtslehrer nicht, von 
denen manche meinen, man sollte die mittel
bare Bundesverwaltung der Kontrolle der 
Landtage unterstellen und den Landeshaupt
mann gewissermaßen rechenschaftspflichtig 
den Landtagen gegenüber machen. 

Herr Kollege, jetzt darf ich eingehen auf 
Ihren Zwischenruf. (Bundesrat S t ru tz e n -
be r ger: Bitte schön, gar kein Kontrollorgan 
soll er haben? Was ist mit der Bundesregie-

rung? Ist sie nicht dem Nationalrat verant-. 
wortlich und der Kontrolle unterstellt?) Herr 
Kollege, wenn die Bundesgesetze, die von den 
Landeshauptleuten in mittelbarer Bundesver
waltung vollzogen werden, reine Bundesauf
gaben betreffen und wenn die Landeshaupt
leute, so in diesen Bundesgesetzen Ermessen 
eingeräumt ist, den Weisungen der zuständi
gen Ressortminister unterliegen, wie es der 
Verfassungsrechtslage entspricht, dann frage 
ich mich eigentlich, warum dann Bedenken 
gegen den Vollzug dieser Gesetze durch die 
Landeshauptleute entstehen können, noch 
dazu, wenn in Vollziehung der mittelbaren 
Bundesverwaltung auch der Rechnungshof, 
Herr Kollege Strutzenberger, tätig sein kann. 
(Bundesrat S tr u t ze nb erger: Weil die 
Vollziehung kontrolliert werden sol1!) 

Ich frage jetzt folgendes: Sollen vielleicht 
die Landeskontrollämter , wie das vielfach 
gefordert wurde, und der Rechnungshof ein
ander gegenseitig auf die Finger schauen? 
Will man wirklich einheitliches Bundesrecht? 
(Bundesrat Ve 1 eta: Das geschieht ja! -
Bundesrat Stru tzen berger: Das 
geschieht aber bitte, Kollege Strimitzer, das 
ist in der Praxis der Fall!) Aber, bitte, noch 
einmal sei es gesagt: Einheitliches Bundes
recht kann man nicht vollziehen, wenn in 
einem Landtag unter Umständen etwas für 
zulässig erklärt wird, was in einem anderen 
Landtag unter Umständen, weil die politische 
Willensauffassung eine andere ist, für unzu
lässig erklärt wird. (Bundesrat S t r u tz e n -
be r ger: Daher gehört der Vollzug kontrol
liert!) 

Ich meine daher, man sollte bei allen Über
legungen, wie man die mittelbare Bundesver
waltung als solche effektivieren könnte, doch 
die Hände weglassen vom Prinzip des 
Bewährten, von - ich sage es noch einmal 
ausdrücklich - einem Bauprinzip des Bun
desstaates, das auch ganz elementar für den 
föderalistischen Aufbau unserer Republik ist. 

Herr Vorsitzender! Herr Bundesminister! 
Meine Damen und Herren! Lassen Sie mich 
abschließend der Hoffnung Ausdruck geben, 
daß allen laufenden Bestrebungen zur Vertie
fung des föderalistischen Gedankenguts in 
unserem doch noch immer sehr zentralistisch 
aus- und eingerichteten Bundesstaat Öster
reich der erhoffte Erfolg zuteil werden wird. 
Ich würde es als Mitglied des Bundesrates für 
durchaus wünschenswert erachten, wenn die 
vorliegende Gesetzesinitiative aufginge in 
einer möglichst umfassenden B-VG-Novelle 
1988. 
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Sollten die übrigen Vorhaben aber noch län
gerer Beratungen bedürfen, würde ich aller
dings meinen, daß man - sachlich absolut 
begründbar - die die Geschäftsordnungen 
des Nationalrates und des Bundesrates 
betreffenden Teile dieser Novelle einer geson
derten und vorzeitigen Beschlußfassung 
unterzieht. Ist es auch kein gewaltiger Fort
schritt, den wir dabei erzielen, so ist es, wie 
gesagt, ein weiterer beachtlicher Schritt in die 
von uns gewünschte Richtung. 

Auch meine Fraktion stimmt daher der Vor
lage mit großem Vergnügen zu. - Danke 
sehr. (Beifall bei der ÖVP.) 10.19 

Stellvertretender Vorsitzender Köstler: Zu 
Wort gemeldet hat sich Herr Bundesrat Dr. 
Veselsky. Ich erteile es ihm. 

10.19 

Bundesrat Dr. Veselsky (SPÖ, Wien): Herr 
Vorsitzender! Herr Kanzleramtsminister! 
Meine Damen und Herren! Wir behandeln 
eben einen Antrag auf Änderung der Bundes
verfassung. Bundesverfassung - und Verfas
sung überhaupt -, das ist jener Satz von 
Rechtsnormen, der an der Spitze der Pyra
mide unserer Rechtsordnung steht, an der 
Spitze des Stufenbaus der Rechtsordnung, 
wie unser verehrter Lehrer Merkl zu sagen 
pflegte. 

Es wurden in Österreich an dieser Spitze 
allzuoft Veränderungen vorgenommen, die 
nicht wohlüberlegt waren, die nicht sehr gut 
vorbereitet waren, die nicht genügend auf 
ihre Rückwirkungen hin geprüft waren. Und 
wir haben uns zuletzt auch allzusehr schuldig 
gemacht bei zwei Gesetzesbeschlüssen, die 
auf Verfassungsebene zustande gekommen 
waren, aber ein Beispiel· schlimmer Ad-hoce
rie boten. Ich möchte dazu nur eine Materie 
als Negativbeispiel in Erinnerung rufen, näm
lich die Taxifrage. 

Der Antrag, der hier nun vorliegt und den 
der Bundesrat beschließen wird, unterschei
det sich davon: Es handelt ~ich dabei nicht um 
Ad-hocerie, sondern um einen Antrag, der 
wohlvorbereitet ist, der lange diskutiert 
wurde, der tatsächlich ins Rechtsgebäude der 
österreichischen Verfassungsnormen paßt. 
Darauf können wir als Bundesrat, glaube ich, 
zu Recht stolz sein. 

Meine Damen und Herren! Mit diesem 
Antrag - das haben auch die Kollegen Stri
mitzer und Strutzenberger bereits betont -
soll eine gewisse Umkehr zum Ausdruck kom
men, eine Umkehr der bisherigen Vorgangs-

weise: Es soll das Initiativrecht dem Bundes
rat zukommen. Wir müssen dazu ja sagen. 

Das ist eine notwendige Korrektur einer 
falschen Verfassungsrechtsstruktur und -pra
xis. Wir haben in Österreich ein zu großes 
Übergewicht der Exekutivgewalt. Dieses 
Übergewicht widerspricht den Vorstellungen 
der Gewaltentrennung, dieses Übergewicht 
ist viel adäquater einem aufgeklärten Absolu
tismus als einer demokratischen Republik. 

Meine Damen und Herren! Das, was ich 
hier jetzt sage, ist nicht Ausdruck irgendeiner 
parteipolitischen Polemik, sondern das ist 
aufgrund meiner Erfahrungen etwas, was ich 
am Schluß meiner Laufbahn hier noch anzu
merken wage. 

Meine Damen und Herren! Ich empfinde es 
geradezu als Brüskierung des Gedankens der 
demokratischen Republik, in der die Gewal
tentrennung eine Selbstverständlichkeit zu 
sein hat, daß in Wirklichkeit die Gesetzge
bung nur formal bei den gesetzgebenden 
Organen liegt, in der Tat aber bei der Exeku
tive, und da wieder nicht bei den Mandataren, 
bei der Regierung, sondern bei den Beamten. 
(Beifall bei der SPÖ und bei Bundesräten der 
ÖVP.) 

Es ist geradezu ein Hohn für die geltende 
Verfassung, daß die Praxis ganz anders 
abläuft: daß die Gesetze nicht vom Parlament 
gemacht werden, ja nicht einmal von der 
Regierung, die unter anderem die 'Gesetzent
würfe vorlegt, sondern von Ministerialbeam
ten. In Österreich ist die Situation überhaupt 
die, daß die Beamten das Maß aller Dinge 
sind. 

Ich habe \ nichts gegen Beamte, meine 
Damen und Herren, wir brauchen sie notwen
dig, Devotion vor jedem Beamten, der den 
Dienst am Staat ernst nimmt und ihn als das 
auffaßt, was er in der Zeit Joseph 11. war, 
nämlich "Staatskunst". Das ist echt Bürger
service! 

Meine Damen und Herren! Ich empfinde es 
aber als geradezu grotesk, daß auch wir, die 
Organe der Gesetzgebung, gemessen werden 
an der Verwaltung und nicht an der Exeku
tive, an der Spitze, an der Regierung, sondern 
an der Beamtenschaft. Das Maß aller Dinge 
im Bezügegesetz ist der Beamtenbezug des 
Beamten der Dienstklasse IX. Ein Abgeordne
ter zum Nationalrat ist gleichgestellt einem 
Beamten der Dienstklasse IX, jedoch nicht 
ganz, denn der Beamte der Dienstklasse IX 
bekommt, wenn er auf Dienstreise ist, selbst-

1685 
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verständlich die Kosten dafür vergütet. Der 
Bezug eines Nationalratsabgeordneten bein
haltet auch eine Vergütung für Auslagen, er 
hat alle Auslagen daraus zu bestreiten. Der 
Status eines Mitglieds der Bundesregierung 
ergibt sich durch Multiplikation des Beamten
status: Zweimal ein Beamter der Dienstklasse 
IX ist ein Minister, 1,8mal ein Staatssekretär, 
und so geht das auch bei den Orden. 

Meine Damen und Herren! Ich glaube, in 
dieser Tatsache kommt die Realstruktur in 
diesem Staate zum Ausdruck, die aber nicht 
der Struktur der Bundesverfassung ent
spricht. Es ist kein Zufall, daß jeder Bundes
rat nur als ein "halber" Beamter (Bundesrat 
So m m er: Ein "halber" Sektionschef!), als 
"halber" Sektionschef eingestuft wird. Es 
wäre schon ein bißchen eleganter, wenn man 
sagen würde, ein Bundesrat ist - von mir aus 
- gleichgestellt einem Beamten der Dienst
klasse VII. Das wäre besser, es wäre elegan
ter, als zu sagen, er ist ein "halber" Sektions
chef oder ein "halber" wirklicher Hofrat. 
Darin liegt eine solche Mißachtung des Bun
desrates, die geradezu zum Himmel schreit. 
Das soll auch einmal gesagt werden. Darin 
kommt zum Ausdruck, daß eigentlich der 
Bundesrat auch so gewertet wird. 

Der heutige Antrag ist - für mich zumin
dest - auch Anlaß zu einer ganz kurzen 
Selbstbesinnung, und bei dieser Selbstbesin
nung komme ich zu dem Schluß, daß der Bun
desrat keineswegs die Länderkammer ist, als 
die er konzipiert· wurde. Der Bundesrat ist 
vielmehr - ich glaube, das geht sogar aus der 
Verfassung hervor - in seiner Funktion ein 
"Wurmfortsatz" der Bundesgesetzgebung. 
Der Bundesrat hat nicht einmal das Recht, 
eine fehlerhafte Beschlußfassung des Natio
nalrates zu korrigieren; das haben wir ja 
erlebt. In der Praxis sieht das dann so aus, 
daß wir schon glücklich sind, wenn uns der 
zuständige Bundesminister eine Regierungs
vorlage zusagt, in der dann der betreffende 
Fehler korrigiert wird. So spielt sich das reali
ter ab, und wir können nicht einmal ins Rad 
der. Geschicke eingreifen und es anhalten, 
damit kein Unsinn geschieht. Oder wir müß
ten das Gesetz sofort beeinspruchen, was 
aber nicht sehr elegant ist, denn dann fragt 
man sich zu sehr in der Öffentlichkeit: Was ist 
da nicht alles passiert!, und dann behindern 
wir zuviel und wecken zu viele Bären. 

Mit anderen Worten, meine Damen und 
Herren: Die Realität ist eine solche, daß wir 
die Bundesgesetzgebung nur marginal beein
flussen können. Damit komme ich aber jetzt 

zu etwas, was ich mir auch nicht verkneifen 
kann zu sagen. 

Meine Damen und Herren! Ich glaube, daß 
der Bundesrat auch kein Exekutivorgan von 
Parteisekretariaten sein soll. Ich erinnere 
mich noch an die Zeit, als wir keine Koali
tionsregierung hatten und hier mehrheitlich 
Einsprüche beschlossen wurden. Das steht 
dem Bundesrat zu. Aber wie hat die Begrün
dung damals ausgesehen? - Die Begründung 
war damals eine solche, daß man dachte, eine 
Enunziation eines Parteisekretariates lesen 
zu müssen. Damit hat sich der Bundesrat 
selbst einen schlechten Dienst erwiesen. Das 
wird ja auch kritisiert von einer Institution, 
die als Bannerträger des Föderalismus fun
giert. Diese gehört keineswegs meiner eige
nen Gesinnungsgemeinschaft an beziehungs
weise steht ihr nicht nahe. Zu Recht wird das 
kritisiert! 

Was die bundesstaatliche Realität betrifft, 
so möchte ich sagen: Diese hat sich weitge
hend über den Bundesrat hinwegentwickelt, 
ohne daß sich der Bundesrat dagegen geäu
ßert hätte. Die Landeshauptleutekonferenz ist 
in der Verfassung nicht vorgesehen, die Lan
desamtsdirektorenkonferenz ist in der Verfas
sung nicht vorgesehen, die Verbindungsstelle 
der Bundesländer ist in der Verfassung nicht 
vorgesehen - trotzdem sind sie alle Pfeiler, 
Träger der bundesstaatlichen, der föderalen 
Mitbestimmung geworden. 

Aber der Pfeiler des Föderalismus, den die 
Verfassung kennt, der Bundesrat, schweigt 
dazu. Es wird hier sogar noch zitiert, als ob 
wir im Bundesrat darauf zu hören hätten, was 
die Landeshauptleutekonferenz enunziert, 
was die Herren Landesamtsdirektoren - in 
ihrer Huld vielleicht - sagen. Ich glaube, daß 
das ein Faktum ist, das uns zu denken geben 
sollte. Es paßt dazu sogar der Vorschlag, daß 
man die Landesamtsdirektoren in den Bun
desrat integrieren soll. Dieser Vorschlag paßt 
dazu. 

Meine Damen und Herren! Ich meine, daß 
der Bundesrat dann an Gewicht gewinnt, 
wenn er selbst imstande ist, diese Dinge zu 
analysieren und daraus Schlußfolgerungen zu 
ziehen, die in die heutige Realität passen, 
wenn er nicht mit utopischen Forderungen 
kommt, sondern selbst aufgrund einer Stand
ortbestimmung Schlußfolgerungen zieht. Ich 
finde es geradezu absurd, daß wir es mit For
derungsprogrammen zu tun haben, auf die 
dann immer wieder die Bundesregierung 
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repliziert, Forderungsprogramme der Landes
hauptmänner, in denen meines Wissens kein 
einziges Mal angeklungen ist, wie dieses real
politische Etwas auch in die Verfassungsreali
tät eingeordnet werden soll. Es wäre sehr, 
sehr notwendig, sich darüber Gedanken zu 
machen. 

Nun dürfen Sie nicht glauben, daß ich das 
vom Standpunkt eines bundes staatlichen 
Interesses aus sage - keineswegs! Meine 
Damen und Herren! Sie, von denen mich 
einige vielleicht nicht so lange kennen, sollen 
wissen: Ich habe nicht immer Bundesinteres
sen vertreten, sondern ich habe als Politiker 
zunächst Vorarlberger Interessen vertreten, 
dann Kärntner Interessen und erst zuletzt 
Wiener Interessen. Mir ist also die bundes
staatliche Realität vielleicht besser bewußt 
als manchem auf die Vertretung eines Bun
deslandes spezialisierten Politiker. 

Ich glaube, wir haben guten Grund, uns vie
les neu zu überlegen: neu zu überlegen in der 
verfassungspolitischen Realität die Frage des 
Föderalismus, auch die Frage des Verbände
staates. Auch das ist eine Frage, die in der 
Realität anders aussieht als in der Verfas
sung. 

Nun lassen Sie mich folgendes sagen, nicht 
zuletzt aufgrund einer Diskussion, die wir 
gestern in unseren eigenen Reihen hatten: Ich 
bin zutiefst besorgt - ebenso wie viele mei
ner Freunde - über eine Entwicklung, die so 
aussieht, daß wir immer mehr das Jeder
gegen-Jeden erleben und daß wir vielleicht 
Gefahr laufen, daß die Einzelinteressen, die 
partikulären Interessen des einen Bundeslan
des gegenüber dem anderen Bundesland in 
den Vordergrund treten. 

Ich glaube, daß wir über allen partikulären 
Interessen, Sonderinteressen, nicht das große 
Gesamtinteresse an einem Miteinander im 
Bundesstaat vergessen dürfen. Dieses Mitein
ander soll uns viel mehr Aufgabe sein als das, 
was wir an Eigeninteressen gegenüber ande
ren vertreten wollen. Und bitte, bitte, sehen 
Sie auch eines so, wie ich es als Gefahr emp
finde: Es ist gefährlich, daß jeder gegen jeden 
steht - alle aber gegen Wien. Wien ist immer
hin die Bundeshauptstadt und auch ein Bun
desland! 

Meine Damen und Herren! Ich glaube, daß 
das Recht zur Anfechtung von Bundesgeset
zen, das wir nun auch einem Drittel der Mit
glieder des Bundesrates geben, ein Gleichzie
hen mit dem Nationalrat bedeutet, daß es 
aber leider ein Nullum ius auch bleiben wird. 

Warum ein Nullum ius? - Weil es sich dabei 
um ein Minderheitsrecht handelt, und das 
gleiche Minderheitsrecht steht ja auch dem 
Nationalrat zu. Im Nationalrat wird dieses 
Minderheitsrecht aber ganz einfach eher in 
Anspruch genommen werden als im Bundes
rat. Es ist das ein Recht einer großen Opposi
tion, und dieses Recht wird ganz gewiß bei 
Konkurrenz der beiden Häuser des Parla
ments in erster Linie vom Nationalrat prakti
ziert werden. Aber bleiben wir bei dieser 
Frage, bei der Frage des Minderheitsschutzes. 

Meine Damen und Herren! Wir erleben seit 
einer Reihe von Jahren, daß immer mehr die 
Tendenz entsteht, daß eine Minderheit sich 
einem Mehrheitsbeschluß dann nicht beugt, 
wenn bei ihr Lebensinteressen oder das, was 
sie als Lebensinteressen auffaßt, betroffen 
sind, die Mehrheit nach ihrer Auffassung 
aber nur am Rande berührt wird. Das, meine 
Damen und Herren, ist etwas, was uns ja 
schon in der Vergangenheit große Schwierig
keiten bereitet hat, was uns in Zukunft aber 
als enorme politische Herausforderung gegen
übertreten wird. Es wird auch verfassungspo
litischer Überlegungen bedürfen, wie man 
dieser Tatsache Rechnung tragen kann. 

Ich glaube, daß es nämlich wirklich legitim 
ist, daß Menschen, die in ihren Lebensinteres
sen betroffen sind, sich Mehrheitsentschei
dungen von anderen, die davon kaum berührt 
sind, nicht unbedingt beugen müssen. Das ist 
etwas ganz Essentielles. Hier werden wir viel 
dazuzulernen haben. 

Nun zu einem weiteren Punkt. Wir "über
setzen" in diesem Antrag die Funktion des 
Vorsitzenden ins Undeutsche und nennen ihn 
in Zukunft "Präsident". Wir ziehen damit mit 
dem Nationalrat gleich. Ich halte das für for
mell gut, und ich glaube, daß damit Bemühun
gen unseres verehrten Professors Schambeck 
zu Recht Erfolg hatten. Ich meine, daß diese 
Gleichstellung mit dem Nationalrat etwas 
Gutes ist und daß darüber hinaus die 
geschlechtsspezifische Formulierung "Präsi
dent" beziehungsweise "Präsidentin" großen 
Signalwert besitzt, daß wir nämlich in 
Zukunft in jedem Bereich die Gleichberechti
gung der Frauen mit den Männern verankert 
haben wollen. Das ist gut so, und wir tragen 
damit einem Anliegen Rechnung, das ich als 
das vielleicht größte gesellschaftspolitische 
Anliegen der Gegenwart bezeichnen möchte, 
nämlich die Emanzipation der Frauen vom 
formellen Bereich in den materiellen Bereich 
zu transfer~~ren und sie zu vollziehen. (Beifall 
bei der SPO und bei Bundesräten der OVP. -
Bundesrat K ö p f: Kein Applaus bei der ävp! 
Nur zwei Klatscher waren es!) 
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Meine Damen und Herren! Wir waren es ja 
auch, die das allgemeine gleiche Verhältnis
wahlrecht erkämpft haben. 

Meine Damen und Herren! Ich komme jetzt 
zum Ende, es ist dies meine letzte Rede hier 
im Bundesrat. Wenn ich hiemit von Ihnen 
Abschied nehme, so darf ich vielleicht am 
Schluß noch einiges anmerken. 

Ich bin schon etwas stolz darauf, etwas für 
Österreich und seine Menschen getan zu 
haben, und ich danke allen Freunden dies
seits und jenseits der Grenzen meines Bun
deslandes und meiner Gesinnungsgemein
schaft. Also ich danke nicht nur jenen, die der 
gleichen Partei angehören, sondern auch 
jenen, mit denen ich oft in Konkurrenz 
zusammenarbeiten konnte. 

Ich darf noch meiner Überzeugung Aus
druck verleihen, daß ich Politik als eine über
aus moralische Aufgabe sehe - als eine über
aus moralische Aufgabe! -, und ich weiß, daß 
man sich dieser großen moralischen Aufgabe 
nur mit größtem sachlichem Verantwortungs
bewußtsein unterwinden dürfte. Es ist für 
mich daher besonders schmerzlich, erleben zu 
müssen, daß man heute in der öffentlichen 
Meinung Politik geradezu als Gegenteil des
sen empfindet, als was ich sie gesehen habe 
und noch immer sehe. Das ist eine Frage des 
Stils, und ich darf sagen: Jüngste Entwicklun
gen machen es mir fast leicht, aus der aktiven 
Politik auszuscheiden. 

Ihnen, meine Damen und Herren, darf ich 
für Ihre wichtige Arbeit für Österreich viel 
Erfolg wünschen. (Anhaltender Beifall.) 10.42 

Stellvertretender Vorsitzender KöstIer: 
Zum Wort gemeldet hat sich Herr Bundesrat 
Jürgen Weiss. Ich erteile es ihm. 

10.42 

Bundesrat Jürgen Weiss (ÖVP, Vorarlberg): 
Herr Vorsitzender! Herr Bundesminister! 
Hohes Haus! Der Bundesrat kämpft in der 
Öffentlichkeit ein bißchen mit dem Klischee, 
"Verschiebebahnhof" für Mandate oder ,,Aus
tragstüberl" für solche Mandatare zu sein, die 
aus anderen Gremien abberufen werden. 

Mit diesem Klischee hat sicher auch mein 
Vorredner zu kämpfen gehabt. Ich stehe aber 
nicht an, zu sagen: Er war eine Bereicherung 
für dieses Haus, und wir danken ihm dafür, 
daß er es sich nicht einfach am Abend eines 
politischen Lebens bequem gemacht hat, son
dern daß er die Tätigkeit im Bundesrat als 
echte Herausforderung und als Aufgabe eines 

Mannes gesehen hat, der aus seiner reichen 
Erfahrung hier wertvolle Beiträge leisten 
konnte. In diesem Sinne möchte ich auch von 
unserer Seite aus ihm einen herzlichen Dank 
sagen. (Allgemeiner Beifall.) 

Meine Damen und Herren! Die vor unge
fähr 14 Monaten gebildete Bundesregierung, 
die sich im Nationalrat auf 86 Prozent der 
Abgeordneten stützen kann und deren Par
teien 62 von 63 Bundesräten und Bundesrätin
nen angehören, ist als sogenannte große Koa
lition in den Bundesländern sowohl auf Hoff
nung als auch auf Skepsis gestoßen: Auf die 
Hoffnung, daß mit einem großen gemeinsa
men Nenner die Lösung anstehender Pro
bleme besser als bisher gelingen möge. Ich 
nenne nur kurz die verstaatlichte Industrie, 
die Steuerreform, die Budgetsanierung, die 
Privatisierung. Es bestand auch die Hoffnung, 
daß Frontstellungen: Regierung - Opposi
tion, die einen Ausbau der föderalistischen 
Gewaltenteilung gehemmt hatten, abgebaut 
werden können. 

Die Regierungsform stieß aber auch auf die 
Skepsis, daß der Trennungsstrich zur großen 
Koalition alten Stils nicht kräftig genug aus
falle und die Bundesländer in Verfassungsfra
gen ohne die Möglichkeit einer wirksamen 
Gegenwehr erdrückt werden, zumal eine über 
die verfassungsgebende Mehrheit verfügende 
Regierung sich Entscheidungen der Nachprü
fung durch den Verfassungsgerichtshof ent
ziehen kann. - Wir haben es erlebt; Herr Kol
lege Veselsky hat das ausgeführt. 

Verstärkt wurde diese Skepsis dadurch, daß 
die Mehrheit der Bundesländer in der Bun
desregierung personell nicht vertreten ist. 

Den die Bundesregierung bildenden beiden 
Parteien war dieses Problem der Bändigung 
der Macht - ich erinnere nur an die vor dem 
Parlamentsgebäude stehenden Rossebändi
ger, die nicht zufällig dort sind - und der 
Gewaltenteilung durchaus bewußt. Es ist 
sicher kein Zufall, daß das Kapitel "Demokra
tie" im Arbeitsübereinkommen an erster 
Stelle steht und im wesentlichen folgende 
Vorhaben umfaßt: eine Wahlrechtsreform zur 
Stärkung der Persönlichkeitswahl, eine 
Erweiterung der direkten Demokratie -
unter anderem durch Erleichterungen bei 
Volksbegehren, die Einführung einer Volksbe
fragung und einer Bürgerbeteiligung bei 
Großprojekten -, eine Weiterentwicklung 
des Föderalismus, eine Stärkung der Stellung 
des Bundesrates und der Minderheitenrechte 
im Nationalrat, schließlich eine Liberalisie
rung des Rundfunks. 
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An anderen Stellen des Arbeitsübereinkom
mens wurde eine Verländerung der Wohnbau
förderung sowie der Zinsbildungsbefugnisse 
in Aussicht genommen. 

Neben dem im Arbeitsübereinkommen auf 
der einen Seite sehr konkret formulierten 
Vorhaben, bei denen die Zuständigkeit des 
Bundes auf Kosten der Länder ausgebaut 
werden soll, nehmen sich die Aussagen zur 
Stärkung der Stellung dei' Länder und des 
Bundesrates allerdings recht vage aus, 
obwohl an sehr präzisen Vorstellungen und 
Forderungen kein Mangel bestanden hätte. 
Ich erinnere an den sehr umfangreichen 
gemeinsamen Forderungskatalog der Bundes
länder aus dem Jahr 1985, ich erinnere wei
ters an die Vorarlberger Volksabstimmung 
des Jahres 1980 und die inhaltlich damit sehr 
verwandten Landtagsentschließungen Tirols 
und Niederösterreichs. 

Es war für die Bundesländer natürlich ein 
großer Erfolg, daß die Verländerung der 
Wohnbauförderung so rasch abgeschlossen 
werden konnte. Andererseits sind zum Nach
teil der Bundesländer in der Zwischenzeit 
zusätzliche Bereiche mit Wünschen der Bun
desregierung in Diskussion gekommen. Ich 
erinnere an die Vorgangsweise bei einer Ver
fassungsbestimmung im neuen Forstgesetz 
sowie an die sich ankündigenden Auseinan
dersetzungen beim Invalideneinstellungsge
setz und bei der Kellereiinspektion, wobei es 
ja den Ländern gar nicht darum geht - wie 
Herr Landeshauptmann Sipötz offenbar irr
tümlich gemeint hat -, diese der Landeskom
petenz zu· unterstellen, sondern es geht um 
die grundsätzliche Frage der Behördenorgani
sation im Bereich der mittelbaren Bundesver
waltung; also durchaus im Rahmen der Bun
desverwaltung selbst. Gerade diese Unterstel
lung unter die mittelbare Bundesverwaltung 
würde auch der Forderung des Herrn Landes
hauptmannes Sipötz Rechnung tragen, der ja 
aus gutem Grund eine Mitwirkungsmöglich
keil der Landeshauptleute in diesem Bereich 
urgiert hat. 

Nachdem Herr Bundeskanzler Dr. Vra
nitzkyam 11. Juni des Vorjahres in Bregenz 
angekündigt hat, daß eine Reihe von Länder
wünschen noch vor dem Winter erfüllt wür
den - gemeint war offenbar der unmittelbar 
bevorstehende Winter -, wurde im Oktober 
1987 in einem Begutachtungsentwurf seitens 
des Bundes präzisiert, wie die Stellung der 
Bundesländer und des Bundesrates im Detail 
verstärkt ausgeführt werden soll. 

Für den Bundesrat war darin - ich darf 

kurz daran erinnern - folgendes enthalten: 
die Angleichung der Funktionsbezeichnun
gen, die Bestimmung, daß Staatsverträge, 
wenn sie Angelegenheiten des selbständigen 
Wirkungsbereiches der Länder regeln, der 
Zustimmung des Bundesrates bedürfen -
interessanterweise nur mit einfacher Mehr
heit, während Verfassungsbestimmungen, die 
in Länderkompetenzen eingreifen, die 
Zustimmung mit Zweidrittelmehrheit voraus
setzen, das ist ein bißehen eine Unausgewo
genheit im System - und schließlich das 
Anfechtungsrecht beim Verfassungsgerichts
hof für ein Drittel der Mitglieder des Bundes
rates. 

Für den Bereich dessen, was im Rahmen 
der Länderkompetenzen vorgesehen war, hat 
die Vorarlberger Landesregierung mit ihrer 
Stellungnahme vom 24. Dezember 1987 fol
gende Bilanz gezogen - ich darf kurz den 
Schlüsselsatz wörtlich zitieren -: 

"Nach Ansicht der Vorarlberger Landesre
gierung bringt der Entwurf bei Beibehaltung 
der im Artikel 1 Ziffer 3 vorgesehenen Zentra
lisierung von Umweltschutzkompetenzen ins
gesamt keine Stärkung, sondern eine weitere 
Schwächung der Bundesstaatlichkeit in 
Österreich." - Ende des Zitates. 

Es ist schon klar, daß Verhandlungen über 
die Neuordnung von Zuständigkeiten keine 
Einbahnstraßen sein können - das ist völlig 
außer Streit gestellt -, aber positiv sollte der 
Saldo für die Bundesländer, gerade ange
sichts der Zusage im Arbeitsübereinkommen, 
die Stellung der Länder zu stärken, letztlich 
doch noch sein. 

Mit unserem heute zu beschließenden 
Gesetzesantrag an den Nationalrat wollen wir 
einen neuerlichen Anstoß dafür geben, die 
Bundesregierung möge möglichst rasch dem 
Nationalrat eine Regierungsvorlage für eine 
Föderalismus-Novelle zum Bundes-Verfas
sungsgesetz zuleiten. 

Wir beschränken uns dabei auf jene 
Punkte, die unser eigenes Haus betreffen und 
sich aus den Beratungen über eine Reform 
unserer Geschäftsordnung ergeben haben. 
Der Antrag hat natürlich auch Facetten, die 
auf Kritik stoßen können. Damit möchte ich 
mich kurz auseinandersetzen. 

Dieser Antrag mag, da sein Anliegen im 
wesentlichen schon im Begutachtungsent
wurf der Bundesregierung enthalten war, da 
und dort als unnötige Fleißaufgabe angesehen 
werden. Ich halte es aber für außerordentlich 
wichtig, daß wir mit diesem Antrag innerhalb 
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kurzer Zeit schon zum zweitenmal die bisher 
häufig anzutreffende Zaghaftigkeit überwin
den, vom Recht der Gesetzesinitiative auch 
tatsächlich Gebrauch zu machen. Er signali
siert damit eine für die Zukunft nicht zu 
unterschätzende Möglichkeit, wie wir unsere 
Stellung im Gesetzgebungsverfahren mit den 
schon vorhandenen Möglichkeiten selbst stär
ken können. 

Der Antrag umfaßt nur solche Punkte, von 
denen wir annehmen können, daß sie die 
Zustimmung der Nationalratsmehrheit finden 
werden. Er drückt nur das aus, was kleinster 
gemeinsamer Nenner, nicht nur innerhalb 
des Bundesrates selbst, sondern auch des 
Bundesrates mit dem Nationalrat, ist. 

Ich erinnere dar an: Es ist ein altes Anlie
gen, daß das Recht der Gesetzesinitiative 
nicht nur dem Bundesrat insgesamt, sondern 
auch einem Drittel seiner Mitglieder zustehen 
soll. Diese Forderung ist im vorliegenden 
Antrag leider nicht berücksichtigt, weil offen
sichtlich keine Übereinstimmung dazu herge
stellt werden konnte. 

Ich kenne nun schon das Argument, zu 
sagen, das ist ein Recht, das dem Bundesrat 
insgesamt zusteht und das daher nicht von 
einem Drittel ausgeübt werden kann. Ande
rerseits gehen wir aber bei der Anfechtung 
von Gesetzen beim Verfassungsgerichtshof 
einen Schritt über dieses Argumentation hin
aus, und mir ist nicht ganz einsichtig, warum 
ein Drittel Gesetze beim Verfassungsgerichts
hof anfechten können soll - richtigerweise! 
-, während Gesetzesanträge nicht von einem 
Drittel allein gestellt werden können. Das ge
lindere Mittel, nämlich die Initiative, hat also 
höhere Voraussetzungen zu erfüllen als das 
schärfere Mittel, bereits beschlossene 
Gesetze anzufechten. 

Im Interesse einer raschen Beschlußfas
sung - die liegt uns am Herzen - ist diese 
sehr pragmatische Vorgangsweise derzeit 
wahrscheinlich die einzige realistische Mög
lichkeit, zu einem Ergebnis zu kommen. Für 
die Zukunft sollten wir aber nicht die grund
sätzliche Frage beiseite lassen, ob wir stets 
nur das und nicht mehr beantragen und zur 
Diskussion stellen sollen, als uns von den 
Mehrheitsparteien des Nationalrates als 
zustimmungsfähig signalisiert wurde. Das 
Recht des Bundesrates auf Gesetzesinitiative 
an den Nationalrat wäre bei Beibehaltung die
ser Praxis sonst nur eine andere Inszenierung 
der Antragstellung, aber keine wirkliche Bele
bung der Gesetzgebung und keine Stärkung 
des Bundesrates. 

Damit landen wir unwillkürlich beim zen
tralen Problem aller Diskussionen über den 
Bundesrat, um das die bisherigen Lösungsan
sätze wie die Katze um den heißen Brei einen 
Bogen machen, nämlich bei der Frage: Wie 
eigenständig soll und darf der Bundesrat als 
Länderkammer , als zweite Kammer des Par
laments, neben dem Nationalrat - allenfalls 
auch gegen den Nationalrat und seine Mehr
heitsparteien - eigentlich sein? 

Ich erinnere nur daran, daß wir vor kurzem 
zwar zähneknirschend, aber dann doch mit 
Mehrheit zur Kenntnis genommen haben, daß 
der Nationalrat in einer organisatorischen 
Frage des Forstgesetzes mit einer zustim
mungsbedürftigen Verfassungsbestimmung 
die Bundesländer der Form und dem Inhalt 
nach glatt überfahren hat. Wohl mehr oder 
weniger aus Partei räson haben wir das mehr
heitlich akzeptiert, mit einem unguten 
Gefühl, aber die Frage blieb offen, wann der 
Bundesrat die Länderinteressen in der Weise 
vertreten wird, daß er tatsächlich einmal in 
einer solchen Frage Einspruch erhebt oder 
gar, wenn es um die Beeinflussung von Lan
deszuständigkeiten geht, die Zustimmung 
versagt, ein Vorgang, der in anderen Zwei
kammerparlamenten der Welt, nicht nur in 
Bundesstaaten, eine Selbstverständlichkeit 
ist. 

Es wird in nächster Zeit von dieser Stelle 
aus noch mehrfach Gelegenheit sein, dazu 
Stellung zu nehmen, und ich halte es ange
sichts der bevorstehenden 500. Sitzung des 
Bundesrates für wichtig und erfreulich, daß 
wir uns in einer eigenen Enquete mit diesem 
Spannungsverhältnis von Föderalismus und 
Parlamentarismus auseinandersetzen. Wir 
werden dabei an Beispielen des Auslands, 
aber auch an der Wiederholung der in Öster
reich stets aufs neue erhobenen Forderungen 
für eine Stärkung des Bundesrates sehen, daß 
der heute zu stellende Gesetzesantrag an den 
Nationalrat nur ein wichtiger Baustein, aber 
nicht der Schlußstein einer Neuordnung der 
im Zweikammersystem zum Ausdruck kom
menden bundesstaatlichen Gewaltenteilung 
sein kann. (Beifall bei ÖVP und SPÖ.) 10.56 

Stellvertretender Vorsitzender Köstler: 
Zum Wort gemeldet hat sich Herr Bundesmi
nister Dr. Neisser. Ich erteile es ihm. 

10.56 

Bundesminister für Föderalismus und Ver
waltungsreform Dr. Neisser: Herr Vorsitzen
der! Meine Damen und Herren! Es sind in der 
bisherigen Debatte eigentlich so viele grund
sätzliche Perspektiven des Föderalismus 
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angesprochen worden, daß Sie mir gestatten, 
mich hiezuauch zu Wort zu melden. 

Ich glaube, es ist fast auf den Tag ein Jahr 
her, daß ich die Ehre hatte, erstmals als das 
für die Föderalismuspolitik des Bundes ver
antwortliche Regierungsmitglied hier im Bun
desrat einen Debattenbeitrag zu liefern. 
Soweit ich mich erinnern kann, habe ich 
damals auf etwas hingewiesen, was, wie ich 
glaube, für die Föderalismusdiskussion cha
rakteristisch ist: auf der einen Seite sozusa
gen die idealtypische Vorstellung nach mehr 
Bundesstaat, nach einer Weiterentwicklung 
der Bundesstaatlichkeit - und auf der ande
ren Seite aber die realpolitische Strukturen 
bei der Durchsetzung gewisser Vorstellungen. 

Das deckt sich in etwa mit dem, was Lan
deshauptmann Sipötz heute angedeutet hat, 
indem er gemeint hat, für ihn sei der Födera
lismus keine Glaubensfrage, sondern vor 
allem eine Frage der Sinnhaftigkeft und der 
Zweckmäßigkeit. In Wirklichkeit, glaube ich, 
muß es beides sein. Es muß insoferne eine 
Glaubensfrage sein - und jeder in diesem 
Saal ist davon überzeugt -, da eine wesentli
che Kraft Österreichs aus seinen Ländern 
kommt und die oft zitierte Vielfalt in der Ein
heit unseres Staates, die Vielfalt, die durch 
die Struktur der Bundesländer gewährleistet 
wird, sicher eine der großen österreichischen 
Stärken ist. Auf der anderen Seite bedeutet 
Föderalismuspolitik natürlich, jetzt realpoli
tisch gesehen, einen Kampf um Interessen, 
um Positionen, auch um den Austausch von 
Positionen. 

Diese realpolitische Seite, meine Damen 
und Herren, habe ich in dem letzten Jahr, in 
dem ich der Regierung angehöre, zugleich in 
dem ersten Jahr, in dem ich der Regierung 
angehöre, sehr deutlich zu spüren bekommen. 
Daraus resultiert eine Reihe von Schwierig
keiten. Wir müssen sagen, daß in machen 
Beratungen das Klima etwas rauher gewor
den ist, nicht zuletzt auch dadurch, daß der 
Bund budgetpolitisch vor einer überaus 
schwierigen Situation steht, daß wir derzeit 
vor der Realisierung eines sehr großen Vorha
bens der Koalition stehen, nämlich der Steu
erreform, von der wir eigentlich im Detail 
noch gar nicht wissen, wie sich das konkret 
vor allem auf die finanziellen· Beziehungen 
zwischen dem Bund und den Ländern auswir
ken wird. 

Natürlich, meine Damen und Herren - und 
davor soll man die Augen nicht verschließen 
-, ist die finanzielle Frage in allen diesen 
Problemen und Belangen eine ganz essen-

tielle. Wir werden in Zukunft keine Föderalis
muspolitik betreiben können, die nicht auch 
eo ipso die finanziellen Implikationen mitbe
rücksichtigt. Auch das hat Herr Landeshaupt
mann Sipötz heute sehr deutlich gesagt: Die 
Länder haben nichts davon, wenn man ihnen 
Kompetenzen gibt und wenn ihnen nachher 
der Bund sagt: Wenn ihr die Kompetenz habt, 
so müßt ihr auch das Geld dafür haben. 

Wir merken das an vielen konkreten Dis
kussionen: Verländerung der Wohnbauförde
rung oder die jetzt in Diskussion befindliche 
Variante, zumindest einen Teil des Denkmal
schutzes in die mittelbare Bundesverwaltung 
zu übertragen. 

Trotzdem glaube ich - und das ist auch 
eine Glaubensfrage -, daß Föderalismuspoli
tik nur auf den Grundsätzen einer fairen Part
nerschaft zwischen dem Bund und den Län
dern betrieben werden kann, und natürlich 
hat diese Partnerschaft zwei Seiten. 

Die eine Seite ist die institutionelle, dazu 
gehört auch die Frage der Reform des Bun
desrates, und auf der anderen Seite haben 
sich im österreichischen politischen System, 
wie in vielen anderen auch, politische Struk
turen entwickelt, die sicher - und da gebe ich 
meinem Freund Veselsky recht, mit dem ich 
schon vor Jahren über diese Fragen diskutiert 
habe - nicht ganz mit der Verfassung über
einstimmen. 

Es gibt eine Realität, die neben der Norma
tivität der Verfassung steht. Es ist ein selbst- . 
verständliches Anliegen jeder Reformpolitik, 
Wege zu finden, diese Realität in die Normati
vität einzubinden. Daher meine ich auch, daß 
eine Grundsatzreform des Bundesrates nötig 
ist - und das ist jetzt eine persönliche 
Bemerkung von mir: ich wünsche sie mir -, 
weil ich glaube, daß im österreichischen Par
lamentarismus die zweite Kammer, die Län
derkammer, wirklich in verstärktem Maße 
das sein müßte, was sie von ihrer Zielsetzung 
her ist, nämlich die Stimme der Länder in 
einern politischen Entscheidungsprozeß. (All
gemeiner Beifall.) 

Ich glaube, daß diese Reform und dieser 
Ansatz unbedingt notwendig sind. Nur muß 
man hier, meine Damen und Herren, auch 
realistisch sein und folgendes sagen: Wir 
haben in den letzten 15, 20 Jahren manchmal 
bescheidene Versuche gemacht, eine Art 
Gesamtreform der österreichischen Bundes
verfassung in Diskussion zu bringen. Es wäre 
ein sehr wichtiger Bestandteil einer solchen 
Gesamtreform der Verfassung, den Weg zu 
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beschreiten, den Parlamentarismus in Öster
reich zwischen den beiden Kammern sozusa
gen neu zu gewichten. 

Wir müssen aber auch feststellen, daß alle 
diese Versuche eigentlich von Anfang an sehr 
skeptisch gesehen wurden und zu keinem 
Erfolg geführt haben. Ich sage noch einmal: 
Ich würde mir auch von der Bundesseite her 
wünschen, daß diese Diskussion neue 
Impulse bekommt, weil auch oder gerade eine 
Koalitionsregierung, die von den beiden 
stärksten Parteien des Landes gebildet wird, 
ein Interesse daran haben müßte, daß der 
Bundesrat wirklich ein effektives, wirksames 
Instrument im Verhältnis Bund/Länder ist. 

Meine Damen und Herren! Es ist schon dar
auf Bezug genommen worden, daß der 
Antrag, der heute Gegenstand Ihrer Diskus
sion ist, ursprünglich ein Bestandteil einer 
B-VG-Novelle hätte sein sollen, mit der 
zumindest ein Teil des Forderungsprogramms 
der Bundesländer umgesetzt wird. Es ist dann 
der Wunsch entstanden, man sollte das vor
ziehen, weil offensichtlich - nicht ganz unbe
rechtigte - Bedenken bestehen, daß der 
übrige Teil der B-VG-Novelle vielleicht doch 
nicht ganz so rasch über die Bühne geht, was 
ich aber nicht hoffe. Es ist mir vor allem auch 
das Argument entgegengehalten worden -
und das respektiere ich voll und ganz -, daß 
es eigentlich nicht Sache der Regierung ist, 
dem Parlament vorzuschlagen, wie der Bun
desrat strukturiert sein soll, sondern daß das 
eine genuine Aufgabe des parlamentarischen 
Vertretungskörpers ist. Und daher, glaube 
ich, ist diese Form des selbständigen Antrags 
hier durchaus adäquat. 

Trotzdem erlauben Sie mir vielleicht noch 
ein paar Bemerkungen zu dem Thema bevor
stehende B-VG-Novelle. Meine Damen und 
Herren! Der Inhalt dieser Novelle liegt im 
wesentlichen vor. Es gibt nächste Woche eine 
Landeshauptleutekonferenz, bei der politi
sche Gespräche stattfinden werden. Ich per
sönlich hoffe, daß wir dann einen konkreten 
Weg finden, noch vor dem Sommer mit einer 
Regierungsvorlage zu einer B-VG-Novelle in 
das Parlament kommen zu können. 

Diese Novelle erfüllt einige Punkte des For
derungsprogramms der Bundesländer. Sie 
enthält beispielsweise Kompetenzverschie
bungen in Richtung Länder auf dem Gebiete 
des beruflichen Vertretungsrechtes gewisser 
Berufsgruppen: Schilehrer, Sportlehrer und 
dergleichen. Das Sammlungswesen soll in die 
Länderkompetenz kommen. Der zweite und 
f4r mich wesentliche Kern dieser Novelle soll 

darin bestehen, daß die Länder das bekom
men, was sie schon lange gefordert haben, 
nämlich eine - beschränkte - außenpoliti
sche Autonomie in der Weise, daß sie selbst 
Verträge abschließen können im Rahmen 
ihres eigenen Wirkungsbereiches. Das hat 
wahrscheinlich eine große Bedeutung für die 
zukünftige Regionalpolitik. 

Ich möchte noch einmal auf das zu spre
chen kommen, was Landeshauptmann Sipötz 
auch angedeutet hat, indem er gemeint hat, 
daß für das Burgenland gerade diese regional
politische Öffnung nach dem Osten ganz 
wesentlich ist. Wir hätten dann hier auch die 
rechtlichen, die verfassungsrechtlichen 
Instrumente, um diesen grenzüberschreiten
den Bezug verstärkt herbeiführen zu können. 
Das ist, glaube ich, ein sehr wesentlicher 
Punkt. 

Darüber hinaus wird es noch eine Reihe 
anderer Punkte geben, die auch nicht unbe
deutend sind: Wir werden erstmals den Vor
schlag machen, daß der Städtebund und der 
Gemeindebund in der Verfassung das Recht 
verbrieft bekommen, ihre Interessen zu ver
treten. Auch das wäre die Erfüllung eines 
langjährigen Wunsches dieser Organisatio
nen und würde letztlich auch den Gedanken 
unterstreichen, daß Föderalismuspolitik 
natürlich in verstärktem Maße auch unter 
Einbeziehung der Gemeindeprobleme zu 
sehen ist. (Allgemeiner Beifall.) 

Auf der anderen Seite ist in dieser Novelle 
- auch darauf wurde von mehreren Rednern 
schon Bezug genommen - eine Verschiebung 
in Richtung Bund im Rahmen des Umwelt
schutzes enthalten. Meine Damen und Her
ren! Ich habe hier im Haus schon einmal dar
auf hingewiesen, daß im Arbeitsübereinkom
men der beiden Koalitionsparteien als Ziel 
festgeschrieben ist, unter anderem auf dem 
Gebiete der Luftreinhaltung und der Abfall
wirtschaft, ausgenommen Hausmüll, eine 
zentrale Bundeskompetenz anzustreben. 

Ich möchte vorweg sagen und darf dabei 
auf die Wortmeldung des Herrn Hofrates Dr. 
Strimitzer Bezug nehmen, der gemeint hat, es 
sei hier die Tendenz des Bundes, eine allum
fassende Zentralisierung herbeizuführen: Es 
ist, sehr verehrter Herr Bundesrat, nicht 
unsere Tendenz, sondern wir wollen gerade 
auch in der Novelle versuchen, zu einer etwas 
differenzierteren Regelung, zu einem diffe
renzierteren Regelungsvorschlag zu kommen. 

Ich stimme Ihnen voll und ganz zu - Sie 
haben einen Satz gesagt, der durchaus richtig 
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ist -: Vereinheitlichung ist an sich kein Wert. 
Das ist auch ganz meine Meinung, meine 
Damen und Herren! Nur: Auf der anderen 
Seite muß man sehen, daß die beiden Berei
che Luftreinhaltung und Abfallwirtschaft zen
trale Anliegen für die Zukunft sein werden, 
wo es von der Sache her die Notwendigkeit 
gibt, eine möglichst einheitliche Regelung zu 
schaffen. 

Nach dem derzeitigen Stand der Diskussion 
wollen wir auch den Anregungen, die vor 
allem seitens der westlichen Bundesländer 
gekommen sind, Rechnung tragen, die 
gemeint haben, man sollte die Luftreinhal
tung nicht zur Gänze dem Bund übertragen, 
sondern etwa den Hausbrand, wo die Länder 
wertvolle Aktivitäten gesetzt haben, den Län
dern überlassen. 

Wir versuchen, zu einer Formulierung zu 
kommen, die dieser Intention einigermaßen 
gerecht wird. Wir haben auch im Bereiche der 
Abfallwirtschaft einen Vorschlag eingebracht, 
der flexibel sein soll. Hier soll nicht die Kom
petenz konsequent dem Bund übertragen wer
den, sondern es soll nach dem Modell der 
sogenannten Bedarfskompetenz vorgegangen 
werden. Dort, wo das Bedürfnis· nach einer 
einheitlichen Regelung besteht - also sicher 
im Bereich der Entsorgung gefährlichen 
Mülls -, soll die Möglichkeit einer Bundesre
gelung gegeben sein. Dieses Kompetenzmo
dell gibt übrigens die Möglichkeit, in konkre
ten Gesprächen mit den Ländern auch die 
Grenzen dieser Kompetenzänderung hier zu 
diskutieren und zu erarbeiten. 

Also ich sage noch einmal: Wir versuchen 
hier eine flexible Lösung. Es ist nur von der 
Sache her furchtbar schwierig zu lösen, und 
es ist natürlich auch schwierig zu lösen des
halb, weil es eine Interessenvielfalt - ich 
sage das offen - innerhalb des Bundes gibt, 

. aber natürlich auch innerhalb der Länder. 
Meine Damen und Herren, darüber muß man 
sich durchaus im klaren sein. Auch in der 
Übertragung der Umweltschutzkompetenzen, 
aber etwa auch in der Übertragung des Denk
malschutzes in die mittelbare Bundesverwal
tung sind die Meinungen der Länder unter
schiedlich. Es ist hier sozusagen der Konsens
findungsprozeß, der viele Bereiche und viele 
Teile mitumfaßt, schwierig. 

Meine Damen und Herren! Ich glaube auch, 
daß wir in verstärktem Maße auf bevorste
hende, zukünftige Entwicklungen des Födera
lismus Bezug nehmen müssen. Lassen Sie 
mich hier nur zwei Beispiele ansprechen. 

Wir wissen heute mit ziemlicher Sicherheit, 
daß sich·in den nächsten 10, 15 Jahren erheb
liche Verschiebungen in der ökonomischen 
und sozialen Struktur beispielsweise zwi
schen Ost und West ergeben werden, die sich 
schon aus Bevölkerungsverschiebungen ablei
ten lassen, aber wir haben in der Zwischen
zeit einige konkrete Studien über Prognose
Entwicklungen im Bereich des Arbeitsmark
tes in den nächsten 10, 15 Jahren. Diesbezüg
lich wird sich die Situation wahrscheinlich in 
den einzelnen Bundesländern ganz erheblich 
ändern, und wir müssen heute unter diesem 
Gesichtspunkt schon daran denken, wie der 
innerösterreichische Ausgleich bei diesen 
Entwicklungen aussehen muß. Deshalb ist die 
Frage der Regionalpolitik und letztlich auch 
die Frage der Regionalpolitik in Richtung 
Osten, wie es Landeshauptmann Sipötz heute 
angeschnitten hat, eine ganz wesentliche 
Frage der Zukunft. 

Und noch ein zweites Problem, das in der 
Zukunft eine besondere Rolle spielen wird 
und das Herr Bundesrat Strimitzer mit Recht 
sehr deutlich in den Vordergrund gestellt hat, 
das ist die Frage EG und Föderalismus. 

Herr Bundesrat! Ich kann selbstverständ
lich jetzt nicht garantieren, daß das - wie 
immer man den Ablauf sieht; ich wiederhole 
ihn einmal so, wie ihn die Regierung eigent
lich für sich festgesetzt hat; erste Stufe: Bei
tritt zum europäischen Binnenmarkt, zweite 
Stufe: Überlegung eines Vollbeitritts - auf 
die Aufgabenverteilung im Bundesstaat keine 
Auswirkungen haben wird. Im Gegenteil: Es 
sind hier natürlich notwendige Korrekturen 
zu erwarten. 

Auf der anderen Seite, meine Damen und 
Herren, kann selbstverständlich eine EG-Poli
tik nicht bedeuten - da möchte ich das noch 
einmal zitieren, wiederholen und unterstrei
chen, was Herr Bundesrat Strimitzer gesagt 
hat -, daß sozusagen die föderative Struktur 
Österreichs beeinträchtigt wird. Wir werden 
wahrscheinlich einen eigenen öster
reichischen Weg finden müssen für die Einbe
ziehung der Länder in den Diskussionsprozeß 
Österreich - EG. 

Wir werden andere Beispiele nicht ganz 
kopieren können. Ich glaube, es ist Ihnen 
bekannt, daß die Bundesländer der Burtdesre
publik Deutschland da natürlich schon seit 
Jahren andere Wege gegangen sind. Es gibt 
deutsche Bundesländer, die eigene Vertretun
gen in Brüssel haben. Ich weiß nicht, ob das 
für uns der richtige Weg wäre, aber ich 
möchte schon - und das ist eine konkrete 

1686 

499. Sitzung BR - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 25 von 78

www.parlament.gv.at



21668 Bundesrat - 499. Sitzung - 7. April 1988 

Bundesminister für Föderalismus und Verwaltungsreform Dr. Neisser 

Antwort; ich werde Ihnen einen Vorschlag 
machen in der nächsten Zeit - eine institutio
nelle Plattform schaffen, die das Problem 
Auswirkungen der EG-Politik auf den Födera
lismus und auf die bundesstaatliehe Struktur 
zum Gegenstand hat. (Allgemeiner Beifall.) 

Zur KlarsteIlung: Es ist mehrfach an mich 
die Anregung herangetragen worden, ich solle 
eine Studie machen lassen. Wir werden uns 
das überlegen. Wir werden versuchen, auch 
eine wissenschaftliche Studie dazu machen zu 
lassen. Damit allein kann es aber nicht getan 
sein, sondern das ist eine eminent politische 
Aufgabe. Wir müssen dafür sorgen, auch in 
einer ständigen Kommunikation und in 
einem ständigen Gespräch genau zu beobach
ten und auch die Auswirkung auf das Verhält
nis Bund - Länder mitzuverfolgen. 

Ich sage noch einmal: Ich werde mir erlau
ben, in der nächsten Zeit an den Herrn Vorsit
zenden des Bundesrates einen Vorschlag zu 
machen, eine gewisse institutionelle Platt
form für dieses Problem und für diese Diskus
sion zu schaffen. 

Meine Damen und Herren! Lassen Sie mich 
zum Abschluß noch einmal sagen: Die Bun
desregierung nimmt selbstverständlich das 
voll und ganz ernst, was sie zum Thema Föde
ralismus in ihrem Arbeitsüberkommen gesagt 
hat. 

Es gibt eine Reihe von Diskussionen und 
Bemühungen auf den verschiedensten Ebe
nen. Wir können das gar nicht zentralisieren. 
Und all die Themen, die heute in der bisheri
gen Diskussion angeschnitten worden sind, 
werden behandelt, meine Damen und Herren. 
Unter anderem auch die Vorschläge der Län
der hinsichtlich einer Reform des Rechnungs
hofes. 

Nur möchte ich vorweg folgendes sagen: 
Die Bundesregierung wird keinen Vorschlag 
unterstützen, der sozusagen die Prüfungsau
tonomie und die Programmautonomie des 
Rechnungshofes beeinträchtigt. Das muß ich 
auch ganz deutlich sagen. Hier ist die Unab
hängigkeit dieser Kontrollinstanz ein beson
derer Wert an sich. Auf der anderen Seite gibt 
es eine Reihe konkreter Überlegungen und 
Verbesserungen hinsichtlich der Länder, die 
den Rechnungshof betreffen, die Gegenstand 
einer weiteren Besprechung sind, die in den 
nächsten Wochen stattfinden wird, wozu auch 
der Präsident und der Vizepräsident des 
Rechnungshofes von mir eingeladen worden 
sind. 

Wir diskutieren über die Wünsche der Län
der in bezug auf Denkmalschutz in einer eige
nen Arbeitsgruppe mit Minister Tuppy. 

Wir sind heute so weit, daß wir in der Frage 
der Verländerung der Mietzinse - und da fin
det demnächst ein Gespräch auch mit Landes
hauptmann Ratzenböck und Vizebürgermei
ster Mayr von Wien statt, als Ländervertreter 
- einen konkreten Vorschlag machen, wie
weit man die Zinsbildungsregelungen, die mit 
der Wohnbauförderung zusammenhängen, 
den Ländern übertragen könnte, als einen 
ersten Schritt. Der zweite Schritt, dann über
haupt die Zinsbildungsbestimmungen des 
Mietengesetzes den Ländern zu übertragen -
das sei hier offen gesagt -, ist politisch natür
lich weitaus schwieriger, steckt in einem grö
ßeren Paket auch mit anderen Änderungen 
des Mietrechtes. 

Meine Damen und Herren! Ich glaube, die 
Föderalismuspolitik in Österreich lebt unter 
einem notwendigen Spannungsfeld, unter 
einem notwendigen Spannungsverhältnis, das 
auf der einen Seite darin besteht, daß es 
durchaus verständliche berechtigte Wünsche 
gibt, und daß auf der anderen Seite die Ver
wirklichung eigentlich mehr oder weniger 
immer in einer Politik der kleinen Schritte 
und in einer Strategie der kleinen Weiterent
wicklung erfolgen kann und realpolitisch 
erfolgen muß, was aber nicht heißt, daß wir 
von dieser Zielsetzung abgehen werden. 

Ich stimme voll und ganz all denjenigen zu, 
die gesagt haben, daß selbstverständlich auch 
mit der heutigen Diskussion und mit Ihrem 
Antrag, der demnächst dem Nationalrat zuge
leitet werden wird, die Diskussion nicht zu 
Ende sein kann, sondern daß das geradezu 
eine Ermunterung für weitere Schritte sein 
muß. - Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. 
(Beifall bei ÖVP und SPÖ.) 11.15 

Stellvertretender Vorsitzender Köstler: Zu 
Wort gemeldet hat sich Frau Bundesrat Dr. 
Hieden-Sommer. Ich erteile es ihr. 

11.16 

Bundesrat Dr. Helga Hieden-Sommer 
(SPÖ, Kärnten): Herr Vorsitzender! Herr Bun
desminister! Sehr geehrte Damen und Her
ren! Herr Minister, Sie haben jetzt an Grund
sätzlichem so viel gesagt, was mir aus dem 
Herzen spricht. Ich freue mich besonders, daß 
Sie als Minister, der Sie der anderen Fraktion 
angehören, in der Regierung auch das vertre
ten, und ich wünsche mir diese realistische 
Auffassung, die in Ihrem eingangs festgestell
ten grundsätzlichen Ausführungen zum Aus-
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druck gekommen ist, aber auch zum Schluß 
ihrer Ausführungen, als Sie darauf hingewie
sen haben, daß die Interessenvielfalt die wirk
liche Problematik darstellt, wobei diese quer 
durch den Bund, die Länder - und ich 
möchte hinzufügen: durch die Parteien -
geht. Das hat sich auch heute hier schon 
gezeigt. Ich glaube, daß man dem voll zustim
men kann. 

Meiner Meinung nach - ich habe das 
schon öfters zum Ausdruck gebracht - ist es 
sinnvoller, realistisch zu sein und auf die 
Machtverhältnisse einzugehen und diese mit
zubesprechen, wenn man Veränderungen 
will, als an irgendwelchen formalrechtlichen 
Bestimmungen festzuhalten und immer nur 
dort weiterzuargumentieren. 

Ich möchte jetzt nur auf zwei Fragen, die 
am Rande der heutigen Diskussion liegen, 
eingehen; auf eine, die den Punkt mit der 
Änderung der Funktionsbezeichnungen 
betrifft, und auf eine zweite, die mir im Laufe 
der Diskussion als eine erschienen ist, zu der 
man etwas sagen muß. 

Es wird also die Funktionsbezeichnung 
geändert. Wie schon in einer anderen Wort
meldung gesagt wurde, spielt dabei sozusagen 
der Sprachgebrauch in analogen gesetzgeben
den Körperschaften eine Rolle. Es ist in dem 
Sinn eine Angleichung an Gewohntes auf 
breiterer Ebene. Es geht um die Änderung 
von "Vorsitzender" auf "Präsident" des Bun
desrates. Gleichzeitig wird, dies wurde 
zunächst speziell von den Frauen vorangetrie
ben - aber ich möchte hier auch den Dank an 
die Männer bei der Fraktionen zum Ausdruck 
bringen, die das unterstützt haben -, die 
weibliche Form der Funktionsbezeichnung 
nicht nur auf dieser hohen Ebene, sondern 
insgesamt in der Geschäftsordnung einge
führt. (Beifall bei der SPÖ und bei Bundesrä
ten der ÖVP. - Bundesrat Sc h ach n e r: 
Schallender Applaus!) Ich danke den Damen 
für den Applaus. Er ist in erster Linie an die 
Männer für das Verständnis gerichtet, denn 
die Frauen haben das ohnehin schon länger 
haben wollen. 

Ich möchte jetzt doch ein paar Punkte dazu 
sagen. Ich glaube, daß auch die Frage der 
weiblichen Funktionsbezeichnungen eine 
Frage des Sprachgebrauches und nicht des 
Sprachsystems ist, daß daher ein Widerstand 
von sprachwissenschaftlicher Seite nicht vor
handen ist. Einwände sind meist vorgescho
bene Gründe; ich gehe auf zwei ein. 

Ich selbst weiß auch, möchte ich dazusagen, 

daß Sprachgewohnheiten dazu führen, beson
ders im Bereich der Fremdwörter, die bei 
Funktionsbezeichnungen vorhanden sind, daß 
uns Änderungen ungewohnt erscheinen. 
Denn während auch viele Herren hier im 
Haus sich eines Lächelns nicht erwehren 
konnten, als ich in meiner Vorsitzzeit manch
mal als "Frau Vorsitzender" angesprochen 
wurde, fällt "Frau Präsident" oder "Frau 
Minister" niemanden auf, weil sich im Fremd
wort der geschlechtsbezogene Gebrauch nicht 
ausdrückt. Man merkt es nur, wenn man sich 
fragt, ob man so wie "Bundesminister Neis
ser" dies auch bei einem Frauennamen sagen 
könnte, ohne "Frau" dazuzusagen. Dann 
merkt man, daß das nicht geht. 

Man kann nicht sagen "die Präsident", man 
muß das Wort "Frau" davorsetzen, bei "Frau 
Präsident" wird die männliche Form nicht so 
deutlich wie bei "Frau Vorsitzender". 

Ich möchte auf noch etwas hinweisen: In 
den untergeordneten Berufspositionen gibt es 
traditionell typische Frauenberufe, zum Bei
spiel Krankenschwester, Putzfrau. Wenn in 
diese Berufe Männer eindringen, ist es eine 
Selbstverständlichkeit, daß man nicht ewa 
von "Herr Krankenschwester" spricht, son
dern daß. man sofort eine Änderung auf 
"Krankenpfleger" vornimmt. Dazu gibt es 
noch ein paar Beispiele. Ich möchte sagen, 
dieses Recht sollten umgekehrt, auch wenn es 
um höhere Funktionen geht, auch Frauen 
haben, und ich möchte daher an den Antrag, 
der hier vorliegt, gleich noch eine Bitte, einen 
Wunsch anschließen, der sich sowohl an Sie, 
Herr Minister, als auch an die Ländervertre
ter richtet. 

Erstens: Wir behandeln ja hier in unserem 
Antrag nur Funktionsbezeichnungen im Bun
desrat. Ich glaube, daß vielleicht aus systema
tischen Gründen, weil ja hiezu eine Änderung 
auch in der Bundesverfassung notwendig ist, 
sofort eine Generalklausel eingeführt werden 
sollte, die auch für andere Bereiche - etwa 
Staatssekretärin, Ministerin - die Möglich
keit bietet, die weibliche Form einzuführen. 
Ich weiß, daß zum Beispiel die weiblichen Mit
glieder der Bundesregierung, gleich welcher 
Fraktion, das gerne tun würden. 

Ich halte die Generalklausel in der Bundes
verfassung deshalb für notwendig, Herr Mini
ster, weil ich im Herbst des Vorjahres auf 
eine Anfrage vom Verfassungdienst des Bun
deskanzleramtes folgende Antwort bekom
men habe - diese Antwort zeigt die Notwen
digkeit der Verankerung in der Verfassung, 
sonst tritt genau das ein, was hier vom Verfas-
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sungsdienst als Stellungnahme abgegeben 
wurde -: "... aus verfassungsrechtlicher 
Sicht" - ich zitiere jetzt - "ist festzustellen, 
daß die im Bundesgesetz verwendeten 
Bezeichnungen für die einzelnen Staatsor
gane ohne Rücksicht auf das Geschlecht der 
Person, die diese Organfunktion jeweils wahr
nimmt, festgelegt sind und es daher notwen
dig ist, im amtlichen Gebrauch jene Organbe
zeichnungen zu verwenden, die im Bundes
verfassungsgesetz festgelegt sind." 

In diesem Zusammenhang möchte ich auf 
das zu sprechen kommen, was heute über das 
Verhältnis Exekutive - Legislative gesagt 
wurde. Liebe Mitglieder des Bundesrates! Es 
wäre doch wirklich fast erbärmlich, wenn es 
selbst bei einem so kleinen Anliegen - im 
Vergleich zu den großen Fragen, die uns 
bewegen - nicht gelingen würde, daß sich 
der Wille der Legislative gegen den der Exe
kutive durchsetzt. (Beifall bei SPÖ und ÖVP.) 

Ich würde es wirklich als Bankrotterklä
rung ansehen, wenn das selbst in dieser 
Frage nicht gelingt, denn ich weiß, daß zum 
Teil seitens der Beamtenschaft Einwendun
gen da sind. Daher meine Bitte, das mit einer 
Generalklausel zu ändern, denn der Einwand 
ist folgender: Das macht jetzt soviel Arbeit, 
davon sind 22 Funktionsbezeichnungen, 
Organbezeichnungen betroffen, und es ist 
unmöglich, das sonst zu verwirklichen. - Das 
zum einen. 

Die zweite Bitte möchte ich vor allem an die 
Länder und zu deren Unterstützung an den 
Herrn Minister richten. Ich habe - "zufällig" 
möchte ich beinahe sagen - eine kleine Notiz 
der "Salzburger Nachrichten" gelesen, wo 
festgestellt wird, daß im Bundesland Salzburg 
demriächst eine Novelle zum Beamten-Dienst
rechtsgesetz erscheinen wird und daß - ich 
glaube, Salzburg ist diesbezüglich das erste 
Bundesland - die Amtstitel auch in weibli
cher Form aufgenommen werden. Der 
Wunsch der Salzburger Landesregierung in 
diesem Zusammenhang ist es, daß generell, 
bundesweit sozusagen, weibliche Formen der 
Amtstitel einheitlich festgelegt werden, damit 
hier keine unnötige Vielfalt, sondern Eindeu
tigkeit entsteht. 

Ich möchte erstens die Ländervertreter bit
ten, ähnliche Initiativen - vor allem, wenn 
das unsere männlichen Kollegen machen -
in den Landtagen zu ergreifen, und zweitens 
den Herrn Bundesminister bitten, daß er sich 
in den Dienst der Sache stellt, sozusagen ein 
Hilfsinstrumentarium erstellen läßt, das als 
kleine Unterstützung dient. Eine Untersu-

chung zu dem Thema gibt es seit Februar, 
und ich weiß von den Wissenschaftern, daß 
sie jederzeit bereit sind, ihre Hilfe in den 
Dienst der Sache zu stellen. Es sind Frauen 
und Männer dabei. 

Das sind die bei den wichtigsten aktuellen 
Forderungen. Es gibt aber noch andere. Ich 
könnte mir vorstellen, daß der seinerzeitige 
Ministerratsbeschluß - ich weiß jetzt nicht 
genau, ob er aus dem Jahr 1980 oder 1981 
stammt -, der an alle Ministerien die Emp
fehlung gegeben hat, bei neuen Gesetzen 
überall die weiblichen Funktionsformen ein
zuführen, jetzt vielleicht doch einmal eine 
Mußbestimmung wird, daß das nicht nur dem 
Zufall überlassen wird. Ich glaube, daß es in 
den meisten Föllen gar nicht Böswilligkeit ist, 
sondern daß halt einfach in der alten Form 
weitergemacht wird. Man scheut die Mühe 
des Überganges. 

Das Argument, das manchmal noch kommt, 
daß das Mehrarbeit ist, muß ich zurückwei
sen. Das kann doch höchstens in der Umstel
lungsphase der Fall sein, im Schriftverkehr; 
heutzutage gibt es die Schriftsätze alle fixiert, 
sie werden einmal geändert und sind dann 
auf Dauer abrufbar. Es ist also nur in dieser 
Phase Mehrarbeit. Soviel Flexibilität erwarte 
ich von allen Beamten auf allen Ebenen. 
Wenn sie diese nicht haben, muß man ernst
lich die Frage der Qualifikation stellen, denn 
das Geschlecht ist am leichtesten zu erken
nen durch einen Blick auf die Person oder 
durch einen Blick auf ein Schriftstück, auf 
dem der Name steht. (Bundesrat Dr. 
Sc h a m b eck: Im Durchschnitt der Fälle! -
Bundesrat Rosa G f ö 11 e r: Und kostet 
nichts!) Kostet außerdem nichts. Eine Maß
nahrne, mit der man einmal den Frauen ent
gegenkommt und die ohne Kosten durchge
führt werden kann. Ich möchte Sie also bit
ten, das zu unterstützen. 

Das zweite ist eine ganz andere Frage. 
Heute wurde hier das Übergewicht der Exe
kutive diskutiert, angesprochen vom Herrn 
Kollegen Veselsky, Kollege Weiss sagte, daß 
man im Grunde genommen die "Gretchen
frage" - so haben Sie es, glaube ich, genannt 
- stellen muß, nämlich: Wie eigenständig 
kann oder soll der Bundesrat sein? 

Herr Landeshauptmann Sipötz sagte zum 
Föderalismus, daß da Fragen der Solidarität 
miteinzubeziehen sind. Sie, Herr Minister, 
haben das auch angesprochen bei der Finan
zierungsfrage. Dazu möchte ich sagen: Wenn 
jemand gesagt hat, Föderalismus und Parla
mentarismus seien ein Spannungsfeld, so 
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möchte ich dieses Spannungsfeld auf die Ver
waltung erweitern, vielleicht sogar noch -
um zu einem aktuellen Beispiel zu kommen 
- auf die oberste Gerichtsbarkeit. 

Ich möchte, weil im letzten Erkenntnis des 
Verfassungsgerichtshofes bezüglich Pensio
nen doch erstmalig expliziert auch Bestim
mungen, die das Verhältnis einheitliche 
Gesetzgebung zwischen Bund und Ländern 
betreffen, angesprochen wurden, darauf kurz 
eingehen. 

Ich möchte ausgehen von der notwendigen 
Frage der Solidarität, die auch, wie wir gese
hen haben, im Zusammenhang mit Föderalis
mus eine Rolle spielt. Solidarität ist, hat Herr 
Landeshauptmann Sipötz gesagt, auch bei 
Föderalismus eine Frage der finanz starken 
und finanzschwachen Bundesländer. Es ist in 
allen Gruppen auch eine Frage der Finanz
starken und der Finanzschwachen: ob es die 
Pensionisten sind, ob es kleine Gemeinden 
oder große Gemeinden sind, ich könnte das 
beliebig fortsetzen. 

Solidarität betrachte ich in diesem Zusam
menhang als einen Gegenbegriff zu "wohler
worbenen Rechten", denn, es geht hier auch 
immer um gegenteilige Interessen. Das läßt 
sich ganz leicht zeigen, etwa am aktuellen 
Beispiel dieses Erkenntnisses bezüglich Pen
sionen. 

Ich gehe jetzt vereinfachend davon aus, daß 
unser allgemeines Pensionsversicherungssy
stem, aber auch de facto das formal anders 
geregelte Pensionssystem der Beamten, von 
der Vorstellung ausgeht: Arbeitnehmeranteil, 
Arbeitgeberanteil und Bundeszuschuß, etwa 
je ein Drittel, ganz grob gesagt, aber doch in 
dieser Richtung. 

Beim Beamtenrecht wäre das sozusagen 
der Beitrag des Beamten, der Arbeitgeberbei
trag des Bundes und ein zweiter Teil des Bun
desbeitrags, der dem Bundeszuschuß auch in 
anderen Pensionssystemen entspricht. 

Ich glaube, man muß doch angesichts der 
heutigen wirtschaftlichen Situation und der 
Frage, was Solidarität heißt, was Solidarität 
konkret in der jeweiligen Situation bedeutet, 
feststellen: Wohlerworbene Rechte können 
sich nur auf jenen Teil der Pension beziehen, 
der der Pensionshöhe nach dem tatsächlichen 
Versicherungsprinzip entspricht, und zwar 
aufgrund geleisteter Arbeitnehmer- und 
Arbeitgeber-Beiträge, beziehungsweise dem 
Pensionsbeitrag der Beamten und des Bundes 
als Arbeitgeber. 

Ansprüche im Sinne dessen, was darüber 
hinaus aus Steuermitteln einfließt im Sinne 
eines sozialen Ausgleiches - welche Motive 
immer dahinter gestanden sind zum Zeit
punkt der Einführung -, erfordern, zeitge
bunden die Definition des sozialen Ausgleichs 
anzugehen: bei den Pensionen genauso wie 
beim Ausgleich zwischen finanzstarken und 
finanzschwachen Ländern. Hier kann meines 
Erachtens die Argumentation "wohlerwor
bene Rechte" nicht greifen. 

Die Frage, wer staatliche Zuschüsse 
bekommt, kann - das haben Sie, Herr Mini
ster, am Ende Ihrer Wortmeldung in einem 
anderen Zusammenhang auch angedeutet -
sinnvoll doch nur unter Berücksichtigung der 
gesamtwirtschaftlichen Lage und unter 
Berücksichtigung der Frage, wer Hilfe in 
Form von Zuschüssen wirklich braucht, 
beantwortet werden. Und das, liebe Kollegin
nen und Kollegen, ist in erster Linie eine Ant
wort, die wir als Mitglieder der gesetzgeben
den Körperschaft zu geben haben, nicht die 
Verwaltung und auch nicht die Gerichtsbar
keit. Oder: Die Gerichtsbarkeit auch des Ver
fassungsgerichtshofes muß sich dessen 
bewußt sein, daß sie, wenn sie mit einer sol
chen Rechtsprechung unmittelbar hineingeht 
in Interessensauseinandersetzungen, auch 
wenn sie sich hinter Ausdrücken wie "wohler
worbene Rechte" versteckt, dann in die tages
politische Interessensauseinandersetzung 
einbezogen wird. Und ich glaube, daß gerade 
dieses letzte Erkenntnis in besonders krasser 
Weise und in mehrfacher Hinsicht andeutet, 
daß man das diskutieren muß. 

Ich wollte das hier sagen, weil dieser föde
ralistische Aspekt gerade zu dem Punkt paßt, 
den Herr Landeshauptmann Sipötz heute als 
einer einheitlichen gesetzlichen Regelung 
besonders bedürftig angesprochen hat, näm
lich das Besoldungsrecht und Pensionsrecht. 
Es geht in diesem Erkenntnis auch darum, 
wie die Macht ausbalanciert werden soll, wer 
sozusagen den größeren Einfluß hat: der 
Bund oder die Länder. 

Ich weiß, daß das eine sehr heikle Frage ist, 
aber ich glaube, wie bei Föderalismusfragen 
ist auch in diesem Bericht der Punkt erreicht, 
wo man offen über das Dahinterstehende 
reden muß und sich nicht mit Begriffen dar
über hinwegschwindeln kann, die gar nicht 
mehr das bezeichnen, was sie eigentlich sind. 
(Allgemeiner BeifalJ.) 11.34 

Stellvertretender Vorsitzender Köstler: Zu 
Wort gemeldet hat sich Herr Bundesrat Dr. 
Bösch. Ich erteile es ihm. 
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11.34 

Bundesrat Dr. Bösch (SPÖ, Vorarlberg): 
Herr Vorsitzender! Herr Bundesminister! 
Meine geschätzten Damen und Herren! 
Gestatten Sie mir, nach der sehr engagierten 
Wortmeldung meiner Vorrednerin in Sachen 
materieller Ausfüllung des Artikels 7 des Bun
des-Verfassungsgesetzes und grundsätzlichen 
Überlegungen zu diesem Erkenntnis des Ver
fassungsgerichtshofes bezüglich Pensionen 
wieder zu dem zugegebenermaßen etwas neu
traleren Begriff "Föderalismus" zurückzukeh
ren. 

Die heute zur Beratung stehende Gesetzes
initiative ist sozusagen ein Antrag in eigener 
Sache. Die Länderkammer soll wieder ein 
Stück aufgewertet werden, zwar nur um 
einen sehr kleinen Schritt, aber doch in Rich
tung einer Stärkung. 

Bei solchen Gelegenheiten erheben sich 
regelmäßig mahnende Stimmen zum Thema 
Föderalismus und beklagen den derzeitigen 
Zustand. Auch Bundesminister Neisser hat 
eine sehr realistische Darstellung gegeben -
offenbar spielt er hier den Part des Realo in 
diesem Konzert der Föderalisten - und 
mußte wohl auch zugeben, daß Regieren in 
verantwortlicher Position doch etwas schwie
riger ist als Opponieren. 

Föderalismusdiskussionen haben in diesem 
Hause eine lange Tradition, und nicht selten 
werden nach umfangreichen Ausflügen in die 
Geschichte auch Vergleiche mit anderen Staa
ten, vornehmlich mit der Schweiz, angestellt. 
Es wird dann die Stellung des Ständerates der 
dortigen Länderkammer besprochen, die tat
sächlich viel stärker ist als die unsere. 

Meine Damen und Herren! Gestatten Sie 
mir gerade im Jahr der Vergangenheitsbewäl
tigung einige Sätze zur Geschichte des Föde
ralismus bei uns und jenseits des Rheins. 
Dabei scheint mir ein wesentliches Unter
scheidungsmerkmal zu sein, daß Österreich 
erst im Jahre 1920 als Bundesstaat entstand, 
nachdem es von den Habsburgern Jahrhun
derte hindurch mehr oder weniger als Ein
heitsstaat ausgebildet wurde, während die 
Schweiz durch die Überwindung der Herr
schaft der Habsburger bereits im 12. Jahrhun
dert in Form des Zusammenschlusses souve
räner Einzelstaaten im Laufe der J ahrhun
derte entstanden ist. 

Der Föderalismus ist daher in der Schweiz 
ein althergebrachter staatstragender und 
staatsbildender Begriff, was in Österreich -
zugegebenermaßen - nicht in diesem Maße 

der Fall ist; wenn man von Vorarlberg 
absieht, das sich an der Nahtstelle dieser bei
den Entwicklungen befindet. 

Die österreichische Bundesstaatlichkeit ist 
zwar im Jahre 1920 aus der Taufe gehoben 
worden, im Ständestaat aber nie zu einer 
bestimmenden politischen Kraft geworden 
und hat auch nach dem Zweiten Weltkrieg 
nur schwache Lebenszeichen von sich gege
ben. 

Als föderalismusfreundlich kann man wohl 
erst die Zeit nach 1970 mit ihren verschiede
nen Verfassungsgesetz-Novellen bezeichnen. 
Heute stehen wir in Verhandlungen über ein 
neues 30 Punkte-Programm der Bundeslän
der, nachdem eine Reihe früherer Länderfor
derungen in den oben erwähnten Novellen 
erfüllt wurde. 

Auch bei dem neuen umfangreichen Ver
handlungspaket sind bereits Teilerfolge 
erzielt worden, die zur Ausarbeitung einer 
heute bereits besprochenen Verfassungsge
setz-Novelle führten, in der Änderungen auf 
dem Gebiet des Staatsbürgerschaftsrechts, 
der zwischenstaatlichen Verträge - neben 
einer Reihe anderer Maßnahmen - vorgese
hen sind. Noch weitgehender, sehr intensiver 
Verhandlungen bedürfen die finanzrechtli
chen Forderungen - über deren Schwierig
keit hat heute bereits auch der Landeshaupt
mann des Burgenlandes gesprochen. 

Wenn über Änderungen der bundesstaatli
chen Ordnung gesprochen wird, darf aber 
auch nicht außer acht gelassen werden, daß 
neben den bisherigen Agenden der öffentli
chen Hand Aufgaben und Probleme in den 
Mittelpunkt des öffentlichen Interesses 
gerückt sind, die neu sind und deren Lösung 
sowohl für den Bund, die Länder als auch für 
die Gemeinden eine große Herausforderung 
darstellen. Der Gemeindetag 1986 faßte sie 
unter dem Motto "umfassender Umwelt
schutz, Herausforderung für die Gemeinden" 
zusammen. 

Diese gesellschaftspolitische Herausforde
rung muß zwangsläufig auch zu verfassungs
politischen Auseinandersetzungen führen, 
denen wir auch in diesem Hause nicht aus
weichen können, wollen wir nicht die Schlach
ten von gestern schlagen. 

So schreibt die Vorarlberger Landesregie
rung in ihrer Stellungnahme zu der oben 
angeführten Verfassungsgesetz-Novelle am 
24. Dezember 1987 offenbar als Weihnachts
geschenk an die Bundesregierung - ich 
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zitiere -: "Es steht außer Zweifel, daß im 
Bereich der Umweltschutzgesetzgebung und 
der Vollziehung erhebliche Defizite bestehen 
und der Ruf nach einer einheitlichen Rege
lung ertönt." 

Die Landesregierung ist der Ansicht, daß 
eine solche einheitliche Regelung nicht not
wendig sei, allerdings im Gegensatz zur Frau 
Bundesministerin für Jugend, Umwelt und 
Familie, die in einer Anfragebeantwortung zu 
zwei besonders drängenden Problemen Stel
lung nimmt. 

Sie schreibt zur Luftreinhaltung: "Gerade 
die Schaffung eines einheitlichen Luftreinhal
te gesetzes ist im Hinblick auf die zahlreichen 
unterschiedlichen Luftreinhaltebestimmun
gen in Bundes- und Landesgesetzen, die dazu 
beigetragen haben, daß eine zielstrebige Luft
reinhaltepolitik bisher nicht betrieben wer
den konnte, unbedingt notwendig." 

Ein einheitliches Luftreinhaltegesetz wird, 
wie einem Entwurf des Umweltschutzgeset
zes zu entnehmen ist, die Gedanken des Vor
sorgeprinzips, des Schutzprinzips und der Alt
lastensanierung nachdrücklich in der öster
reichischen Gesetzordnung verankern. 

"Voraussetzung allerdings" - wird in der 
Anfragebeantwortung weiter ausgeführt -
"für die Schaffung eines einheitlichen Luft
reinhaltegesetzes ist gleichfalls eine Verfas
sungsänderung, mit der der Bund eine ein
heitliche Luftreinhaltekompetenz erhält." 
Eine Zustimmung der Länder - wieder eine 
sehr realistische Sicht - wird allerdings 
nicht leicht zu erreichen sein, befürchtet Frau 
Dr. Flemming, wenn man zum Beispiel dar an 
denke, daß in der letzten Landeshauptleute
konferenz beschlossen wurde, zum Entwurf 
eines einheitlichen Luftreinhaltegesetzes 
überhaupt nicht Stellung zu nehmen, solange 
nicht die Kompetenzfrage geklärt ist. 

Vehementen Widerstand gegen solche 
Pläne hat auch bereits die Vorarlberger Lan
desregierung angekündigt und auch erklärt, 
eine Verselbständigung der Umweltschutz
maßnahmen würde nur zu Doppelgeleisigkei
ten führen, die dem Anliegen des Umwelt
schutzes schaden. Es soll daher die kompe
tenzrechtliche Zuständigkeit für eine Anlage 
oder einen anlagebedingten Vorgang auch die 
Verantwortlichkeit für die Umweltbeeinträch
tigung umfassen. 

Die Ansicht von Bund und Ländern, vor 
allem des Bundeslandes Vorarlberg, oder 
anders formuliert: die Zielsetzungen von 

Umweltschutz und Föderalismus stehen ein
ander hier - zumindest beim ersten Hinse
hen - in einem Scheinwiderspruch gegen
über. Da hier die scheinbar gegensätzlichen 
Positionen von der ÖVP angehörigen Amts
trägern, somit in den beiden Fällen von 
"Föderalisten" - gestatten sie mir, dieses 
Wort in Anführungszeichen zu setzen -
wahrgenommen werden, kann wohl davon 
ausgegangen werden, daß die Frau Bundesmi
nister für Umweltfragen die Vereinheitli
chung der Gesetzeslage aus sachlich notwen
digen Gründen betreibt. 

Ein sich abzeichnendes Konfliktpotential 
zwischen den beiden oben genannten Part
nern kann daher nur auf Mißverständnissen 
beruhen, sodaß wir uns jahrelange verfas
sungstheoretische und -politische Diskussio
nen angesichts der in vielen Bereichen sehr 
ernsten Situationen sicherlich ersparen kön
nen. 

Ein weiterer Problembereich, der ebenfalls 
mit ungenügenden Zuständigkeitsbestimmun
gen einhergeht, ist die Abfallbeseitigung, eine 
Aufgabe, die ziemlich allen, die damit betraut 
sind, langsam, aber sicher über den Kopf 
wächst. In diesem Bereich sind auch in Vor
arlberg selbst Ansätze einer einheitlichen 
Regelung zu erkennen. 

Neben offenen Fragen einer unangemesse
nen Kompetenzverteilung kommt hinzu, daß 
die historisch gewachsene Arbeitsteilung zwi
schen privater Produktion einerseits und 
Beseitigung der Abfälle aus dieser Produktion 
durch die öffentliche Hand andererseits eine 
wesentliche Ursache für das ungehemmte 
Anwachsen der Abfallberge darstellt. Auch 
wir werden früher oder später den Weg unse
rer Nachbarstaaten gehen müssen, die der 
Industrie gewisse Einschränkungen unter 
anderem bei Einwegverpackungen naheleg
ten, bei deren Nichteinhaltung entsprechende 
gesetzliche Maßnahmen zur Müllvermeidung 
in Kraft gesetzt werden müssen. 

Meine Damen und Herren! Föderalismus 
kann nicht nur zum Gegenstand weihevoller 
Stunden gemacht werden, sondern es ist auch 
der Beweis zu erbringen, daß mit ihm die heu
tigen, aber auch die zukünftigen Probleme 
gelöst werden können. Insofern ist er nur 
Instrument zur Problemlösung. 

Ich habe bereits eingangs darauf verwie
sen, daß im Bundesländer-Forderungspro
gramm zu diesen Fragen noch keine Stellung 
bezogen wird, auch nicht zu Maßnahmen 
gegen den überbordenden Transitverkehr, die 
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Nachtfahrverbote oder die regionalen 
Geschwindigkeitsbeschränkungen. 

Entsprechende Verfassungsänderungen 
sind daher nicht in erster Linie Gegenforde
rungen des Bundes, als vielmehr Teil einer 
dringend notwendigen Rechtsgestaltung als 
Folge erheblich wirtschaftlicher und gesell
schaftlicher Umwälzungen. 

Der österreichische Föderalismus - und 
auch dieses Thema ist bereits angesprochen 
worden - wird aber noch einen weiteren Här
tetest zu bestehen haben, und zwar im Zuge 
der Annäherung Österreichs an die Europäi
schen Gemeinschaften. 

Hier wird in Hinkunft für alle jene ein sehr 
großes Aufgabengebiet liegen, die die Klein
räumigkeit föderalistischer Maßnahmen mit 
dem Großraum Europa verbinden wollen. Da 
als Beispiel die deutsche Vorgangsweise 
heute genannt wurde, so darf ich darauf hin
weisen, daß allein Bayern, ein Bundesland 
der Bundesrepublik Deutschland, doppelt 
soviel Einwohner zählt wie bei uns der 
gesamte Staat, der gesamte Bundesstaat, und 
daß sich hier auch aus diesem Grunde Ein
schränkungen bei der Übernahme deutscher 
Regelungen ergeben. 

Was die angesprochene Studie Föderalis
mus-EG-Spannungsverhältnis betrifft, so darf 
ich den Vorschlag machen, unter anderem 
auch das Institut für Föderalismusforschung 
zu beauftragen, damit sich dann dort Profes
sor Pernthaler mit dem Vorarlberger Landes
hauptmann Dr. Purtscher als vehementem 
Vertreter eines EG-Beitrittes über die Pro
bleme Föderalismus/Europäische Gemein
schaft in concreto - ich betone das - ausein
andersetzen können und natürlich auch ver
suchen, diese beiden Anliegen unter einen 
Hut zu bringen, diesen Zielkonflikt sozusagen 
zu entschärfen, soweit das eben geht. 

Die gegenwärtige "freundliche Grundstim
mung" gegenüber dem Föderalismus, wie sich 
das Institut für Föderalismusforschung in sei
nem jüngsten Bericht auszudrücken pflegt, 
mag uns einiges erleichtern und hat auch die 
vorliegende Novelle ermöglicht, entbindet uns 
aber nicht von der Pflicht zu schwierigen 
demokratischen Auseinandersetzungen über 
eine Verfassungsordnung, die Gesetzgebung 
und Verwaltung in die Lage versetzt, Antwor
ten auf die sich häufenden Probleme unserer 
Zeit zu geben. - Ich danke Ihnen. (Allgemei
ner Beifall.) 11.48 

Stellvertretender Vorsitzender KöstIer: Zu 

Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Dr. Scham
beck. Ich erteile es ihm. 

11.48 

Bundesrat Dr. Schambeck (ÖVP, Nieder
österreich): Herr Vorsitzender! Herr Bundes
minister! Meine Damen und Herren! Hoher 
Bundesrat! Die heutige Debatte ist ein Zei
chen für die Lebendigkeit der Demokratie 
und für das Verständnis der Bundesstaatlich
keit in Österreich. Sie ist zweitens ein Zei
chen dafür - und zwar ein Zeichen, das wir 
leider nicht so oft erleben können, wie wir es 
wollten und wie es notwendig ist -, daß Sach
anliegen über Länder- und Parteigrenzen hin
weg zueinanderführen. Wir erleben heute 
eine Tagesordnung und Debatte in der Län
derkammer der österreichischen Bundes
gesetzgebung, in der die Sachintegration über 
parteipolitischer Position steht. Und ich 
glaube, es ist ein gutes Zeichen, daß es solche 
Tagesordnungspunkte gibt. Gerade in diesem 
Jahr 1988, in dem wir einiges in unserer 
Geschichte zu bedenken und uns für die 
Zukunft vorzunehmen haben, glaube ich, ist 
eine solche Debatte, wie wir sie heute im Bun
desrat am Vorabend unserer 500. Sitzung 
abführen, ein positives Zeichen. Auch in einer 
Zeit, in der sich so viele bemühen, immer nur 
das Negative aufzuzeichnen, weil man glaubt, 
dar an mehr Gefallen zu finden, ist es gut, daß 
wir auch heute dieses Positive im Raum des 
Hohen Hauses am Ring erlebb<:tr machen las
sen. 

Das Thema, das uns die Gelegenheit dazu 
gibt, ist die Entwicklung des österreichischen 
Föderalismus, ein Tagesordnungspunkt, bei 
dem wir heute Gelegenheit gehabt haben, 
wieder einen Landeshauptmann in unserem 
Haus zu begrüßen. 

Es war dies das erste Mal, daß ein Landes
hauptmann eines Bundeslandes zu uns 
gekommen ist, in dem es eine sozialistische 
Landtagsmehrheit gibt. Als Fraktionsobmann 
der ÖVP-Bundesräte erlaube ich mir zu 
sagen, daß es uns gefreut hat, daß wir nach 
mehrfachen Besuchen von ÖVP-Landeshaupt
leuten nunmehr einen SPÖ-Landeshaupt
mann hier bei uns begrüßen konnten, da 
Föderalismus ja nur im Miteinander erfolg
reich fortzusetzen ist. 

Wir haben heute auch Gelegenheit, diese 
Debatte in Anwesenheit des für Föderalismus 
zuständigen Bundesministers im Bundes
kanzleramt Dr. Heinrich Neisser zu führen. 
Und vor wenigen Minuten ist auch der Herr 
Bundesminister für Inneres Blecha zu uns 
gekommen, der ja selbst vom Länderforde-
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rungsprogramm mannigfach berührt ist: Ich 
denke dabei etwa an die langen Diskussionen 
um die Sicherheitsdirektion. 

Ich freue mich darüber, daß wir uns an 
einem Tag, an dem die Tagesordnung nicht 
allzu überladen ist, umfassend mit dieser 
Frage beschäftigen können. Herr Bundesmi
nister Dr. Neisser hat sich in der Zwischen
zeit schon zu Wort gemeldet und sich mitein
geschaltet in die Meinungsbildung, und zwar 
so, wie er das dankenswerterweise - das 
möchte ich einleitend sagen - auch in den 
letzten Monaten getan hat. Dr. Heinrich Neis
ser hat sich auch als Abgeordneter zum Natio
nalrat - in einer Zeit, in der sich unsere Par
tei, die Österreichische Volkspartei, in der 
Opposition befand - immer um die Anliegen 
des Föderalismus bemüht; er hat über Frak
tionsgrenzen hinweg Gespräche geführt und 
hat Verständnis für den Föderalismus - auch 
im Hause selbst, also für den Bundesrat -
gezeigt, wofür wir Ihnen, Herr Bundesmini
ster, sehr dankbar sind. 

Meine Vorrednerin beziehungsweise meine 
Vorredner haben schon treffend auf die 
Hauptprobleme hingewiesen, und zwar auf
grund ihrer Erfahrung - Frau Dr. Hieden
Sommer war ja meine Vorgängerin im Vorsitz 
des Bundesratspräsidiums -, einer Erfah
rung, die wir ja alle unabhängig davon, wo 
man politisch und föderalistisch herkommt, 
sammeln. 

Was den öffentlichen Dienst betrifft, 
möchte ich sagen: Wir sind ja alle froh dar
über, daß es Beamte gibt, denn ohne Beamte 
wäre der demokratische Rechtsstaat nicht 
möglich, es würde die Willkür Platz greifen. 
Der Beamte kann nach Artikel 18 Abs. 1 B-VG 
nur das tun, wozu ihm die Gesetze, also auch 
wir, die Möglichkeit bieten. Und wenn wir 
etwas geändert haben wollen, dann können 
wir die Gesetze ändern, allerdings - und das 
hat Frau Dr. Hieden-Sommer sicherlich 
gemeint - gibt es ein bestimmtes Maß an 
Ermessensspielraum. Und nicht zuletzt: Der 
Ton macht die Musik, und wir wollen uns 
eben darum bemühen, daß der Rechtsstaat 
menschlichere Züge annimmt; ich habe das 
schon öfters gesagt. 

Zur Menschlichkeit des Rechtsstaates 
gehört auch das Verständnis - das möchte 
ich als Mann sagen - für die Frau. Ich habe 
mich auch sehr darüber gefreut, daß bei der 
gestrigen Aussprache - es war das keine 
harte Debatte, sondern eine Aussprache - im 
Verfassungs ausschuß Herr Ministerialrat 
Dozent Dr. Klaus Berchthold auf eine Mög-

lichkeit im Zusammenhang mit Artikel 7 hin
gewiesen hat; er hat von einem dritten Absatz 
gesprochen. Im Zusammenhang mit dem 
Beginn des ersten Hauptstückes, am Beginn 
unseres Bundes-Verfassungsgesetzes 1920 
haben wir Gelegenheit, den Frauen unsere 
Reverenz zu erweisen, zu zeigen, daß es auch 
wichtig ist, daß sie in einer demokratischen 
Republik, in der der Anteil der Frau auf 
Gemeinde-, Landes und Bundesebene sehr 
groß ist, auch Organfunktionen ausüben, daß 
sie - um mit Walter Antoniolli zu sprechen -
Organwalter sind. 

Meine Damen und Herren! Bei jenen Berei
chen, die uns in der föderalistischen Diskus
sion immer aufgetragen sein werden - Herr 
Kollege Stellvertretender Vorsitzender Strut
zenberger hat in seinem beachtenswerten 
Beitrag einleitend darauf verwiesen -, han
delt es sich um eine Etappe der Föderalismus
diskussion. Und solange es eine freie Demo
kratie gibt, einen lebendigen Föderalismus 
auf Gemeinde-, Landes- und Bundesebene 
werden wir immer vor neue Aufgaben gestellt 
sein. 

Bedenken Sie: Der Begriff "Umweltschutz" 
etwa war 1920 dem Verfassungsgesetzgeber 
nicht geläufig; es ist dieser Begriff in den 
Kompetenztatbeständen daher gar nicht vor
gekommen. Oder denken wir etwa an die 
Erfordernisse der Regionalpolitik, wo wir 
Gelegenheit haben, den kooperativen Födera
lismus fortzusetzen, das heißt das Zusammen
wirken zwischen dem Bund und den Ländern 
beziehungsweise den Ländern untereinander 
- im Sinne einer klugen Nachbarschaftspoli
tik. 

Ich habe gestern mit dem Landesamtsdi
rektor von Niederösterreich, Herrn Hofrat 
Kern, in der Früh zu telefonieren gehabt, und 
er hat zu mir gesagt: Du, wir gehen jetzt mit 
dem Landeshauptmann gerade zu einem vor
bereitenden Gespräch betreffend einen Ver
trag zwischen dem Bund und dem Land Nie
derösterreich; ich darf das als niederöster
reichischer Mandatar slagen. Es gibt selbst
verständlich Bemühungen in den einzelnen 
Ländern, das Ihre in der Regionalpolitik ein
zubringen. 

Es sind drei Hauptbereiche, die sich immer 
im Föderalismus - und damit auch der Län
derkammer - stellen: Das ist die Kompetenz
verteilung, das ist die Mitwirkung der Länder 
an der Bundesgesetzgebung - bei uns in 
Form des Bundesrates -, und das ist drittens 
der Finanzausgleich. 

1687 
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In bezug auf die Kompetenzverteilung gibt 
es einen ganz entscheidenden Abschnitt im 
Artikel 10 ff. B-VG, wobei ich immer wieder 
sage: Es handelt sich hiebei nur um die Hälfte 
der Kompetenzverteilung. Es kommt auch 
darauf an, die Privatwirtschaftsverwaltung zu 
beachten. Wir wollen auch nicht übersehen, 
daß die Gerichtsbarkeit Bundessache ist, was 
gleichfalls ein entscheidender Faktor ist. 
Wenn man das aber vergleicht etwa mit den 
USA, so sieht man, daß es auch keine Selbst
verständlichkeit ist, daß die Gerichtsbarkeit 
Bundessache ist. 

Ich verweise weiters auf die große Verant
wortung, die die Justizverwaltung auch für 
die Situation in den Ländern hat; ebenso was 
Sicherheitsangelegenheiten betrifft. Wir wer
den uns ja noch mit einer diesbezüglichen 
Umfrage zu beschäftigen haben. 

Diese Kompetenzverteilung ist also den 
jeweiligen Erfordernissen entsprechend anzu
passen. 

Ich werde das jetzt sicherlich nicht aufli
sten - wir haben das ja schon öfters getan-, 
aber es soll in dieser Stunde nicht unerwähnt 
bleiben, daß es uns natürlich leid tut, daß 
nach mehr als zehn Jahren zwei Drittel des 
Länderforderungsprogrammes - oder, wie es 
jetzt heißt, des Länderforderungskatalogs 
noch nicht erfüllt wurden. 

Es ist hingegen erfreulich, daß die Anliegen 
des Föderalismus zum Gegenstand einer 
direktdemokratischen Initiative gemacht wur
den; das hat es in der ganzen Geschichte des 
österreichischen Bundesstaates bisher nicht 
gegeben: Diese Aktion "Pro Vorarlberg" hat 
dann zu jenen zehn Punkten der Resolution 
des Vorarlberger Landtages geführt. Als nie
derösterreichischer Mandatar, aus dem Osten 
Österreichs kommend, möchte ich dazu 
sagen: Diesbezüglich war das Land Vorarl
berg Vordenker für uns, es hat wichtiges ein
gebracht, was uns heute sehr zugute kommt. 

Ich habe das schon einmal sagen können: 
Ich bin überzeugt davon, Hohes Haus, daß es 
ohne diese Initiativen aus dem Vorarlberger 
Volk heraus sicherlich nicht zur Bundes-Ver
fassungsgesetz-Novelle 1984 gekommen wäre, 
und ich möchte mich dafür auch aufrichtig 
bedanken. Ich verweise weiters auf einen ein
stimmigen Beschluß - Hofrat Strimitzer hat 
ja treffend darauf hingewiesen - des Tiroler 
Landtages in dieser Sache, und ich möchte an 
dieser Stelle auch als Bundesratsvorsitzender 
dem Tiroler Landtag dafür herzlich danken, 
daß er nicht nur vor einiger Zeit diesen ein-

stimmigen Beschluß für den Föderalismus 
gefaßt hat, sondern daß sich der Tiroler Land
tag, unter dem Vorsitz meines Freundes Tho
man, mit einer beachtenswerten Diskussion 
- ich darf Sie wirklich dazu einladen, das 
Protokoll des Tiroler Landtages zu lesen -
erneut mit diesen Fragen auseinandergesetzt 
hat. Als niederösterreichischer Mandatar darf 
ich darauf hinweisen, daß auch im Nieder
österreichischen Landtag mit einer überwälti
genden Mehrheit eine Föderalismusresolu
tion verabschiedet wurde. 

Meine Damen und Herren! Folgendes muß 
man allerdings hinzufügen, gerade wenn man 
zwei für den Föderalismus sehr repräsenta
tive Mitglieder der Bundesregierung hier im 
Hause wissen darf: Man kann leichter auf 
parlamentarischer Ebene Forderungen 
beschließen, als sie in der Verwaltung tatsäch
lich zur Durchführung zu bringen, denn die 
Schwierigkeit liegt auch hier im Detail. 

Frau Bundesrat Dr. Hieden-Sommer hat 
auf den Einfluß der Beamtenschaft hingewie
sen: Natürlich wirkt die Beamtenschaft mit 
bei der Vorbereitung einzelner Ressortvorla
gen, Ministerialvorlagen, die zur Begutach
tung ausgeschickt werden. Diese Entwürfe 
werden ja begutachtet, bevor sich noch das 
Haus damit beschäftigt, und zwar von den 
Bundesländern und von einzelnen Interes
sensvertretungen. Das ist diese umfassende 
- faszinierende - vorparlamentarische Wil
lensbildung, um die uns die Welt beneidet. 
Das gehört zu einer besonderen Partnerschaft 
dazu, nur hat der Politiker - und da möchte 
ich unterstreichen, was Frau Dr. Hieden-Som
mer gesagt hat - eine Letztverantwortung 
dabei; er soll sich auch die Stabführung nicht 
aus der Hand nehmen lassen. 

Ich glaube, daß auch noch einiges zu regeln 
sein wird in Detailverhandlungen, und wir 
werden sehr froh darüber sein, Herr Bundes
minister, das aufmerksam verfolgen und bald 
auch in diesem Hause besprechen zu können, 
nämlich die Frage der Föderalisierung des 
Mietrechtes; die Frage Denkmalschutz, Wild
bachverbauung und Lawinenschutz, ebenso 
die Frage - Herr Bundesminister Blecha ist 
jetzt leider gerade hinausgegangen, er hat ja 
nicht gewußt, daß ich jetzt auf seinen Bereich 
zu sprechen kommen werde - der Sicher
heitsdirektion, denn, meine Damen und Her
ren, diese jetzige Konstruktion der Sicher
heitsdirektion ist eingeführt worden in einer 
Zeit, als die demokratische Verfassung von 
1920 nicht gegolten hat, nämlich in der autori
tären Zeit eines Dollfuß und eines Schusch
nigg, nach einem Verfassungsbruch. 
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Ich meine, es wäre daher sehr günstig, da 
diese Konstruktion der Sicherheitsdirektion 
in einer Grenzsituation unseres Vaterlandes 
gemacht wurde, daß wir jetzt, da Österreich 
wieder eine demokratische Republik, ein 
demokratischer Rechtsstaat ist, zu einem 
Ergebnis kommen. Herr Landeshauptmann 
und Bürgermeister von Wien Dr. Zilk hat 
dabei sogar von Landesverwaltung gespro
chen. Wir sollten also auf dem Gebiet der 
Sicherheitsdirektion einen Weg gehen, der 
der übereinstimmenden Auffassung aller 
neun Landeshauptleute entspricht. 

Es wurde Kritik geübt an den Bemühungen 
in bezug auf den Denkmalschutz: Ich lade 
wirklich all jene, die sich sehr kritisch mit 
dem Entwurf unseres Bundesministers Dr. 
Heinrich Neisser auseinandergesetzt haben, 
ein, sich doch vor Augen zu führen, was die 
mittelbare Bundesverwaltung wirklich ist. 

Herr Hofrat Dr. Strimitzer hat schon tref
fend darauf hingewiesen, daß der Bundesmi
nister ja die Möglichkeit hat, den Organen der 
Länder Weisungen zu erteilen. Man darf doch 
nicht glauben, daß das alles ins Uferlose geht. 
Außerdem - das darf ich in der Länderkam
mer besonders betonen, weil ich ja als Nieder
österreicher stolz darauf bin, daß bei uns dies
bezüglich ebenso viel geschieht wie in den 
anderen Bundesländern -: Die Länder haben 
doch selbst ein Interesse am Denkmalschutz, 
denn ein Land, das seinen Denkmalschutz 
vernachlässigt, vernachlässigt nicht nur sein 
Profil dem Fremdenverkehr gegenüber, son
dern auch das Heimatgefühl geht verloren. 

Wir haben in Niederösterreich den Landes
hauptmann-Stellvertreter, ich darf sagen: 
unseren lieben Freund Dr. Erwin Pröll, der 
sich ganz besonders um die Dorferneuerung 
bemüht, und Dorferneuerung ist in bestimm
ter Weise auch eine Form des Denkmalschut
zes. 

Wenn Sie die neun Bundesländer durchge
hen, werden Sie sehen, wieviel für die Erhal
tung von Denkmälern geschieht. Allein in 
Niederösterreich sind etwa für Kirchen und 
Klöster, Pfarren et cetera, an die 287 Millio
nen Schilling in den letzten Jahren ausgege
ben worden, und zwar im Zusammenhang mit 
Landesausstellungen und so weiter. Man 
möge daher nicht so mißtrauisch zueinander 
sein, wenngleich auch das, was bundespoli
tisch notwendig ist, in diesem Bereich zu 
beachten ist. 

Ich bin sehr froh darüber, daß Bundesmini
ster Dr. Heinrich Neisser ein Jurist ist, der 

seine Rechtskenntnisse in den Dienst der kul
turellen Substanzerhaltung stellt. Daher brau
chen wir gar keine Angst zu haben - das 
möchte ich an die Adresse jener richten, die 
in den letzten Wochen versucht haben, ihm 
Nachhilfestunden zu geben -, daß diesbezüg
lich nichts geschieht. 

Ich möchte auch hinweisen auf die Frage 
Wildbachverbauung und Lawinenschutz. Die 
Länder wissen genau, daß es dabei um die 
Sicherheit in ihrem Bundesland geht. Ich ver
weise weiters auf die Notwendigkeit - um 
dem einzelnen helfen zu können - von Ver
einfachungen in der Auftragsverwaltung. 

Ich verweise darauf, daß wir in einer Zeit 
leben, in der man sich wirklich der großen 
Aufgabe Österreichs in der Völkergemein
schaft bewußt ist, und zwar sowohl nach West 
als auch nach Ost. Auch ich unterstreiche die 
treffenden Ausführungen des Herrn Landes
hauptmannes Sipötz in bezug auf unser Nach
barland Ungarn, mit dem uns eine gemein
same Geschichte verbindet, wo wir auch 
immer gerne betonen, daß es so wichtig ist, 
die Regionalpolitik nicht nur privatwirtschaft
lieh, sondern auch auf hoheitsrechtlichem 
Gebiet entsprechend vollziehen zu können. 
Nach Gliedstaatverträgen, nach den Artikel 
15 a-Verträgen innerhalb des Staatsgebietes, 
hätten wir dann die Möglichkeit, durch Regio
nalabkommen mit Nachbargliedstaaten oder 
Nachbarstaaten eine entsprechende Nachbar
schaftspolitik betreiben zu können, wobei das 
von Wichtigkeit ist besonders auf dem 
Gebiete der Raumordnung, der Verkehrspoli
tik, aber auch bei der Katastrophenhilfe. 

Ich darf den Blick auch auf unsere lieben 
Freunde in Südtirol richten: Es ist sehr wich
tig auf dem Gebiet der Regionalpolitik, auch 
helfen zu können bei Katastrophenfällen in 
Nord- und Südtirol, trotz des Brenners als 
Staatsgrenze. 

Ich glaube, daß es von Wichtigkeit sein 
kann, auf dem Gebiet der Regionalpolitik 
neue Akzente zu setzen, etwa auf dem Gebiet 
des Feuerwehrwesens, der Kulturpolitik etc. 

Ich bin sehr froh darüber und möchte das 
heute auch dankbar erwähnen, daß der Herr 
Vizekanzler und Außenminister Dr. Alois 
Mock - mit dem ich in den Jahren der Oppo
sition der Österreichischen Volkspartei auch 
eine . Schrift herausgebracht habe, nämlich 
"Bundesstaat heute", wir waren gemeinsam 
Herausgeber - so viel Verständnis gezeigt 
hat. Danken möchte ich auch dem Völker
rechtsbüro, besonders Herrn Botschafter Dr. 
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Helmut Türk, den ich seit Jahren als exzellen
ten Juristen und Diplomaten kenne, und zwar 
schon von seiner Bonner Verwendung her. 
Beide haben Verständnis gezeigt in bezug auf 
die Regionalpolitik, in bezug auf die Möglich
keiten der Länder. 

Herr Bundesminister Blecha ist wieder 
unter uns, wobei Sie ja nicht zu diesem Tages
ordnungspunkt gekommen sind, sondern zu 
einem anderen. Ich freue mich, daß Sie hier 
sind, und ich darf das wiederholen, was ich in 
Ihrer Abwesenheit gesagt habe. -

Die Frage der Sicherheitsdirektion ist eine 
Frage, die im einstimmig beschlossenen Län
derforderungsprogramm beinhaltet ist. Ihre 
häufigen Kontakte mit anderen Innenmini
stern halte ich für sehr wichtig für die Sicher
heitsfragen in ganz Europa. Und es soll auch 
einmal ausgesprochen werden, daß Sie sicher
lich weitere Aspekte aus Ihrer Sicht einbrin
gen. 

Eines müssen wir wirklich festhalten: Diese 
heutige Konstruktion der Sicherheitsdirek
tion geht auf einen Staat zurück, der auf ver
fassungswidrige Weise zustandegekommen 
ist. Ich sage das nicht nur zu festlichen Anläs
sen - ad ostentationem et pompam -, etwa 
in der Säulenhalle oder bei anderen Gelegen
heiten, sondern auch im Tagesgeschehen des 
Parlamentarismus: Der Dollfuß- und Schusch
nigg-Staat, in einer Grenzsituation unserer 
Republik, strahlt in der damaligen Verfas
sung nicht jenen Geist des Bundes-Verfas
sungsgesetzes 1920 aus. Damals ist diese 
Form der Sicherheits direktion geschaffen 
worden, die 1947 - das gilt sogar noch 1988 -
perpetuiert wurde. 

Eine diesbezügliche Äußerung von mir vor 
Jahren wurde damals falsch interpretiert; Sie 
erinnern sich vielleicht. Ich darf das heute 
wiederholen, aber wir sind ja damals schon 
einer Meinung gewesen, was ich tatsächlich 
gemeint habe. 

Daher, glaube ich, wäre zu prüfen - der 
Landeshauptmann und Bürgermeister von 
Wien Dr. Zilk hat ja gemeint, das sollte in die 
Landesverwaltung übergehen -, einen Mit
telweg zu finden, mittelbare Bundesverwal
tung etwa. Ich würde Sie sehr bitten, Herr 
Innenminister , diese Gespräche in bezug auf 
die Sicherheitsdirektion - wobei jedes Bun
desland seine eigenen Erfahrungen damit hat; 
Niederösterreich hat Hainburg, das haben 
andere wieder nicht, die haben aber eben ihr 
Fussach-Erlebnis und verschiedenes andere 
- auf einen Nenner zu bringen, der für Sie, 

Herr Minister, akzeptabel ist, weil Sie die 
Verantwortung für die innere Sicherheit in 
der Republik Österreich als Innenminister 
haben, der aber auch den Anliegen der Bun
desländer entspricht. 

Meine Damen und Herren! Ist es nicht groß
artig, daß wir einen solchen Reifungsprozeß 
gehabt haben: In der Zwischenkriegszeit sind 
wir aufeinander losgegangen, und jetzt ver
handeln wir gemeinsam in Landeshauptleute
konferenzen etwa. 

Ich gebe Herrn Hofrat Dr. Strimitzer voll
kommen recht: Ohne Schritte kein Fort
schritt; und ich möchte das als Fortschritt 
bezeichnen. 

Meine Damen und Herren! Wer die Bundes
Verfassungsgesetz-Novellen der letzten Jahre 
betrachtet - da nehme ich auch die zum Ver
fassungs- und Verwaltungsgerichtshof mit 
hinein, auch die zur Volksanwaltschaft; ich 
widme bei dieser Gelegenheit unserem lieben 
Freund Dr. Franz Bauer über den Grabesrand 
hinweg ein respektvolles Gedenken, weil er in 
hervorragender Weise zur Vermenschlichung 
des Rechtsstaates beigetragen hat -, wird 
feststellen, daß Fortschritte erzielt worden 
sind. 

Herr Dr. Bösch hat darauf hingewiesen, 
daß in der ÖVP-Alleinregierungszeit solche 
föderalistischen Schritte nicht gesetzt wur
den. Herr Kollege Böseh, ich muß nur erneut 
darauf hinweisen: Föderalismus-Verfassungs
novellen sind nur im Miteinander einer Regie
rungspartei und einer Oppositionspartei mög
lich. Vor 1970 hat der große österreichische 
Politiker Dr. Pittermann als Klubobmann der 
SPÖ den Standpunkt vertreten, den wir nach 
1970 nicht vertreten haben, nämlich an keiner 
Verfassungsnovelle mitzuwirken. Daher 
haben Bundeskanzler Klaus und seine ganze 
Mannschaft keine Föderalismusnovelle ver
abschieden können, weil ihr von der SPÖ 
nicht mitgetan habt. Heute ist das anders. 

Nach 1970 war das Verhältnis von ÖVP oder 
SPÖ auf diesem Gebiete anders, und jetzt ist 
das wirklich ein Fortschritt, wodurch eine 
Tätigkeit im Bundesrat fortgesetzt wird, der 
- erlauben Sie mir, das zu sagen - ein Teil 
meines Lebensweges ist. Ich gehöre seit 1969 
diesem Haus an, und ich habe jede andere 
politische Versuchung abgelehnt; auch in 
Zukunft möchte ich mich keiner anderen poli
tischen Aufgabe hingeben. 

Ich bezeichne das als eine ganz besondere 
Sternstunde, für die ich allen Beteiligten auf-
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richtig danke, besonders dem Herrn Frak
tionsobmann der SPÖ-Bundesräte und Stell
vertretendem Vorsitzenden Strutzenberger, 
der erst vor einigen Wochen in das Bundes
rats-Präsidium gekommen ist, der da seine 
Tätigkeit der letzten Jahre sehr erfolgreich 
fortsetzt. 

Ich stehe auch gar nicht an, darauf hinzu
weisen, daß ich bei meinen Reden zur Regie
rungserklärung Vranitzky I und Regierungs
erklärung Vranitzky-Mock, Vranitzky 11, dar
auf hingewiesen habe: In diesen Regierungs
erklärungen finden sich föderalistische Spu
ren, das' ist ausbaufähig. Auch diejenigen 
zwei Herren, die mitgewirkt haben, sitzen 
hier, Kollege Neisser und der Kollege Blecha. 
Sie haben an diesem Arbeitsübereinkommen 
von ÖVP und SPÖ mitgewirkt. Damals hat 
man sich schon zum Föderalismus und zur 
Weiterführung der Reform des Bundesrates 
bekannt - und das geschieht auch heute, und 
wir danken dafür. 

Meine sehr Verehrten! Man muß nur auf 
dem Boden der Realität bleiben. Das, was wir 
1984 in Verhandlungen mit dem Herrn Dr. 
Löschnak - ich möchte in dieser Stunde sei
nen Namen nennen - einbringen konnten, 
wird jetzt fortgesetzt. 

Herr Dr. Helmuth Frauscher war damals 
ein glänzender Vorsitzender des Bundesrates, 
wir konnten damals gemeinsam verhandeln 
für die ÖVP. Für die SPÖ hat das Herr Klub
obmann Sepp Wille getan, dessen Anteil an 
der Verfassungsgesetz-Novelle 1984 ich nicht 
in Vergessenheit geraten lassen möchte. 

Meine Damen und Herren! Wir werden wei
tere Schritte zu setzen haben. Im Jahr 1984 
kam das Zustimmungsrecht, das war etwas 
ganz Wesentliches, das haben noch nicht alle 
begriffen. Ich lese heute noch in Zeitungen 
Artikel von Leuten, die allerdings nicht zur 
dritten Staatsprüfung anzutreten brauchen, 
daher ist für sie diesbezüglich keine Proble
matik und Gefahr gegeben, wo, wie vor kur
zem sogar einer, der die dritte Staatsprüfung 
gemacht hat, geschrieben wird, man müßte 
dem Professor Schambeck wirklich einmal 
den Wunsch erfüllen, daß der Bundesrat das 
Recht bekommt, die Zustimmung zu geben, 
das absolute Vetorecht bei der Änderung der 
Kompetenzen. Daraufhin habe ich diesen 
Doktor iur. angerufen, der uns normalerweise 
entweder ignoriert oder kritisiert, und habe 
ihm gesagt: Herr Doktor, Sie haben zwar 
schon die dritte Staatsprüfung, die Gefähr~ 
dung durch meine Person bleibt Ihnen 
erspart, aber ich sage Ihnen, das ist schon 

längst in der B-VG-Novelle 1984, nur ist das 
offensichtlich übersehen worden von Ihnen. 

Der Bundesrat hat 1984 ein ganz entschei
dendes Recht bekommen, das wichtig ist für 
eine Länderkammer, nämlich das Zustim

. mungsrecht bei Änderung von Kompetenzen. 
Und die Kompetenzfrage ist die Kernfrage 
jedes Bundesstaates. 

Seit 1984 sprechen wir bei Änderung von 
Kompetenzen das letzte Wort. Das kann nicht 
aufgehoben werden. Das betrifft das Land
wirtschaftsgesetz, das betrifft die Marktord
nung, das betrifft die Wirtschaftslenkungsge
setze. Das sind doch ganz wichtige Materien! 
Und auch dafür, bitte, aufrichtigen Dank. 

Das zweite ist, daß die Landeshauptleute 
das Rede- und Teilnahmerecht im Bundesrat 
erhalten haben. Herr Kollege Strutzenberger, 
ich stimme Ihnen vollkommen zu, daß man 
sich noch Gedanken darüber machen muß, 
wie das ausgebaut werden kann, denn das ist 
das Schöne im Zwischenmenschlichen, daß es 
keine Einbahnstraße gibt. 

Ich glaube, daß man einmal darüber spre
chen wird können, ob man nicht alleine den 
Landeshauptleuten, die hierherkommen, 
zuhört, sondern sie auch frägt, was wechsel
seitig bei den Dialogen der Fall ist, und daß 
man sich überlegt, ob nicht die eine oder 
andere Form denkbar ist. 

Was die mittelbare Bundesverwaltung 
betrifft, möchte ich Ihnen sagen, daß jeder, 
der das System des österreichischen Verfas
sungsrechts einigermaßen kennt und verstan
den hat - das ist allerdings auch dazu erfor
derlich -, wissen wird, daß nach dem gegen
wärtigen Verfassungskonzept im Bereich der 
mittelbaren Bundesverwaltung eine Kontrolle 
durch die Landtage gegenüber den Landes
hauptleuten nicht möglich ist, weil dafür ja 
der Landtag nicht zuständig ist, sondern der 
kontrolliert die Landesverwaltung. 

Der Verfassungsdienst des Bundeskanzler
amtes hat jenen Standpunkt, den der Kollege 
Strimitzer, der Kollege Jürgen Weiss und ich 
in den letzten Jahren hier vertreten haben, in 
einem umfangreichen lesenswerten Gutach
ten vor Monaten geradezu bestätigt. Ich darf 
sagen, daß die Meinungen darüber über die 
Fraktionsgrenzen hinweggehen. Es gibt auch 
sozialistische Landeshauptleute, die nicht der 
Meinung sind, daß sie im Bereich der mittel
baren Bundesverwaltung in ihren Landtagen 
zu kontrollieren wären. 

• 
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Aber was Kollege Strutzenberger hier 
gemeint hat, ist die Dialogform, diese Mög
lichkeit des Gesprächs mit den Landeshaupt
leuten auf Ebene des Bundesrates. Im Natio
nalrat, meine Damen und Herren, ist der Lan
deshauptmann nach wie vor auf die Galerie 
und auf das Zuhörerbankerl angewiesen. In 
anderen Bundessstaaten, etwa in Bonn in der 
Bundesrepublik Deutschland, hat der Mini
sterpräsident sowohl im Bundesrat wie auch 
im Bundestag die Möglichkeit, sich zu äußern. 

Hier in Österreich haben wir es im Bundes
rat für die Landeshauptleute im Einverneh
men mit Ihnen erkämpft. Ich bin sehr froh 
darüber, daß das auch genutzt wird. 

Das dritte Recht - ich gebe zu, das war ein 
Herzensanliegen von mir für die Novelle 1984 
- war das Enqueterecht. Das war ursprüng
lich nicht vorgesehen. Aber bei der Schlußver
handlung habe ich gesagt: "Macht mir doch 
die Freude! Jeder hat so seinen Tick. Mein 
Tick wäre das Enqueterecht. Könnten wir 
nicht das Enqueterecht bekommen?" Damit 
die "arme Seele" ihre Ruhe hat, haben wir 
dieses Enqueterecht bekommen, nicht aber -
das möchte ich betonen - das Recht auf Ein
setzung von Untersuchungsausschüssen. Das 
ist etwas anderes: Untersuchungsausschüsse 
untersuchen Vorkommnisse, Enqueten die
nen der Sachinformation. 

Ich sage Ihnen ehrlich, ich habe mich sehr, 
sehr darüber gefreut, als Frau Dr. Hieden -
sie hat noch nicht einmal die erste Sitzung im 
Bundesrat geleitet, aber sie war schon Vorsit
zende - zu mir gekommen ist und gesagt hat: 
"Was halten Sie davon, ich möchte vom 
Enqueterecht Gebrauch machen." Ich habe 
mich darüber sehr gefreut, denn, wissen Sie, 
keine parlamentarische Einrichtung ist nur 
ein Faustpfand für eine politische Partei. Und 
man soll auch niemals Geschäftsordnungsre
formen und Verfassungsnovellierungen auf 
augenblickliche Mehrheitsverhältnisse hin 
ausrichten. 

Das hat der vor Ihnen Stehende schon in 
den Jahren 1960 bis 1962 vertreten. Damals 
habe ich meine politische Erstlingsarbeit in 
der Bundesparteileitung der ÖVP geleistet. 
Als Mitglied und Schriftführer des Ausschus
ses für die Schulgesetzgebung 1960/1962 habe 
ich meine politische Elevenarbeit in der 
Kärntner Straße zu leisten gehabt. 

Das möchte ich auch heute sagen: Das 
Enqueterecht wurde genutzt in einer beach
tenswerten Enquete über die Anliegen der 

Frauen, die auch wir Männer mit Aufmerk
samkeit verfolgt haben. 

Ich habe mir erlaubt, anläßlich der 500. Sit
zung des Bundesrates die Initiative zu ergrei
fen und eine Enquete über Föderalismus und 
Parlamentarismus anzuregen. Ich bedanke 
mich beim Kollegen Strutzenberger sehr 
dafür, daß wir das gemeinsam besprechen 
und vorbereiten konnten und auch gemein
sam durchführen werden. Ich freue mich 
sehr, Ihnen mitteilen zu können, daß der Prä
sident des Schweizer Ständerates, Franco 
Masoni, genauso wie der Präsident des Deut
schen Bundesrates, Bernhard Vogel, mit dem 
ich schon im Sommer während seines 
Urlaubs in Tirol darüber sprechen konnte, 
meine Einladung angenommen haben und am 
4. Mai zu unserer Enquete nach Wien kom
men werden. 

Ich habe mir erlaubt, dazu noch zwei öster
reichische Persönlichkeiten einzuladen, die 
am Beginn sprechen werden, also im "öster
reichischen Teil": den Herrn Präsidenten des 
Nationalrates Leopold Gratz und den Herrn 
Bundesminister Dr. Heinrich Neisser. 

Leopold Gratz ist Bundesrat gewesen und 
hat das nie vergessen. Er hat als Nationalrats
abgeordneter, als Klubobmann, später dann 
als Landeshauptmann und Bürgermeister von 
Wien und auch als Außenminister für die 
Anliegen des Föderalismus immer Verständ
nis gehabt. Ich lade Sie ein, lesen Sie - ich 
habe das schon öfter gesagt und möchte das 
auch heute wieder tun - den Beitrag, den 
Leopold Gratz beim Österreichischen Juri
stentag in Innsbruck vor einigen Jahren 
gehalten hat. Das war für einen Sozialisten in 
der damaligen Zeit beachtenswert. 

Meine Damen und Herren - Frau Dr. Hie
den hat ja von der Realität in diesem Haus 
gesprochen -, wir wollen es in dieser Stunde 
nicht unbedacht lassen, daß dieser Gesetzes
initiativantrag mit diesen drei Vorschlägen 
nicht so denkbar wäre ohne das Verständnis 
des Präsidenten des Nationalrates Leopold 
Gratz. Und dafür möchte ich ihm auch herz
lich danken, obwohl Dank - das weiß ich -
keine politische Kategorie ist; die erleben wir 
selten, und sie ist auch nicht üblich. Aber man 
soll sie nicht vergessen, wenn man meint, daß 
ein Maß an politischer Kultur notwendig ist. 
Wobei Kultur immer notwendig ist, wenn 
Menschen einander begegnen; vor allem in 
einer Zeit, in der Formlosigkeit nur eine 
milde Form des Terrors ist, die Sie allerdings, 
Herr Innenminister , nicht registrieren kön
nen, weil sie sich außerhalb des normativ 
Erfaßbaren befindet. 
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Kollege Gratz hat, als er damals als Landes
hauptmann schied, als Außenminister die 
Bemühungen um die Regionalpolitik, die er 
damals mitgoutiert hat mit der Einstimmig
keit des Länderforderungsprogramms, auch 
möglich gemacht, und jetzt herrscht in bezug 
auf die Regionalabkommen dieses ausge
zeichnete Einvernehmen zwischen Dr. Hein
rich Neisser und dem Außenminister Dr. 
Alois Mock. 

Hohes Haus! Wir sind bei weitem nicht am 
Ende unserer Vorstellungen. Ich darf Ihnen 
versichern, daß die Österreichische Volkspar
tei, deren Föderalismussprecher zu sein ich 
seit einigen Jahren die Ehre habe, bereits im 
Jänner 1981 einstimmig - alle Landeshaupt
leute und alle Landesparteiobmänner, soweit 
sie der ÖVP angehören - ein 20-Punkte-For
derungsprogramm für den Bundesrat 
beschlossen hat. Ich weiß ganz genau, daß die 
Verfassung auf dem Weg des Kompromisses 
zustande kommt und - um unseren Lehrer 
Merkl zu zitieren - "kodifizierte Politik" ist. 
Einiges haben wir erfüllt, anderes werden wir 
uns weiter wünschen. Aber was ist ein Leben 
ohne Träume und ohne Ideale, wir wären 
sonst nicht hier herinnen, und daher nehmen 
wir uns diesen Rest für die kommenden Jahre 
mit. 

Meine Damen und Herren! Das, was wir 
heute einbringen, haben wir 1984 mit Dr. 
Löschnak, mit Kollegen Heinz Wille, von dem 
mir leid tut, daß er heute nicht mehr dem 
Hohen Haus angehört (Bundesrat S t ru t
zen b erg e r: Sepp! - Bundesrat D r 0 eh -
te r: Man kann auch Josef sagen!) - Se pp 
Wille, bei den Vornamen tue ich mir öfter 
schwer; ich habe auch in meiner Rede den 
Danneberg als "Dtto" bezeichnet, der heißt 
aber Robert -, mit Sepp Wille also, der wert
voll zur Novelle 1984 beigetragen hat, erarbei
tet. 

Meine sehr Verehrten, lassen Sie mich 
Ihnen sagen: Heute werden wir für ein Drittel 
der Bundesräte das Anfechtungsrecht beim 
Verfassungsgerichtshof gemeinsam beantra
gen dürfen und gemeinsam beschließen, wir 
werden uns für direkte Kontakte Nationalrat
Bundesrat aussprechen und diese Titelfrage 
lösen. 

Diese zwei Punkte, die Anfechtung beim 
Verfassungsgerichtshof und die Titelfrage, 
waren bereits 1984 aktuell. Wir haben die 
Ahnung gehabt, in einer neuen Novelle ist das 
möglich. 

Und ich hoffe, daß es uns gelingen wird, in 

einigen Jahren das, was weiter denkbar und 
begrüßenswert wäre, einzubringen. Ich 
möchte das punkteweise zusammenfassen: 

Erstens: Genauso, wie ein Drittel beim Ver
fassungsgerichtshof die Möglichkeit der 
Gesetzesanfechtung hat, soll die Möglichkeit 
einer Gesetzesinitiative bestehen. Herr Bun
desrat Dr. Strimitzer und auch Kollege Jür
gen Weiss haben treffend darauf hingewie
sen, daß ein Großteil der österreichischen 
Bundesländer - Bundesminister Dr. Neisser 
kann das bestätigen -, und zwar nahezu zwei 
Drittel der österreichischen Bundesländer, 
sich in ihren Stellungnahmen auch für dieses 
Minderheitenrecht ausgesprochen haben. 

Im Nationalrat sind acht Unterschriften für 
eine Gesetzesinitiative erforderlich, bei uns 
ein Mehrheitsbeschluß. Einmal hat die Partei 
die Mehrheit - gegenwärtig wir -, dann wie
der die andere. Das ändert sich - seismogra
phisch - nach dem Wählerwillen in den Län
dern, der nicht identisch ist mit dem Wähler
willen, der sich im Nationalrat dokumentiert. 
Auch das ist ein Zeichen des Föderalismus. 
Daher wäre es begrüßenswert, wenn wir zu 
dieser Ein-Drittel-Gesetzes-Initiative den Weg 
finden könnten. 

Das zweite: Es wäre begrüßenswert, wenn 
eine Länderkammer , die sich auch um die 
Anliegen der Gemeinden bemüht, ein Zu stim
mungsrecht erhält über die Kompetenzvertei
lung hinaus. Dazu gehört natürlich auch das 
Finanzverfassungsgesetz, das jetzt schon dem 
Zustimmungsrecht des Bundes unterliegt, 
weil sich dabei ja die Kompetenz in der 
Finanzverfassung befindet. 

Es wäre begrüßenswert, wenn wir das 
Zustimmungsrecht auch für den Finanzaus
gleich bekämen. 

Ein sozialistischer Kollege hat mir bei einer 
Diskussion vor kurzem entgegengehalten: 
"Kollege Schambeck, sind Sie sich dessen 
bewußt, daß damit erstmals ein absolutes 
Veto, ein Zustimmungsrecht eingeräumt 
würde gegenüber einem einfachen Gesetz?" 
Der Finanzausgleich ist ja ein einfaches 
Gesetz. 

Dessen bin ich mir bewußt, es wäre aber 
deswegen begrüßenswert, weil Finanzverfas
sung und Finanzausgleich in einem Zusam
menhang stehen. Vor allem der Finanzaus
gleich bildet die wirtschaftliche Vorausset
zung dafür, daß Bund, Länder und Gemein
den bundes staatliches Leben vollziehen kön
nen. Ich glaube daher, es wäre erwägenswert, 
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uns ein Zustimmungsrecht auch für den 
Finanzausgleich zu geben. 

Und wenn ich in diesen Wochen "Finanz
ausgleich" sage, dann möchte ich im Bundes
rat zu bedenken geben, welche Konsequenzen 
die Länder und die Gemeinden Österreichs 
durch die Steuerreform, die jetzt in Diskus
sion steht beziehungsweise sich in Durchfüh
rung befindet, zu übernehmen haben. Daher 
würde ich sehr bitten, bei den bevorstehenden 
Finanzausgleichsverhandlungen auch diese 
Konsequenzen, die sich für Länder und 
Gemeinden aus der jetzigen Steuerreform 
ergeben, zu bedenken. Das darf ich auch bei 
dieser Gelegenheit sagen. (Beifall bei der 
ÖVP und bei Bundesräten der SPÖ.) 

Ich bin sehr dankbar dafür , daß es bereits 
eine Reihe von prominenten Vertretern der 
österreichischen Bundesländer und Gemein
den gibt, die auch dieser Meinung sind. Ich 
denke an den niederösterreichischen Land
tagspräsidenten und Präsidenten des Gemein
debundes, an meinen Freund Romeder, ich 
den,ke etwa an den Herrn Vizebürgermeister 
und Landeshauptmann-Stellvertreter von 
Wien Mayr oder an die Herren Landeshaupt
leute Ludwig - Vorsitzender dieser Konfe
renz -, Ratzenböck, Haslauer bis hin zu 
Freund Dr. Purtscher. Man soll das gemein
sam bedenken, denn wir haben ja kein Inter
esse daran, daß es zu einer Verschiebung der 
wirtschaftlichen Möglichkeiten kommt. 

Meine sehr Verehrten! Wenn wir von "Mög
lichkeiten" sprechen, dann möchte ich auch 
bei dem, was ein Vorredner gesagt hat, 
anschließen und sagen: Meine Damen und 
Herren! Verfassung ist kein Selbstzweck, Ver
fassung muß die Normierung zum Ausdruck 
bringen, die der einzelne Staatsbürger für 
sein Leben als Motivation mit sich nehmen 
kann, er muß sich angesprochen fühlen und 
etwas für erstrebenswert erachten, er muß 
dafür opferbereit sein. Und viele Opfer haben 
Tausende Menschen in der Republik Öster
reich und in Österreich vor 1918 für dieses ihr 
Vaterland erbracht. 

Forderungen zur Verbesserung des Parla
mentarismus sind zwecklos, das sage auch 
ich, meine Damen und Herren, obwohl ich 
einigen mit diesen Forderungen auf die Ner
ven gegangen bin und das auch für die 
Zukunft vorhabe, denn es wäre ein Fehler, 
sich in diesem Augenblick zu verstellen, 
meine Damen und Herren. Es ist zwecklos, 
nur mehr Rechte für den Bundesrat zu for
dern, ohne sie zu nutzen. 

Ich habe daher - und ich gestehe es Ihnen 
-, als ich am 1. Jänner den Vorsitz im Bun
desrat für diese sechs Monate übernommen 
habe - Bundesratsvorsitzender ist Freude 
auf Zeit, hat Hofmann-Wellenhof gesagt -, 
sofort Briefe an alle Landeshauptleute 
geschrieben. Es war interessant, wer mir wie 
geantwortet hat und wer nicht. 

Meine Damen und Herren! Ich habe die 
Landeshauptleute aufgefordert, von ihrem 
Rederecht im Bundesrat Gebrauch zu 
machen. Denn welchen Sinn hat es, wenn wir 
ein Rederecht initiieren, und dann wird davon 
kein Gebrauch gemacht. 

Das zweite, meine sehr Verehrten: Es wäre 
sehr wichtig, würden die Länder, und zwar 
die Landtage, die Landesregierungen, die 
Landespolitiker, von den Möglichkeiten ihrer 
Ländervertreter mehr als bisher Gebrauch 
machen, damit sich diese äußern in Gesetzes
initiativen von Mitgliedern des Bundesrates, 
in schriftlichen und mündlichen Anfragen. 

Seit der Geschäftsordnungsreform 1985 
haben wir die Möglichkeit der Fragestunde. 
Wir werden bald wieder eine Fragestunde 
habe, an der sich auch die Frau Dr. Heide 
Schmidt namens der Freiheitlichen Partei -
es ist bereits ein entsprechendes Arrange
ment bezüglich der Auf teilung der Fragen 
getroffen worden - beteiligen wird. Dies wird 
sicherlich eine Bereicherung unserer Frage
stunde sein, das darf ich als Vorsitzender jetzt 
schon sagen, obwohl mir nicht das Recht der 
Zensur zusteht. 

Meine Damen und Herren! Diese Fragen 
können aber nur aus einem lebendigen Erle
ben der Gemeinde- und Landesebene entste
hen, und ich hoffe - ich darf das bei dieser 
Gelegenheit eine Woche vor der Landeshaupt
leutekonferenz sagen, und ich bitte den Föde
ralismusminister, das in Dürnstein auch mit
einzubringen, in Dürnstein hat sich ja schon 
viel Positives ereignet -, daß jedes Bundes
land mehr als bisher die Möglichkeiten der 
Bundesräte nutzt. 

Meine sehr Verehrten! Wir befinden uns auf 
dem Weg nach Europa. Das, was wir heute 

. hier beschließen, soll in der heutigen politi
schen Situation die Effizienz des Bundesrates 
stärken. 

Ich meine, das Anfechtungsrecht beim Ver
fassungsgerichtshof ist eine dringende Not
wendigkeit, denn wenn der Bundesrat die 
Möglichkeit, die Pflicht hat, bei Änderungen 
von Kompetenzen seine Zustimmung zu 
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geben, dann muß er auch ein Kompetenzüber
prüfungs-, ein Kontrollverfahren haben. 

Die Tochter des leider früh verstorbenen, 
hochverdienten Landesamtsdirektors von 
Tirol Dr. Kathrein, Ehre seinem Andenken, 
der neben Herrn Hofrat Dr. Grabherr einer 
der Wegweiser der österreichischen Bundes
staatlichkeit war, Frau Dr. Kathrein, hat in 
dem von mir herausgegebenen Jubiläums
werk zu "100 Jahre österreichischer Parla
mentarismus" über den Bundesrat geschrie
ben - aber nicht von mir beeinflußt, denn Sie 
wissen, Damen kann man nicht beeinflussen, 
und ein Kavalier tut das auch nicht, wenn er 
sich bemüht, einer zu sein -: Der Bundesrat 
braucht das Recht des Kontrollprüfungsan
trags beim Verfassungsgerichtshof, ob ein 
Gesetz verfassungsgemäß beschlossen wurde 
und ob nicht eine bestimmte Materie dem 
Zustimmungsrecht des Bundesrates unter
liegt. - Und jetzt gehen wir gemeinsam die
sen Weg. 

Meine Damen und Herren! Das ist ein histo
rischer Augenblick. Denn die Väter der Bun
desverfassung 1920 - und hier erlauben Sie 
mir wieder den großen sozialistischen Juri
sten Dr. Robert Danneberg zu nennen, ich 
lade Sie ein, diese großartige Biographie, die 
mein leider inzwischen verstorbener Linzer 
Kollege Professor Dr. Stadler über Danne
berg geschrieben hat, zu lesen - wollten uns 
dieses Recht nicht einräumen; vielleicht weil 
die politische Situation eine andere als heute 
war. 

Der Bundesrat bekommt mit diesem Initia
tivrecht erstmals Zugang zur rechtlichen Kon
trolle. Wir hatten bisher nur den Zugang zur 
politischen Kontrolle Interpellations-, 
Resolutions-, Enquete-, Petitionsrecht -, jetzt 
bekommen wir erstmalig den Zugang zur 
rechtlichen Kontrolle. 

Der Herr Landeshauptmann des Burgen
landes hat darauf hingewiesen, daß die 
Finanzkontrolle der Länder föderalistische 
Aspekte hat, und damit - das darf ich sagen 
- hat er vollkommen recht. Ich selbst hatte 
vor einigen Monaten die Ehre, anläßlich der 
Feier "75 Jahre Landesfinanzkontrolle in Nie
derösterreich" die Festrede über die Finanz
kontrolle der Länder zu halten. Manche 
Unternehmen werden vom Rechnungshof 
überprüft, gleichzeitig aber auch vom Finanz
kontrollausschuß und nach dem Aktienrecht 
von Wirtschaftsprüfern. 

Meine sehr Verehrten! Oftmals habe ich es 
schon gesagt und darf es bei dieser Gelegen-

heit in Anwesenheit so qualifizierter Reprä
sentanten der österreichischen Bundesregie
rung wiederholen: Der Rechnungshof mit sei
nen Organen ist auch ein Organ für manche 
Gemeinden, er ist auch ein Organ für die 
Landtage, die Länderkammer aber wirkt bei 
der Bestellung des Präsidenten und des Vize
präsidenten des Rechnungshofes überhaupt 
nicht mit. Daher wäre es begrüßenswert -
das haben schon der gottselige Christian 
Broda und Leopold Gratz in der Publikation 
"Demokratiereform" geschrieben, und ich 
habe es bereits x-mal verlangt -, würde die 
Bundesversammlung den Präsidenten und 
den Vizepräsidenten des Rechnungshofes 
wählen, denn auf diese Weise hätte die Län
derkammer die Möglichkeit, mit dem Natio
nalrat gemeinsam zu wirken, wozu noch die 
Möglichkeit kommen müßte, in bestimmten 
Bereichen den Zugang zur finanziellen Kon
trolle zu haben. 

Was die Volksanwaltschaft betrifft, ist es ja 
auch köstlich, daß sich von neun Bundeslän
dern sieben Bundesländer der Volks anwalt
schaft unterwerfen - Tirol und Vorarlberg 
nicht - und die Länderkammer bei der 
Bestellung der Volksanwälte überhaupt nicht 
mitwirkt. 

Diese Form der Bestellung des Präsidenten 
und Vizepräsidenten des Rechnungshofes 
durch den Hauptausschuß des Nationalrates 
ist eine ewige Prüfungsfrage von mir: Welcher 
Ausschuß legt vor? Nur die Halbgebildeten 
tappen hinein und sagen "Rechnungshofaus
schuß" und sind schon gefangen. Hauptaus
schuß ist der Rest der Bestellung von Mitglie
dern der Bundesregierung bis 1929, der 
Hauptausschuß war entscheidend, und der 
Rechnungshofpräsident ist das Relikt davon, 
der Vizepräsident ist durch den gottseligen 
Freund Marschall dann dazugekommen. 

Meine Damen und Herren! Hier, glaube ich, 
gibt es einige Ansätze zum Weiterdenken, und 
zwar zu einem Weiterdenken in einer Zeit, wo 
sich die europäische Entwicklung vor uns 
befindet. Meine sehr Verehrten! Wir haben ja 
eine Reihe von Europaratsabgeordneten 
unter uns. Mein Vorredner Dr. Bösch ist 
Abgeordneter in Straßburg, Kollege Dr. Pisec 
leistet dort seit langem Hervorragendes und 
Kollege Strimitzer ist vor kurzem gewählt 
worden. Wir haben heute schon in seiner 
Rede die Straßburger Erfahrungen gemerkt. 

Meine Damen und Herren! Ich habe die 
Freude, Ihnen als Vorsitzender des Bundesra
tes mitteilen zu können, daß im Juni die alle 
zwei Jahre stattfindende Tagung der Präsi-
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denten aller europäischen Parlamente in 
Bern stattfinden wird, und ich eingeladen 
wurde, dort den Eröffnungsvortrag über 
"Europäische Herausforderung und die Auf
gabe der Parlamente" zu halten. 

Für mich wird das in den kommenden 
Wochen ein wichtiges Thema sein, und der 
Herr Präsident des Nationalrates Leopold 
Gratz hat sich ebenfalls zur aktiven Teil
nahme angemeldet, und wir werden dort 
gemeinsam für Österreich auftreten können. 

Ich würde daher vorschlagen, Hoher Bun
desrat, daß wir uns in absehbarer Zeit - das 
muß aber interfraktionell noch besprochen 
werden, und daher bin ich sehr glücklich über 
das, was Bundesminister Dr. Neisser gesagt 
hat - in Ruhe überlegen, ob wir nicht einmal 
eine Enquete abhalten über diese europäische 
Entwicklung und über die Aufgaben der Bun
desländer. Denken Sie bitte nur an die euro
päische Situation und an das Grundverkehrs
recht. Da kann man sich jetzt schon in Spa
nien erkundigen, wer wo was kauft. (Zwi
schenruf des Bundesrates Dr. Pis e c.) Sehr 
richtig! Hier werden wir uns einmal überlegen 
müssen, wie wir das Enqueterecht betreffend 
die Situation Bund und Länder beziehungs
weise die Situation der Länder im Hinblick 
auf die europäische Entwicklung entspre
chend nutzen. 

Meine Damen und Herren! Der zweite 
Punkt in unserem heutigen Selbständigen 
Antrag ist das Direktverkehren von National
und Bundesrat. Ich darf Ihnen sagen: Es ist 
wirklich traurig, daß es überhaupt zu einer 
solchen anderen Konstruktion gekommen ist. 

Hohes Haus! Zwischen dem Nationalrat 
und dem Bunderat befindet sich nur ein 
Gang. Wir haben ja die Säulenhalle als wun
derbaren Vorraum. Die Nationalräte müssen 
sich leider mit dem Gang zufriedengeben -
wobei die Säulenhalle nicht alleine für uns 
errichtet wurde. Aber zwischen dem National
rat und dem Bundesrat befindet sich nur ein 
Gang, und trotzdem haben diese Gremien 
jahrzehntelang immer über den Ballhausplatz 
miteinander verkehrt. Das läßt sich nur ver
gleichen mit der Schüchternheit von Mädchen 
in der ersten Tanzschulstunde in der Bieder
meierzeit. (Heiterkeit.) 

Das ist an und für sich eine traurige Sache, 
denn es ist doch schon jetzt eine stärkere 
kommunikative Möglichkeit erlaubt. Wissen 
Sie, das ist ja das Köstliche, man spricht vom 
"Parlament". Es gibt ja kein Parlament! Der 
Parlamentsbegriff ist eine Gebäudebezeich-

nung, die dann später für die Konstruktion 
der "Parlamentsdirektion" hergeholt wurde. 
Es gibt kein Parlament, aber eine Parlaments
direktion, und es hat kein direkter Kontakt 
bestanden, sondern eben nur über die Bun
desregierung. 

Ich muß also ehrlich sagen, ich freue mich 
sehr, daß wir jetzt dahin gehend einer Mei
nung sein können, daß in dem ureigensten 
Recht einer parlamentarischen Kammer, 
nämlich Gesetzesinitiativen zu ergreifen, die 
beiden Kammern direkt miteinander verkeh
ren und nicht jemand Außerparlamentari
schen als Briefträger dazu brauchen. Und ich 
bin auch sehr, sehr froh darüber, daß es mög
lich ist, diese drei Initiativen nicht als Appen
dix zu etwas zu haben, bis der letzte Disku
tant beim Denkmalschutz und bei der Wild
bachverbauung seinen letzten Krähenschrei 
von sich gegeben hat. (Heiterkeit.) Dann wer
den die Wünsche einer parlamentarischen 
Kammer berücksichtigt, die kommen dann 
als Appendix dazu und stehen wie apportie
rende Statisten bei einem parlamentarischen 
Ereignis dabei. 

Ich danke Bundesminister Dr. Neisser 
dafür, daß er sich all die Jahre hindurch für 
diese unsere Anliegen eingesetzt hat. Ich 
danke ihm auch dafür, daß er uns auch in die
ses Begutachtungsverfahren mitaufgenom
men hat. Und, Herr Bundesminister, mit 
genau der Freude, mit der wir heute einhellig 
diese drei Punkte für den Bundesrat verab
schieden - das ist eine Fortsetzung der grö
ßeren Reform 1985 und ein Teilabschnitt des
sen, was wir weiter vorhaben -, danken wir 
dafür, daß dieses Verständnis auch von deiner 
Seite dazu erbracht wurde. Wir werden das 
dann auch für die Föderalismusnovelle ein
bringen, genauso in der Behandlung und auch 
in der öffentlichen Meinungsbildung, wozu 
ich Sie bitte einlade, damit wir diesen Erfolg 
für einen lebensnahen Föderalismus errei
chen. 

Meine Damen und Herren! Ich glaube, der 
Föderalismus hat dann seinen Sinn und 
Zweck, wenn er der demokratischen Willens
bildung den Weg weist, die Räume eröffnet. 
Je mehr das der Fall ist, desto mehr ist Bür
gernähe möglich, desto mehr ist Kostener
sparnis möglich, desto mehr ist die Glaubwür
digkeit gegeben. Mit der heutigen Initiative 
und, ich glaube, auch mit unserer heutigen, 
von Einhelligkeit getragenen Aussprache ist 
es uns gelungen, dazu einen Beitrag zu lei
sten. Dieses Einvernehmen über Fraktions
grenzen hinweg wird nicht ständig gegeben 
sein, und ich möchte dafür wirklich ein auf-
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richtiges Danke sagen. Es zeigt, was auch 
1988 möglich ist: für den Föderalismus im 
österreichischen Parlament. (Allgemeiner 
Beifall.) 12.35 

Stellvertretender Vorsitzender Strutzenber
ger (die Verhandlungsleitung übernehmend): 
Ich begrüße den in der Zwischenzeit im Haus 
erschienenen Herrn Bundesminister für Inne
res Karl Blecha. (Allgemeiner Beifall.) 

Weitere Wortmeldungen zum gegenständli
chen Tagesordnungspunkt liegen nicht vor. 

Wünscht noch jemand das Wort? - Das ist 
nicht der Fall. 

Die Debatte ist geschlossen. 

Wird von der Berichterstattung ein Schluß
wort gewünscht? - Auch das ist nicht der 
Fall. 

Wir kommen zur Abstimmung. 

Ich bitte jene Bundesräte, die dem Antrag 
des Ausschusses für Verfassung und Födera
lismus betreffend einen Gesetzesvorschlag 
des Bundesrates über ein Bundesverfassungs
gesetz, mit dem das Bundes-Verfassungsge
setz in der Fassung von 1929 geändert wird, 
zustimmen, um ein Handzeichen. - Dies ist 
Stimmeneinhelligkeit. 

Dieser Antrag ist somit a n gen 0 m m e n. 

2. Punkt: Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
vom 22. März 1988 betreffend ein Bundesge
setz über die Änderung von Familiennamen 
und Vornamen (Namensänderungsgesetz -

NÄG) (3452 und 3454 der Beilagen) 

Stellvertretender Vorsitzender Strutzenber
ger: Wir gelangen nun zum 2. Punkt der 
Tagesordnung: Gesetzesbeschluß des Natio
nalrates vom 22. März 1988 betreffend ein 
Bundesgesetz über die Änderung von Fami
liennamen und Vornamen (N amensände
rungsgesetz - NÄG). 

Berichterstatter ist Frau Bundesrat Crepaz. 
Ich bitte um den Bericht. 

Berichterstatterin Irene Crepaz: Sehr 
geehrter Herr Minister! Herr Vorsitzender! 
Meine Damen und Herren! Durch den vorlie
genden Gesetzesbeschluß wird das mit Ver
ordnung eingeführte deutsche Gesetz über die 
Änderung von Familiennamen und Vornamen 
vom 5. Jänner 1938, RGBl. I S 9, ersetzt. Das 

Namenänderungsgesetz enthält Regelungen 
über die Voraussetzungen für die Bewilligung 
einer Änderung des Familiennamens oder 
Vornamens, für die Erstreckung der Wirkung 
der Namensänderung auf andere Personen, 
Bestimmungen über das Bewilligungsverfah
ren sowie Vorschriften, welche Behörden von 
der erfolgten Namensänderung zu verständi
gen sind. 

Der Rechtsausschuß hat die gegenständli
che Vorlage in seiner Sitzung vom 6. April 
1988 in Verhandlung genommen und einstim
mig beschlossen, dem Hohen Hause zu emp
fehlen, keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der 
Rechtausschuß somit den An t rag, der Bun
desrat wolle beschließen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des National
rates vom 22. März 1988 betreffend ein Bun
desgesetz über die Änderung von Familienna
men und Vornamen (Namensänderungsge
setz _. NÄG) wird kein Einspruch erhoben. 

Stellvertretender Vorsitzender Strutzenber
ger: Danke. 

Wir gehen in die Debatte ein. 

Zum Wort gemeldet hat sich Herr Bundes
rat Herbert Weiß. Ich erteile ihm dieses. 

12.37 

Bundesrat Herbert Weiß (ÖVP, Steier
mark): Herr Vorsitzender! Herr Bundesmini
ster! Wie bereits die Frau Berichterstatterin 
ausführte, enthält das vorliegende Namensän
derungsgesetz Regelungen über die Voraus
setzungen für die Bewilligung einer Änderung 
des Familiennamens oder Vornamens sowie 
für die Erstreckung der Wirkung der Namens
änderung auf andere Personen. 

Die Anwendung des bisher geltenden 
Gesetzes über die Änderung von Familien
und Vornamen vom 5. Jänner 1938, das in 
Österreich mit dem Reichsgesetzblatt 144 aus 
1939 eingeführt und aufgrund des § 2 des 
Überleitungsgesetzes vom Jänner 1945 in die 
österreichische Rechtsordnung übergeleitet 
wurde, war von Anfang an mit Schwierigkei
ten verbunden, weil die dem deutschen Recht 
innewohnenden Rechtsgrundsätze der öster
reichischen Rechtsordnung zum Teil fremd 
sind. Die Schaffung eines österreichischen 
Namensrechtsänderungsgesetzes trägt daher 
dem wiederholt geäußerten Wunsch der 
gesetzgebenden Körperschaften Rechnung, 
Rechtsvorschriften, die in der Zeit der Okku-
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pation eingeführt wurden, durch öster
reichische Gesetze zu ersetzen, und ist daher 
grundsätzlich zu begrüßen. 

Der § 1 des neuen Gesetzes sieht einen 
Rechtsanspruch auf Bewilligung einer Ände
rung des Familiennamens oder Vornamens 
bei Vorliegen der im § 2 taxaktiv angeführten 
Gründe vor, was nach Meinung zumindest der 
steirischen Praktiker nicht wünschenswert 
ist. Ebenso scheint die taxative Aufzählung 
der Bewilligungsvoraussetzungen wenig 
zweckmäßig zu sein. 

Die behördliche Änderung eines Familien
und Vornamens ist eine so tiefgreifende Maß
nahme, zumindest nach Auffassung der steiri
schen Landesregierung, daß diese Entschei
dung dem Ermessen der Behörde überlassen 
werden sollte. Nicht eine taxative Aufzählung 
der Bewilligungsvoraussetzungen, sondern 
eine generalklauselartige Umschreibung der 
Voraussetzungen für die Bewilligungsertei
lung und eine demonstrative Anführung der 
wichtigen Gründe hätten die Möglichkeit 
ergeben, auch andere für die Bewilligung oder 
Versagung einer Namensänderung denkbare 
Gründe zu berücksichtigen. Die im Gesetzent
wurf vorgesehene Formulierung: "eine Ände
rung des Familiennamens ist auf Antrag zu 
bewilligen", hätte durch die Textierung: "auf 
Antrag kann eine Änderung des Familien
oder Vornamens bewilligt werden", ersetzt 
worden können. 

Das geltende bürgerliche Recht sieht außer
dem die Führung des gleichen Familienna
mens durch die Ehegatten vor. Dies soll auch 
für die Bewilligung von Namensänderungen 
gelten. Der Antrag eines Ehegatten auf Ände
rung seines Familiennamens bedarf daher 
der Zustimmung des anderen Ehegatten, 
wenn dieser bisher den gleichen Familienna
men geführt hat. Dem Ehegatten kommt im 
übrigen in jedem Verfahren auf Änderung des 
Familien- und Vornamens eine Parteistellung 
zu. 

Ich möchte in-diesem Zusammenhang nur 
kurz auf die im Nationalrat eingebrachte und 
angenommene Entschließung zu sprechen 
kommen, die den Justizminister um eine Prü-

_ fung ersucht, inwieweit die Bestimmungen 
über die Führung von Familiennamen, näm
lich die heutigen Bestimmungen des § 93 
ABGB, die ja zuletzt erst im Ehenamens
rechtsänderungsgesetz des Jahres 1986 neu 
gefaßt wurden, überdacht werden sollen, um 
zu ermöglichen, daß Ehepartner das Recht 
erhalten, den gemeinsamen Familiennamen 
ihrem bisherigen Familiennamen nicht nur, 

wie derzeit schon möglich, nach-, sondern 
wahlweise auch voranzustellen. Der Bundes
minister für Justiz wurde auch aufgefordert, 
eventuell eine diesbezügliche Regierungsvor
lage einzubringen. Ich bin aber davon über
zeugt, daß sich mit dieser Frage noch die zu 
Wort gemeldeten Bundesrätinnen beschäfti
gen werden. 

Daß sich die Wirkung der Namensänderung 
auch auf die minderjährigen Kinder 
erstreckt, ist zu begrüßen: daß Kinder über 
14 Jahre persönlich vor der Bewilligung der 
Änderung des Familiennarpens ihre Zustim
mung zu erklären haben und daß die Zustim
mung mündig Minderjähriger mündlich 
erklärt werden muß, um eine möglichst unbe
einflußte Abgabe zu gewährleisten. 

In § 7 des vorliegenden Gesetzesbeschlus
ses wird die Bewilligung der Änderung des 
Familien- oder Vornamens der Bezirksverwal
tungsbehörde, in deren örtlichem Wirkungs
bereich der Antragsteller seinen Wohnsitz 
oder mangels einen solchen seinen gewöhnli
chen Aufenthalt hat, übertragen. Bisher war 
die Zustimmung des Landeshauptmannes zur 
Bewilligung der Änderung des Familienna
mens und die Zustimmung der Polizeidirek
tion zur Bewilligung der Änderung des Vorna
mens erforderlich. Die steiermärkische Lan
desregierung vermeinte, daß man die Zustän
digkeit zumindest für die Bewilligung der 
Änderung des Familiennamens weiterhin in 
erster Instanz beim Landeshauptmann hätte 
belassen sollen. Man hätte auch die Zustän
digkeit für die Änderung des Vornamens dem 
Landeshauptmann in erster Instanz zuweisen 
können. 

Eine Namensänderung ist im Leben eines 
Menschen von so einschneidender Bedeu
tung, daß mir die Zustimmung des Landes
hauptmannes durchaus gerechtfertigt 
erschienen wäre. Bei Zuständigkeit der Ver
waltungsbehörden für das Ermittlungsverfah
ren hätte die Entscheidung sowohl bei der 
Änderung des Familien- als auch bei der 
Änderung des Vornamens dem Landeshaupt
mann zukommen sollen. Bei 600 Verfahren 
auf Änderung von Familiennamen und rund 
220 Verfahren auf Änderung von Vornamen 
im Jahre 1980 in ganz Österreich erschiene 
mir auch die Belastung nicht allzu groß. 

Der vorliegende Gesetzesbeschluß ist aber, 
wie schon eingangs erwähnt, schon deshalb 
zu begrüßen, weil er eine weitere reichsdeut
sche Vorschrift durch eine österreichische 
ersetzt. Meine Fraktion wird daher dem 
Gesetzesbeschluß trotz der von mir geäußer-
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ten Überlegungen ihre Zustimmung geben. 
Im übrigen hoffen wir, daß die Austrifizierung 
des ehemaligen deutschen Rechtsgutes lang
sam in ihr Endstadium tritt. (Beifall bei ÖVP 
und SPÖ.) 12.44 

Stellvertretender Vorsitzender Strutzenber
ger: Zum Wort gemeldet hat sich Frau Bun
desrat Dr. Karlsson. Ich erteile es ihr. 

12.44 

Bundesrat Dr. Irmtrqut Karlsson (SPÖ, 
Wien): Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Sehr 
geehrter' Herr Minister! Hoher Bundesrat! 
Namen sind Schall und Rauch, sagt man, und 
im Zeitalter der Versicherungsnummer, der 
Kontonummer, der Kreditkartennummer und 
anderer Nummern mehr ist die Identifikation 
einer Person viel leichter durch Nummern als 
durch Namen zu bewerkstelligen. 

Manche Staaten haben sogar Personen
nummern. Ich habe vorigen Sommer anläß
lich meines Aufenthalts in Schweden eine 
sehr lustige Szene in einer Apotheke beobach
ten können, als ein kleiner Bub hineingekom
men ist und gesagt hat: Ich bin 198212 21!, 
und dann noch seine persönliche Nummer 
genannt hat und gar nicht gesagt hat: Ich bin 
der Sowieso oder was immer. So weit wird es 
in Österreich wahrscheinlich nicht so bald 
kommerl. Aber die Entwicklung geht ganz ein
deutig in die Richtung, daß der Name für die 
Behörde nicht mehr das einzige Kriterium ist, 
über eine Person Auskunft zu erhalten bezie
hungsweise deren Identität festzustellen. 

Es ist aber auch ein Faktum - und das ist 
die andere Seite -, daß der Name eine ganz 
wichtige psychologische Funktion für den ein
zelnen hat. In der Literatur ist der wohl 
bekannteste Theoretiker der Auswirkungen 
der Namen auf eine Person der Vater jenes 
unglückseligen Tristram Shandy, der eigent
lich Trismegistos heißen sollte und nur durch 
die Verwirrtheit einer Magd dann den 
schrecklichen Namen Tristram erhalten hat. 
Vater Shandy war nämlich überzeugt von der 
wohltuenden Bedeutung des Namens Trisme
gistos auf das Geschick seines Sohnes. Auch 
andere Namen hat er in ein System der guten 
und der bösen Wirkung eingefügt, und Zweif
ler an seiner Theorie hat er mit der einfachen 
Frage: Würden Sie Ihren Sohn Judas nennen? 
in die Schranken gewiesen. 

Aber nun zurück zur Realität. Ein Name 
kann sehr belastend für seinen Träger sein, 
er kann ihn oder sie kränken oder lächerlich 
machen. Auch deshalb sollte die Möglichkeit 
einer Namensänderung leichtgemacht und 

nur unter bestimmten Bedingungen verwei
gert werden. Es ist meiner Meinung nach ein 
Fortschritt dieses Gesetzes, daß die Bedingun
gen für eine Verweigerung aufgezählt werden 
und es nicht dem weiten Ermessen des Amtes 
überlassen wird, ob eine Namensänderung 
verweigert wird oder nicht. 

Es ist auch eine gute Bestimmung in die
sem Gesetz, daß Kinder über 14 Jahre, in die
sem Fall Jugendliche, die ohnehin in einer 
sehr labilen psychischen Situation in diesem 
Alter sind, ein Anhörungsrecht haben und 
Einspruch erheben können. Gerade das Alter 
ab 14 Jahren ist das Alter der Identitätsfin
dung, desSich-Fragens: Wer bin ich? Wo gehe 
ich hin? Was soll ich? In solch einer labilen 
Situation kann die Kontinuität des Namens 
sehr wohl eine Funktion haben. 

Drittens bin ich auch sehr froh darüber, daß 
im Gegensatz zur ursprünglichen Regierungs
vorlage in dem nun vorliegenden Entwurf die 
Beschränkung der Vornamen entfallen ist, 
daß die Bestimmung, in welcher aufgezählt 
wurde, welche im Inland ungebräuchlichen 
Vornamen bei der Namensänderung nicht 
angenommen werden dürfen, gestrichen 
wurde. Ich glaube, das ist eine anachronisti
sche Bestimmung gewesen, die zu Recht 
gefallen ist. Wir sollten in der Zeit einer 
großen Völkerwanderung, in der wir uns der
zeit befinden, den Menschen aus dem Aus
land, die mit ausländischen Namen zu uns 
kommen, zwei Möglichkeiten geben: erstens, 
sich auch mit ihren Namen, wenn sie es so 
wollen, in Österreich zu integrieren und hier 
eine Namensänderung zu beantragen, ande
rerseits jenen, die ihre kulturelle Identität 
bewahren wollen, denen aber zum Beispiel 
von wohlmeinenden Eltern andere Namen 
gegeben wurden, die Chance zu geben, ihren 
ursprünglichen Namen oder einen Namen des 
Volkes, zu dem sie sich kulturell zugehörig 
fühlen, zu führen. Daher ist es gut, daß diese 
Beschränkung im Zuge der parlamentari
schen Verhandlungen gefallen ist. 

Schließlich - das wurde von meinem Vor
redner schon gesagt - macht der vorliegende 
Gesetzentwurf mit einem eigentlich sehr 
beschämenden Tatbestand Schluß: daß ein 
österreichisches Gesetz Bestimmungen fest
schreibt, die aus der dunkelsten Zeit unserer 
Geschichte stammen, daß zum Beispiel laut 
§ 7 der geltenden Fassung, auch wenn er nicht 
mehr gültig ist, eine Namensänderung, die 
vor dem 30. Jänner 1933 genehmigt wurde, bis 
zum 31. Dezember 1940 widerrufen werden 
kann, wenn diese Namensänderung als nicht 
erwünscht anzusehen ist. Wer da nicht 
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erwünscht war, wird im darauffolgenden 
Absatz ebenfalls genannt. Die von dem Wider
ruf betroffenen Personen dürfen nur noch den 
N amen führen, der ihnen oder ihren Vorfah
ren vor der Namensänderung zustand. 

Und weiter führt der § 12 das Umgekehrte 
aus, den Zwang, einen bestimmten Vornamen 
zu tragen: 

"Der (Reichsminister des Innern) Bundes
minister für Inneres" - hier ist es ausgebes
sert auf Bundesminister für Inner:es - "kann 
Vorschriften über die Führung von Vornamen 
erlassen und von Amts wegen die Änderung 
von Vornamen, die diesen Vorschriften nicht 
entsprechen, veranlassen." 

Was damit gemeint war, ist klar: Die so 
unschuldig aussehenden Bestimmungen 
haben schreckliche Tatbestände beinhaltet: 
daß jüdische Mitbürger gezwungen wurden, 
ganz bestimmte Vornamen anzunehmen und 
zu führen. 

Es ist wirklich an der Zeit, daß 50 Jahre 
nach dem Einmarsch der braunen Horden in 
unser Land diese Gesetzesbestimmungen aus 
österreichischen Gesetzen verschwinden. 
Nicht zuletzt deshalb werden wir von der 
sozialistischen Fraktion keinen Einspruch 
gegen diese Änderung erheben. 

Ich möchte aber noch einen Punkt erwäh
nen, der mit diesem Gesetz nicht unmittelbar 
etwas zu tun hat, aber im Zuge der Diskus
sion des Namensänderungsgesetzes in die 
Diskussion eingebracht wurde. Es ist nämlich 
eine Diskussion in Gang gekommen, über die 
wir uns mit der Zeit nicht hinwegschwindeln 
können, und es kann auch nicht in das 
Namensänderungsgesetz, wie das die Frau 
Abgeordnete Partik-Pable ... ,(Das Mikro
phon fällt aus. - Ruf bei der SPO: Ein Sicher
heitsrisiko ist entstanden! - Das Mikrophon 
funktioniert wieder.) 

Wie gesagt: Es kann auch nicht diese Dis
kussion in das Namensänderungsgesetz hin
eingeschwindelt werden. Man glaubt, man 
kann sich da dann der Diskussion entziehen, 
nämlich der Diskussion um das Namensrecht, 
das im ABG B geregelt ist. 

Wir müssen uns offen mit der Materie aus
einandersetzen. Ich kann nur sagen, daß die 
heutige Ausgabe der ,,Arbeiter-Zeitung" auf 
einer ganzen Seite einen Artikel über diese 
Problematik des Namensrechtes und die 

. Regelung im ABGB gebracht hat. 

Dazu müssen wir auch feststellen: 1975 
waren es die Sozialisten, die zum erstenmal 
im Rahmen der Familienrechtsreform das 
Problem, daß Frauen, die sich durch ihre 
Tätigkeit in der Gesellschaft einen Namen 
gemacht haben und diesen auch behalten wol
len, zur Sprache gebracht haben. Der liberale 
Gesetzentwurf der Sozialisten wurde damals 
nicht angenommen, daß nämlich die Frauen 
nach der Eheschließung ihren Namen behal
ten und den Ehenamen anschließen. Das ent
sprichtgenau dem Antrag, den die Frau Abge
ordnete Partik-Pable im Zuge des Namensän
derungsgesetzes, wo er eigentlich nichts zu 
suchen hat, jetzt eingebracht hat. 

Wie gesagt: Dieser liberale Entwurf wurde 
von der ÖVP verhindert, und es wurde eine 
Lösung beschlossen, mit der niemand recht 
glücklich war - es waren weder die einen 
noch die anderen mit dieser Lösung glücklich 
- und die auch vor dem Verfassungsgerichts
hof, wie sich gezeigt hat, nicht gehalten hat. 
Das war 1975. 

18 Jahre sind seitdem vergangen, 18 Jahre 
der weiteren Integration der Frauen in die 
Gesellschaft, der weiteren Qualifizierung der 
Frauen - wir brauchen uns bloß die Bil
dungsstatistiken anzuschauen -, 18 Jahre, in 
denen die Frauen ihre Identität, ihre berufli
che Position - dies drückt sich auch in einem 
guten Namen aus - behalten wollen. 

Ich glaube, daß es an der Zeit wäre, einen 
zeitgemäßen Schritt zu tun und im ABGB die 
Änderung vorzunehmen, daß alle Variationen 
der Namensgebung zugelassen sind, daß aber 
auch, wie das die Frau Staatssekretär Dohnal 
vorschlägt, die Frauen ihren Namen behalten 
können, ohne einen Ehenamen anzunehmen, 
oder daß sie sich das aussuchen können. 

Das ist keine reine Emanzenidee, sondern 
es gibt international einige Staaten, die ganz 
unabhängig von der Stellung der Frau diese 
Art des Namensrechtes haben. Dieser Schritt 
hat sehr viel mit Liberalität zu tun, mit dem 
Recht der Staatsbürger auf individuelle Frei
heitsrechte, mit ihrem Recht, sich das Leben 
so einzurichten, wie sie wollen. Ich glaube, 
daß es hoch an der Zeit ist, diese Diskussion 
dort zu führen, wo sie hingehört. - Danke. 
(Beifall bei der SPÖ.) 12.56 

Stellvertretender Vorsitzender Strutzenber
ger: Als nächste zum Wort gemeldet hat sich 
Frau Bundesrat Dr. Schmidt. Ich erteile ihr 
das Wort. 
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12.56 

Bundesrat Dr. Heide Schmidt (FPÖ, Wien): 
Herr Vorsitzender! Herr Bundesminister! 
Meine Damen und Herren! Ich möchte gleich 
eingangs sagen, daß ich das vorliegende 
Namensänderungsgesetz für ein durchaus 
taugliches Gesetz halte, für ein nahezu libera
les Gesetz, was nicht zuletzt darauf zurückzu
führen ist, daß noch entscheidende Verbesse
rungen im Ausschuß erfolgt sind, Verbesse
rungen, bei denen es mich sehr freut, daß ich 
auf eine freiheitliche Initiative hinweisen 
kann. 

Das ist unter anderem die Erweiterung des 
§ -4, wie Sie wissen, wo ursprünglich vorgese
hen war, daß die Namensänderung des einen 
Ehepartners sich automatisch auch auf den 
anderen Ehepartner erstreckt; allerdings muß 
er vorher zustimmen. Das ist jetzt insofern 
geändert worden, als der Ehepartner beantra
gen kann, daß im Namensänderungsbescheid 
festgehalten wird, daß er seinen Namen 
behalten kann, und zwar dann, wenn wirt
schaftliche oder soziale Interessen dafür spre
chen. Das hat uns eine Menge Unbill, Ärger 
und vielleicht Kuriositäten erspart. Es hätte 
nämlich sein können, da ja die Namensände
rung an eine Zustimmung des anderen Ehe
partners gebunden ist, daß ein Ehepartner 
einfach nicht zustimmt, weil sein Interesse in 
der Beibehaltung des anderen Namens liegt, 
und so hätte dann die Namensänderung nicht 
durchgeführt'werden können. 

Noch kurioser wäre es allerdings gewesen, 
wenn er zugestimmt hätte. Dann hätten beide 
Ehepartner einen neuen Namen gehabt, und 
dann hätte ein Ehepartner einen weiteren 
Antrag auf Namensänderung eingebracht, 
nämlich auf Änderung auf den alten Namen, 
weil eben wirtschaftliche und soziale Interes
sen dafür sprechen. Das hätte dann theore
tisch nach § 2 Abs. 1 Z. 7, wenn ich es richtig 
in Erinnerung habe, auch bewilligt werden 
müssen, hätte also einen Haufen Arbeit für 
die Verwaltung gebracht, die ja auch nicht 
gerade unterbelastet ist. Es hätte allerdings 
dem Staat auch Geld gebracht, weil diese 
Namensänderung ja nicht sehr billig ist; 
jedenfalls wäre es ein Kuriosum und nicht 
sehr sinnvoll gewesen. 

Ich glaube also, daß diese Änderung, die 
von der freiheitlichen Abgeordneten Partik
Pable eingebracht wurde, dankenswerter
weise unterstützt von den anderen drei Par
teien, sehr viel gebracht hat. 

Ich gebe auch der Kollegin Karlsson recht, 
wenn sie eine weitere Änderung begrüßt, die 

sich im Ausschuß ergeben hat, daß nämlich 
der Vorname nicht mehr daran gebunden sein 
soll, ob er im Inland gebräuchlich ist oder 
nicht. Alles andere wäre schon sehr, ich 
möchte fast sagen, kleinkariert gewesen und 
hätte uns kein sehr gutes Zeugnis ausgestellt. 

Ich freue mich, Frau Kollegin Karisson, 
wenn Sie jetzt hier so offen die Meinung ver
treten, daß das Recht auf Namensführung, 
und zwar auch mit einer Voranstellung des 
Namens, ein sehr wesentliches Recht ist und 
daß man darüber am richtigen Platz reden 
muß. 

Sie haben recht: Es ist keine Frage des 
Namensänderungsgesetzes, es ist eine Frage 
des ABGB, wo die gemeinsame Namensfüh
rung der Ehepartner verankert ist. Und ich 
gebe Ihnen auch in einem weiteren recht, 
nämlich darin, daß die Novelle 1975, die zuge
gebenermaßen von den Sozialisten herbeige
führt wurde, sehr wesentlich ist und daß wir 
heute durchaus zufrieden auf sie schauen 
können. Ich möchte daher auch gar nichts 
Negatives daran finden. Warum man aber 
nicht schon damals die Änderung eingeführt 
hat, daß es auch möglich ist, den Geburtsna
men voranzustellen, weiß ich nicht; meiner 
Meinung nach hätten es ja die Sozialisten 
machen können, wenn sie gewollt hätten. Es 
ist kein Verfassungsgesetz, ich weiß also 
nicht, woran es gescheitert ist. (Bundesrat Dr. 
Irmtraut Kar 1 s s 0 n: ... Konsens ... !) 

Die Freiheitlichen waren sicher nicht dage
gen. Aber wenn Ihnen so daran gelegen wäre, 
dann hätten Sie es ja machen können. Sie 
können es auch jetzt immer noch machen. 
(Bundesrat Sc h ach n er: Das Problem ist 
ja erst jetzt virulent geworden wegen der 
"Blau-Meise"!) Das Problem haben wir immer 
schon gehabt, nur wollten es die Männer halt 
nie sehen. Mein Verdacht ist eben der, daß die 
Männer in der Sozialistischen Partei schon 
seinerzeit überhaupt kein Interesse daran 
gehabt haben und daß die Frauen sich nicht 
durchsetzen konnten. Das Problem haben wir 
in allen Parteien, das ist ein Jammer. (Bun
desra t Sc h ach n er: In Wirklichkeit wollte 
man bloß den Kabarettisten keinen Stoff lie
fern!) 

Sehen Sie, es ist ein Jammer, daß das Pro
blem auch hier von den Männern nicht ent
sprechend ernst genommen wird, daß sie 
nicht wahrhaben wollen, daß wirklich etwas 
dahintersteht, daß nämlich mit dem Namen 
sehr viel verbunden ist. Der Mann ist es halt 
gewöhnt, daß immer sein Name weitergege
ben wird, wenn er heiratet. (Rufe bei der SPÖ: 
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Nein! Nein!) Es ist auch heute so. Wenn man 
die Statistiken anschaut, kann man feststel
len, daß es nicht sehr häufig ist, daß der Name 
der Frau angenommen wird. Aber gut, jetzt 
haben wir jedenfalls die Möglichkeit. Nur: Sie 
können sich gar nicht vorstellen, was das 
bedeutet, wenn man auf einmal ein anderer 
ist, jedenfalls vom Namen her. (Bundesrat 
Sc ha c h n er: Wenn einer einen Namen hat, 
der nach Fäkalien klingt, dann hat er gerne 
den Namen der Frau angenommen!) Das ist 
nicht das einzige Problem. 

Es geht um die Eheschließung, darum, daß 
man dann - und so war es jedenfalls vor 1975 
- auf einmal, jedenfalls vom Namen her, ein 
anderer wurde. Das ist ein Gedankengang, 
den sich ein Mann offenbar nicht sehr zu 
eigen machen kann. 

Ich freue mich, daß wir jetzt soweit sind, 
daß jedenfalls darüber gesprochen wird. Was 
mich allerdings traurig stimmt, ist, daß hier 
die Ideologie soweit hereingetragen wird, daß 
sie der Sache im Wege steht. Das ist jetzt 
mein Vorwurf auch an die sozialistischen 
Frauen. 

Wenn ich richtig informiert bin, war es so, 
daß im Ausschuß Einvernehmen über alle 
Parteigrenzen hinweg da war, daß man aus 
Anlaß dieses Namensänderungsgesetzes auch 
das ABGB in Angriff nehmen soll und daß 
man einen Entschließungsantrag einbringen 
könnte, womit der Justizminister aufgefordert 
wird, eine entsprechende Änderung des § 93 
durchzuführen. Frau Abgeordnete Partik
Pable hat diesen Entschließungsantrag dann 
auch ausarbeiten lassen. Das böse Erwachen 
kam allerdings im Hohen Haus, im National
rat, als dann Abgeordneter Elmecker auftrat 
und einen Rückzieher machte - als etwas 
anderes kann ich das überhaupt nicht 
bezeichnen -, einen Rückzieher in der Form, 
daß er plötzlich einen Antrag einbrachte, daß 
der Herr Justizminister einmal nachdenken 
möge. (Bundesrat Sc h ach n er: Das ist 
immerhin etwas!) 

Ich nehme an, daß der Justizminister 
immer nachdenkt und daß er erst recht nach
denkt, wenn er ein Gesetz zu machen hat. 
Einen Auftrag zu geben, daß er darüber nach
denken soll, ob er etwas ändern soll, kann ich 
nicht sehr ernst nehmen. Es hat auch Herr 
Kollege Weiß ganz richtig gesagt, was bei die
sem Antrag herauskommt, nämlich daß der 
Herr Justizminister dann nur eventuell, das 
heißt, wenn er halt der Meinung ist, daß es 
notwendig ist, einen Antrag einbringen wird. 

Ich glaube, daß der Entschließungsantrag, 
wie ihn die Freiheitlichen eingebracht haben, 
der weit sinnvollere ist, nämlich der, daß der 
§ 93 einfach geändert gehört. (Bundesminister 
B 1 e c h a: Eng ist er!) Ja wissen Sie, Herr 
Bundesminister, es ist immer so: Wenn man 
sagt, wir wollen viel mehr, dann ist es im 
Regelfall so, daß dann gar nichts geschieht, 
denn man schiebt es auf eine lange Bank, und 
dann beginnt der Ideologienstreit. 

Wir sind jetzt auch wieder soweit, daß dann 
eben nichts passiert. Daher wäre ich froh, 
wenn wir wenigstens einen Schritt weitergin
gen. Dieser eine Schritt wäre jedenfalls gewe
sen - das hat auch Kollegin Karlsson, wenn 
ich sie richtig verstanden habe, jetzt durchaus 
unterstrichen und durchaus befürwortet -, 
daß es im Ermessen des einzelnen liegt, ob er 
seinen Namen voran- oder nachstellen will. 
Aber bei diesem Antrag haben Sie nicht zuge
stimmt, sondern Sie haben einen weicheren, 
nämlich einen nichtssagenden eingebracht, 
der beinhaltet, man möge darüber nachden
ken. So haQe ich das jedenfalls verstanden. 

Ich glaube, daß diese Diskussion - und 
jetzt möchte ich noch auf etwas zu sprechen 
kommen, was Kollegin Karlsson gesagt hat -
schon bezeichnend ist. Ich kann es allerdings 
nicht so positiv sehen wie Sie, wenn Sie die 
heutige "AZ" hier zitieren und sagen, es sei 
immerhin eine ganze Seite über das Namens
recht drin. Das zeigt nämlich, wie weit es geht 
beziehungsweise wo wir stehen, nämlich daß 
in der SPÖ überhaupt keine Einigkeit da ist. 

Als das Kurioseste - "kurios" ist eigentlich 
ein sehr freundlicher Ausdruck dafür - emp
finde ich die Haltung des Herrn Zentralsekre
tärs Keller. Herr Keller hat im Nationalrat -
wenn ich mir den Debattenbeitrag der Kolle
gin Partik-Pable und die Zwischenrufe des 
Herrn Keller anschaue, kann ich dies feststel
len - ganz und gar nicht ihre Meinung 
geteilt. Es ist auch der Antrag dann abgelehnt 
worden. Wenige Tage nachdem er unseren 
Antrag ablehnt, verkündet er in der Presse 
großartig unter dem Titel "Mehr Rechte für 
Frauen bei Familiennamen!", "Neuregelung 
für Familiennamen" und so weiter - man 
liest dann wörtlich -: Die Ehefrau soll künf
tig bei Führung eines Doppelnamens ihren 
eigenen Namen vor den Familiennamen stel
len können. Dies verlangte gestern SP-Zen
tralsekretär Heinrich Keller. 

Also ich will mich hier nicht im Ton vergrei
fen, aber ich halte es wirklich für ein Für
dumm-Verkaufen der Öffentlichkeit bzw. für 
eine Mißachtung des Parlaments, wenn man 
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an einem Tag genau diese Forderung ablehnt 
und wenige Tage später in die Öffentlichkeit 
geht und sie als die eigene verkauft. Wenn 
sich das Parlament das gefallen läßt, ist es 
dessen Sache, ich ziehe jedenfalls meinen 
eigenen Schluß daraus. Eines muß man ihm 
schon sagen: Es ist eine Frage des politischen 
Stils. Wo Sie diesen Stil einordnen, das über
lasse ich Ihnen. Ich halte ihn für übel. Hier 
kann es ihm eindeutig nicht um die Sache 
gehen, sondern es geht ihm offensichtlich ein
zig darum, daß er nur irgend etwas verkauft, 
sonst hätte er Tage vorher, als es um die 
Arbeit und um das Bekennen ging, zustim
men können. (Bundesrat Sc h ach n er: Frau 
Kollegin! Reden Sie jetzt vorn Frischenschla
ger-Händedruck mit Reder?) 

Sie können jedes Beispiel an den Haaren 
herbeiziehen, was immer Sie wollen. (Bundes
rat Sc ha c h ne r: Bei " übel" kam mir das in 
den Sinnlj Nur: Auch dieser Zwischenruf zeigt 
mir, daß Sie wirklich nicht an der Sache inter
essiert sind. Es genügt mir, wenn Sie sich mit 
Herrn Keller auseinandersetzen und vor 
allem, wenn Sie sich bei unserem Tagesord
nungspunkt damit auseinandersetzen, wo es 
darum geht, daß man die Namensführung 
ändern soll, und wo Ihr Zentralsekretär etwas 
ablehnt und das drei Tage später in der 
Presse als Forderung verkauft, als Forderung 
der SPÖ. Aber ich wäre sehr froh, würde sich 
die SPÖ endlich einigen. Ich habe halt den 
Eindruck, daß dieser Ideologienstreit in der 
SPÖ unsere Sache bremst. (Bundesrat 
Sc h ach n er: In Ihrer letzten Wortmeldung 
war etwas, wo es freiheitlich klang, wenn man 
sich uneinig ist in der Partei!) Richtig! Wenn 
unterschiedliche Meinungen da sind. Da gebe 
ich Ihnen schon recht. Nur: Als solche muß 
man es dann auch zugeben und soll nicht eine 
abgelehnt~ freiheitliche Meinung als Forde
rung der SPÖ hinstellen. 

In der heutigen Ausgabe der "AZ" - Herr 
Kollege, ich weiß nicht, ob Sie sie schon gele
sen haben, das ist eine ganze Seite - stehen 
drei Punkte, die als die drei Gesichtswinkel 
der SPÖ genannt werden: nämlich der 
extremste von Frau Staatssekretär Dohnal, 
die der Meinung ist, daß jeder seinen Namen 
behalten soll, wenn er will; der des Herrn Zen
tralsekretärs Keller, der eigentlich unseren 
Entschließungsantrag als seine Ansicht ver
kauft; dann das Zwischending des Abgeordne
ten Rieder, der meint, man kann es so und so 
machen, bei den Behörden so, aber privat so. 
Was das bringen soll, weiß ich nicht, aber es 
ist Ihr Problem, wie Sie das ausräumen. 

Jedenfalls habe ich den Eindruck, daß Frau 
Staatssekretär Dohnal hier ein Problem über 

die Hintertür wieder hereinbringen will, mit 
dem sie bislang gescheitert ist, offensichtlich 
nicht nur in der eigenen Partei, sondern auch 
in der Öffentlichkeit, nämlich das Problem 
der Gleichstellung zwischen Lebensgemein
schaft und Ehe. Das ist etwas, über das man 
in Spezialbereichen diskutieren kann. Ich bin 
auch der Meinung, daß es hier eine Reihe von 
Härten gibt. 

Wir haben da ja schon einige Durchbrüche 
geschafft. Das fängt bei einigen steuerrechtli
chen Bestimmungen an, in einigen Versiche
rungsfragen haben wir schon eine Gleichstel
lung. Insgesamt, wie es die Frau Staatssekre
tär aus ideologischen Gründen will, hat sie es 
noch nicht geschafft. Sie glaubt, es nun zu 
erreichen über die Hintertür der Namensfüh
rung. Ich glaube, daß das der Sache keinen 
guten Dienst erweist. Ich glaube, daß wir uns 
jenen Ländern anpassen sollten, die auf Indi
vidualität Wert legen und die einfach die Mög
lichkeit eröffnen, daß ich, wenn ich schon eine 
Familie gründe und einen gemeinsamen 
Namen habe - zu dem stehe ich im übrigen 
-, dann meinen Namen, aus welchen Grün
den auch immer, voran- oder hintansetzen 
kann, wie immer ich will. 

Ich sage das deswegen, weil ich glaube, daß 
es uns ein Anliegen sein sollte, daß die Wil
lensbildung beim einzelnen bleibt und nicht 
beim Staat. Da möcht,e ich jetzt auf die Aus
führungen des Kollegen Weiß eingehen, des
sen Stellungnahme ich mich in keinster Weise 
anschließen kann, wenn er sagt, es sollte in 
das Ermessen der Behörde gestellt werden -
jetzt komme ich wieder auf das Namensände
rungsgesetz zurück -, ob eine Namensände
rung bewilligt wird oder nicht. Das ist für 
mich eine Verschiebung der Willensbildung 
vom Bürger auf den Staat. Soviel ich weiß, 
haben Sie in der ÖVP auch immer auf Ihre 
Fahnen geschrieben: Weniger Staat, mehr pri
vat! Das muß man nicht nur in der Wirtschaft 
sehen, sondern es wäre richtig, wenn man das 
in den individuellsten und in den eigentlich
sten Bereichen auch verfolgen würde. Aber 
dann muß ich eben auch dazu stehen, daß ich 
einen Rechtsanspruch für den einzelnen, bei 
Vorliegen bestimmter Voraussetzungen, depo
niere. Das ist mit diesem Gesetz geschehen, 
und ich halte das für richtig. 

Ich möchte es 'nicht der Behörde überlas
sen, ob sie der Meinung ist, daß das richtig 
oder gut ist, und auf diese Weise "meinen Wil
len" in die Hand der Behörde legen. 

Ich verstehe auch nicht, daß Kollege Weiß 
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sagt, gerade in einer Frage, die ein so ein
schneidendes Erlebnis für die Persönlichkeit 
des einzelnen ist, wäre es doch angebracht, 
die Zustimmung des Landeshauptmannes ein
zuholen. Ich weiß nicht, was der Herr Landes
hauptmann in meinem ureigensten Bereich 
zu tun hat. Das ist ein zusätzlicher Verwal
tungsaufwand, und das ist für mich ein völlig 
fehlgeleiteter föderalistischer Gedanke, nur 
damit ich eben eine Landeskompetenz drin 
habe, damit ich den Landeshauptmann drin 
habe. Der hat meiner Meinung nach in die
sem persönlichen Bereich nichts zu tun. Ich 
kann daher dieser Wortmeldung überhaupt 
nichts abgewinnen und glaube, daß sie in die 
falsche Richtung zeigt. 

Ich möchte nur noch einen einzigen Aspekt· 
aufzeigen, und das ist der gebührenrechtliche. 
Wenn wir uns das Gebührengesetz an
schauen, erkennen wir, daß es verschiedene 
Höhen der Gebühren gibt, und die sind, wie 
wir alle wissen, exorbitant. Das gehört 
sowieso schon lange geändert, zumal hier für 
Leistungen Gebühren eingehoben werden, für 
die man annehmen könnte, daß die Verwal
tung sowieso bezahlt wird und sowieso dafür 
da ist. Aber ich sehe ein, daß dann, wenn ein 
gewisser Verwaltungs aufwand notwendig ist, 
noch zusätzliche Gebühren zu entrichten 
sind. Die höchste Gebühr von 7 000 S wird 
zum Beispiel bei der Verleihung der Staats
bürgerschaft eingehoben. Hier kann man 
damit argumentieren, daß ein umfangreiches 
Ermittlungsverfahren notwendig ist, außer
dem ein verstärktes persönliches Interesse 
besteht, kaum öffentliches, und damit könnte 
man die Höhe der Gebühr rechtfertigen. 

Dann kommt aber eine große Lücke. Die 
nächste Stufe liegt bereits bei 3 200 S. Diese 
3200 S sind zum Beispiel für die Namensän
derung zu bezahlen, und das halte ich für eine 
Zumutung schlechthin, wenn wir uns die 
Gründe anschauen, aus welchen jetzt ein 
Name geändert werden kann. Das sind wirk
lich Gründe, die schwerwiegend sind und wo 
man dem einzelnen keine Hürde aufbauen 
sollte. Das sind zum Beispiel Namen, die, wie 
es hier steht, lächerlich, anstößig sind oder 
für deren Änderung ernste schwerwiegende 
wirtschaftliche Interessen bestehen und der
gleichen mehr. In solchen Fällen sollte man 
kein Geschäft damit machen, sondern die 
Namensänderung einfach erleichtern und ent
sprechend die Gebühr ändern. 

Ich glaube, daß das auch deswegen gerecht
fertigt wäre, weil gerade durch die taxative 

Aufzählung der Voraussetzungen die Behörde 
einen minimalen Verwaltungsaufwand zu lei
sten hat und daher die 3 200 S - wenn man 
sich im gesamten das Gebührengesetz 
anschaut - in kein ster Weise gerechtfertigt 
sind. Auch darum bitte ich, daß wir bald über 
eine Änderung des Gebührengesetzes hier 
reden sollten. - Danke schön. (Allgemeiner 
Beifall.) 13.13 

Stellvertretender Vorsitzender Strutzenber
ger: Als nächste zum Wort gemeldet hat sich 
Frau Bundesrat Bassetti-Bastinelli. Ich erteile 
ihr das Wort. 

13.13 

Bundesrat Dr. Eva Bassetti-Bastinelli 
(ÖVP, Tirol): Herr Vorsitzender! Herr Bundes
minister! Meine Damen und Herren! Das 
Namensänderungsgesetz mit seinen Gründen 
- die heute schon des öfteren dargelegt wur
den - für eine Namensänderung macht deut
lich - und auch hierauf wurde hingewiesen, 
ich möchte es noch einmal verstärken -, in 
welch hohem Ausmaß ein Name die Identität 
seines Trägers widerspiegelt und wie weitge
hend das Selbstwertgefühl von einem unge
liebten Namen beeinträchtigt werden kann. 
Der Gesetzgeber trug und trägt dem Rech
nung. 

Im Zusammenhang mit diesem vorliegen
den Namensänderungsgesetz - auch darauf 
hat Frau Kollegin Karlsson dankenswerter
weise schon hingewiesen - ist wieder einmal 
die Diskussion entstanden, inwieweit sich 
Frauen durch die zwangsweise Namensände
rung anläßlich ihrer Verehelichung diskrimi
niert und beeinträchtigt fühlen. Durch die 
Möglichkeit, den Namen hintanzuhängen, ist 
seitens des Gesetzgebers schon das Problem 
erkannt und den Frauen entgegengekommen 
worden. 

Viele Frauen leiten nun eben wie viele Män
ner einen Großteil ihrer Identität von ihrem 
Namen ab, und zwar besonders dann, wenn 
sie sich im Laufe ihres Lebens einen Namen 
gemacht haben. Diesen Frauen genügt die 
derzeitige Möglichkeit nicht, sie lieben zwar 
ihren Ehemann wie sich selbst, aber nicht 
unbedingt dessen Namen wie den eigenen. 
Für diese Frauen sollte die Möglichkeit beste
hen, den eigenen Namen dem angeheirateten 
voranzustellen und so auch einen gewissen 
chronologischen Ablauf der Lebensereignisse 
zu dokumentieren. 

Ich bedaure außerordentlich, daß ein dies
bezüglicher konkreter Gesetzesauftrag im 
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Nationalrat nicht zustande gekommen ist, das 
wäre ein weiterer Schritt gewesen - und nur 
Schritte bedeuten Fortschritt, haben wir 
heute gehört -, den die Frauen auf ihrem 
Weg zur vollwertigen Partnerin im Ehe- und 
Familienleben mit Hilfe der Rechtsordnung 
hätten machen können. Aber ich hoffe: aufge
schoben ist nicht aufgehoben! 

Meine Damen und Herren! Ich bedaure 
diese Verzögerung umsomehr, als die Ver
handlungen auf dem zweiten Gebiet der Aner
kennung der Ehefrau als vollwertige Partne
rin, das derzeit in Diskussion steht, nämlich 
der Problematik der Strafbarkeit der Verge
waltigung in der Ehe, offensichtlich auch 
nicht im Sinne der Frauen vorangehen. Der
zeit, wenn ich in Erinnerung rufen darf, wird 
die Vergewaltigung der Ehefrau nicht als sol
che, sondern nur als Nötigung bestraft, also 
nur mit einem Zehntel des Strafausmaßes, 
das auf Vergewaltigung steht, bedroht. Die 
Frauen aller Parteien - gestern haben wir es 
wieder deutlich vor Augen geführt bekommen 
- wünschen sich aber, daß Vergewaltigung in 
der Ehe gleich bestraft wird wie jede andere 
Vergewaltigung, denn Vergewaltigung ist ein 
brutaler Akt der Gewaltanwendung gegen die 
sexuelle Selbstbestimmung und die Men
schenwürde der Frau, ganz egal, von wem, 
wo, aus welchen Gründen und gegen welche 
Frau sie ausgeübt wird. 

Meine Damen und Herren! Ich bin Mitbe
gründerin der Initiative "Frauen helfen 
Frauen" in Tirol, die im Jahr etwa 2000 
Frauen als Gesprächspartnerinnen, als Hilfe
und Ratsuchende betreut. Aus vielen Gesprä
chen mit mißhandelten Frauen im Rahmen 
dieser Initiative weiß ich, daß Vergewaltigung 
weniger das Abreagieren eines aufgestauten 
Sexualtriebes ist, sondern einfach brutales 
Ausleben von Herrschaftsansprüchen, und 
das gilt im besonderen für Vergewaltigungen 
in der Ehe oder auch in Lebensgemeinschaf
ten. Sehr oft geht es einfach darum, Gefühle 
der eigenen Unterlegenheit im Wege der sexu
ellen Demütigung der Partnerin auszuleben. 

Wenn nun die Vergewaltigung in der Ehe 
heute als normale Nötigung mit nur einem 
Zehntel des Strafrahmens bedroht ist, der für 
die Vergewaltigung außerhalb der Ehe gilt, 
dann sanktioniert der Staat die Gewaltanwen
dung innerhalb und außerhalb der Ehe unter
schiedlich, und er drückt damit eine Werthal
tung aus, in der sich eine Geringschätzung 
der Ehefrau widerspiegelt. Durch dieses 
Strafausmaß 1: 10 stützt der Staat indirekt 
Eigentums- und Machtansprüche des gewalt
tätigen Ehemannes gegenüber seiner Ehe-

frau, was dem Geist der partnerschaftlichen 
Ehe in unserer Rechtsordnung zutiefst wider
spricht. 

Gewisse Kreise bei den Herren Juristen 
meinen, Hausmeister seien zu ungeübt in der 
Beurteilung - ich zitiere -, ob es sich "bei 
den spitzen Schreien aus dem Schlafzimmer 
im ersten Stock um solche aus Lust oder sol
che aus Frust handelt" . (Bundesrat 
Sc ha eh ne r: Was, Juristen gibt es, die so 
etwas sagen?) Gewisse . Kreise bei den Juri
sten. 

Ich möchte aber diese Herren Juristen, die 
so formulieren, daran erinnern, daß im Ein
zelfall ja immer noch ein Beweisverfahren 
vor Gericht abzuführen ist und daß im Straf
recht nach wie vor noch der Satz gilt: im Zwei
fel für den Angeklagten. Es braucht sich also 
keiner, weder von den Herren Juristen noch 
von Ihnen, falls es hier in diesem Haus 
geschehen würde, Sorgen zu machen, daß 
Ihre Geschlechtsgenossen unschuldig schul
dig gesprochen werden. Aber es geht mir 
darum, daß die Frauen über die Vereheli
chung hinaus das Gefühl und die Sicherheit 
haben dürfen, von der Rechtsordnung 
geschützt zu sein und nicht ausgeliefert zu 
werden. (Allgemeiner Beifal1.) 

Meine Damen und Herren! Der Staatsan
walt habe im ehelichen Schlafzimmer nichts 
zu suchen, sagen uns auch diese gewissen 
Herren. Ich halte dem entgegen: Er hat dann 
etwas im ehelichen Schlafzimmer zu suchen, 
wenn mit Hilfe von Gewaltanwendung, von 
.Körperverletzung, von schwerer Mißhand
lung zutiefst gegen den Geist der Ehe versto
ßen wird. Solch eine Ehe, meine Damen und 
Herren, ist keine Ehe, die es zu schützen gilt. 

Ich möchte die heute anstehende Beschluß
fassung zum Namensänderungsgesetz zum 
Anlaß nehmen, Sie, meine Herren Kollegen 
Mandatare, namens - wie ich glaube - aller 
der in diesem Hause Sitz habenden Frauen 
aufzufordern, sich ohne vordergründige 
Häme und fernab von billigen Witzchen mit 
den Problemen, die wir hier für viele betrof
fene Frauen aufzeigen, ernsthaft auseinan
derzusetzen und mit uns gemeinsam sachlich 
adäquate Lösungen zu suchen. Die Tatsache, 
meine Damen und Herren, daß in den Hohen 
Häusern Österreichs die Frauen in der Min
derheit sind, sollte nicht darüber hinwegtäu
schen, daß es bei Frauenfragen immer um 
Fragen geht, die potentiell die Mehrheit unse
rer Bevölkerung betreffen. (Allgemeiner Bei
fall.) 13.20 
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Stellvertretender Vorsitzender Strutzenber
ger: Zum Wort gemeldet hat sich Herr Bun
desminister Blecha. Ich erteile es ihm. 

13.20 

Bundesminister für Inneres Blecha: Herr 
Vorsitzender! Hohes Haus! Für das Innenmi
nisterium war das Motiv, ein Bundesgesetz 
über die Änderung der Familiennamen und 
Vornamen anzuregen, im Gedenkjahr 1988 
ein reichsdeutsches Gesetz aus dem Jahr 1938 
außer Kraft setzen zu können, zu dessen Voll
zug das Innenministerium verpflichtet ist, 
und es durch eine österreichische Rechtsvor
schrift zu ersetzen. Das war das Motiv. 

Diese Ersetzung soll gleich zum Anlaß 
genommen werden, die Rechtsstellung des 
Antragstellers zu verbessern. In diesem Sinn 
waren wir der Auffassung, daß der Gesetzge
ber dem Antragsteller eben das Recht einräu
men und seinen Anspruch genau definieren 
soll, seinen Namen zu ändern, und daß er den 
Ermessensspielraum der Behörde sehr einen
gen soll. Wir waren auch der Auffassung, daß 
eine Bezirksverwaltungsbehörde, die darüber 
entscheiden konnte, ob man ein Atomkraft
werk errichtet - jetzt nicht mehr, aber früher 
war das so -, auch darüber die endgültige 
Entscheidung treffen kann, ob dem Antrag
steller, der einen Rechtsanspruch hat, eine 
Namensänderung gewährt wird oder nicht. 

Außerdem waren wir auch der Meinung, 
daß wir diese Gelegenheit zu einer allgemei
nen Verfahrensvereinfachung benützen sol
len. Dem wurde Rechnung getragen. Und 
dann hatten wir auch vor, eine Weichenstel
lung in Richtung Namensrecht und damit in 
Richtung ABG Bund § 93 anzudeuten. 

Sehr geehrte Frau Bundesrat Dr. Schmidt! 
Es war der Entwurf meines Ressorts, der die
sen § 4 in der heute vorliegenden Fassung vor
gesehen hat. Es waren die begutachtenden 
Stellen, und zwar in ihrer überwältigenden 
Mehrheit, die wegen dieser Weichenstellung, 
die von ihnen erkannt worden ist, gesagt 
haben: Das paßt nicht in dieses Gesetz, da ist 
das Namensrecht zuständig, das im ABGB 
normiert ist und eben nur dort zu ändern ist. 
Das gehört zum Justizminister. 

Wir waren sehr froh darüber, daß in der 
Debatte im Ausschuß des Nationalrates von 
der Frau Abgeordneten Dr. Partik-Pable diese 
Frage wieder gestellt wurde. Nachdem wir 
vorgelegt haben, was unsere Auffassung war, 
haben sich alle Damen und Herren Ausschuß
mitglieder dieser angeschlossen, wissend, daß 
das Argument aus dem Begutachtungsverfah
ren: Ganz kann das Problem nicht da geregelt 

werden, man sollte die Regelung anderswo 
abwarten!, nicht einfach vom Tisch zu 
wischen ist. Es kam aber zum Ausdruck: Wir 
gemeinsam haben den Wunsch, diese Ände
rung herbeizuführen. 

Daher möchte ich dem Hohen Bundesrat 
zur Kenntnis bringen: Es war der Wunsch des 
Innenressorts, es war der Wunsch des Aus
schusses für innere Angelegenheiten des 
Nationalrates, an dessen Beratungen ich ja 
teilnehmen konnte, und damit der Wunsch 
der vier im Nationalrat vertretenen Parteien 
nach Gleichstellung der Rechte der Ehepart
ner im § 4. Und daher freue ich mich, daß in 
diese Richtung durch die Ergänzung des § 4 
eine Weichenstellung vorgenommen worden 
ist, die jedenfalls ein Zurückkehren zur Dis
kussion vor diesem Beschluß nicht mehr mög
lich macht. 

In diesem Sinn danke ich Ihnen für die Dis
kussion, die Sie heute hier abgeführt haben, 
für die Übereinstimmung und für die einstim
mige Zustimmung zu diesem österreichischen 
Gesetz. (Allgemeiner Beifall.) 13.25 

Stellvertretender Vorsitzender Strutzenber
ger: Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. 

Wünscht jemand das Wort? - Es ist dies 
nicht der Fall. 

Wird von der Frau Berichterstatterin ein 
Schlußwort gewünscht? - Das ist ebenfalls 
nicht der Fall. 

Wir kommen zur Abstimmung. 

Bei der A b s tim m u n g beschließt der 
Bundesrat mit Stimmeneinhelligkeit, gegen 
den Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
k ein e n Ein s pr u c h zu erheben. 

3. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
22. März 1988 betreffend ein Abkommen zwi
sehen der Regierung der Republik Österreich 
und der Regierung der Volksrepublik Polen 
über die Zusammenarbeit bei der Vorbeu
gung und Aufklärung gerichtlich strafbarer 
Handlungen sowie bei der Gewährleistung 
der Sicherheit im Straßenverkehr (3455 der 

Beilagen) 

Stellvertretender Vorsitzender Strutzenber
ger: Wir gelangen nun zum 3. Punkt der 
Tagesordnung: Abkommen zwischen der 
Republik Österreich und der Regierung der 
Volksrepublik Polen über die Zusammenar
beit bei der Vorbeugung und Aufklärung 
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gerichtlich strafbarer Handlungen sowie bei 
der Gewährleistung der Sicherheit im Stra
ßenverkehr. 

Berichterstatter ist Herr Bundesrat Tmej. 
Ich bitte um den Bericht. 

Berichterstatter Tmej: Sehr geehrter Herr 
Vorsitzender! Herr Bundesminister! Sehr 
geehrte Damen und Herren! Da die Volksre
publik Polen nicht der INTERPOL angehört, 
bestand für den direkten Verkehr zwischen 
den Sicherheits behörden der beiden Staaten 
keine ausreichende vertragliche Rechtsgrund
lage. Amtshilfeersuchen mußten häufig auf 
dem zeitaufwendigeren diplomatischen Weg 
gestellt werden. Ein kriminalpolizeilicher und 
verkehrspolizeilicher Informationsaustausch 
war bisher überhaupt nicht möglich. Das vor
liegende Abkommen soll nunmehr die ausrei
chende Grundlage für die kriminalpolizeiliche 
und verkehrspolizeiliche Zusammenarbeit 
zwischen den beiden Staaten und für einen 
umfassenden Informations- und Erfahrungs
austausch schaffen. 

Dem Nationalrat erschien bei der Genehmi
gung des Abschlusses des vorliegenden 
Abkommens die Erlassung von besonderen 
Bundesgesetzen im Sinne des Artikels 50 Abs. 
2 B-VG zur Überführung des Vertragsinhaltes 
in die innerstaatliche Rechtsordnung nicht 
erforder lich. 

Der Rechtsausschuß hat die gegenständli
che Vorlage in seiner Sitzung vom 6. April 
1988 in Verhandlung genommen und einstim
mig beschlossen, dem Hohen Hause zu emp
fehlen, keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der 
Rechtsausschuß somit den An t rag, der 
Bundesrat wolle beschließen: 

Gegen den Beschluß des Nationalrates vom 
22. März 1988 betreffend ein Abkommen zwi
schen der Regierung der Republik Österreich 
und der Regierung der Volksrepublik Polen 
über die Zusammenarbeit bei der Vorbeugung 
und Aufklärung gerichtlich strafbarer Hand
lungen sowie bei der Gewährleistung der 
Sicherheit im Straßenverkehr wird kein Ein
spruch erhoben. 

Stellvertretender Vorsitzender Strutzenber
ger: Wortmeldungen liegen nicht vor. 

Wünscht jemand das Wort? - Es ist dies 
nicht der Fall. 

Wir kommen zur Abstimmung. 

Bei der A b s tim m u n g beschließt der 
Bundesrat mit Stimmeneinhelligkeit, gegen 
den Beschluß des Nationalrates k ein e n 
Ein s pr u c h zu erheben. 

4. Punkt: Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
vom 23. März 1988 betreffend ein Bundesge
setz, mit dem die Überlassung von Arbeits
kräften geregelt (Arbeitskräfteüberlassungs
gesetz - AÜG) sowie das Arbeitsmarktförde
rungsgesetz, das Arbeitsverfassungsgesetz, 
das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz 
und die Gewerbeordnung 1973 geändert wer-

den (3456 der Beilagen) 

Stellvertretender Vorsitzender Strutzenber
ger: Wir kommen nun zum 4. Punkt der 
Tagesordnung: Bundesgesetz, mit dem die 
Überlassung von Arbeitskräften geregelt 
(Arbeitskräfteüberlassungsgesetz AÜG) 
sowie das Arbeitsmarktförderungsgesetz, das 
Arbeitsverfassungsgesetz, das Allgemeine 
Sozialversicherungsgesetz und die Gewerbe
ordnung 1973 geändert werden. 

Berichterstatter ist Herr Bundesrat Wei
chenberger. Ich bitte um den Bericht. 

Berichterstatter Weichenberger: Herr Vor
sitzender! . Herr Bundesminister! Meine 
Damen und Herren! Durch den vorliegenden 
Gesetzesbeschluß des Nationalrates soll eine 
Neuregelung der Arbeitskräfteüberlassung 
erfolgen. Die gewerbsmäßigen Überlassungs
unternehmen sollen künftig der Konzessio
nierungspflicht durch die Gewerbebehörden 
unterliegen. Für jene Unternehmen, die für 
eine vorübergehende Überlassung von 
Arbeitskräften keiner Konzession bedürfen, 
soll eine Anzeigeverpflichtung gegenüber der 
Arbeitsmarktverwaltung bestehen. Absoluter 
Vorrang der Neuregelung soll der arbeits- und 
sozialrechtlichen Absicherung der überlasse
nen Arbeitskräfte zukommen. Dazu soll noch 
eine wirkungsvolle Überwachung der Über
lassungstätigkeit in Verbindung mit empfind
lichen Sanktions drohungen treten. Dadurch 
soll gewährleistet werden, daß auch für die 
Arbeitskräfte der Überlassungsunternehmen 
jener soziale Standard Wirklichkeit wird, der 
für den Großteil der sonstigen Arbeitnehmer 
selbstverständlich und in einem modernen 
Wohlfahrtsstaat unverzichtbar ist. 

Vereinbarungen zum Nachteil der überlas
senen Arbeitskräfte sollen verboten sein, 
Ansprüche der in einem Arbeitsverhältnis 
zum Beschäftigerbetrieb stehenden Arbeit
nehmer aus Kollektivverträgen sollen auch 
den überlassenen Arbeitskräften zugute kom-
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men. Die weitgehend rechtlose, billige "Leih
arbeitskraft" soll der Vergangenheit angehö
ren. 

Durch genaue Vorschriften, deren Einhal
tung Voraussetzung für die Aufrechterhal
tung der legalen Existenz der Überlassungs
unternehmen ist, soll eine den sozialen und 
arbeitsrechtlichen Prinzipien entsprechende 
Vertragsabwicklung sichergestellt werden. 
Engmaschige Abgrenzungsbestimmungen, 
insbesondere zum Werkvertrag, sollen Umge
hungen vorbeugen. 

Die sorgfältige Kontrolle der Tätigkeit der 
Überlassungsunternehmen in Verbindung mit 
der Möglichkeit der Entziehung der Konzes
sion beziehungsweise Untersagung der Über
lassung von Arbeitskräften sowie der Verhän
gung empfindlicher Geldstrafen soll eine weit
gehende Beseitigung von allfälligen Mißstän
den bringen. 

Die Anzeigepflicht der in beschränktem 
Ausmaß im Rahmen eines sonstigen Gewer
bes betriebenen Arbeitskräfteüberlassung in 
Verbindung mit der Möglichkeit der Untersa
gung ist geeignet, eine Kontrolle und Ein
griffsmöglichkeit auch in diesem wichtigen 
Bereich zu bieten. 

Für die sonstige nicht konzessionspflichtige 
Überlassung von Arbeitskräften soll zwar 
keine Anzeigepflicht vorgesehen werden, 
jedoch die Geltung der zum Schutz der 
Arbeitskräfte unerläßlichen Bestimmungen 
(Abschnitte 11 und IV). Für die konzessions
pflichtige gewerbsmäßige Überlassung sollen 
wegen der hier besonders deutlichen gegen
sätzlichen Interessenlage zwischen Überlas
sern und Arbeitskräften noch weitere Absi
cherungen erfolgen (Abschnitt 111). 

Bestimmte wirtschaftliche Vorgänge und 
soziale Dienste, bei denen typischerweise die 
charakteristischen Probleme der Arbeitskräf
teüberlassung nicht auftauchen, sollen aus
drücklich vom Regelungsbereich des Geset
zesbeschlusses ausgenommen werden. 

Andererseits soll dem Bundesminister für 
Arbeit und Soziales im Einvernehmen mit 
dem Bundesminister für wirtschaftliche 
Angelegenheiten die' Möglichkeit eingeräumt 
werden, durch Verordnung für bestimmte 
Teilbereiche Sonderregelungen zu schaffen, 
wenn nachteilige arbeitsmarktpolitische Ent
wicklungen auf dem Gebiet der Beschäfti
gung von überlassenen Arbeitskräften auftre
ten. 

Durch den Gesetzesbeschluß des N ational
rates soll die Berücksichtigung der Interessen 
der Stammbelegschaft des Betriebes ermög
licht und der Betriebsrat in die Lage versetzt 
werden, Verhandlungen mit dem Betriebsin
haber über wesentliche mit der Beschäftigung 
überlassener Arbeitskräfte verbundene Fra
gen zu führen. Weiters sollen durch die 
Arbeitsverfassungsgesetz-Novelle Vereinba
rungen über die Beschäftigung von überlasse
nen Arbeitskräften in einzelnen Abteilungen 
oder die Gewährung freiwilliger Sozialleistun
gen an überlassene Arbeitskräfte getroffen 
werden können. Ebenso soll zum Beispiel die 
Festlegung von Höchstquoten für die Beschäf
tigung überlassener Arbeitskräfte in 
bestimmten Abteilungen beziehungsweise der 
Verzicht auf die Beschäftigung überlassener 
Arbeitskräfte in bestimmten Abteilungen, die 
Festlegung von Höchst- oder Mindestfristen 
für die Beschäftigung überlassener Arbeits
kräfte, die Vereinbarung der Zustimmungs
pflicht bei Überschreiten bestimmter Quoten 
oder Fristen ermöglicht werden. Bei Nichtei
nigung über derartige Fragen soll die Befas
sung der Schlichtungs stelle möglich sein. Fer
ner sieht die Novelle zum Arbeitsverfassungs
gesetz ein umfassendes Informations-, Bera
tungs-, Überwachungs- und Interventions
recht für den Betriebsrat hinsichtlich der 
Beschäftigung von überlassenen Arbeitskräf
ten vor und stellt die Mißachtung dieser 
Rechte unter Strafsanktionen. 

Durch die im vorliegenden Gesetzesbe
schluß enthaltene Novelle zum ASVG soll -
soweit zwischenstaatliche Abkommen nichts 
anderes vorsehen - die Sozialversicherungs
pflicht für die grenzüberschreitend überlasse
nen Arbeitskräfte gegeben sein und den' 
Beschäftiger treffen. 

Die im gegenständlichen Gesetzesbeschluß 
des Nationalrates enthaltene Novelle zur 
Gewerbeordnung legt die Konzessionspflicht 
für die gewerbsmäßige Überlassung von 
Arbeitskräften fest. Die diesbezügliche Befä
higungsnachweisverordnung soll vom Bun
desminister für wirtschaftliche Angelegenhei
ten im Einvernehmen mit dem Bundesmini
ster für Arbeit und Soziales erlassen werden. 
Bis zum Inkrafttreten dieser Verordnung soll 
der Befähigungsnachweis aufgrund der Rege
lungen des § 376 Z. 9 Abs. 1 der Gewerbeord
nung 1973 erfolgen. Die Bestimmungen über 
die Konzessionspflicht sehen unter anderem 
vor, daß der Zugang zu diesem Gewerbe nur 
Österreichern offenstehen soll. Bei juristi
schen Personen und Personengesellschaften 
des Handelsrechts müssen die zur gesetzli
chen Vertretung berufenen Organe bezie-
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hungsweise die geschäftsführungs- und ver
tretungsbefugten Gesellschafter die öster
reichische Staatsbürgerschaft besitzen, wenn 
die Überlassung von Arbeitskräften im Ver
hältnis zu den sonstigen wirtschaftlichen 
Betätigungen des Unternehmens nicht nur in 
untergeordnetem Umfang ausgeübt wird. Die 
Konzessionserteilung beziehungsweise Ent
ziehung erfolgt durch den Landeshauptmann 
(1. Instanz) beziehungsweise durch den Bun
desminister für wirtschaftliche Angelegenhei
ten im Einvernehmen mit dem Bundesmini
ster für Arbeit und Soziales (2. Instanz). 
Sowohl bei Konzessionserteilung als auch bei 
Konzessionsentziehung soll durch den Geset
zesbeschluß des Nationalrates dem Landesar
beitsamt, der Landeskammer der gewerbli
chen Wirtschaft und der Kammer für Arbeiter 
und Angestellte ein Anhörungsrecht einge
räumt werden. Den genannten Stellen soll für 
den Fall einer dem jeweiligen Gutachten 
widersprechenden Entscheidung (oder der 
Nichteinräumung des Anhörungsrechtes) 
sowohl im Konzessionserteilungsverfahren 
als auch im Entziehungsverfahren ein Beru
fungsrecht eingeräumt werden. 

Der Sozialausschuß hat die gegenständliche 
Vorlage in seiner Sitzung vom 6. April 1988 in 
Verhandlung genommen und einstimmig 
beschlossen, dem Hohen Hause zu empfeh
len, keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der 
Sozialausschuß somit den A n t rag, der Bun
desrat wolle beschließen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des National
rates vom 23. März 1988 betreffend ein Bun
desgesetz, mit dem die Überlassung von 
Arbeitskräften geregelt (Arbeitskräfteüber
lassungsgesetz - AÜG) sowie das Arbeits
marktförderungsgesetz, das Arbeitsverfas
sungsgesetz, das Allgemeine Sozialversiche
rungsgesetz und die Gewerbeordnung 1973 
geändert werden, wird kein Einspruch erho
ben. 

Stellvertretender Vorsitzender Strutzenber
ger: Ich begrüße zunächst den im Hause 
erschienenen Herrn Bundesminister für 
Arbeit und Soziales Dallinger. (Allgemeiner 
Beifal1.) 

Ich möchte zur Information gleich bekannt
geben, daß um 14 Uhr eine Sitzung des Sozial
ausschusses des Nationalrates beginnt, wo die 
Anwesenheit des Herrn Ministers unbedingt 
erforderlich ist, sodaß der Herr Bundesmini
ster nur zeitweise bei unserer Debatte wird 
anwesend sein können. 

Wir gehen nun in die Debatte ein. Zum 
Wort gemeldet hat sich Herr Bundesrat Holz
inger. Ich erteile es ihm. 

13.38 

Bundesrat Holzinger (ÖVP, Oberöster
reich): Herr Vorsitzender! Herr Bundesmini
ster! Meine sehr geehrten Damen und Herren 
des Bundesrates! Ich habe mich zu diesem 
Tagesordnungspunkt zum Wort gemeldet, 
weil ich im Rahmen meiner beruflichen Tätig
keit in Teilbereichen Erfahrungen beim Ein
satz von Leiharbeitern sammeln konnte. 

Ich kenne die Probleme der Betriebe - um 
beim Terminus des Gesetzes zu bleiben -
nicht als Überlasser, sondern als Beschäfti
ger. Ich glaube, aber auch einiges über die 
Probleme der Leiharbeiter sagen zu können. 

Die Frage der sozialen Sicherheit und der 
sozialen Rechte zum Schutze der Leiharbeiter 
kann man gesetzlich regeln, und Verstöße 
dagegen kann man bestrafen, wenn das 
Gesetz dies vorsieht. Ob man wissentlich 
gegen ein Gesetz verstößt, ist eine Frage des 
Charakters. Verantwortungsbewußtsein, die 
Bereitschaft zur Leistung, wenn man dafür 
bezahlt wird, sind gesetzlich nicht zu regeln, 
sind aber sicherlich auch eine Charakter
frage. Man muß daher bei der Beurteilung der 
Sachlage sicherlich beide Seiten sehen. 

Daß der vorliegende Gesetzentwurf ein 
sehr komplexes Problem behandelt, geht auch 
daraus hervor, daß neben dem eigentlichen 
Arbeitskräfteüberlassungsgesetz vier weitere 
Gesetze novelliert werden müssen: das 
Arbeitsmarktförderungsgesetz, das Arbeits
verfassungsgesetz, die Gewerbeordnung und 
schließlich das ASVG. 

Zwei Hauptproblemkreise werden durch 
dieses Gesetz erfaßt. Der eine ist sozialrechtli
cher und arbeitsrechtlicher Natur, der andere 
hat betriebswirtschaftliche Aspekte zur 
Grundlage. 

Bei den laufenden Diskussionen zu diesem 
Thema wird immer wieder erwähnt, daß es 
unverständlich ist, daß in Kenntnis bestehen
der Mißstände eine so lange Zeit benötigt 
wurde, um dieses Gesetz zustande zu bringen. 

Hier muß doch gesagt werden, daß der 1977 
ausgesandte Gesetzentwurf ein umfassendes 
Verbot der Leiharbeit vorsah. Diesem Ent
wurf wurde damals die Zustimmung versagt. 
Statt nun eine gesetzliche Regelung der Leih
arbeit anzustreben, wurde 1982 neuerlich ein 
Gesetzentwurf ausgesandt, der wiederum ein 
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generelles Verbot der Leiharbeit vorsah, mit 
Ausnahme in sozial unbedenklichen und wirt
schaftlich notwendigen Fällen. Auch diesem 
Gesetzentwurf blieb weitgehend die Zustim
mung versagt. 

Im Dezember 1985 kam dann jener Gesetz
entwurf, der als Grundlage für den nunmehr 
vorliegenden angesehen werden kann. Das 
vorzeitige Ende der Legislaturperiode verhin
derte damals eine Behandlung. 

Es ist überhaupt keine Frage, daß im 
Bereich der Leiharbeit eine Regelung notwen
dig war, um herrschende Mißstände zum 
Nachteil der Beschäftigten abzustellen. Man 
sollte aber bei diesen Beurteilungen doch 
etwas vorsichtiger sein und nicht eine Pau
schalverurteilung der Unternehmer vorneh
men. Es gibt überall und in jedem Stand 
Egoisten, die sich kaum oder gar nicht darum 
kümmern, ob durch ihre unkorrekte Vor
gangsweise andere zu Schaden kommen und 
ausgenützt werden. 

Auch die Schwarzarbeit schadet der Wirt
schaft gleicherart wie dem Staat und den 
sozialen Einrichtungen unseres Staates, 
denen dadurch ganz erhebliche Beträge vor
enthalten werden. 

Ich möchte hiefür ein Beispiel bringen. 
Unserem Unternehmen wurde vom Arbeits
amt aufgrund unserer Anforderung ein Anla
genmonteur vermittelt. Dieser Mann hatte in 
den letzten 15 Jahren in nur zwei Betrieben, 
im einen zwölf Jahre und im anderen drei 
Jahre, gearbeitet. Da wir die Vorgängerbe
triebe kannten und diese der gleichen Bran
che angehören, war dies sicherlich eine gute 
Referenz, der Mann wurde eingestellt und mit 
einem anderen Mitarbeiter unseres Betriebes 
auf eine Baustelle nach Niederösterreich in 
zirka. 200 Kilometer Entfernung entsandt. 
Nach eineinhalb Tagen erklärte er, daß zwar 
die Entlohnung in Ordnung sei, ihm aber die 
Arbeit nicht zusage, und er meldete sich wie
der arbeitslos. 

Es ist in so einem Fall die Frage berechtigt, 
ob der Mann nicht deshalb kein festes Dienst
verhältnis eingehen will, weil eben Schwarz
arbeit neben dem Arbeitslosengeldbezug ein
träglicher ist. Ich habe verschiedenen Aussa
gen von Arbeitskollegen entnehmen können, 
daß meine Vermutung richtig war. Niemand 
darf aber aus diesem Vorfall ableiten, daß des
halb alle, die von Arbeitslosigkeit betroffen 
sind - ich sage ausdrücklich: betroffen sind 
-, genauso handeln. Auch hier gilt, was ich 

eingangs sagte: keine Pauschalverurteilun
gen. 

Zur Vorbereitung des vorliegenden Gesetz
entwurfes gab es eine Untersuchung der Insti
tute Fessel und IFES. Es ist trotz anderslau
tender Darstellungen interessant, daß 84 Pro
zent der Befragten angaben, sie hätten ein 
gutes Verhältnis zum Personalbereitstellungs
unternehmen, in dem sie beschäftigt sind, 
und nur 2 Prozent sprachen von einem 
schlechten Verhältnis zu ihrem Arbeitgeber. 

Es ist für mich auch interessant, daß in Zei
ten, in denen ein Arbeitskräftemangel 
herrschte, diese Personalleasingfirmen rela
tiv leicht qualifizierte Arbeitskräfte bekom
men konnten. 

Das läßt nun wieder den Schluß zu, daß die 
Bezahlung nicht so schlecht sein konnte, ich 
nehme an, daß der einzelne mehr Bargeld auf 
die Hand bekam und weniger auf den Bereich 
der Sozialleistungen geachtet hat. 

Wir liegen mit unseren Lohnnebenkosten 
im europäischen Spitzenbereich, das ist unbe
streitbar. Vielleicht wären dem unselbständig 
Erwerbstätigen etwas weniger Sozialleistung 
und mehr Bargeld als Lohn seiner Arbeit lie
ber. 

Deshalb würde die soziale Sicherheit 
sicherlich nicht gefährdet sein, wie uns bei
spielsweise die Verhältnisse in der Bundesre
publik Deutschland beweisen, wo die Lohnne
benkosten um zirka 20 Prozent geringer sind 
als bei uns. 

Doch nun zu den betriebswirtschaftlichen 
Aspekten. Ich glaube, daß gerade dieser 
Bereich zum Entstehen der Personalleasing
firmen geführt hat. Es gibt Betriebe, die aus 
saisonbedingten Gründen für einige Monate 
einen erhöhten Arbeitskräftebedarf haben, 
den die Arbeitsmarktverwaltung nicht befrie
digen kann. 

Aber auch die Hereinnahme von fallweise 
größeren Einzelaufträgen gerade im Bereich 
kleinerer und mittelständischer Unterneh
men führt oftmals durch relativ kurze Ter
mine unter dem Druck einer vorgegebenen 
Pönale zur Notwendigkeit einer vorüberge
henden Erhöhung des Personalstandes. 

Damit aber werden auch bestehende 
Arbeitsplätze gesichert, die möglicherweise 
ohne solche besondere Aufträge gefährdet 
wären. Jeder Betrieb wünscht sich schon aus 
wirtschaftlichen Gründen eine kontinuierli-
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che Auftragslage, nur hängt dies eben von der 
Auftragssituation im allgemeinen stark ab. 

Auch hier hat die Arbeitsmarktverwaltung 
kaum eine Möglichkeit zu helfen, wenngleich 
festgestellt werden' muß, daß durch den EDV
Verbund der Arbeitsämter eine wesentliche 
Besserung eingetreten ist. 

Es ist auch in vielen Fällen für die Arbeits
kräfte nicht tragbar, für kurzfristige Beschäf
tigungen einen Wohnsitzwechsel vorzuneh": 
men, was sicher notwendig ist, wenn der 
Wohnsitz in größerer Entfernung zum mögli
chen Arbeitsplatz liegt. 

Bei kleineren und mittleren Unternehmen 
spielt aber auch der vorübergehende Ausfall 
von Mitarbeitern durch Krankheit, Unfall, 
Karenzurlaub und so weiter eine bedeutende 
Rolle. Hier können die Probleme durch Her
einnahme von Leiharbeitskräften doch gelöst 
werden. 

Die Beschäftigung nicht ordnungsgemäß 
angemeldeter und damit nicht sozialversi
cherter, möglicherweise sogar ausländischer 
Dienstnehmer verurteile ich schärfstens, und 
ich bin froh, daß dieses Gesetz eine weitere 
Handhabe zum Eingreifen bietet. 

Wenn sich ein Unternehmen aufgrund sei
ner Leistungsfähigkeit im Wettbewerb Vor
teile verschaffen kann, so entspricht dies den 
Grundsätzen der freien Marktwirtschaft. 
Wenn sich aber jemand durch gesetzwidrige 
Handlungen Wettbewerbsvorteile verschafft, 
so kann man das einfach nicht akzeptieren. 
Es ist daher richtig, daß für solche Fälle in 
diesem Gesetz, im § 22, entsprechende Straf
bestimmungen festgelegt wurden. 

Ich möchte aber schon auch darauf hinwei
sen, daß auch die verstaatlichte Industrie sehr 
wohl Engpässe im Personalbereich mit Leih
arbeitern überbrückt hat, die dort zum Teil 
jahrelang beschäftigt waren. 

Es ist ja auch bekannt, daß die verstaatlich
ten Betriebe aus Wettbewerbsgründen bei 
Auslandsmontagen ausländische Arbeits
kräfte einsetzen, weil sie mit den Kosten der 
österreichischen Monteure gegen ihre Mitbe
werber, die ebenfalls ausländische Arbeits
kräfte einsetzen, keine Chance hätten. 

Mit diesem Gesetz ergeben sich für die 
Betriebe, soweit sie Leiharbeitskräfte 
beschäftigen müssen, doch auch verschiedene 
Probleme. 

Das trifft einmal auf die Entgeltfestsetzung 
zu. Der Beschäftigungsbetrieb schließt mit 
dem Überlasser, wie' er im Gesetz genannt 
wird, einen Vertrag ab, in dem das zu zah
lende Entgelt für die zu leistende Arbeits
stunde festgelegt wird. Dieser Betrag enthält 
in der Regel alle Lohnnebenkosten. Im § 10 
dieses Gesetzes heißt es aber unter anderem: 

"Bei der Beurteilung der Angemessenheit 
ist für die Dauer der Überlassung auf das im 
Beschäftigerbetrieb vergleichbaren Arbeit
nehmern für vergleichbare Tätigkeiten zu 
zahlende kollektivvertragliche Entgelt 
Bedacht zu nehmen." 

Es kann wohl nur so sein, daß hier der 
Überlasser- und nicht der Beschäftigerbetrieb 
gemeint ist, weil ja der Beschäftigerbetrieb 
keinen Einfluß auf die Lohnhöhe des Leihar
beiters hat. Wenn eine überlassene Arbeits
kraft nicht die festgelegten Tätigkeiten durch
geführt hat - dies trifft des öfteren bei weni
ger qualifizierten Arbeitskräften zu -, so hat 
nach dem § 10 Abs. 2 der Beschäftigerbetrieb 
keine Möglichkeit, das Beschäftigungsver
hältnis vor Vertrags ablauf zu beenden, bezie
hungsweise hat er das Entgelt für die Ver
tragszeit zu bezahlen. Er hat aber nicht die 
Möglichkeit, festzustellen, ob die ihm überlas
sene Arbeitskraft auch tatsächlich das Kön
nen besitzt, das vereinbart wurde. 

Wenn aber diese Qualifikation nun nicht 
gegeben ist, wird der Vertrag durch den Über
lasser eigentlich nicht erfüllt. Wenn nun diese 
Regelung für den Beschäftigerbetrieb gelten 
soll, ist sie für mich unverständlich. 

Besonders problematisch scheint mir die 
Erfüllung des § 14 zu sein, der lautet: 

"Der Beschäftiger haftet für die gesamten 
der überlassenen Arbeitskraft für die 
Beschäftigung in seinem Betrieb zustehenden 
Entgeltansprüche und die entsprechenden 
Dienstgeber- und Dienstnehmerbeiträge zur 
Sozialversicherung als Bürge. 

Hat der Beschäftiger seine Verpflichtungen 
aus der Überlassung bereits dem Überlasser 
nachweislich erfüllt, haftet er nur als Aus
fallsbürge. 

Bei Insolvenz des Überlassers entfällt die 
Haftung des Beschäftigers als Bürge, wenn 
die überlassene Arbeitskraft Anspruch auf 
Insolvenz-Ausfallgeld nach dem Insolvenz
Entgeltssicherungsgesetz hat, soweit 
dadurch die Befriedigung der in Abs. 1 
erwähnten Ansprüche tatsächlich gewährlei
stet ist." 
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Stellen Sie sich als Vergleich vor, Sie wollen 
sich eine Wohnung ausmalen lassen. Sie ertei-
1en dem Malermeister den Auftrag. Im Prin
zip ist das auch eine Form der Personalüber
lassung, weil es sich dabei ja im wesentlichen 
um eine Dienstleistung handelt. Im Vertrag 
steht nun die Klausel, daß Sie, falls der Maler 
die Löhne nicht bezahlt, für diesen bürgen 
müssen. Dies entspricht in keiner Weise den 
Normen einer Geschäftsabwicklung, und Sie 
werden den Auftrag dem betreffenden Maler 
eben nicht erteilen. 

Es liegt für mich doch die Vermutung nahe, 
daß man mit solchen Bestimmungen den 
Bereich der Arbeitskräfteüberlassung wei
testgehend einschränken will. Hoffentlich 
führen die dadurch frei werdenden Arbeits
kräfte nicht zu einer Verschlechterung der 
Arbeitsmarktlage, das heißt zu einer Erhö
hung unserer Arbeitslosenzahlen. 

Schließlich ist zu begrüßen, daß die 
gewerbsmäßigen Überlassungsunternehmen 
nunmehr der Konzessionspflicht auch durch 
die Gewerbebehörde unterliegen. Das Gesetz 
sagt hier unter anderem: 

"Die sorgfältige Kontrolle der Tätigkeit der 
Überlassungsunternehmen in Verbindung mit 
der Möglichkeit der Entziehung der Konzes
sion beziehungsweise Untersagung der Über
lassung von Arbeitskräften sowie der Verhän
gung empfindlicher Geldstrafen soll eine weit
gehende Beseitigung von allfälligen Mißstän
den bringen." 

Eine gesetzliche Regelung im Bereich der 
Überlassung von Arbeitskräften war notwen
dig. Darüber sind sich die hier im Bundesrat 
vertretenen Parteien einig, und das kam auch 
bei der Abstimmung im Nationalrat zum Aus
druck. Aus diesem Grunde gibt meine Frak
tion diesem Gesetz gerne ihre Zustimmung. 
(Beifall bei der ÖVP.) 13.52 

Stellvertretender Vorsitzender Strutzenber
ger: Zum Wort gemeldet hat sich Frau Bun
desrat Moser. Ich erteile ihr das Wort. 

13.52 

Bundesrat Rosl Moser (SPÖ, Kärnten): 
Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Herr Mini
ster! Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Ich möchte die Situation der Arbeitnehmer, 
die im Überlassungswege beschäftigt werden, 
doch auch von einer etwas anderen Seite 
beleuchten, als das mein Vorredner getan hat, 
von einer Seite, die keineswegs immer so 
positiv ist, wie Sie, Herr Kollege Holzinger , 
sie hier dargestellt haben. (Bundesrat Ho 1-

z i n ger: Ich habe sie nicht nur positiv darge
stellt!) Aber doch zum überwiegenden Teil, 
möchte ich sagen. 

Ich meine daher, daß mit dem heute vom 
Bundesrat zu beschließenden Arbeitskräfte
überlassungsgesetz und den Änderungen in 
den Bereichen des Arbeitsmarktförderungs
gesetzes, des Arbeitsverfassungsgesetzes, der 
Gewerbeordnung und des ASVG der Boden 
bereitet wird, auf dem eine seit langem drin
gend notwendige Verbesserung der Situation 
von Leiharbeitskräften möglich erscheint. 

Ich meine aber auch, es wird auch künftig 
insbesondere die Aufgabe der Gewerkschaf
ten und der gesetzlichen· Interessenvertre
tung der Arbeitnehmer sein, die Umsetzung 
dieses wichtigen Instruments in die Praxis zu 
beobachten. Die leidigen Erfahrungen, die in 
der Vergangenheit auf diesem Gebiet 
gemacht werden mußten, lassen nämlich 
befürchten, daß es ständiger intensiver Bemü
hungen bedürfen wird, um für alle aus dieser 
Gruppe von derzeit zirka 70 000 Arbeitneh
mern die soziale und arbeitsrechtliche Absi
cherung Realität werden zu lassen. 

Es bleibt auch zu wünschen, daß mit der 
Angleichung der sozialen und arbeitsrechtli
chen Bestimmungen von Leiharbeitskräften 
an jene der übrigen Arbeitnehmer auch die 
Attraktivität abnimmt, Arbeitskräfte im Über
lassungwege zu beschäftigen. Soweit es aber 
weiterhin geschieht, meine Damen und Her
ren, sind mit diesem Gesetz nunmehr jeden
falls die Möglichkeiten gegeben, diese Men
schen wirksam zu schützen. Die arbeits- und 
sozialrechtliche Absicherung hat in diesem 
Zusammenhang absoluten Vorrang. 

Ein Punkt, der mich in der Vergangenheit 
immer schon besonders negativ berührt hat, 
ist die Tatsache, daß Leiharbeitskräfte bisher 
durch Einstellungsverbote und hohe Konven
tionalstrafen daran gehindert werden konn
ten, im Überlassungsbetrieb, in dem sie gute 
Arbeit geleistet haben und dadurch die 
Chance hätten, ein festes Arbeitsverhältnis 
einzugehen und damit natürlich auch eine 
Verbesserung ihrer beruflichen Position und 
Aufstiegschancen erreichen zu können, diese 
Chance zu nützen. 

Für Frauen besonders gravierend ist in die
sem Zusammenhang, sie verlieren aufgrund 
von befristeten Arbeitsverträgen mit den Ver
leihern auch den Kündigungsschutz nach 
dem Mutterschutzgesetz. Außerdem sind sie 
in den meisten Fällen nicht einmal zur Sozial
versicherung angemeldet. 
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Wenn man diese Nachteile kennt, und es 
kommen da noch einige dazu, dann erscheint 
mir die Aussage von Frau Abgeordneter 
Tichy-Schreder anläßlich der Debatte über 
dieses Gesetz im Nationalrat doch in einem 
etwas sonderbaren Licht. Frau Abgeordnete 
Tichy-Schreder hat darin erklärt, daß 55 Pro
zent der Frauen einen Vorteil darin sehen, 
daß sie flexibler eingesetzt werden können, 
und daß sie damit auch zufrieden sind. Ich 
möchte das entschieden bezweifeln. (Bundes
rat Hol z i n ger: Das war ein Umfrageer
gebnis! Das steht in der Rede drin!) Ich glaube 
nur, daß dieses Umfrageergebnis doch nicht 
wortgetreu von der Frau Abgeordneten wie
dergegeben wurde, sondern vielleicht 
irgendwo aus dem Zusammenhang gerissen 
wurde. (Bundesrat Hol z in ger: Das ist eine 
Vermutung, Frau Kollegin! Sie wissen es auch 
nicht!) Es würde mich sehr freuen, wenn das 
nicht so gemeint gewesen wäre, wie es zum 
Ausdruck gekommen ist. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Wie wichtig und notwendig es war, endlich 
ein Gesetz zu schaffen, das dieser Entwick
lung gegensteuert, zeigen allein diese weni
gen Beispiele, die sich aber leider noch in 
beliebiger Folge fortsetzen ließen. 

Es gab und gibt leider immer noch nicht 
nur einige wenige schwarze Schafe - es ist 
fraglich, ob man diese Menschen überhaupt 
als "Schafe" bezeichnen darf, denn ein Lamm 
ist meines Erachtens eigentlich ein unschuldi
ges Wesen -, die sich die Situation von Men
schen zunutze machen, die oftmals aus einer 
Notsituation heraus gezwungen sind, solche 
Arbeitsbedingungen zu akzeptieren. Ich 
glaube, daß wir in diesem Punkt einer Mei
nung sein könnten. 

Interessant ist in diesem Zusammenhang 
auch, daß ein großer Teil der Leiharbeiter in 
Betrieben mit einer niedrigen Beschäftigten
zahl zu finden ist. Über 40 Prozent der auf 
diese Weise Beschäftigten findet man in 
Betrieben unter 20 Dienstnehmern. Das heißt, 
man findet sie zumeist auch in Betrieben 
ohne entsprechende Arbeitnehmervertretung. 

In Unternehmen mit mehr als 500 Beschäf
tigten und überwiegend funktionierenden 
Betriebsräten finden sich weniger als 6 Pro
zent der Leiharbeiter. Das heißt aber auch, 
daß in diesen Kleinbetrieben die Auswirkun
gen' auf die übrigen Arbeitnehmer dement
sprechend negativ sind. Leiharbeiter werden 
nämlich nicht selten als Lohndrücker und als 
Hilfsmittel zum Unterlaufen sozialer Errun
genschaften eingesetzt. 

Es kommt daher auch nicht von ungefähr, 
daß die Leiharbeit mit dem geringer werden
den Angebot an Arbeitsplätzen zunimmt. 
"Flexibilisierung" , meine Damen und Herren, 
ist das Schlagwort, mit dem heute ständig 
operiert wird. 

Unter diesem Deckmantel entwickeln sich 
allerdings auch Arbeitssysteme, die die 
menschliche Komponente aus dem Arbeitsle
ben mit großem Einsatz zu verdängen suchen. 
Flexibilität wird oftmals auch als Chance zur 
Verwirklichung der persönlichen Freiheit des 
einzelnen angepriesen. Wenn man allerdings 
den Begriff "Flexibilität der Arbeitnehmer" 
einer genauen Betrachtung unterzieht, so 
sieht man, daß damit in sehr vielen Fällen 
Anpassung gemeint ist, und zwar zumeist 
Anpassung an ungünstigere Arbeitsbedingun
gen, Akzeptanz von Einkommenseinbußen 
und dergleichen mehr. Eine Arbeitsplatzände
rung ist heute nahezu zwangsläufig mit einer 
Verschlechterung der Situation der Arbeit
nehmer verbunden. Der Zusammenhang mit 
einem Überangebot an Arbeitskräften ist dar
aus auch unschwer zu erkennen. 

Ich möchte hier nicht mißverstanden wer
den, meine sehr geehrten Damen und Herren: 
Ich bin durchaus für eine flexible Leistungs
gesellschaft, weil aus heutiger Sicht nur darin 
die Chance besteht, sich im internationalen 
Reigen auch behaupten zu können. Wofür ich 
aber eintrete, ist eine faire Leistungsgesell
schaft, eine Leistungsgesellschaft, in der die 
Lasten und die Vorteile gleich und gerecht 
verteilt sind, und eine Leistungsgesellschaft, 
die darüber hinaus auch bereit ist, die Chan
cen zwischen Leistungsfähigen und' Lei
stungsschwächeren sozial auszugleichen. 

Es ist mir auch durchaus bewußt, daß ange
sichts der Entwicklung in anderen Ländern 
künftig auch bei uns die Überlassung von 
Arbeitskräften nicht zu beseitigen sein wird, 
zumindest nicht in absehbarer Zeit. Wofür wir 
aber zu sorgen haben, ist, daß die auf Überlas
sungsbasis arbeitenden Dienstnehmer den 
Arbeitnehmern mit einem festen Arbeitsver
hältnis gleichgestellt werden müssen. 

Ein weiterer Punkt, den es zu beseitigen 
gilt, ist die illegale Beschäftigung von Auslän
dern. Hier müßten besonders dringend alle 
zur Verfügung stehenden Mittel ausgeschöpft 
werden, um diesem Zustand ein Ende zu 
bereiten. Insbesondere in der Baubranche 
und in diversen Reinigungsbereichen ist es 
leider noch vielfach geübte Praxis, Leute ille
gal zu beschäftigen. Es bedarf wohl keiner 
besonderen Erwähnung, daß diese Beschäftig-
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ten nicht nur zu schlechtesten Bedingungen 
arbeiten, sondern darüber hinaus meist auch 
noch menschenunwürdig untergebracht sind. 
Daß sich solche Beschäftigungsformen dort, 
wo sie angewendet werden, natürlich auch 
auf die ordentlichen Arbeitsverhältnisse oder 
die im ordentlichen Arbeitsverhältnis Stehen
den negativ auswirken, ist naheliegend. Dar
über hinaus bilden auf diese Weise geführte 
Unternehmen meines Erachtens auch eine 
unlautere Konkurrenz für ehrliche Unterneh
mer derselben Branche. 

Man darf aber auch die Folgen nicht über
sehen, die sich aus einem eventuellen Unfall 
von nicht angemeldeten Arbeitnehmern, die 
darüber hinaus noch über keine Arbeitsge
nehmigung verfügen, für die Betroffenen 
ergeben. 

Ich glaube, daß es angesichts dieser negati
ven Auswirkungen, die sich auf Arbeitskräfte, 
die im Leiharbeitsverhältnis beschäftigt sind, 
ergeben, besonders wichtig ist, daß es uns 
gelingt, heute dieses Gesetz nach sehr langen 
Beratungen endlich zum Abschluß zu bringen. 
Daher wird meine Fraktion diesem Gesetz 
gerne die Zustimmung erteilen. (Beifall bei 
SPÖ, FPÖ und Bundesräten der ÖVP.) 14.05 

Stellvertretender Vorsitzender Strutzenber
ger: Zum Wort gemeldet ist Herr Bundesrat 
Ing. Ludescher. Ich erteile ihm das Wort. 

14.05 

Bundesrat Ing. Ludescher (ÖVP, Vorarl
berg): Herr Vorsitzender! Hoher Bundesrat! 
Der heute zur Beratung stehende Gesetzesbe
schluß betreffend ein Bundesgesetz, mit dem 
die Überlassung von Arbeitskräften geregelt, 
also das Arbeitskräfteüberlassungsgesetz 
beschlossen wird, das gleichzeitig Änderun
gen im Arbeitsmarktförderungsgesetz, im 
Arbeitsverfassungsgesetz und in weiteren Ge
setzen zur Folge hat, hat, wie wir bereits ge
hört haben, eine sehr lange Entstehungsge
schichte. Da die Probleme hier sehr viel
schichtig sind, wie wir von den beiden Vorred
nern gehört haben, ist es auch wichtig, sich 
mit dieser Materie genauestens zu befassen. 

Im geltenden Recht gab es bisher keine 
umfassende Regelung des Leiharbeitsverhält
nisses. § 9 Abs. 4 des Arbeitsmarktförderungs
gesetzes stellt die Zurverfügungstellung von 
Arbeitskräften zur Übernahme des wirt
schaftlichen Wagnisses, das heißt insbeson
dere ohne Bezahlung der Stehzeiten, einer 
Arbeitsvermittlung gleich, die grundsätzlich 
verboten beziehungsweise der Arbeitsmarkt
verwaltung vorbehalten ist. Und nach § 4 Abs. 

3 Z. 1 des Ausländerbeschäftigungsgesetzes 
dürfen ausländische Arbeitskräfte nur im 
eigenen Betrieb beschäftigt und nicht Dritten 
zur Verfügung gestellt werden. 

Die ersten Entwürfe für eine Neuregelung, 
die 1977 und 1982 erstellt wurden, wollten die 
Arbeitskräfteüberlassung grundsätzlich ver
bieten. Der letzte Ministerialentwurf vom 
Herbst 1985 sah je nach Maß der Überlas
sungstätigkeit entweder eine Bewilligungs
pflicht durch das oder eine Anzeigepflicht an 
das Landesarbeitsamt vor. Eine grenzüber
schreitende Überlassung wurde an eine Ein
zelbewilligung durch den Bundesminister für 
soziale Verwaltung bei Vorliegen besonderer 
arbeitsmar ktpolitischer, volkswirtschaftlicher 
und betriebswirtschaftlicher Erfordernisse 
gebunden. 

In ihrer Stellungnahme dazu legte die Han
delskammer Vorarlberg ausführlich die Not
wendigkeit ausländischer Leiharbeiter bei 
Mangel an geeigneten inländischen Arbeits
kräften beziehungsweise als Ersatz für 
andere Gegengeschäfte dar und forderte die 
Zuständigkeit des Landesarbeitsamtes sowie 
das Absehen von den über die Arbeitsmarkt
politik hinausreichenden volkswirtschaftli
chen Erfordernissen. 

In der Einleitung der Stellungnahme zum 
Entwurf des Arbeitskräfteüberlassungsgeset
zes 1985 schreibt die Vorarlberger Landesre
gierung - ich zitiere -: 

"Es wird begrüßt, daß im vorliegenden Ent
wurf nicht mehr versucht wird, die Überlas
sung von Arbeitskräften an Dritte generell zu 
verbieten, sondern daß nunmehr die festge
stellten negativen Auswirkungen durch eine 
Verbesserung der gesetzlichen Bestimmun
gen beseitigt werden sollen. Diese Vorgangs
weise entspricht den Stellungnahmen der 
Vorarlberger Landesregierung zu vorange
gangenen Entwürfen einer gesetzlichen Rege
lung." 

Die Vorarlberger Landesregierung hat in 
ihrer Stellungnahme auch auf verfassungs
rechtliche Auswirkungen sowie auf Kompe
tenzfragen hingewiesen, welche im heute zur 
Beschlußfassung stehenden Arbeitskräfte
überlassungsgesetz weitgehend berücksich
tigt wurden. 

Durch die gewerbsmäßige Arbeitskräfte
überlassung wurden Anfang der achtziger 
Jahre schon zirka 10000 Arbeitnehmer 
beschäftigt. Wie Frau Bundesrat Moser 
erwähnte, sind derzeit bereits 70 000 Arbeit
nehmer davon betroffen. 
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Nach einer Studie aus dem Jahre 1982 hatte 
ein Drittel der so beschäftigten Arbeitnehmer 
vergeblich beim Arbeitsamt eine Stelle 
gesucht. Drei Viertel hatten vorher keine 
Arbeit. 

Es kann also angenommen werden, daß 
durch eine flexible Arbeitskräfteüberlassung 
zusätzliche Dauerarbeitsplätze geschaffen 
werden. 

Wenn auch das Wort "Flexibilität" des öfte
ren als negativ empfunden und oft nur als Pa
ratstehen für einen momentanen Einsatz ge
wertet wird, kann hier doch entsprechend die
sen Gesetzesparagraphen die Garantie er
stellt werden, daß in etwa ein Dauerarbeits
platz geschaffen und durch die flexible Bereit
stellung in normale Bereiche eingegriffen 
werden kann, daß also der Arbeitnehmer 
durchaus einen Vertrag bekommt, nach dem 
er eine längere Beschäftigung garantiert er
hält. 

Auch sollte man nicht übersehen, daß eine 
ganze Reihe von Arbeitnehmern ganz bewußt 
eine Beschäftigung bei einem Personalbereit
stellungsunternehmen anstrebt, sei es, weil 
sie sich noch nicht an einen fixen Arbeitsplatz 
binden wollen, oder weil sie Erfahrungen in 
verschiedenen Unternehmen sammeln wol
len, um später eventuell besser ausgebildet, 
flexibler, erfahrener zu sein, um eine höher
wertigere feste Anstellung zu bekommen. 

Somit begrüße ich, daß es nach zehnjähri
gen Diskussionen nun mit dem vorliegenden 
Arbeitskräfteüber lassungsgesetz ermöglicht 
wird, daß negative Auswirkungen, wie Sie, 
Frau Bundesrat Moser, sie zu Recht auch 
genannt haben, bei der Arbeitskräfteüberlas
sung durch gesetzliche Bestimmungen abge
stellt werden können und die Vorteile der Fle
xibilisierung durch diese Vermittlungsart 
trotzdem ermöglicht werden. 

Aus der sehr umfangreichen Stellung
nahme der Bundeswirtschaftskammer sind 
im vorliegenden Arbeitskräfteüberlassungs
gesetz einige Wünsche nicht berücksichtigt 
worden. Ich zitiere hier als Beispiel den § 14, 
die Bürgschaft - es hat sie mein Kollege 
Holzinger vorher schon kurz erwähnt. Hier 
heißt es unter dem Abs. 1: 

"Der Beschäftiger haftet für die gesamten 
der überlassenen Arbeitskraft für die 
Beschäftigung in seinem Betrieb zustehenden 
Entgeltansprüche und die entsprechenden 
Dienstgeber- und Dienstnehmerbeiträge zur 
Sozialversicherung als Bürge." So weit, so 
gut. 

Aber weiter heißt es im Abs. 2: "Hat der 
Beschäftiger seine Verpflichtungen aus der 
Überlassung bereits dem Überlasser nach
weislich erfüllt, haftet er nur als Ausfalls
bürge." Also auch wenn er schon voll bezahlt 
hat, haftet er nochmals. 

Ich glaube, da ja das Insolvenz-Entgeltsi
cherungsgesetz bei Nichtzahlungsfähigkeit 
eines Unternehmens zur Geltung kommt, 
kann es bei reiner Zahlungsunwilligkeit, aus 
welchem Grunde immer, nicht Sache desjeni
gen sein, der seiner· Verpflichtung einwand
frei nachgekommen ist, noch einmal zur 
Kasse gebeten zu werden. 

Da dieser neue Gewerbezweig konzessions
pflichtig ist und nur österreichische Staats
bürger Zugang zu diesem Gewerbe haben, 
kann hoffentlich diese Insolvenzangelegen
heit beziehungsweise die Zahlungsunwillig
keit in Grenzen gehalten werden. 

Trotz aller Schwierigkeiten und Probleme 
- der Gesetzestext befaßt sich doch mit sehr 
vielen Bereichen im Detail - kann man 
sagen, daß das Positive durchaus überwie
gend ist gegenüber den negativen Einflüssen, 
und ich möchte diesem Gesetz auch gerne die 
Zustimmung geben. (Allgemeiner Bei
fall.) 14.15 

Stellvertretender Vorsitzender Strutzenoor
ger: Zu Wort gemeldet hat sich Herr Bundes
rat Drochter. Ich erteile es ihm. 

14.15 

Bundesrat Drochter (SPÖ, Niederöster
reich): Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Sehr 
geehrte Damen und Herren! Hoher Bundes
rat! Bevor ich mit meinen Ausführungen 
beginne, möchte ich mich mit zwei Argumen
ten des Kollegen Holzinger auseinanderset
zen, der bedauerte, daß die Lohnnebenkosten 
in Österreich zu hoch sind, aber vergessen hat 
zu sagen, daß eigentlich die Lohnkosten in 
Österreich nicht dem europäischen Durch
schnitt entsprechen. Das ergibt auch der 
letzte Bericht der OECD. 

Er bemerkte auch, daß vielleicht der 
Umstand zur Leiharbeit führen könnte, daß 
manchem mehr Geld auf die Hand wichtiger 
sei als Abgaben für soziale Leistungen. Das 
mag sehr wohl stimmen, meine sehr geehrten 
Damen und Herren, das gilt aber nur so 
lange, solange nicht Leistungen von unserem 
Sozialstaat in Anspruch genommen werden. 
Sobald jemand krank wird oder andere Lei
stungen in Anspruch nehmen will, können die 
Sozialleistungen nicht hoch genug sein. Ich 
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glaube, daß Beiträge und Leistung in einem 
guten Verhältnis stehen sollten. 

Wir werden uns aber heute mit einem 
Gesetz auseinandersetzen, das in seinen 
Grundgedanken, seiner Idee nach, über ein 
Jahrzehnt lang von den betroffenen Arbeit
nehmern, in den Gewerkschaften, in den 
Arbeiterkammern diskutiert wurde, und zwar 
in den verschiedensten Formen: vom totalen 
Verbot der Leiharbeit bis hin zum heute vor
liegenden Gesetzesbeschluß des Nationalra
tes, einem Kompromiß, dem viele Diskussio
nen vorangegangen sind. Wir diskutieren 
heute über ein Gesetz, das über ein Jahrzehnt 
lang in Form von Resolutionen, Anträgen 
immer wieder verlangt wurde, aber leider 
nicht verwirklicht werden konnte. 

Ich muß daher sagen, daß unendliches per
sönliches Leid, heute nicht mehr meßbarer 
finanzieller und gesundheitlicher Schaden 
von den Arbeitnehmern erduldet werden 
mußten, um die Moral unserer Gesellschaft so 
weit zu sensibilisieren, daß sie bereit war, zu 
einem Gesetz wie dem Arbeitskräfteüberlas
sungsgesetz ja zu sagen und es einer 
Beschlußfassung zuzuführen. (Der Vor s i t -
zen d e übernimmt die Verhandlungslei
tung.) 

Über ein Jahrzehnt lang dauerte es, bis sich 
die große Herde der weißen Schafe gegenüber 
den schwarzen Schafen - nicht eine Bezeich
nung von uns, sondern eine eigene Bezeich
nung der Bundeswirtschaftskammer - in der 
Wirtschaft durchgesetzt hat. Die schwarzen 
Schafe nützten vor allem Gastarbeiter ohne 
Beschäftigungsbewilligung, Arbeitslose, Haft
entlassene, Frauen und Jugendliche und 
deren schwierige persönliche Lage sehr oft 
ganz gemein und bewußt aus. 

Es dauerte auch sehr lange, bis in der Wirt
schaft erkannt wurde, daß Leiharbeit nicht 
ausschließlich dazu dient, Spitzen bei Aufträ
gen zu bewältigen, Termine rechtzeitig ein
halten zu können, einen Spezialisten, Techni
ker, Facharbeiter auf gewisse Zeit einzustel
len. Es dauerte sehr lange, bis auch erkannt 
wurde, daß unsaubere Praktiken dazu benützt 
wurden, sich Wettbewerbsvorteile durch 
Nichteinhalten von Kollektivverträgen, Nicht
gewähren von sozialrechtlichen und arbeits
rechtlichen Ansprüchen oder durch Nichtbe
achten von Arbeitnehmerschutzvorrichtun
gen zu schaffen. Viele redliche Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer wurden auf diese Weise 
übervorteilt und bei Auftragsvergaben ausge
bootet. 

Bei dieser Gelegenheit, glaube ich, muß 
man aber auch darauf hinweisen, daß es 
durch diesen unfairen Wettbewerb zu Wettbe
werbsverzerrungen gekommen ist. Dies 
brachte es wieder mit sich, daß sehr oft 
soziale Spannungen und die Gefährdung des 
sozialen Friedens in jenen Betrieben aufge
treten sind, die bei diesen Praktiken nicht 
mitgemacht und ordentlich kalkuliert haben. 

Sehr oft führte das Fehlen von wirtschaftli
chen Grundlagen dieser Verleihfirmen dazu, 
vor allem dann, wenn das Weihnachtsgeld 
oder das Urlaubsgeld fällig geworden ist und 
in der Urlaubskasse gefehlt hat, daß die Fir
men insolvent wurden und in den Konkurs 
gingen. 

Die Ansprüche der Arbeitnehmer mußten 
dann anschließend nach langen Wartezeiten 
aus dem gemeinsamen Topf, dem Insolvenz
ausfallsgeldfonds, in den die Arbeitgeber ein
zahlen, finanziert werden. Auch heute ist der 
Schaden, den Sozialversicherungseinrichtun
gen, aber auch der Staat durch das Vorenthal
ten von Steuern, Abgaben und Beiträgen erlit
ten haben, nicht zu ermessen. 

Sehr geehrte Damen und Herren! Die Zeit, 
in der wir bei der Bundeswirtschaftskammer , 
bei unseren Wirtschaftspartnern, bei den 
Arbeitgebern kein Gehör gefunden haben, ist 
nun vorbei. Unsere Hoffung ist, daß der 
unwürdige Menschenhandel nun endgültig 
der Vergangenheit angehört. Dieses Gesetz 
gibt uns Hoffnung, daß wir nach mehr als 
zehn Jahren gemeinsam ein Problem erkannt 
haben und nun einen Komprorniß schließen 
werden, der den heutigen Bedürfnissen der 
Wirtschaft, der Arbeitnehmer und der 
Betriebe Rechnung tragen kann. 

Die zirka 400 Inhaber von registrierten 
Gewerbescheinen für Personalbereitstel
lungsunternehmen, von denen wieder 50 Pro
zent diesen gewerblich nutzen, müssen sich 
ab nun gesetzlichen Normen unterwerfen, 
sich dieser bedienen, sie aber auch einhalten. 

All jene, die Personalbereitstellung 
gewerbsmäßig betreiben wollen, müssen sich 
einem Konzessionsverfahren stellen. Für jene 
Unternehmer, die nur vorübergehend Perso
nenbereitstellung betreiben wollen, besteht 
Anzeigepflicht bei der Arbeitsmarktbehörde. 

Eine Schätzung aus dem Jahre 1984 ergab, 
daß ungefähr 70000 Leiharbeitsverhältnisse 
in Österreich bestanden haben, die längerfri
stigen Leiharbeitsverhältnisse entsprachen 
einer Zahl von 37 000 Vollarbeitsplätzen. In 
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den Jahren 1987 und 1988 wird diese Zahl 
sicherlich steigen. Dies ist eine beachtliche 
Zahl von Arbeitnehmern, die in dieser 
Beschäftigungsform in unserer Wirtschaft 
tätig sind, Arbeitnehmer, die ab nun geregelte 
Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis haben, 
die nicht mehr so wie bisher leider sehr oft 
der Willkür oder dem Zufall überlassen 
waren. 

Sehr geehrte Damen und Herren! Dieses 
Gesetz bringt auch mit sich, daß eine Reihe 
von anderen Gesetzen, die hier schon 
erwähnt wurden, novelliert und angepaßt 
werden müssen: das allgemeine Sozialversi
cherungsgesetz, die Gewerbeordnung, das 
Arbeitsmarktförderungsgesetz; aber auch 
eine Novellierung des Arbeitsverfassungsge
setzes ist notwendig. 

Die Novellierung des Arbeitsverfassungsge
setzes wird sicherstellen, daß trotz dieses 
Gesetzes die Interessen der Stammbeleg
schaften von den Betriebsräten weiterhin 
gewahrt werden können, so wie es bisher der 
Fall gewesen ist. 

Die Betriebsräte werden Verhandlungen 
mit den Arbeitgebern führen können, um die 
besonderen Angelegenheiten der überlasse
nen Arbeitskräfte regeln zu können. 

Die Novellierung wird es aber auch ermögli
chen, daß freiwillige Sozialleistungen der 
Arbeitnehmer des Stammbetriebes auch an 
die überlassenen Arbeitskräfte weitergegeben 
werden können. 

Eine wichtige Aufgabe der Betriebsräte 
wird es sein, mit den Arbeitgebern auch über 
Höchstquoten von überlassenen Arbeitskräf
ten in den einzelnen Abteilungen des Betrie
bes zu verhandeln. 

Betriebsräte werden in der Praxis selbst
verständlich auch über Höchst- und Mindest
fristen und Quoten mit den Arbeitgebern zu 
verhandeln haben. 

Besonders wichtig scheint uns aber die 
Zustimmungspflicht der Betriebsräte bei 
Überschreitung von bestimmten Quoten und 
Fristen zu sein, die vor allem überlassene 
Arbeitnehmer betreffen. 

Zusammenfassend ist zu sagen, daß es zu 
begrüßen ist, daß sich der Mitbestimmungs
und Mitverantwortungsgedanke sicherlich 
aufgrund positiver Erfahrungen in der Ver
gangenheit mit den Belegschaftsvertretern 
auch in diesem Gesetz durchzusetzen scheint. 

Ich glaube auch, daß es ein sichtbares Zei
chen ist, daß wir uns auf dem richtigen Weg 
befinden, wenn wir die Bereitschaft zur Mit
bestimmung, zur Mitverantwortung in den 
Betrieben durch die Betriebsräte anerkennen. 

Durch dieses Gesetz ist auch gewährleistet, 
daß Arbeitnehmer von Überlassungsunter
nehmen die gleichen sozialen Rechte und Kol
lektivvertragsansprüche, also den gleichen 
sozialen Standard vorfinden, wie ihn die mei
sten österreichischen Arbeitnehmer bean
spruchen können, wenn sie einer Stamm be
legschaft angehören, ein Ziel, das viele Arbeit
nehmer in Österreich haben: einer Stammbe
legschaft anzugehören. 

Sehr geehrte Damen und Herren! Es liegt 
nun an uns, dieses Gesetz, nachdem es in 
Kraft getreten ist, in die Realität, in das tägli
che Arbeitsleben, in die Arbeitswelt umzuset
zen. Gelingt uns dies, so bin ich davon über
zeugt, daß wir wieder gemeinsam ein kleines 
Stück Unrecht beseitigt haben, und der heu
tige Beschluß des Arbeitskräfteüberlassungs
gesetzes ist gerechtfertigt. - Danke. (Beifall 
bei der SPÖ und bei Bundesräten der 
ÖVP.) 14.25 

Vorsitzender: Weitere Wortmeldungen lie
gen nicht vor. 

Wünscht noch jemand das Wort? - Das ist 
nicht der Fall. 

Die Debatte ist geschlossen. 

Wird von der Berichterstattung ein Schluß
wort gewünscht? - Das ist ebenfalls nicht 
gegeben. 

Wir gelangen zur Abstimmung. 

Bei der A b s tim m u n g beschließt der 
Bundesrat mit Stimmeneinhelligkeit, gegen 
den Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
keinen Einspruch zu erheben. 

5. Punkt: Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
vom 23. März 1988 betreffend ein Bundesge
setz, mit dem aus Anlaß des 50. Jahrestages 
der Okkupation Österreichs einmalige Ehren
gaben und Zuwendungen für Widerstands
kämpfer und Opfer der politischen Verfol
gung geleistet werden (Ehrengaben- und 
Hilfsfondsgesetz) und das Bundesfinanzge
setz 1988 sowie das Opferfürsorgesetz geän-

dert werden (3457 der Beilagen) 

Vorsitzender: Wir gelangen nun zum 
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5. Punkt der Tagesordnung: Bundesgesetz, 
mit dem aus Anlaß des 50. Jahrestages der 
Okkupation Österreichs einmalige Ehrenga
ben und Zuwendungen für Widerstandskämp
fer und Opfer der politischen Verfolgung 
geleistet (Ehrengaben- und Hilfsfondsgesetz) 
und das Bundesfinanzgesetz 1988 sowie das 
Opferfürsorgegesetz geändert werden. 

Berichterstatter ist Herr Bundesrat Gargit
ter . Ich bitte um den Bericht. 

Berichterstatter Gargitter: Wertes Präsi
dium! Werte Kolleginnen und Kollegen! Aus 
Anlaß des 50. Jahrestages der Okkupation 
Österreichs sieht der gegenständliche Geset
zesbeschluß des Nationalrates vor, daß an 
Inhaber eines Befreiungs-Ehrenzeichens 
beziehungsweise an Opfer im Sinne des 
Opferfürsorgegesetzes eine einmalige Ehren
gabe in folgender Höhe geleistet wird: 

Besitzer eines Befreiungs-Ehrenzeichens 
5000 S, 

Opfer nach dem Opferfürsorgegesetz, die 
eine Rente nach diesem Bundesgesetz bezie
hen, 4000 S, 

Hinterbliebene nach Opfern, die eine Ren
tenleistung nach dem Opferfürsorgesetz 
beziehen, 3 500 S, 

Inhaber einer Amtsbescheinigung ohne 
Opferfürsorge-Rentenbezug 3 500 S, 

Inhaber eines Opfer ausweises 2 500 S. 

Nach den Erläuterungen der Regierungs
vorlage beträgt der für die Leistung dieser 
Ehrengaben zu erwartende finanzielle Auf
wand etwa 50 Millionen Schilling. 

Weiters soll aus Anlaß des 50. Jahrestages 
der Okkupation Österreichs durch den Geset
zesbeschluß des Nationalrates ein mit eigener 
Rechtspersönlichkeit ausgestatteter und 
gemeinnützigen Zwecken dienender "Fonds 
zur besonderen Hilfe für Widerstandskämpfer 
und Opfer der politischen Verfolgung - Hilfs
fonds" errichtet werden, aus dessen Mittel 
hilfsbedürftige Widerstandskämpfer und 
Opfer der politischen Verfolgung, die keine 
Leistungen nach dem Opferfürsorgesetz oder 
dem Ausgleichstaxfonds erhalten können, 
unterstützt werden. Empfänger von Zuwen
dungen aus dem Fonds können sein: 

1. Personen, die um ein unabhängiges, 
demokratisches und seiner geschichtlichen 
Aufgabe bewußtes Österreich, insbesondere 

gegen Ideen und Ziele des N ationalsozialis
mus, mit der Waffe in der Hand gekämpft 
oder sich hiefür rückhaltlos in Wort oder Tat 
eingesetzt haben, 

2. Personen, die aus politischen Gründen 
oder aus Gründen der Abstammung, Religion 
oder Nationalität durch Maßnahmen eines 
Gerichtes, einer Verwaltungs- (im besonderen 
einer Staatspolizei-) Behörde oder. durch Ein
griffe der NSDAP einschließlich ihrer Gliede
rungen verfolgt worden sind, und 

3. Personen, die um Verfolgungen aus den 
in Z. 2 angeführten Gründen zu entgehen, 
ausgewandert sind, 

wenn sie oder ihre Eltern am 13. März 1938 
die österreichische Bundesbürgerschaft 
besessen haben oder in einem vor diesem Tag 
gelegenen Zeitraum durch mehr als zehn 
Jahre ununterbrochen ihren Wohnsitz im 

, Gebiet der Republik Österreich hatten. 

Dem Fonds sollen aus Bundesmitteln ein
malig 25 Millionen Schilling überwiesen wer
den. Diesem Fonds sollen überdies jene für 
die Ehrengaben im Bundesvoranschlag 1988 
vorgesehenen Mittel zufließen, die hiefür 
nicht in Anspruch genommen werden. Die 
Verwaltung des Fonds soll dem Bundesmini
ster für Arbeit und Soziales obliegen, der hie
bei die Opferfürsorgekommission (§ 17 Opfer
fürsorgegesetz) anzuhören hat. Unentgeltli
che Zuwendungen an den Fonds sollen von 
der Erbschafts- und Schenkungssteuer ausge
nommen werden. 

Der gegenständliche Gesetzesbeschluß ent
hält ferner die Rechtsgrundlage, um jene 
Zigeuner nach dem Opferfürsorgesetz zu ent
schädigen, die während der NS-Zeit in Lagern 
angehalten wurden, die bisher nicht als Haft
lager gewertet wurden. Solche Anhaltelager 
befanden sich in Lackenbach im Burgenland 
und in Maxglan in Salzburg. 

Der Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
sieht vor, daß die aufgrund des gegenständli
chen Gesetzentwurfes gewährten Geldleistun
gen nicht der Einkommensteuer unterliegen 
und alle zur Durchführung erforderlichen 
Amtshandlungen, Eingaben, Vollmachten, 
Zeugnisse, Urkunden über Rechtsgeschäfte 
sowie Vermögensübertragungen von bundes
gesetzlich geregelten Gebühren, Verkehrs
steuern und Verwaltungsabgaben befreit 
sind. 

Nach der Rechtsauffassung des Bundes
kanzleramt-Verfassungsdienstes unterliegen 
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von dem gegenständlichen Gesetzesbeschluß 
des Nationalrates die Bestimmungen des 
Abschnittes IV (Novelle zum Bundesfinanzge
setz 1988) sowie des Abschnittes VI (Vollzie
hung), soweit sich dieser auf die vorgenann
ten Bestimmungen bezieht, im Sinne des Arti
kels 42 Abs. 5 B-VG nicht dem Einspruchs
recht des Bundesrates. 

Der Sozialausschuß hat die gegenständliche 
Vorlage in seiner Sitzung vom 6. April 1988 in 
Verhandlung genommen und einstimmig 
beschlossen, dem Hohen Hause zu empfeh
len, keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der 
Sozialausschuß somit den A n t rag, der Bun
desrat wolle beschließen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des National
rates vom 23. März 1988 betreffend ein Bun
desgesetz, mit dem aus Anlaß des 50. J ahres
tages der Okkupation Österreichs einmalige 
Ehrengaben und Zuwendungen für Wider
standskämpfer und Opfer der politischen Ver
folgung geleistet (Ehrengaben- und Hilfs
fondsgesetz) und das Bundesfinanzgesetz 
1988 sowie das Opferfürsorgegesetz geändert 
werden, wird - soweit er dem Einspruchs
recht des Bundesrates unterliegt - kein Ein
spruch erhoben. 

Vorsitzender: Wir gehen in die Debatte ein. 

Zum Wort gemeldet hat sich Herr Bundes
rat Schlögl. Ich erteile es ihm. 

14.34 

Bundesrat Schlögl (sPä, Niederösterreich): 
Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Meine sehr 
geehrten Damen und Herren! Vor wenigen 
Wochen gedachten wir der Auslöschung unse
res Staates im Jahre 1938 und des Beginnes 
einer grausamen und menschenverachtenden 
Diktatur in Österreich. 

Der 12. März 1938 ist für uns ein Tag des 
bitteren Gedenkens, untrennbar verbunden 
mit den entsetzlichen Ereignissen, die ihm 
folgen sollten: der Verhaftung Zehntausencler 
politisch Unbequemer, den Exzessen gegen
über jüdischen Mitbürgern, dem Abschlach
ten von Tausenden Andersdenkenden und 
dem Hineingezogenwerden in den Zweiten 
Weltkrieg. 

In den letzten Wochen geisterten wieder 
einmal die Bilder der anschlußbegeisterten 
Massen von Österreichern rund um die Welt, 
ebenso daß Österreicher zum Teil an führen
der Stelle in der Vernichtungsmaschinerie 

des Dritten Reiches mitwirkten und tätig 
waren. Beides ist als Tatsache nicht zu leug
nen und erfüllt uns mit großer und tiefer 
Schuld. 

Aber: Es gab auch ein anderes Österreich. 
Bei allem Schuldgefühl müssen wir mit gebo
tenem Nachdruck, so glaube ich, anläßlich der 
Diskussion dieses Gesetzes einige Dinge klar
stellen. 

Der 12. März 1938 ist nicht wie eine Natur
katastrophe über Österreich hereingebro
chen. Schon Jahre vorher hatte Österreich die 
Demokratie verloren. An ihre Stelle trat ein 
autoritärer Ständestaat. Mit der Ausschal
tung der Sozialdemokratie hatte sich der Au
strofaschismus des wichtigsten Bündnispart
ners gegen die Nazis selbst beraubt. Die 
mächtigen Länder der damaligen Zeit sind 
dem kleinen Österreich weitgehend desinter
essiert gegenübergestanden. Der Anschluß 
Österreichs an das Deutsche Reich stieß -
von der Ausnahme Mexiko abgesehen - auf 
keinen größeren internationalen Protest. 

Die Österreicher, auch jene, die den 
Anschluß begrüßten, verspürten sehr bald 
den Verlust ihrer persönlichen und menschli
chen Freiheit. Als sie für den Anschluß 
stimmten, konnten sie den Massenmord und 
den Krieg trotz aller Anzeichen, die es auch 
schon 1938 gegeben hat, nicht voraussehen. 
Das Ja zum Anschluß bedeutete ohne Zweifel 
kein Ja zum Krieg und schon gar kein Ja zum 
Massenmord. Vielmehr liegt für mich die tie
fere Ursache für die Anschlußbewegung im 
Österreich der Ersten Republik, in der explo
siven sozialen Situation, in den Folgen der 
Verträge nach dem Ersten Weltkrieg, in der 
tiefen Wirtschaftskrise mit 600 000 bis 700 000 
Arbeitslosen und Ausgesteuerten und einem 
sehr engen und schwach ausgeprägten Öster
reichbewußtsein. 

Die Welt, die in den letzten Wochen und 
Monaten in ihren Medien und durch ihre 
Staatsmänner über uns geurteilt hat, darf 
aber auch nicht übersehen, daß in Österreich 
bereits vor 1938 Nationalsozialisten verurteilt 
und verhaftet wurden, zu einem Zeitpunkt 
also, zu dem Adolf Hitler noch freundlich die 
Hände führender europäischer Staatsmänner 
schütteln konnte. 

Die Welt darf aber auch nicht vergessen, 
daß bereits ab 1938 - und das darf die junge 
Generation im heutigen Österreich auch nicht 
übersehen - österreichische Widerstands
kämpfer in Konzentrationslagern starben. 
Schon in den ersten Tagen und Wochen nach 
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dem Anschluß wurden 70 000 Menschen in 
Österreich verhaftet. Insgesamt waren über 
100 000 Österreicherinnen und Österreicher 
aus politischen Gründen in Kerkern oder in 
Konzentrationslagern inhaftiert. 2 700 wur
den als Widerstandskämpfer zum Tode verur
teilt und hingerichtet. 1 600 starben in den 
Gefängnissen der Gestapo, 16500 kamen in 
Konzentrationslagern um. 65 000 Mitbürger 
jüdischer Abstammung wurden in KZs ermor
det. 

Aus heutiger Sicht müssen wir aber auch 
bedenken, daß all jene Österreicher, die zur 
deutschen Wehrmacht eingezogen wurden 
und in fremder Uniform kämpften, Zielen die
nen mußten, die nicht die ihren waren. Auch 
diese 250 000 Österreicher, die auf den 
Schlachtfeldern Europas ihr Leben verloren, 
zählen für mich zu den Opfern des Anschlus
ses im März 1938. 

Meine Damen und Herren! Wir haben des
halb die Pflicht und Schuldigkeit, jenen zu 
danken und jener zu gedenken, die trotz 
Gefahr und Verfolgung an Österreich 
geglaubt und Widerstand geleistet haben. 

Wie ich bereits geschildert habe, waren es 
nicht wenige, die dazu bereit waren. Ihrem 
Einsatz ist es zuzuschreiben, daß Österreich 
wieder ein freier, selbständiger und demokra
tischer Staat geworden ist. 

Oft wurde gerade in den letzten Wochen kri
tisiert, daß das heutige Österreich zuwenig 
für die Opfer der Zeit zwischen 1938 und 1945 
getan hat. Dieser Kritik schließe ich mich in 
manchem an, vor allem aufgrund der Tatsa
che, daß es keine wirkliche Wiedergutma
chung für diese Menschen geben kann. Ohne 
Zweifel gab es zu Beginn der Zweiten Repu
blik, aber auch in den letzten 40 Jahren man
che Versäumnisse. 

Allzuoft wurden in der Zeit nach 1945 die 
sogenannten Kleinen, die Mitläufer, gefaßt 
und bestraft, während man die Großen laufen 
ließ. Es gab eine Reihe von unverständlichen 
Gerichtsurteilen, und die Einstufung Öster
reichs als erstes Opfer der nationalsozialisti
schen Gewaltpolitik wurde allzu bereitwillig 
von den Regierungen der Zweiten Republik 
aufgegriffen, um die Vergangenheit zu ver
drängen. Aufgrund der wirtschaftlichen Not 
bemühte man sich auch nicht um eine syste
matische Rückholung der Emigranten. 

Ich glaube aber trotzdem, daß unter den 
gegebenen Umständen und unter den gegebe
nen Verhältnissen vom offiziellen Österreich 

der Zweiten Republik viel getan wurde, um 
Schuld abzutragen und den Opfern einerseits 
materiell zu helfen, andererseits sie entspre
chend ihren Leistungen und Opfern zu ehren 
und zu würdigen. Bundesminister Alfred Dal
linger hat diese Leistungen in seinem Bericht 
an den Nationalrat dargelegt. 

Bereits kurz nach Ende des Zweiten Welt
krieges, am 17. Juli 1945, hat die provisorische 
Bundesregierung unter Renner das erste 
Opferfürsorgesetz verabschiedet. Seitdem 
wurde dieses Gesetz durch insgesamt 40 Bun
desgesetze verbessert. Von 1946 bis heute hat 
die Republik Österreich nach dem Opferfür
sorgegesetz rund 5,6 Milliarden Schilling auf
gewendet. 

Das heute vorliegende Gesetz entstand in 
enger Zusammenarbeit mit den Vertretern 
der Opfer. Aus Anlaß des 50. Jahrestages der 
Okkupation Österreichs sieht die gegenständ
liche Vorlage vor, daß an Inhaber eines 
Befreiungsehrenzeichens beziehungsweise an 
Opfer im Sinne des Opferfürsorgegesetzes 
eine einmalige Ehrengabe geleistet wird. Wie 
bereits berichtet, wird der finanzielle Auf
wand dafür rund 50 Millionen Schilling betra
gen, wobei die Leistungen der Ehrengaben je 
nach Verdienst zwischen 2 500 Sund 5 000 S 
ausmachen. 

Daneben - das wurde auch ganz kurz 
berichtet - wird auch eine Novellierung des 
Opferfürsorgegesetzes vorgeschlagen, die 
eine wirksame Grundlage für die Entschädi
gung der Zigeuner schafft. Die Zigeuner sind 
eine ethnische Minderheit, die in der Hitler
zeit brutal verfolgt worden ist und für die 
nichts an Wiedergutmachtung bisher getan 
wurde. 

Ich glaube aber, meine Damen und Herren, 
daß diese Ehregabe auf keinen Fall einen 
Freikauf für uns darstellen darf, sie darf nicht 
als Ablaßzahlung mißverstanden werden. Das 
Gesetz entspricht den Vorschli;i.gen der KZ
Verbände. Es wurde in den letzten Wochen 
viel Kritik daran geübt. In der ursprünglichen 
Fassung hatte man eine weiterreichende Ent
schädigung für die Opfer vorgesehen, die aber 
dann aus budgetären Gründen nicht zustande 
kam. Ich glaube aber, auch wenn das Gesetz 
keine Ideallösung darstellt, so hilft es doch 
den Opfern und stellt einen wichtigen symbo
lischen Akt der Wiedergutmachung dar, 

Meine Damen und Herren! Aber Öster
reichs Ansehen in der Welt in Sachen Vergan
genheitsbewältigung ist nicht abhängig von 
der Höhe der Ehrengaben. Das Ansehen lei-
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det durch andere Ereignisse, Vorgänge und 
Vorkommnisse in der jüngsten Vergangen
heit, die uns alle sattsam bekannt sind. Ich 
möchte darüber heute nicht reden. Ich möchte 
nur über ein Thema reden, und das ist die 
Haltung der Freiheitlichen Partei und ihres 
Obmannes Jörg Haider. 

Diese Haltung in der Diskussion um dieses 
Gesetz für die Opfer des Faschismus hat im 
Nationalrat und in der Öffentlichkeit große 
Aufregung und Empörung verursacht. Die 
FPÖ hat erst im letzten Moment dem Gesetz 
zugestimmt und forderte zugleich, daß auch 
die von Partisanen Verschleppten eine solche 
Ehrengabe erhalten sollten. Was die FPÖ zur 
Änderung des Gesetzes vorschlug, ist meiner 
Meinung nach schlichtweg eine Verhöhnung 
der Opfer des Faschismus. Würden auch die 
von Partisanen Verschleppten in das Gesetz 
miteinbezogen werden, so gehörten zu den so 
Gewürdigten auch hochrangige ehemalige 
Nationalsozialisten und führende Gestapo
Leute. Das heißt, wir würden am 50. Gedenk
tag sowohl die Opfer als auch die Täter 
zugleich würdigen. - Ich brauche nicht zu 
erwähnen, daß dieser Antrag im Nationalrat 
abgelehnt wurde. 

So ungeheuerlich die Argumentation von 
Haider auch in dieser Frage ist, überraschend 
kommt sie nicht. Rufen wir uns doch in Erin
nerung: Der FPÖ-Obmann findet nichts dabei, 
wenn er mit dem rechts extremen Obmann 
der NDP Burger zum lockeren Plausch 
zusammentrifft. In Haiders Burgenland-FPÖ 
gibt es einen führenden Funktionär, der bei
nahe Landtagsabgeordneter geworden wäre, 
der in rechtsextremen, Hitler verherrlichen
den Zeitschriften mitarbeitet, und Haiders 
ausländerfeindliche Reden werden auf neona
zistischen und rechtsradikalen Flugzetteln 
wiedergegeben. 

Ich glaube, diese Tatsachen zeigen, daß der 
liberale Veränderungsversuch in der FPÖ 
gescheitert ist. Der VdU, der Verein der Unab
hängigen, ist nach dem Krieg ein Sammelbek
ken der Ewiggestrigen gewesen. Die heutige 
FPÖ unter Haider ist offensichtlich die Nach
folgepartei geworden. 

Unsere heutige Zustimmung kann nur 
einen bescheidenen Dank an die Opfer des 
Faschismus darstellen. Wir sollten damit die 
Erinnerung an die Grausamkeiten des NS
Regimes wachhalten. Wir sollten vergeben, 
aber meiner Meinung nach niemals verges
sen. Dieser Staat Österreich darf nie wieder 
Ort für Chauvinismus, Ort für Unterdrückung 
Andersdenkender, Ort für Antisemitismus 

und schon gar nicht Ort für neonazistische 
Gruppen werden. 

Das vorliegende Gesetz und die Nichtbeein
spruchung durch den Bundesrat sind für mich 
ein deutliches Bekenntnis zu: Nie wieder 
Faschismus!, Nie wieder Diktatur!, Nie wieder 
Krieg! und gleichzeitig ein Aufruf, nie wieder 
auch nur das kleinste Stückchen Demokratie 
preiszugeben. Es darf nie wieder eine Situa
tion der politischen und gesellschaftlichen 
Verdrossenheit und Verzweiflung geben, wie 
sie für die dreißiger Jahre in Österreich cha
rakteristisch war. Wirtschaftlicher Notstand 
ist die Quelle vielen Übels, aus ihm resultiert 
Extremismus in jeder Form. 

Aus dem Jahre 1938 haben wir aber auch 
die Lehre zu ziehen, daß die Zusammenarbeit 
der großen demokratischen politischen Kräfte 
nicht leichtfertig aufs Spiel gesetzt werden 
darf. Und wir haben das Österreichbewußt
sein zu pflegen, sosehr wir auch mit der Profi
lierung unseres Landes in der Welt gerade 
jetzt unsere Probleme haben. Wir brauchen in 
Österreich auch in Zukunft Toleranz gegen 
Andersdenkende, gegen Andersredende und 
gegen Andershandelnde, egal, welcher Rasse 
sie angehören, welchem Glauben sie angehö
ren oder welche politische Einstellung sie 
haben. 

Altkanzler Bruno Kreisky meinte in seiner 
Rede am 11. März 1988 vor dem Wiener Rat
haus: "Demokratie heißt nicht nur Meinungs
freiheit, Religionsfreiheit und Pressefreiheit, 
sondern auch einen Staat zu haben, in dem 
der Wohlstand für alle an vorderster Stelle 
steht. Man sichert die Demokratie, indem 
man sie immer in Bewegung hält. Wir dürfen 
nichts verdrängen und nichts verschütten, 
damit wir die Geschichte verstehen und um 
Brücken zu bauen auf einem Weg, um klüger 
zu sein für das nächste Mal." - Handeln wir 
in diesem Sinne für die Zukunft! (Allgemeiner 
Beifall.) 14.50 

Vorsitzender: Zu Wort gemeldet hat sich 
Frau Bundesrat Rosa GfÖller. Ich erteile es 
ihr. 

14.50 

Bundesrat Rosa Gföller (ÖVP, Tirol): Sehr 
geehrter Herr Vorsitzender! Meine sehr 
geehrten Damen und Herren! Hoher Bundes
rat! Am 23. März wurde im Nationalrat das 
Ehrengaben- und Hilfsfondsgesetz mehrheit
lich verabschiedet. Dieses Gesetz liegt nun 
dem Bundesrat mit der Empfehlung des 
Sozialausschusses, keinen Einspruch zu erhe
ben, zur Beschlußfassung vor. 
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Anläßlich des 50. Jahrestages der Beset
zung Österreichs sollen Inhabern des Ehren
zeichens für Verdienste um die Befreiung 
Österreichs 5 000 S, Inhabern einer Amts
bescheinigung, die im Bezuge einer Rente 
nach dem Opferfürsorgegesetz stehen, 
4000 S, Inhabern einer Amtsbescheinigung 
ohne Opferfürsorgerente 3 500 S, Hinterblie
benen nach Opfern, die eine Rentenleistung 
nach dem Opferfürsorgegesetz beziehen, 
3 500 S und Inhabern eines Opferausweises 
2500 S als einmalige Ehrengabe zuerkannt 
werden. Dafür steht insgesamt ein Betrag von 
50 Millionen Schilling zur Verfügung. Es wird 
jeweils nur der Höchstbetrag zuerkannt, auch 
wenn mehrere Voraussetzungen zusammen
treffen. 

An Inhaber des Befreiungsehrenzeichens 
sowie an Bezieher einer laufenden Rente 
nach dem Opferfürsorgegesetz wird von Amts 
wegen ohne Antrag die zustehende Ehren
gabe ausbezahlt. Bei diesem Personenkreis 
stellt die Erfassung kein Problem dar. Schwie
rigkeiten hingegen treten bereits bei den 
Inhabern des Ehrenzeichens für Verdienste 
um die Befreiung Österreichs auf, denn dieses 
Ehrenzeichen wurde bereits vor über sieben 
Jahren zuerkannt. Viele Anspruchsberech
tigte sind verzogen oder verstorben. Allein in 
Tirol sind von den Ehrenzeicheninhabern 61 
verstorben. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Der Bund der Opfer des politischen Freiheits
kampfes in Tirol, dessen Präsident seit der 
Gründung Heinz Mayer ist, führt genaue Auf
zeichnungen. Von den 675 Amtsbescheini
gungsträgern sind nur mehr 163 am Leben, 
von den 520 Opferausweisinhabern sind heute 
nur noch 177 am Leben. Es muß somit ange
nommen werden, daß die geschätzte Zahl von 
4 000 Berechtigten viel zu hoch gegriffen ist 
und der vorgesehene Betrag nicht verbraucht 
wird. Zudem müssen Inhaber von Amtsbe
scheinigungen ohne Opferfürsorgerente und 
Inhaber eines Opferausweises die Ehrengabe 
beantragen. Dies ist ~chon deshalb notwen
dig, weil weder das Bundesministerium noch 
die zuständigen Referate der Landesregierun
gen Aufzeichnungen über diesen Personen
kreis führen. Die Opferausweise und Amts
bescheinigungen wurden seit 1947 ausgestellt, 
und seither erfolgte keinerlei Meldung über 
Adressenänderung, Verehelichung oder 
Todesfall. Daher ist es unmöglich, daß diese 
Personen ohne eigenen Antrag erfaßt werden 
können. 

Hoher Bundesrat! Wenngleich die Höhe der 
Zuwendungen an der untersten Grenze ange-

siedelt ist, ist dieses Gesetz doch zu begrüßen. 
Ein Großteil der Anspruchsberechtigten ist in 
einer tristen finanziellen Lage, in der diese 
Zuwendung eine Hilfe darstellt. In Tirol lebt 
der überwiegende Teil der Opfer in sehr dürf
tigen Verhältnissen. Der Meßbetrag für 
alleinstehende Inhaber einer Amtsbescheini
gung beträgt derzeit 7 534 S. In Tirol allein 
erreicht mehr als die Hälfte nicht einmal die
sen minimalen Meßbetrag und bezieht daher 
eine Unterhaltsrente. Da grundsätzlich nur 
Amtsbescheinigungsinhaber beziehungsweise 
Hinterbliebene eine solche Rente beziehen 
können, muß festgestellt werden, daß ein 
Großteil von Inhabern eines Opferausweises 
auch kein höheres Einkommen als den Meß
betrag hat. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Im redlichen Bemühen - das auch mein Vor
redner festgestellt hat -, die Vergangenheit 
zu bewältigen, wurde in den Medien und bei 
vielen Gedenkfeiern über die Zusammen
hänge und Verflechtungen und Vergangen
heitsbewältigungsbestrebungen viel geschrie
ben und geredet. In eindrucksvoller Weise 
wurde der Opfer des Nationalsozialismus 
gedacht. Opfer waren aber nicht nur Juden 
und Kriegsopfer, sondern auch viele andere, 
die als Gegner des NS-Regimes aktiv tätig 
waren. Solche Schicksale sollten nach 50 J ah
ren hervorgehoben werden. Es waren nicht 
nur große, prominente Persönlichkeiten, son
dern viele einfache Bürger. Sie haben die 
Freiheit und ihr Leben im Kampfe gegen den 
Nationalsozialismus eingebüßt. Es leben 
heute noch Menschen unter uns - beinahe 
anonym -, welche durch ihren Mut und die 
persönliche Haltung gegen das damalige 
Regime auftraten. 

Hoher Bundesrat! Einen Kreuzweg möchte 
ich schildern: Zwei junge Menschen heiraten 
am 12. November 1943, 14 Monate vor Kriegs
ende. Nach einem Monat erhält der Mann die 
Einberufung. Er konnte gut malen und sollte 
Hitler malen. Er hat sich geweigert. Wegen 
einer negativen Äußerung gegen Hitler muß 
er seine Einheit im September 1944 durch 
Flucht verlassen. Die junge Frau, die es als 
ihre Pflicht sah, ihrem Mann beizusetzen, 
wurde mit ihm auf der Flucht nahe der 
Schweizer Grenze in Pians verhaftet. Der Lei
densweg begann: Gendarmeriegefängnis in 
Landeck, Polizeigefängnis in Innsbruck, Ein
vernahme durch die Gestapo und schließlich 
Verurteilung durch ein Sondergericht. Die 
junge Frau war bemüht, bei ihrer Verhand
lung als Hauptschuldige verurteilt zu wer
den, um ihren Mann vor dem Schlimmsten 
zu retten. Sie wurde wegen Beihilfe zur 
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Fahnenflucht zu zwei Jahren Zuchthaus ver
urteilt. 

Während die Frau in der Innsbrucker Haft
anstalt auf ihre Überstellung in das Zucht
haus Aichach wartete, erhielt sie die Nach
richt, daß ihr Mann durch das Divisionsge
richt in Klagenfurt zum Tode verurteilt 
wurde. In tiefer Verzweiflung schrieb die 
Frau für ihren Mann ein Gnadengesuch. Das 
Ergebnis war, daß das Todesurteil nicht auf
gehoben, sondern zu einer Bewährungsfrist 
ausgesetzt wurde. Das Todesurteil, Aberken
nung der Wehrwürdigkeit und Verlust der 
bürgerlichen Ehrenrechte blieben aber auf
recht. Von dieser Bewährung, die er bei einer 
Polizeieinheit ableisten sollte, kam der Mann 
nicht mehr zurück. Er gilt seither als ver
schollen. Die Frau, damals 22 Jahre alt, 
ersuchte um Haftunterbrechung, als sie vom 
Todesurteil ihres Mannes Kenntnis erhielt. 
Das Gesuch wurde am 24. November 1944 
mangels triftiger Gründe abgelehnt. Man 
sieht schon daraus die Brutalität der Macht
haber, denen ein Todesurteil keinen triftigen 
Grund für eine Haftunterbrechung bedeutete. 

Wegen amtsärztlich festgestellter Haftunfä
higkeit wurde sie dann aber plötzlich am 
7. Dezember 1944, also 13 Tage nach dem 
ersten Gesuch, entlassen. 

Da sich die Frau seit 29. September 1944 in 
Haft befand und am 13. Dezember Haftauf
schub erhielt, fehlen 17 Tage auf drei Monate, 
welche zu einer Opferfürsorgerente geführt 
hätten. Daß es nur eine Strafunterbrechung 
war und nur das Kriegsende diesem Schrek
ken ein Ende bereitete, wurde nicht berück
sichtigt. 

Ein Bericht von zwei Menschen, meine 
Damen und Herren, von zwei jungen Men
schen, die den Mut hatten, durch ihre Haltung 
und Treue zu sich selbst und zu ihrem Vater
land, das für sie immer Österreich und nicht 
Ostmark hieß, zu stehen. 

Die Frau ist heute 68 Jahre alt und lebt von 
einer Rente nach ihrem zweiten Mann und 
von einer Teilunterhaltsrente, sodaß sie auf 
den Meßbetrag von 7 534 S kommt. Für diese 
Frau ist die Ehrenzuwendung von 5 000 Sein 
Geschenk, das ihr nach vielen Jahren wieder 
einen Urlaub ermöglicht. Sie faßt diese 
Zuwendung als verbindende Geste der Ach
tung und des Respektes auf. Aber die Schat
ten der Vergangenheit werden sie nie loslas
sen. Sie wird die Entbehrungen, die ent
täuschten Hoffnungen, die Demütigungen, 
den seelischen Schmerz, die Trauer, die Angst 

und die vielen vergossenen Tränen nie ver
gessen können. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Der Nationalsozialismus hat große Opfer von 
Österreich gefordert: 

30000 politische Häftlinge, die mindestens 
drei Monate bis sieben Jahre im Kerker oder 
KZ waren, 7 000 bewußte Antifaschisten, die 
wegen Scharzhörens, Sabotage und antifa
schistischer Betätigung inhaftiert waren; 
74 000 Österreicher in der Wehrmacht, die 
wegen Zersetzung, Kriegsdienstverweige
rung, Desertion zu jahrelangen Zuchthaus
strafen verurteilt oder justifiziert wurden; 
2 700 hingerichtete Österreicher; 417 Österrei
cher am Morzinplatz - das war das Gestapo
Gefängnis - ermordet; 9 270 Österreicher in 
anderen Gestapo-Gefängnissen ermordet; 
6 420 in Zuchthäusern und Gefängnissen 
umgekommen; 16493 Österreicher in Konzen
trationslagern hingemordet. 

Hoher Bundesrat! Vor diesen Opfern kön
nen wir uns nur verneigen. Den Überleben
den gegenüber haben wir die moralische Ver
pflichtung, ihnen zu danken und das Leben zu 
erleichtern. 

In allen Debattenbeiträgen im Nationalrat 
klingt durch, daß für die Opfer des National
sozialismus zuwenig und das Wenige zu spät 
getan wurde. Das vorliegende Gesetz soll ein 
Anfang sein. Die Schaffung eines Hilfsfonds 
zur besonderen Hilfe für in Not geratene 
Widerstandskämpfer und politisch Verfolgte 
ist ein Lichtblick. Der Bund wird dem Fonds 
einmalig 25 Millionen zuwenden. Der nicht in 
Anspruch genommene Überschuß von 50 Mil
lionen, die für die Ehrengaben vorgesehen 
sind, wird auch dem Fonds zugeführt. Weitere 
Mittel werden aufgebracht durch Zuwendun
gen, Schenkungen, Erbschaften und Ver
mächtnisse sowie Zinsen und sonstige Erträg
nisse des Fondsvermögens. Aus diesem Fonds 
können Zuwendungen insbesondere an jene 
Opfer des Naziregimes vergeben werden, die 
gegen Ideen und Ziele des N ationalsozialis
mus mit der Waffe in der Hand gekämpft oder 
sich dagegen rückhaltlos in Wort und Tat ein
gesetzt haben. 

Hoher Bundesrat! Die Zeit drängt! Es ist 
höchste Zeit, diesen Bürgern wenigstens 
materiellen Dank abzustatten. Der Personen
kreis wird immer kleiner. Der Vizepräsident 
des Bundesverbandes Österreichischer Wider
standskämpfer Heinz Mayer bedauert, daß 
eine seiner Hauptaufgaben in Nachrufen be
steht, denn fast täglich wird ein Opfer des 
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Nationalsozialismus zu Grabe getragen. Es 
kommt daher auf jeden Tag an, daß dieses 
Gesetz in Kraft tritt, zumal die Ehrengabe 
nicht auf Hinterbliebene übertragbar ist. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! In 
Anbetracht dieser Situation und im Hinblick 
darauf, daß an Wiedergutmachung vieles 
unterlassen wurde, ist es nur recht und billig, 
die Zuwendung, die heute beschlossen wird, 
jährlich zur Auszahlung zu bringen. Es ist die 
moralische Verpflichtung der Republik, 
wenigstens in Zukunft diesen Menschen zu 
danken und sie zu ehren. 

Hoher Bundesrat! Ansuchen um Zuteilung 
der Ehrengabe sind bis längstens 31. Dezem
ber 1988 bei sonstigem Verfall beim zuständi
gen Landeshauptmann einzubringen. Dieser 
hat die Voraussetzungen zu überprüfen und 
dem Bundesminister für Arbeit und Soziales 
zuzuleiten. Anspruchsberechtigte Personen, 
die ihren dauernden Aufenthalt im Ausland 
haben, können den Antrag bei der öster
reichischen Vertretungsbehörde oder beim 
Landeshauptmann von Wien einbringen. 
(Stellvertretender Vorsitzender S t ru tz e n -
be r ger übernimmt die Verhandlungslei
tung.) 

Es wird Aufgabe des Bundesministers für 
Arbeit und Soziales, es wird Aufgabe der Lan
deshauptmänner, der Vertretungen der Repu
blik Österreich im Ausland und der Arbeitsge
meinschaften der KZ-Verbände und Wider
standskämpfer sein, alle Mittel der Medien 
und Informatik einzusetzen, um alle 
Anspruchsberechtigten von dieser Möglich
keit in Kenntnis zu setzen. 

Um den Verwaltungsaufwand wesentlich zu 
vereinfachen, müßte auch für die folgenden 
Jahre die Auszahlung der Ehrengabe in Aus
sicht gestellt werden. 

Hoher Bundesrat! Diesem Gesetz, mit dem 
ein Akt der Solidarität mit den Opfern der 
politisch Verfoigten und Widerstandskämpfer 
gesetzt wird, gibt die Österreichische Volks
partei unter dem Aspekt der jährlichen Wie
derholung der Zuwendung gerne die Zustim
mung. (Beifall bei ÖVP und SPÖ.) 15.08 

Stellvertretender Vorsitzender Strutzenber
ger: Zum Wort gemeldet hat sich Herr Bun
desrat Albrecht Konecny. Ich erteile es ihm. 

15.08 

Bundesrat Konecny (SPÖ, Wien): Herr Vor
sitzender! Meine Damen und Herren! Wie es 
der historische Zufall will, ist es fast wieder 

ein 50j ähriger Gedenktag geworden, an dem 
wir über diesen Gesetzesbeschluß des Natio
nalrates beraten. Schließlich war es der 
10. April 1938, an dem jene unsägliche und 
wahrhaft irreführend so bezeichnete Volksab
stimmung stattfand, bei der angeblich 99 Pro
zent der Österreicher ihre Zustimmung zu 
diesem Anschluß bekundeten: "Freudeschlot
ternd" , wie Bert Brecht in einem Gedicht über 
den Anschluß Österreichs gesagt hat. 

Die große Mehrheit unserer damaligen 
Landsleute hat sicherlich versucht und hat 
sich gezwungen gesehen, einen Weg zu fin
den, unter diesen geänderten, ungewohnten, 
für viele ungewollten Bedingungen zu leben, 
zu überleben. 

Es hat eine Minderheit - keine kleine Min
derheit -gegeben, die mit ihrer ganzen 
Begeisterung und ihrer ganzen Überzeugung 
das Naziregime getragen hat und von der sich 
viele mitschuldig gemacht haben an den Ver
brechen und der Verfolgung ihrer eigenen 
Landsleute, aber auch der Bürger unserer 
Nachbarstaaten. 

Und es hat andere gegeben - auch eine 
Minderheit, sicherlich. Aber keine so kleine 
Minderheit; die Frau Kollegin Gföller hat hier 
die Bilanz der Opfer aufgezeigt. Wenn man 
den Strich darunter zieht, dann sieht man, es 
geht nicht um ein paar Gerechte allein, son
dern es geht schon um eine große Gruppe 
unseres Volkes. 

All jene, die in den Zahlen erfreulicher
weise nicht erfaßt sind, weil sie der Aufmerk
samkeit der Gestapo entgangen sind, dürfen 
wir hier dazuzählen. 

Es war eine große Gruppe unserer Lands
leute, die sich nicht damit abgefunden hat, 
mit diesem Regime leben zu müssen, die sich 
nicht zwingen lassen wollte - nicht zum 
Malen eines Hitlerbildes, nicht zum Dienst in 
einer verhaßten Wehrmacht, nicht zum Mit
wirken an Verbrechen. Jeder von ihnen hat in 
der Form, in der es ihm möglich war und die 
er sich wählen konnte, Widerstand geleistet: 
durch das Abhören sogenannter Feindsender , 
durch die aktive Widerstandshandlung in 
einer Gruppe, wie aussichtslos das auch 
immer am Anfang erscheinen mußte, mit der 
Waffe in der Hand in den Partisanenverbän
den, die es auch in unseren Bergen gegeben 
hat, als politisch bewußte Deserteure, die 
nicht davongelaufen sind vor einer Gefahr, 
sondern die sich dem Zwang entzogen haben, 
für ein Regime und für ein Kriegsziel zu 
kämpfen, das nicht das ihre war. 
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Und dann hat es jene vielen gegeben, die 
überhaupt keine Wahl hatten: unsere jüdi
schen Mitbürger, unsere Mitbürger, die Roma 
oder Sinti waren, die einfach aufgrund ihrer 
rassischen Zugehörigkeit von vornherein in 
die Rolle des Opfers gedrängt wurden und 
von denen allzu viele mit dem Leben bezahlen 
mußten. 

Das alles ist in den letzten Wochen immer 
wieder gesagt worden, das alles hat Öster
reich, haben die Sprecher dieser Republik 
betont. 

Aber gerade wenn wir heute über dieses 
Gesetz debattieren, nicht debattieren, son
dern einmütig - zumindest jene, die sich hier 
zu Wort gemeldet haben. - zum Ausdruck 
bringen, wie sehr wir dieses Gesetz und seine 
Regelungen für notwendig halten, dann sollte 
doch auch in Erinnerung gerufen werden, wie 
sehr - und Kollege Schlögl hat hier schon 
auf die Nationalratsdebatte über diese Regie
rungsvorlage verwiesen der Begriff 
"Opfer" dadurch, daß er ins Unendlich~ 
erweitert wird, entwertet wird. Nicht nur der 
Antrag, den Herr Abgeordneter Haider im 
Nationalrat gestellt hat, ist eine Provokation 
und eine Beleidigung derer, denen wir mit 
diesem Beschluß ein kleines Zeichen des Dan
kes abstatten wollen, auch das, was drum 
herum gesagt wurde, nämlich dieses Auswei
ten des Begriffes "Opfer" auf in Wirklichkeit 
alle Zeitgenossen. 

Gar keine Frage, die Jahre 1938 bis 1945 -
das traue ich mich auch als Angehöriger einer 
Generation zu sagen, deren bewußtes und 
eigenständiges politisches Denken natürlich 
später begonnen hat - haben für jeden, der 
sie durchleben mußte, eine schwerwiegende 
persönliche Zäsur bedeutet. So oder so. Aber 
es ist doch wohl nicht dieselbe Zäsur, ob 
jemand - und das ist in vielen dieser Fälle 
geschehen _. sein Leben und seine Lebens
chancen aufs Spiel setzt und oft genug zer
stört, um für dieses freie, demokratische und 
selbständige Österreich einzustehen, oder ob 
jemand erkennen muß, daß eine Ideologie, in 
deren Namen er vielleicht auch Verbrechen 
begangen oder zumindest gebilligt hat, falsch 
war. 

Es muß den Nachgeborenen und es muß 
dieser Republik freistehen, sich ihre Vorbil
der dort zu suchen und ihren Dank dort abzu
statten, wo es um die wirklichen Opfer geht, 
um jene eben, die für dieses freie demokrati
sche Österreich eingestanden sind, und um 
jene, die zu Opfern gemacht wurden, weil sie 

den rassischen Vorstellungen des damaligen 
Regimes nicht entsprochen haben. 

Es ist hier schon über den Inhalt des Geset
zesbeschlusses des Nationalrates in aller 
Detailliertheit gesprochen worden. Ich brau
che darauf nicht nochmals einzugehen. Ich 
möchte nur - und das erscheint mir wichtig 
- hervorheben, daß die Schaffung des nun
mehrigen Hilfsfonds hoffentlich eine Chance 
bietet, in all jenen vielen Fällen einzugreifen, 
in denen eine engherzige Auslegung von 
Gesetzesbestimmungen und manchmal auch 
eine ersichtlich unwillige Bürokratie dazu 
geführt haben, daß Menschen, denen ein Bei
strich oder 14 Tage irgendwo gefehlt haben, 
bisher durch den Rost gefallen sind. 

Die Frau Kollegin Gföller hat ein Beispiel 
erwähnt. Ich darf ein paar andere, die mir 
nicht persönlich, sondern nur aus den Akten 
bekannt sind, in Erinnerung rufen. Es ist 
zwar in Tagen wie diesen für einen Politiker 
offenbar nicht opportun, die immerwährende 
und unbestreitbare Weisheit von Höchstge
richten in Frage zu stellen, aber es erscheint 
mir doch etwas merkwürdig, wenn etwa der 
Verwaltungsgerichtshof, der hier in letzter 
Instanz dann zum Zug gekommen ist, 
gemeint hat - und zwar nicht in irgendeiner 
grauen Vorvergangenheit, sondern am 
12. Februar 1987 -, wenn jemandem, dem 
nur sein Bruder, der illegaler Nationalsozia
list war, erzählt hat, daß er auf einer Verhaf
tungsliste steht, und der das halt ernst 
genommen und dieses Land als Flüchtling 
verlassen hat: Pech gehabt! Schwache Nerven! 
Wo ist die politische Verfolgung? - Das ist 
bitte eine stattgehabte Entscheidung. 

Aber es gibt auch das Gegenteil, das ist ein 
Verwaltungsgerichtshoferkenntnis aus dem 
1983. Wenn jemand im März 1938, und zwar 
ein Ehepaar jüdischer Abstammung, in 
Frankreich auf Urlaub war - so etwas 
kommt ja vor - und nach Lektüre der Zeitun
gen gemeint hat, es sei vielleicht nicht ganz 
opportun, nach Österreich bzw. in die Ost
mark zurückzukehren, dann sagt der Verwal
tungsgerichtshof erneut: Pech gehabt! Schwa
che Nerven! Wären Sie gekommen, dann hät
ten Sie ordentlich emigrieren können, wenn 
Sie noch hätten emigrieren können!, und 
dann wären Ansprüche entstanden. 

Ich darf da auch einen Fall zitieren, und 
zwar ein Erkenntnis des Verwaltungsge
richtshofes vom 24. Oktober 1985. Wenn wir 
nämlich sagen, Antisemitismus habe es in 
Österreich ab dem 13. März 1938 gegeben, vor
her war uns das völlig unbekannt, in diesem 
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Land hat man nicht gewußt, was das ist, dann 
fallen auch da wieder Menschen, die um ihre 
Lebenschance gebracht wurden, durch den 
Rost. 

Beispiel: Da gibt es, und zwar im Jahre 
1933, einen jüdischen Studenten an der Hoch
schule für Welthandel in Wien. Dieser ist Vor
sitzender der Vereinigung der jüdischen 
Hörer. Aufgrund einer zufälligen N amens
gleichheit mit einem Verdächtigen in einem 
Kriminalfall wird er in der damals üblichen 
Form von der deutschen Studentenschaft -
so hat das ja schon in Österreich geheißen -
angeprangert, auf Flugblättern diffamiert. 

Er hat die unerhörte "Frechheit", den Straf
richter gegen diese offensichtliche Verleum
dung zu bemühen. Natürlich gewinnt er. Aber 
das ändert nichts an der Situation, denn jetzt 
geht die Hetze erst richtig los in dem damals 
üblichen Stil mit Schlägereien, Prügeleien. 
Daraufhin greift der Rektor in seiner auch 
unnachahmlichen Weisheit zu den erforderli
chen Maßnahmen, um für Ruhe und Ordnung 
zu sorgen: Er schmeißt nämlich den jüdischen 
Studenten von der Hochschule für Welthandel 
und untersagt ihm das weitere Studium. 

Der Verwaltungsgerichtshof sagt in seiner 
durch nichts zu erschütternden Weisheit: 
Pech gehabt! Das war erstens keine Maß
nahme einer staatlichen Behörde - der Rek
tor hat das offenbar als Privathobby betrieben 
-, zweitens war es im Jahr 1933! Was geht 
das uns an? 

Es ginge uns noch sehr viel mehr an als 
das, was nach dem Jahre 1938 passiert ist, 
denn damals waren österreichische Behörden 
tätig. Und auch wieder hier ein Schicksal: Stu
dienverbot, Karrierebruch - wenn man das 
so sagen kann -, aber die Entschädigungs
zahlung, die Rentenzahlung, worum immer es 
ging, fiel durch den Rost. 

Sehen Sie, deshalb halte ich diesen Fonds 
für eine so unendlich notwendige Maßnahme, 
weil hier erstmals - das ist 50 oder, genauer 
gesagt, 43 Jahre nach Kriegsende ein bißehen 
spät - die Möglichkeit besteht, aus staatli
chen Mitteln auch in jenen Fällen tätig zu 
werden, wo formale Anspruchsvoraussetzun
gen nicht hundertprozentig erfüllt sind, wo 
aber bei einer sachgerechten Würdigung des 
Falles gar keine Rede davon sein kann, daß 
sich da jemand eine Unterstützungsleistung 
erschleichen will, sondern wo eben Fälle vor
liegen, die in den Gesetzesraster oder in den 
Raster der Verwaltung nicht hineinpassen. 

Und das freut mich, weil ich glaube, daß 
gerade heute, wo wir es doch mit Menschen 
zu tun haben, die in aller Regel alt geworden 
sind in der Zwischenzeit, wir gut daran tun, 
mit ihnen nicht mit den Methoden der 
Behörde und der Bürokratie, sondern mit 
Menschlichkeit und Respekt umzugehen -
auch mit jedem einzelnen von ihnen und 
nicht nur mit dem wohltönenden Begriff der 
Opfer und der Helden. Dem wird jeder bei
pflichten, der in diesen Tagen und Wochen 
des Gedenkens miterlebt hat, zugehört hat, 
wie Menschen dieser Generation, wie Men
schen, die selbst ihr Leben aufs Spiel gesetzt 
haben, die dem Konzentrationslager entgan
gen sind, verständnisvolle Worte gefunden 
haben, wie sie nicht zur Zerteilung dieses Vol
kes aufgerufen haben, aber dazu, daß dieses 
Land und dieses Volk sich erinnern müssen, 
nicht im Sinn eines fortwährenden und von 
allen zu tragenden - wozu ja nun wi~klich 
nicht alle das gleiche Ausmaß an Anlaß haben 
- Schuldbekenntnisses, sondern als Auffor
derung zum Nachdenken über eine Vergan
genheit, die nicht so vergangen ist, wie man 
meinen sollte. (Stellvertretender Vorsitzender 
K ö s tl e r übernimmt die Verhandlungslei
tung.) 

Kollege Schlögl hat hier - ich sage es noch 
einmal - mit sehr klaren Worten auf die 
unglückseligen Äußerungen und Handlungen 
des Herrn Abgeordneten Haider verwiesen. 
Es hat in manchen Zeitungen Kommentare 
zur 50j ährigen Wiederkehr des Anschlusses 
gegeben, die besser unterblieben wären und 
die nur von einem zeugen, nämlich davon, daß 
es in diesem Land mehr Menschen gibt, die 
nicht nur nichts aus der Vergangenheit 
gelernt haben, sondern die lautstark hinaus
brüllen, daß sie sich weigern, aus der Vergan
genheit zu lernen. 

Dieses Gesetz ist kein politisches Gesetz, 
aber dieses Gesetz ist eine Maßnahme, den 
Menschen, die die wirklichen Gründer dieses 
Gemeinwesens sind, die die wirklichen Vor- / 
bilder dieses Staates sein können, sollen und 
müssen, einen kleinen materiellen Dank 
abzustatten. Aber jeder einzelne von ihnen, 
auch diejenigen, die unter den schwierigsten 
finanziellen Bedingungen leben - und das 
sind leider sehr viele -, wissen und wollen 
auch heute, daß diese Republik ihnen den 
Dank nicht nur mit Ehrenzeichen und mit 
einer Ehrengabe, sondern dadurch abstattet, 
daß sie das ist, was der Bundeskanzler immer 
wieder betont hat: eine Republik, die als anti
faschistische Republik entstanden ist, die als 
Antithese zum Nationalsozialismus entstan
den ist und die das nicht als historische Ara-
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beske nimmt, sondern als einen aktuellen 
Auftrag für hier und heute. (Beifall bei sm 
und ÖVP.) 15.24 

Stellvertretender Vorsitzender Köstler: 
Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. 

Wünscht noch jemand das Wort? - Es ist 
dies nicht der Fall. Die Debatte ist geschlos
sen. 

Wird von der Berichterstattung ein Schluß
wort gewünscht? - Auch dies ist nicht der 
Fall. 

Wir kommen daher zur Abstimmung. 

Bei der A b s tim m u n g beschließt der 
Bundesrat mit Stimmeneinhelligkeit, gegen 
den Gesetzesbeschluß des Nationalrates, so
weit er dem Inanspruchsrecht des Bundesra
tes unterliegt, k ein e n Ein s pr u eh zu er
heben. 

6. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
23. März 1988 betreffend ein Drittes Zusatzab
kommen zum Abkommen vom 15. November 
1967 zwischen der Republik Österreich und 
der Schweizerischen Eidgenossenschaft über 

Soziale Sicherheit (3458 der Beilagen) 

7. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
23. März 1988 betreffend ein Zweites Zusatz
abkommen zum Abkommen vom 26. Septem
ber 1968 zwischen der Republik Österreich 
und dem Fürstentum Liechtenstein im Berei
che der Sozialen Sicherheit (3459 der Beila-

gen) 

Stellvertretender Vorsitzender Köstler: Wir 
gelangen nun zu den Punkten 6 und 7, über 
die die Debatte unter einem abgeführt wird. 

Es sind dies ein Drittes Zusatzabkommen 
zum Abkommen vom 15. November 1967 zwi
schen der Republik Österreich und der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft über 
Soziale Sicherheit und ein Zweites Zusatzab
kommen zum Abkommen vom 26. September 
1968 zwischen der Republik Österreich und 
dem Fürstentum Liechtenstein im Bereiche 
der Sozialen Sicherheit. 

Berichterstatter über die Punkte 6 und 7 ist 
Herr Bundesrat Pichler. Ich bitte um die 
Berichterstattung. 

Berichterstatter Pichler: Herr Vorsitzender! 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Bericht des Sozialausschusses über den 

Beschluß des Nationalrates vom 23. März 1988 
betreffend ein Drittes Zusatzabkommen zum 
Abkommen vom 15. November 1967 zwischen 
der Republik Österreich und der Schweizeri
schen Eidgenossenschaft über Soziale Sicher
heit. 

Das gegenständliche Dritte Zusatzabkom
men sieht im wesentlichen folgende Änderun
gen vor: 

Adaptierung einzelner Abkommensbestim
mungen an die geänderte innerstaatliche 
Rechtslage in beiden Staaten. 

Harmonisierung einzelner Abkommensbe
stimmungen mit den Bestimmungen, die in 
den jüngst von Österreich geschlossenen 
Abkommen beziehungsweise Zusatzabkom
men vorgesehen sind, und 

Öffnung der Unfallversicherung der Schü
ler nach dem ASVG für in Vorarlberg woh
nende Kinder, die eine Sonderschule in der 
Schweiz besuchen. Hiebei sollen die Kinder 
unabhängig von der Staatsbürgerschaft rück
wirkend mit dem Inkrafttreten der Schüler
unfallversicherung (1. Jänner 1977) in der 
Unfallversicherung teilversichert sein. 

Dem Nationalrat erschien bei der Genehmi
gung des Abschlusses des vorliegenden 
Abkommens die Erlassung von besonderen 
Bundesgesetzen im Sinne des Artikels 50 Abs. 
2 B-VG zur Überführung des Vertragsinhaltes 
in die innerstaatliche Rechtsordnung nicht 
erforderlich. 

Der Sozialausschuß hat die gegenständliche 
Vorlage in seiner Sitzung vom 6. April 1988 in 
Verhandlung genommen und einstimmig 
beschlossen, dem Hohen Hause zu empfeh
len, keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der 
Sozialausschuß somit den An t rag, der Bun
desrat wolie beschließen: 

Gegen den Beschluß des Nationalrates vom 
23. März 1988 betreffend ein Drittes Zusatzab
kommen zum Abkommen vom 15. November 
1967 zwischen der Republik Österreich und 
der Schweizerischen Eidgenossenschaft über 
Soziale Sicherheit wird kein Einspruch erho
ben. 

Bericht des Sozialausschusses, der das 
gegenständliche Zusatzabkommen betreffend 
die Soziale Sicherheit zwischen der Republik 
Österreich und dem Fürstentum Liechten
stein beinhaltet. Das gegenständliche Zusatz
abkommen sieht im wesentlichen vor: 
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Adaptierung einzelner Abkommensbestim
mungen an die geänderte innerstaatliche 
Rechtslage in beiden Staaten, 

Harmonisierung einzelner Abkommensbe
stimmungen mit den Bestimmungen, die in 
den jüngst von Österreich geschlossenen 
Abkommen beziehungsweise Zusatzabkom
men vorgesehen sind, 

Aufhebung der Einschränkung der Gleich
behandlung der Staatsangehörigen beider 
Staaten hinsichtlich der Gewährung ordentli
cher Renten aus der liechtensteinischen Inva
lidenversicherung sowie 

Öffnung der Unfallversicherung der Stu
denten nach dem ASVG für liechtensteinische 
Staatsbürger. 

Dem Nationalrat erschien bei der Genehmi
gung des Abschlusses des vorliegenden 
Staatsvertrages die Erlassung von besonde
ren Bundesgesetzen im Sinne des Artikels 50 
Abs.2 B-VG zur Überführung des Vertrags in
haltes in die innerstaatliche Rechtsordnung 
nicht erforderlich. 

Der Sozialausschuß hat die gegenständliche 
Vorlage in seiner Sitzung vom 6. April 1988 in 
Verhandlung genommen und einstimmig 

. beschlossen, dem Hohen Hause zu empfeh
len, keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der 
Sozialausschuß somit den An t rag, der Bun
desrat wolle beschließen: 

Gegen den Beschluß des Nationalrates vom 
23. März 1988 betreffend ein Zweites Zusatz
abkommen zum Abkommen vom 26. Septem
ber 1968 zwischen der Republik Österreich 
und dem Fürstentum Liechtenstein im Berei
che der Sozialen Sicherheit wird kein Ein
spruch erhoben. 

Stellvertretender Vorsitzender Köstler: Wir 
gehen in die Debatte ein, die über die zusam
mengezogenen Punkte unter einem abgeführt 
wird. 

Zum Wort gemeldet hat sich Herr Bundes
rat Krendl. Ich erteile es ihm. 

15.29 

Bundesrat Krendl (ÖVP, Oberösterreich): 
Herr Vorsitzender! Meine sehr geehrten 
Damen und Herren! Die gegenständlichen 
Regierungsvorlagen betreffen ein Zweites 
Zusatzabkommen zum Abkommen vom 
26. September 1986 zwischen der Republik 

Österreich und dem Fürstentum Liechten
stein im Bereich der Sozialen Sicherheit 
sowie ein Drittes Zusatzabkommen zum 
Abkommen vom 15. November 1967 zwischen 
der Republik Österreich und der Schweizeri
schen Eidgenossenschaft, auch über Soziale 
Sicherheit. Sie sehen Änderungen vor, die vor 
allem Bürger des, Bundeslandes Vorarlberg 
berühren, wenn sie entweder im Fürstentum 
Liechtenstein oder in der Schweiz tätig sind. 

Besonders im Hinblick auf die Harmonisie
rung des Sozialrechtes sind sie von Bedeu
tung und deswegen, weil wesentliche Verbes
serungen für behinderte Menschen erreicht 
werden konnten. 

Aber, meine sehr geehrten Damen und Rer
ren, in der Umsetzung der Bestimmungen der 
zwischenstaatlichen Sozialversicherung allge
mein kommt es immer wieder zu Härten, wes
halb ich heute die Gelegenheit wahrnehmen 
will, einige dieser Problempunkte darzulegen. 

Allgemein muß festgestellt werden, daß die 
Verfahren sehr langwierig sind. Außerdem 
tritt dann eine Verschlechterung im Lei
stungsbezug durch die Tatsache ein, daß 
innerstaatliche Leistungen - sprich Pensio
nen - 14mal im Jahr zur Auszahlung kom
men, Renten im zwischenstaatlichen Bereich 
- also solche vom Ausland - hingegen nur 
12mal im Jahr zur Anweisung gelangen. 

Diese Probleme kommen dann zum Tragen, 
wenn der österreichische Versicherungs
pflichtige nur kurzzeitig zum Beispiel in der 
Bundesrepublik Deutschland beschäftigt war 
- bis zu fünf Jahren - und daher die Ren
tenhöhe in Deutschland nicht sehr hoch ist, 
jedoch durch die prozentuelle Auf teilung der 
Versicherungszeiten für ihn ein Nachteil ent
steht. 

Weiters kommen in der Praxis Probleme 
vor, wenn ein Versicherungsnehmer durch 
frühzeitige Anträge auf Feststellung seiner 
Beitrags- und Versicherungszeiten in den 
jeweiligen Staaten b~scheidmäßig seine Ver
sicherungszeiten anerkannt erhält, jedoch in 
der Zwischenzeit Änderungen im zwischen
staatlichen Abkommen oder auch in den 
jeweils staatlichen Gesetzen bezüglich der 
Anrechnung und der Wartezeit entstehen, 
sodaß es mit einem Mal zu grundlegenden 
Änderungen kommt. 

Meine Damen und Herren! Das Problem 
liegt demnach darin, daß zwischen der Verein
barung der zwischenstaatlichen Abkommen 
und dem Inkrafttreten der Abkommen sehr 
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lange Zeit verstreicht und die betroffenen 
Versicherungspflichtigen beziehungsweise 
Rentenwerber von dieser Unsicherheit nicht 
in Kenntnis gesetzt werden. 

Problematisch ist auch im zwischenstaatli
chen Verfahren, daß Arbeitslosenentgeltbe
züge wechselseitig als neutrale Zeiten oder 
als Ersatzzeiten nicht anerkannt werden. 
Zum Beispiel werden österreichische Arbeits
losenversicherungsmonate in der Bundesre
publik Deutschland für das vorzeitige Alters
ruhegeld nicht berücksichtigt, der einzelne 
Arbeitnehmer wird von den deutschen 
Arbeitsämtern auf das österreichische 
Arbeitsamt verwiesen. Für den Bezug des 
Arbeitslosenentgeltes werden j~doch die 
Arbeitslosenentgeltzahlungen Osterreichs 
nicht als neutrale Zeiten oder Ersatzzeiten in 
Deutschland anerkannt. 

Die einzelnen Versicherten müßten daher, 
so glaube ich zumindest, darauf bestehen, daß 
das deutsche Arbeitsamt ihnen das Arbeitslo
senentgelt bezahlt, damit für die deutsche 
Rentenversicherung hier Ersatzzeiten entste
hen. 

Das, meine Damen und Herren, sind nur 
einige Beispiele für Probleme im zwischen
staatlichen Verfahren mit der Bundesrepu
blik Deutschland. 

Dazu kommt aber eine Bestimmung des 
Arbeitslosengesetzes, die viele Grenzgänger 
in Oberösterreich - besonders im Bereich 
des Bezirkes Schärding, des Bezirkes Ried, 
des Bezirkes Rohrbach - in Not gebracht 
hat, denn wenn diese Leute in Deutschland 
arbeitslos werden, erhalten sie ein Arbeitslo
sengeld, das sich aus ihren zuletzt in Öster
reich verdienten Einkommen errechnet. 

Es ist meines Erachtens skandalös, daß 
Österreicher, die bei uns in Österreich keine 
Arbeit finden und nach Deutschland pendeln 
und nun auch dort arbeitslos werden, dafür 
bestraft werden. Ich kenne da einen beson
ders krassen Fall, da muß ein Arbeiter mit 
sage und schreibe 135 S wöchentlich seine 
Familie erhalten. 

Es sind daher eine Überbrückungshilfe in 
Härtefällen und ein neues zwischenstaatli
ches Abkommen mit der Bundesrepublik 
Deutschland unumgänglich. 

Die österreichischen Arbeiter tragen in 
Deutschland zur Arbeitlosenversicherung bei, 
bekommen daraus jedoch kein Geld, und es 
werden auch keine Beiträge nach Österreich 

überwiesen. Deshalb muß das Abkommen mit 
der Bundesrepublik Deutschland rasch an 
jene mit der Schweiz und Liechtenstein ange
paßt werden. Von dort werden die geleisteten 
Beiträge nach Österreich überwiesen, und das 
Arbeitslosengeld wird daher nach dem zuletzt 
im Ausland erzielten Einkommen berechnet. 

Wenn ein österreichischer Arbeiter in 
Deutschland aber nicht mindestens fünf 
Jahre in der Bundesrepublik und davon nicht 
weniger als ein Jahr als Grenzgänger beschäf
tigt war, bekommt er nicht das deutsche 
Arbeitslosengeld, sondern das öster
reichische, das meistens minimal ist. 

Das, meine Damen und Herren, ist im 
Abkommen mit der BRD nicht ausdrücklich 
geregelt. Das Sozialministerium beruft sich 
aber auf einen allgemeinen Grundsatz, der im 
Bereich der gesamten Sozialversicherung gilt. 
Diese Haltung ist sicherlich nicht verständ
lich, und es geht meines Erachtens nicht an, 
daß die Arbeiter zwischen die Mühlsteine der 
zwischenstaatlichen Bürokratie geraten. (Der 
Vor s i tz end e übernimmt wieder die Ver
handlungsleitung.) 

Meine Damen und Herren! Das waren in 
diesem Bereich nur einige Beispiele, wobei 
man sicherlich zur grundsätzlichen Meinung 
kommen kann, daß die bestehenden zwi
schenstaatlichen Abkommen, die wir mit 
ungefähr 14 westeuropäischen Ländern 
bereits haben, von großem Vorteil für die 
beschäftigten österreichischen Bürger in die
sen Ländern sind. Aber diese Beispiele, 
glaube ich, zeigen auch, daß es höchst an der 
Zeit ist, verschiedene Dinge, die sich in diesen 
Bereichen bisher als wirklich negativ gezeigt 
haben, in der nächsten Zeit zu verändern. Es 
wäre nur wünschenswert, wenn im Zuge der 
notwendigen Verhandlungen diese Änderun
gen auch in Kürze in Kraft treten könnten. -
Danke. (Beifall bei ÖVP und SPÖ.) 15.37 

Vorsitzender: Zum Wort hat sich weiters 
gemeldet Frau Bundesrat Dr. Eleonore Hödl. 
Ich erteile es ihr. 

15.37 

Bundesrat Dr. Eleonore Hödl (SPÖ, Steier
mark): Sehr geehrter Herr Vorsitzender! 
Meine Damen und Herren! Ich möchte auch 
- so wie mein Vorredner es getan hat - die 
große Bedeutung der sozialversicherungs
rechtlichen Abkommen unter den Staaten 
unterstreichen und möchte grundsätzlich fest
halten, daß mit jedem zwischenstaatlichen 
Abkommen im Bereich der sozialen Sicher
heit das soziale Netz zwischen Österreich und 
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den Vertragsstaaten noch dichter wird und 
gleichzeitig die sozialversicherungsrechtli
chen Bestimmungen - europaweit und inter
national gesehen - harmonisiert werden. 

Diese zwischenstaatlichen Abkommen 
regeln die wechselweise zu erfolgende Gleich
behandlung von Staatsangehörigen zweier 
Staaten im Bereich der sozialen Sicherheit 
und gewährleisten, daß ein österreichischer 
Staatsangehöriger wegen seiner Beschäfti
gung oder seines Aufenthaltes im Ausland 
keine Nachteile hinsichtlich seiner Pensions
ansprüche oder seiner Pensionsleistungen 
erfährt. 

Im westeuropäischen Raum konnten durch 
die im Vorjahr abgeschlossenen Abkommen 
mit Finnland und Dänemark praktisch fast 
alle europäischen Staaten schon mit Öster
reich durch ein solches zwischenstaatliches 
Abkommen verbunden werden. Es fehlt nur 
mehr ein Staat, nämlich Irland; Verhandlun
gen sind bereits im Gange. Wir hoffen sehr, 
daß vielleicht noch in diesem Jahr auch mit 
Irland ein solches Abkommen geschlossen 
werden kann, damit Österreich mit allen 
westeuropäischen Staaten durch ein solches 
zwischenstaatliches Sozialversicherungsab
kommen verbunden ist. 

Auch in finanzieller Hinsicht wirkt sich die
ses Netz an zwischenstaatlichen Abkommen 
positiv für die Österreicher und Österreiche
rinnen aus, denn im Jahre 1986 wurden mehr 
Pensions leistungen von Vertragsstaaten nach 
Österreich herein überwiesen, als dies umge
kehrt der Fall war. 

Es waren rund 119000 Fälle, in denen 
Österreich an andere Vertragsstaaten Pen
sionsleistungen transferiert hat, und in rund 
129 000 Fällen, das heißt also um 10 000 Fälle 
mehr, wurden nach Österreich Pensionslei
stungen importiert, was zu zusätzlichen Pen
sionsleistungen in Österreich führte, nämlich 
in einer beachtlichen Höhe von 800 Millionen 
Schilling, die es pro Jahr mehr an Pensionen 
in Österreich gibt, nämlich jene Pensionen, 
die vom Ausland nach Österreich aufgrund 
solcher zwischenstaatlicher Abkommen über
wiesen werden. 

Wir sehen also, daß sich dieser Pensions
transfer auch finanziell bedeutsam und posi
tiv für die Österreicher und Österreicherin
nen auswirkt. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Nach diesen grundsätzlichen Anmerkungen 
komme ich nun zum Dritten Zusatzabkom-

men, das mit der Schweiz und mit Liechten
stein abgeschlossen wurde. Die Nachbarlän
der Schweiz und Liechtenstein waren prak
tisch die ersten Länder, mit denen Österreich 
solche Abkommen abgeschlossen hat. Das 
erste Land war Jugoslawien, es folgte die 
Bundesrepublik Deutschland, und dann 
kamen die Schweiz und Liechtenstein. 

Es war im Jahre 1967, als mit der Schweiz 
das erste Abkommen solcher Art abgeschlos
sen wurde. Es betraf damals die Unfall- und 
Pensionsversicherung sowie die Familienbei
hilfe. Im Jahre 1968, ein Jahr später, wurde 
dann mit Liechtenstein ein ähnliches Abkom
men unterzeichnet, allerdings nur für den 
Bereich Pensionsversicherung und Familien
beihilfe. 

Da sich sowohl in Österreich als auch in der 
Schweiz und in Liechtenstein das innerstaat
liche Sozialrecht verändert und weiterentwik
kelt hat und andererseits sich auch die 
Arbeits- und Lebensverhältnisse seither 
wesentlich geändert haben, war es notwendig, 
durch Zusatzabkommen diesen Änderungen 
Rechnung zu tragen. Es kam daher im Jahre 
1973 und im Jahr 1977 zu Zusatzabkommen 
mit der Schweiz und in den Jahren 1977 und 
1987 ebenfalls zu Zusatzabkommen mit Liech
tenstein. 

Die uns heute vorliegenden Zusatzabkom
men mit der Schweiz und mit Liechtenstein 
stellen somit eine Weiterentwicklung der frü
heren Abkommen dar und beinhalten im 
wesentlichen folgende Änderungen: 

Zunächst einmal die Adaptierung einzelner 
Bestimmungen an die geänderte innerstaatli
che Rechtslage in beiden Staaten, die Harmo
nisierung der einzelnen Abkommensbestim
mungen mit den Bestimmungen, die in den 
jüngsten Abkommen vorkommen. 

Darüber hinaus wurde dem Wunsch der 
Vorarlberger Landesregierung Rechnung 
getragen, der darauf abzielte, daß in einem 
Zusatzabkommen festgelegt wird, daß Schü
ler aus Vorarlberg, behinderte Schüler, die 
aus räumlichen Gegebenheiten in der 
Schweiz eine Sonderschule besuchen müssen, 
auf dem Weg in die Schule und während des 
Aufenthaltes in der Schule der Schülerunfall
versicherung nach dem ASVG unterliegen 
und den Schutz nach dieser Unfallversiche
rung bekommen. Unabhängig also von der 
Staatsangehörigkeit wird in Zukunft allen 
Schülern, auch jenen in der Schweiz, diese 
Unfallversicherung nach dem ASVG zugute 
kommen, und das sogar rückwirkend ab 
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1. Jänner 1977, das ist nämlich der Zeitpunkt, 
zu dem diese Schülerunfallversicherung in 
Österreich eingeführt wurde. 

Einem Wunsch von Liechtenstein wurde in 
diesem Abkommen ebenfalls Rechnung getra
gen, und zwar: Liechtenstein hat gefordert, 
daß die liechtensteinischen Studenten, die in 
Österreich studieren, ebenfalls im Sinne der 
Gleichbehandlung der Studenten- oder Schü
lerunfallversicherung unterliegen und diesen 
Schutz auch eingeräumt bekommen. 

Wir sehen anhand dieser Wünsche der 
Nachbarländer, wie fortschrittlich und wie 
weit entwickelt unser Sozialrecht ist, daß 
unser Sozialrecht sogar eine Vorbildfunktion 
hat gegenüber anderen Staaten, und ich 
glaube, darauf können wir alle gemeinsam 
stolz sein. 

Wenn man das Sozialrecht Liechtensteins 
mit jenem Österreichs vergleicht, dann kann 
man auch feststellen, daß die staatlichen 
finanziellen Förderungen, die zum Beispiel 
für die Familien mit Kindern im Rahmen der 
Familienbeihilfe und Geburtenbeihilfe gege
ben werden, in Österreich weitaus weiter ent
wickelt und besser sind, als dies in dem rei
chen Land Liechtenstein der Fall ist, denn 
dort sind die Familienbeihilfe und die Gebur
tenbeihilfe weit niedriger als bei uns, sodaß 
die Kritik, die wir oft in unserem Lande 
hören, daß zuwenig für die Kinder und kin
derreichen Familien getan wird, eigentlich 
unberechtigt ist. (Beifall bei der SPÖ.) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Mit diesem Abkommen wird überdies auch 
noch für die Österreicher der Anspruch auf 
eine ordentliche Rente nach der liechtenstei
nischen Invalidenversicherung erleichtert, 
und zwar dadurch, daß die Ungleichbehand
lungen, die bisher gegolten haben, beseitigt 
werden. In Zukunft wird auch ein öster
reichischer Staatsbürger, der in Liechtenstein 
arbeitet, dort wohnt oder als Grenzgänger 
dort arbeitet, bereits nach einem Versiche
rungsjahr einen Anspruch auf eine Rente 
haben, sofern die anderen Voraussetzungen 
erfüllt werden. 

Ein besonderer Schwerpunkt in diesem 
Abkommen, den ich noch erwähnen möchte, 
ist der, daß auch eine Gleichbehandlung der 
österreichischen Staatsbürger hinsichtlich 
der Rehabilitationsleistungen in Liechten
stein erfolgt. Alle Österreicher, die in Liech
tenstein arbeiten, dort wohnen oder als 
Grenzgänger dort beschäftigt sind, können 
ohne Vorversicherungszeiten, ohne Wartezeit 

eine Rehabilitationsmaßnahme in Anspruch 
nehmen, wenn sie sie brauchen, um die Wie
dereingliederung in den Arbeitsprozeß zu 
erreichen. Früher waren hier Beitragswarte
zeiten erforderlich, und zwar 10 Beitrags- und 
15 Wohnsitzjahre, also eine beachtliche Zeit, 
die in Liechtenstein gearbeitet werden mußte, 
bis solche Ansprüche entstanden. 

Erfreulicherweise ist diese Gleichbehand
lung auch auf in Österreich geborene behin
derte Kinder erstreckt worden. Auch sie sol
len, wenn sie sich in Liechtenstein aufhalten, 
die gleichen Eingliederungshilfen bekommen, 
die sie zur Rehabilitation brauchen. Dadurch 
ist in der Gleichbehandlung von behinderten 
Menschen ein großer Fortschritt erzielt wor
den, der, glaube ich, eine besondere Anerken
nung verdient. 

Abschließend möchte ich noch festhalten, 
daß es durch das Zustandekommen dieser bei
den Zusatzabkommen vielen Österreichern 
erleichtert wird, zu einem Rentenanspruch zu 
kommen beziehungsweise ihre sozialversiche
rungsrechtlichen Ansprüche besser zu wah
ren, wenn sie im Ausland arbeiten, wenn sie 
in einem dieser Länder, entweder in der 
Schweiz oder in Liechtenstein, arbeiten. Und 
das ist eine nicht unbeachtliche Zahl. Rund 
18 000 Österreicher und Österreicherinnen 
arbeiten und wohnen in der Schweiz, und 
zirka 7000 Vorarlberger arbeiten als Grenz
gänger in der Schweiz, und zirka 2 000 Vorarl
berger arbeiten ebenfalls als Grenzgänger in 
Liechtenstein. Wir sehen, also, das sind rund 
27000 Menschen, die derzeit in diesen Nach
barländern Beschäftigung gefunden haben, 
Gott sei Dank, muß man sagen, und nun von 
dieser verbesserten sozialrechtlichen Situa
tion durch diese beiden Zusatzabkommen pro
fitieren werden. 

Seitens der sozialistischen Fraktion wird 
daher sehr gerne die Zustimmung zu diesem 
Gesetzesbeschluß erteilt. (Allgemeiner Bei
fall.) 15.48 

Vorsitzender: Weitere Wortmeldungen lie
gen nicht vor. 

Wünscht noch jemand das Wort? - Es ist 
dies nicht der Fall. Die Debatte ist geschlos
sen. 

Von der Berichterstattung wird auch kein 
Schlußwort gewünscht. 

Wir gelangen zur Abstimmung. Die Abstim
mung über die vorliegenden Beschlüsse des 
Nationalrates erfolgt getrennt. 
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Vorsitzender 

.Bei der getrennt durchgeführten 
A b s tim m u n g beschließt der Bundesrat 
mit Stimm eneinh elligkeit, gegen die beiden 
Beschlüsse des Nationalrates k ein e n Ein
s p r u c h zu erheben. 

Die Tagesordnung ist erschöpft. 

Ich gebe noch bekannt, daß seit der letzten 
Sitzung eine Anfrage eingebracht wurde. 

Die Einberufung der n ä c h s t e n Sitzung 
des Bundesrates wird auf schriftlichem Wege 
erfolgen. Als Sitzungstermin ist Donners-

tag, der 28. April 1988, 9 Uhr in Aussicht 
genommen. 

Für die Tagesordnung dieser Sitzung kom
men jene Vorlagen in Betracht, die der Natio
nalrat bis dahin verabschiedet haben wird, 
soweit sie dem Einspruchsrecht des Bundes
rates unterliegen. 

Die Ausschußvorberatungen sind für Diens
tag, den 26. April 1988, ab 15.30 Uhr vorgese
hen. 

Die heutige Sitzung ist g e s chi 0 s sen. 

Schluß der Sitzung: 15 Uhr 50 Minuten 

Österreichische Staatsdruckerei. 0356 8 
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